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I. Anwerbung und Arbeitseinsatz
(Sammlung der Vorschriften)

a) Allgemeines

Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 10. Juli 1940 — V a 5780/128 —
über Einsatz gewerblicher ausländischer Arbeitskräfte

Die durch den Krieg geschaffene Lage hat in zunehmendem Umfange den
Einsatz freier gewerblicher ausländischer Arbeitskräfte ermöglicht. Obwohl
ich wiederholt darauf hingewiesen habe, daß die Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte ausschließlich den Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung
Vorbehalten bleiben muß, haben noch in letzter Zeit Verhandlungen von Be¬
trieben, Organisationsvertretern und sonstigen Stellen über Anwerbung und
Einsatz ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte — insbesondere in den be¬
setzten Gebieten — ohne meine Einschaltung stattgefunden. Ich weise daher
erneut auf folgende Grundsätze hin, die von den Landesarbeitsämtern und
Arbeitsämtern künftig genauestens zu beachten sind.
1. Nach § 1 des Gesetzes über Arbeitsvermittlung, Berufsberatung und Lehr¬
stellenvermittlung vom 5. Oktober 1935 (RGBl. I S. 1281) dürfen nur die
Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung Arbeitsvermittlung betreiben.
Dies gilt auch für die Vermittlung von ausländischen Arbeitskräften. Ferner
dürfen ausländische Arbeitskräfte nach der Verordnung über ausländisdie
Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 (RGBl. I S. 26) nur mit Genehmigung
der Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung beschäftigt werden. Die Zu¬
ständigkeit der Arbeitseinsatzverwaltung ist auch durch zwischenstaatliche
Vereinbarungen mit einer Reihe ausländischer Staaten nochmals besonders
festgelegt worden. Maßnahmen für die Anwerbung und den Einsatz auslän¬
discher Arbeiter durch Stellen außerhalb der Arbeitseinsatzverwaltung müssen
daher unter allen Umständen unterbleiben, da sie vielfach nicht nur inner¬
deutschem Recht, sondern auch international eingegangenen Verpflichtungen
des Reichs widersprechen und die eigenmächtige Anwerbung usw. nicht
nur schwerwiegende Folgen für die anwerbenden Stellen, sondern auch für
etwa widerrechtlich angeworbene Arbeitskräfte haben können.
2. Insbesondere aber bedingen die Erfordernisse einer planvollen Lenkung
des Arbeitseinsatzes, daß die Anwerbung und Vermittlung einheitlich nach
übergeordneten Gesichtspunkten durch die Dienststellen der Arbeitseinsatz¬
verwaltung erfolgen. Dies gilt ganz besonders für den kriegswirtschaftlichen
Arbeitseinsatz, bei dem es darauf ankommt, auch die freien ausländischen ge¬
werblichen Arbeitskräfte an die Stelle des vordringlichen Bedarfs zu lenken.
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3. Ebenso kann über die Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen
sowie des Sozialversicherungsrechtsfür ausländische Arbeiter nur von mir
als der dafür zuständigen Stelle entschieden werden.
4. Für die Ausländerpolizei- und -paßvorschriften , deren genauen Beach¬
tung im Kriege besondere Bedeutung zukommt, sind zwischen dem Reichs-
führer ff und Chef der deutschen Polizei und mir eine Reihe von Verfahrens¬
vorschriften vereinbart, die gleichfalls die Anwerbung durch dritte Stellen
unerwünscht erscheinen lassen. Schließlich erfordern die Bestimmungenüber
den Lohntransfer, insbesondere die Überwachung etwa vom Reichswirt¬
schaftsminister festgelegter bestimmter Kontingente die Einheitlichkeit der
Anwerbung.
5. Aus den unter Nr . 1 bis 4 erwähnten Gründen bitte ich die Präsidenten der
Landesarbeitsämterund die Leiter der Arbeitsämter erneut, schärfstens darauf
zu achten, daß künftig jede eigenmächtige Anwerbung ausländischer gewerb¬
licher Arbeitskräfte durch dritte Stellen, insbesondere durch Vertreter von
Betrieben oder Verbänden usw., unterbleibt. Über Verstöße hiergegen ist mir
umgehend zu berichten.
6. Die Lenkung gewerblicher ausländischer Arbeitskräfte an die vordringlichen
Bedarfsstellen macht es ferner erforderlich, daß ihre Verteilung künftig aus¬
schließlich zentral im Reichsausgleich durch mich erfolgt. Soweit bisher noch
bestimmte Landesarbeitsämter von mir eine Sonderermächtigungfür die An¬
werbung von ausländischen gewerblichen Arbeitern hatten , gilt diese mit so¬
fortiger Wirkung ^ls aufgehoben. Die Anwerbung von gewerblichen auslän¬
dischen Arbeitskräften durch einzelne Landesarbeitsämter oder Arbeitsämter
ist daher künftig an meine Zustimmung gebunden, die für den Einzelfall er¬
forderlich ist. Lediglich für den sogenannten kleinen Grenzverkehr bleiben
die Grenzarbeitsämter ermächtigt, wie bisher gewerbliche ausländische Ar¬
beitskräfte unmittelbar anzuwerben. Diese Ermächtigung erstreckt sich aber
nur auf solche Arbeitskräfte, die nach den maßgeblichen Polizei- bzw. Paß¬
vorschriften im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs als Grenzgänger be¬
schäftigt werden sollen. Die Präsidenten der Landesarbeitsämter bitte ich
darauf jiu achten, daß diese Ausnahmeregelung von den Grenzarbeits-
ämterri genau eingehalten und nicht erweiternd ausgelegt wird,

ift -:f
7. In welcher Weise der Reichsausgleich für die gewerblichen ausländischen
Arbeitskräfte erfolgt, werde ich von Fall zu Fall besonders regeln. Soweit
mir nur bestimmte Kontingente an Ausländern (z.B.wegen begrenzter Trans¬
fermöglichkeiten) zur Verfügung stehen, werde ich die Kontingente nach Ver¬
einbarung mit den in Frage kommenden Zentralstellen der kriegswichtigen
Bedarfsträger auf die einzelnen Bedarfsträger entweder nach Bezirken oder
bereits nach Betrieben entsprechend dem vordringlichen Bedarf umlegen. Die
Anwerbung wird in jedem Fall auf Grund besonderer von den Arbeitsämtern
bei den Betrieben anzufordernder Einzelaufträge erfolgen.
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8. Die Anwerbung erfolgt — unter Beachtung etwa bestehender zwischen¬
staatlicher Vereinbarungen — nur durch von mir beauftragte Fachkräfte der
Arbeitsvermittlung . Ich behalte meiner Entscheidung vor , wie weit in Aus¬
nahmefällen Vertreter von Betrieben, Wirtschaftsgruppen usw. bei der An¬
werbung beteiligt werden können . Eine solche Beteiligung wird in der Regel
nur in Frage kommen, wenn es sich um die Anwerbung einer größeren Zahl
von Kräften mit besonderen Spezialkenntnissen handelt, die die Hinzu¬
ziehung eines Sachverständigen — der dann möglichst nicht nur die Inter¬
essen eines Betriebes, sondern einer Gruppe von gleichartigen Betrieben
wahrzunehmen hat — zweckmäßig erscheinen lassen.

Auszug aus dem Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 3. Oktober 1940
— V a 5780.20/557 — über unerwünschte Anwerbung ausländischer

Arbeitskräfte durch Betriebe

Wiederholt habe ich darauf hingewiesen, daß die Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte durch die Betriebe unzulässig ist. Eine Mitwirkung von Be¬
trieben an der Anwerbung kommt nur in Einzelfällen in Frage, wenn hierzu
aus besonderen Gründen meine Zustimmung erteilt worden ist. In letzter Zeit
sind mir wieder Fälle bekannt geworden, in denen Firmen auf eigene Faust
Anwerbungen ausländischer Arbeitskräfte im Auslande in die Wege geleitet
haben. Hierbei ist mehrfach festgestellt worden, daß einzelne Arbeitsämter —
auch Nebenstellen — Firmen Bestätigungen ausgestellt haben, daß sie gegen
die Einstellung der Ausländer keine Bedenken erheben werden. Firmen, die
im Besitze solcher Bescheinigungen waren, haben diese zur Grundlage ihrer
unzulässigen Anwerbungsversuchegemacht. Derartige Bescheinigungen sind
nicht nur völlig ohne Bedeutung, sondern auch geeignet, die Maßnahmen zur
Lenkung des Arbeitseinsatzes von ausländischen Arbeitskräften auf das
schwerste zu gefährden. Ich verbiete ausdrücklich die Ausstellung von Be¬
scheinigungen der obengenannten oder ähnlicher Art. Ich bitte ferner die
Landesarbeitsämter und Arbeitsämter, bei jeder sich bietenden Gelegenheit
die Betriebe nachdrücklich darauf hinzuweisen, daß es unzulässig ist, Arbeits¬
kräfte ohne die erforderliche Zustimmung der zuständigen Behörden im Aus¬
lande anzuwerben und daß sich aus einer Nichtachtung der gegebenen Wei¬
sungen für die betroffenen Betriebe schwerwiegende Folgen ergeben können.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 30. April 1941
— V a 5780.14/1012 — über Auslandsreisen zur Anwerbung, Vermittlung

oder Verpflichtung von ausländischen Arbeitskräften
Die Reichs Wirtschaftskammerhat an die Industrie- und Handelskammern
das folgende Rundschreiben erlassen:
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Reichswirtschaftskammer Berlin NW 7, 28. März 1941
X 776/41 A I — 2641 Neue Wilhelmstraße 9/11
An die Industrie- und Handelskammern.

Betrifft : Lenkung des geschäftlichen Auslandsreiseverkehrs; hier : Aus¬
landsreisen zur Anwerbung, Vermittlung oder Verpflichtung von
ausländischen Arbeitskräften.

Der Herr Reichswirtschaftsministerhat in einem an die Reichswirtschafts¬
kammer gerichteten Erlaß vom 24. April — V Dev. 5/7621/41 — bestimmt,
daß Auslandsreisen zur Anwerbung, Vermittlung oder Verpflichtung von
ausländischen Arbeitskräften von den Industrie- und Handelskammern im
Rahmen der Bestimmungen über Geschäftsreisen in das Ausland nicht  mehr
befürwortet werden dürfen. Die Antragsteller sind von den Industrie- und
Handelskammern in diesen Fällen ausnahmslos zuständigkeitshalber an das
Landesarbeitsamt zu verweisen.
Wir bitten, ab sofort entsprechend zu verfahren.
Grundsätzlich besteht kein Bedürfnis, Anträgen von Firmenbeauftragten auf
Auslandsreisen zur Anwerbung, Vermittlung oder Verpflichtung von aus¬
ländischen Arbeitskräften zu entsprechen. Soweit jedoch die Landesarbeits*
ämter in besonderen Einzelfällen Anträgen , die auf Grund des vorstehenden
Rundschreibens der Reichswirtschaftskammeran sie gerichtet werden, ent¬
sprechen wollen, bitte ich meine Entscheidung einzuholen.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 18. November 1941
— V a 5556/547 — über Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte durch

Zeitungsanzeigen in der ausländischenPresse

Auf Anfrage der Gesellschaft für Auslandswerbung mbH. in Berlin habe ich
vor einiger Zeit folgenden Bescheid erteilt:
„Die Aufgabe von Stellenangebotsanzeigendurch deutsche Firmen in aus¬
ländischen Druckschriften ist in allen denjenigen Ländern unerwünscht, in,
denen eine amtliche deutsche Anwerbung von Arbeitskräften erfolgt. Die
Aufgabe von Stellenangebotendurch deutsdie Firmen in ausländischen Druck¬
schriften dieser Länder ist daher im Interesse der reibungslosen Durchfüh¬
rung der amtlichen deutschen Arbeitseinsatzmaßnahmen zu verhindern. Die
Gebiete, in denen eine amtliche deutsche Anwerbung von Arbeitskräften
erfolgt, sind z. B.:

Finnland
Norwegen
Dänemark
Niederlande
Belgien

Frankreich
Elsaß und Lothringen
Luxemburg
Italien
Jugoslawien

Slowakei
Ungarn
Bulgarien
Protektorat
Generalgouvernement
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Ich bitte, künftig entsprechend der eingangs mitgeteilten Stellungnahme zu
verfahren . Abschließend mache ich darauf aufmerksam, daß die Aufgabe von
Stellenangeboten durch deutsche Firmen in ausländischen Druckschriften
auch dort nicht unbedenklich ist, wo eine amtliche deutsche Anwerbung von
Arbeitskräften nicht stattfindet . Auf jeden Fall empfiehlt es sich, daß die
Firmen, die derartige Anzeigen aufgeben wollen, zuvor eindeutig klären,
ob für den Fall, daß sich auf die Angebote ausländische Arbeitskräfte
melden und auf Grund dieser Meldung von der Firma eingestellt werden
sollen, mit der Genehmigung zur Beschäftigung dieser Arbeitskräfte durch
die zuständigen Arbeitseinsatzbehörden zu rechnen ist. Ferner empfiehlt es
sich dringend, vor der Aufgabe derartiger Stellenangebote die Zustimmung
der zuständigen militärischen Abwehrstelle herbeizuführen.“

*

"Wie mir die Gesellschaft für Auslandswerbung mbH. bestätigt, sind die
seither eingegangenen Anzeigenaufträge zwar in dem angegebenen Sinne be¬
arbeitet worden, jedoch häufen sich neuerdings die Fälle, in denen die
Anzeigenauftraggeber, die Stellenangebote in ausländischen Zeitungen auf¬
zugeben beabsichtigen, von den zuständigen Arbeitsämtern die Auskunft
erhalten, daß derartige Anzeigen ohne Genehmigung des Arbeitsamts auf¬
gegeben werden können und daß der Anzeigenauftraggeber das Arbeitsamt
erst dann in Anspruch zu nehmen brauche, wenn die Anschrift des durch die
Zeitungsanzeige gewonnenen Bewerbers feststehe. Hierzu weise ich auf fol¬
gendes hin:
Eine eigenmächtige Anwerbung von Arbeitskräften durch deutsche Firmen
mittels Anzeigen in deutschen oder fremdsprachigenDruckschriften des Aus¬
landes (einschließlich der besetzten Gebiete), des Generalgouvernementsund
des Protektorats Böhmen und Mähren kann grundsätzlich nicht gebilligt wer¬
den. Denn bei dem großen Bedarf an Arbeitskräften im Reich würde die Zu¬
lassung einer derartigen freien Anwerbung den planmäßigen Einsatz der
Arbeitskräfte entsprechend der Dringlichkeit der vorliegenden Aufträge er¬
heblich stören. Außerdem würde die ungeregelte Zulassung privater Zeitungs¬
anzeigen dazu führen , daß im wesentlichen nur gewisse deutsche Firmen mit
ihren Anzeigen einen Erfolg erzielen, während andere, im Auslande meist
unbekannte Firmen, deren Fertigung aber zum Teil von besonderer Bedeu¬
tung ist, leer ausgehen würden. Diese Erwägungen haben in Belgien, Frank¬
reich, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und im Protektorat Böhmen
und Mähren zu einem grundsätzlichen Verbot der Aufnahme von Stellen¬
anzeigen aus dem Reich in den dort erscheinenden deutschen und auslän¬
dischen Druckschriften geführt.
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Ausnahmen von der allgemeinen Regelung werden nur von Fall zu Fall
und nur dann zugelassen werden können , wenn die Aufgabe von Stellen¬
anzeigen zur Unterstützung der amtlichen Werbemaßnahmen wünschenswert
erscheint. Für die etwaige Erteilung von Ausnahmegenehmigungenzur Auf¬
nahme von Stellenangeboten für unselbständige Arbeitskräfte in Druck¬
schriften des Auslandes (einschließlich der besetzten Gebiete), des General¬
gouvernements und des Protektorats Böhmen und Mähren wird demgemäß
Voraussetzung sein,

a) daß die betreffenden Firmen zuvor dem zuständigen Arbeitsamt ent¬
sprechende Aufträge auf Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte er¬
teilt haben;

b) daß diese Aufträge — soweit es sich um Länder handelt, in denen eine
amtliche deutsche Anwerbung erfolgt — den auswärtigen Arbeitseinsatz¬
dienststellen zur Besetzung zugeleitet worden sind und diese gegen die
Aufgabe einer Stellenanzeige ebenfalls keine Bedenken haben.

Sollte es nach sorgfältiger Prüfung im E i n z e 1fall für erforderlich gehalten
werden, daß die amtliche Anwerbung durch Aufgabe von Stellenanzeigen in
den vorgesehenen Anwerbungsgebietenunterstützt wird, bitte ich, bei Her-
gabe der Aufträge hierauf besonders hinzuweisen, damit ich gegebenenfalls
von hier aus die in Frage kommenden auswärtigen Arbeitseinsatzdienststellen
entsprechend unterrichten kann. Diese würden dann die antragstellende
Firma von ihrer Entscheidung unmittelbar in Kenntnis setzen. Genehmi¬
gungen zur Aufgabe von Stellenangeboten in den einschlägigen Druckschriften
werden im übrigen in der Regel an die Bedingung geknüpft werden müssen,
daß der Name der auftraggebenden Firma in der Anzeige nicht genannt
wird und daß die auf die Stellenausschreibungen eingehenden Bewerbungen
zunächst der zuständigen Arbeitseinsatzdienststelle zugeleitet werden.
Hiernach bitte ich, die Arbeitsämter anzuweisen, Anfragen nach der Mög¬
lichkeit der Anwerbung von ausländischenArbeitskräften mittels einer An¬
zeige in Druckschriften des Auslandes (einschließlich der besetzten Gebiete),
des Generalgouvernements und des Protektorats Böhmen und Mähren nicht
mehr in der von der Gesellschaft für Auslands Werbung mitgeteilten Form zu
beantworten, da die Frage, ob und inwieweit die Aufgabe eines Stellen¬
angebots in einer Druckschrift der genannten Gebiete zugelassen werden
kann, nicht vom Arbeitsamt ohne weiteres entschieden werden kann.
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Anwerbung , Betreuung , Unterbringung , Ernährung und Behandlung
ausländischer Arbeiter und Arbeiterinnen

Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz hat in einer An¬
ordnung Nr . 4 (GBA. 405/42)1) vom 7. Mai 1942 Richtlinien für die An¬
werbung, Betreuung, Unterbringung , Ernährung und Behandlung auslän¬
discher Arbeiter und Arbeiterinnen erlassen.
Danach erfolgt die Anwerbung grundsätzlich auf der Grundlage der Frei¬
willigkeit. DieAnwerbungausländischerArbeitskräfte
wird ausschließlich durch die Beauftragten des Ge¬
neralbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz oder
die für die Aufgaben des Arbeitseinsatzes zustän¬
digen deutschen militärischen oder zivilen Dienst¬
stellen im Auslande durchgeführt.  Anderen Stellen,
Organisationen oder Personen ist die Anwerbung ausländischer Arbeits¬
kräfte nicht gestattet . Ausnahmen bedürfen der ausdrücklichen Geneh¬
migung des GBA. Er bestimmt auch, ob, in welcher Art und in welchem
Umfange Unternehmungen (Organisationen, Betriebe, Verwaltungen) bei
der Anwerbung zu beteiligen sind. Die an der Anwerbung Beteiligten sind
während der Durchführung der Anwerbung den Beauftragten des GBA.
oder den zuständigen militärischen oder zivilen Dienststellen unterstellt.
Die Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte wird bis zur Reichsgrenze
von den Beauftragten des GBA. oder — in den besetzten Gebieten — von
den zuständigen militärischen oder zivilen Arbeitseinsatzdienststellen
durchgeführt . Innerhalb des Reichsgebiets ist die Betreuung nichtlandwirt¬
schaftlicher Arbeitskräfte Aufgabe der DAF.; landwirtschaftliche Arbeits¬
kräfte werden vom Reichsnährstand betreut.
Den ausländischen Arbeitern sind bei der Anwerbung die Lohn- und
Arbeitsbedingungen des reichsdeutschenBetriebes in allen Einzelheiten be¬
kanntzugeben, soweit dies irgend möglich ist. Hierbei sind auch Angaben
über die ungefähre Höhe der Lohnabzüge zu machen, damit die An¬
geworbenen pn möglichst klares Bild über ihren tatsächlichen Arbeitsver¬
dienst im Reich erhalten . Keinesfalls dürfen den Angeworbenen un¬
richtige oder unerfüllbare Versprechungen gemacht werden. Auch über
die Möglichkeiten für die Überweisung von Lohnersparnissen sind sie
genau zu unterrichten.
Über die Lohn- und Arbeitsbedingungen ist den ausländischen Arbeitern
bereits bei der Anwerbung ein Merkblatt auszuhändigen, das in großen
Zügen auch allgemeine Aufklärung über Arbeitszeit, Sozialversicherung,
Steuern, Arbeitskleidung, Lohnüberweisungen, Urlaub, Familienheimfahrt,

1) Die Anordnung Nr . 4 ist nicht veröffentlicht ^ wird aber den Betrieben , die
ausländische Arbeitskräfte beschäftigen , von den Arbeitsämtern übersandt.

2. Nachtrag4*
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Paßangelegenheiten und sonstige Arbeitsbedingungen gibt. Dieses Merk¬
blatt ist auf Seite B I a 8a abgedruckt.
Nach der Anwerbung und auf dem Transport in das Reich ist für eine
einwandfreie Behandlung der Arbeitskräfte zu sorgen. Die angeworbenen
Arbeiter sind in der Regel in Sammeltransporten mit Sonderzügen in das
Reich zu führen . Der GBA. hat genaue Anweisungen über die Durchfüh¬
rung der Transporte , Transportverpflegung und die gegen die Einschlep¬
pung ansteckender Krankheiten an der Reichsgrenze getroffenen Maß¬
nahmen erlassen.

Es folgen ferner Weisungen über die Durchführung der Betreuung im
Reichsgebiet, wobei auf eine besonders straffe Zusammenfassung und Aus¬
richtung der Betreuungsmaßnahmen Wert gelegt wird.
In den deutschen Gauen ist das Inspektions- und Kontrollrecht über die
Durchführung dieser Anordnung den Gauleitern der NSDAP, übertragen
worden.

Anordnung Nr . 5 des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über die ausschließliche Zuständigkeit der Dienststellen der Arbeitseinsatz¬
verwaltung zur Entgegennahme von Aufträgen auf Gestellung von

Arbeitskräften.

Vom 11. Juli 1942 (RABl. S. I 337).

Bei der Durchführung des Arbeitseinsatzes muß immer wieder beobachtet
werden, daß Arbeitskräfte bei Dienststellen außerhalb der Arbeitseinsatz¬
verwaltung oder gleichzeitig bei verschiedenen Stellen angefordert werden.
Dadurch entstehen Schwierigkeiten und Verzögerungen in der Bedarfs¬
deckung, die unbedingt vermieden werden müssen.
Auf Grund der mir vom Führer und vom Reichsmarschall des Groß¬
deutschen Reiches erteilten Vollmacht bestimme ich daher, daß der Bedarf
an Arbeitskräften nur bei den Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung,
in aller Regel also bei dem für den Betrieb örtlich zuständigen Arbeitsamt
anzumelden ist. Bei bestimmten zwischen dem Generalbevollmächtigten
für den Arbeitseinsatz und dem Reichsminister für Bewaffnung und Muni¬
tion vereinbarten vordringlichen Aufgaben und Programmen erfolgt die
Bedarfsmeldung durch direkte Übermittlung des Reichsministers für Be¬
waffnung und Munition an die Hauptabteilung V des Pveichsarbeits-
ministeriums.

Meldungen, die von zuständigen Stellen zu statistischen Zwecken gefordert
werden, werden durch diese Anordnung nicht berührt.

2. Nachtrag



Anordnung Nr . 10 des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über den Einsatz von Arbeitskräften der besetzten Gebiete.

Vom 22. August 1942 (RABL S. I 382).

Um die Arbeitskräfte der besetzten Gebiete bei der Neuordnung des
Arbeitseinsatzes im europäischen Raum zu mobilisieren, müssen auch diese
Kräfte einer straffen und einheitlichen Lenkung unterworfen werden. So¬
wohl die zweckmäßige und sinnvolle Verteilung dieser Kräfte zur Be¬
friedigung des Kräftebedarfs des Reichs und der besetzten Gebiete wie ihre
höchstmögliche Arbeitsleistung muß sichergestellt werden. Auf Grund der
mir erteilten Vollmachten ordne ich deshalb an:
1. Nach dem Erlaß des Führers über den Generalbevollmächtigten für den
Arbeitseinsatz vom 21. März 1942 (RGBl. I S. 179) und der Anordnung
des Beauftragten für den Vierjahresplan zur Durchführung dieses Erlasses
vom 27. März 1942 (RGBl. I S. 180) obliegen mir auch der zweckmäßige
Einsatz der Arbeitskräfte der besetzten Gebiete sowie alle Maßnahmen zur
Leistungssteigerung-des Einsatzes dieser Kräfte . Die für die Aufgaben des
Arbeitseinsatzes und der Lohnpolitik zuständigen deutschen Dienststellen
oder meine Beauftragten führen diesen Einsatz und alle Maßnahmen zur
Leistungssteigerung nach meinen Weisungen durch.
2. Diese Anordnung erstreckt sich auf alle während dieses Krieges von der
deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete, soweit sie unter deutscher Ver¬
waltung stehen.
3. Die verfügbaren Arbeitskräfte der besetzten Gebiete sind in erster Linie
zur Befriedigung des kriegswichtigen Bedarfs in Deutschland selbst ein¬
zusetzen.
In den besetzten Gebieten sind sie nach folgender Rangordnung einzu¬
setzen:

a) Für notwendige Aufgaben der Truppe , der Besatzungsdienststellen
und der zivilen Dienststellen,

b) für deutsche Rüstungsaufgaben,
c) für Aufgaben der Ernährungs- und Landwirtschaft,
d) für gewerbliche im deutschen Interesse liegende Aufgaben außerhalb

der Rüstungswirtschaft,
e) für gewerbliche Aufgaben im Interesse der Bevölkerung des betreffen¬

den Gebietes.
4. Es ist vielfach festgestellt worden, daß Arbeitskräfte in den besetzten
Gebieten nicht den Kriegserfordernissen entsprechend sparsam und zweck¬
mäßig angesetzt werden. Die Arbeitsleistungen sind häufig zu gering.
Alle beteiligten Stellen in den besetzten Gebieten haben deshalb dafür
Sorge zu tragen, daß die Arbeitskräfte höchst sparsam und verbunden mit
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höchstmöglicher Arbeitsleistung eingesetzt werden. Das Horten von
Arbeitskräften ist wie im Reichsgebiet verboten . Um eine Vergeudung von
Arbeitskräften auszuschließen, haben Auftraggeber mit Unternehmern
grundsätzlich nur Leistungsverträge abzuschließen; bestehende Unterneh¬
merverträge anderer Art sind soweit wie irgend möglich auf Leistungs¬
verträge umzustellen.
5. Von den in den besetzten Gebieten beschäftigten nichtdeutschen Arbeits¬
kräften muß grundsätzlich die gleiche Arbeitsleistung wie von deutschen
Arbeitskräften verlangt werden. Zu diesem Zwecke muß die Arbeitszeit in
den besetzten Gebieten der in Deutschland geltenden Arbeitszeit an¬
geglichen werden. Die Mindestarbeitszeit soll in der Regel 54 Stunden be¬
tragen . Durch Arbeitszeitverlängerung freigestellte Arbeitskräfte sind dem
Arbeitseinsatz anderweitig zur Verfügung zu stellen.
Ebenso wie von den deutschen Arbeitskräften muß auch von den fremd¬
ländischen in den besetzten Gebieten erforderlichenfalls Sonn- und Feier¬
tagsarbeit geleistet werden.
6. Auch in den besetzten Gebieten ist die höchstmögliche Arbeitsleistung
durch Einführung von Akkord - und Prämienarbeit sicherzustellen.
Soweit bereits in Betrieben Akkorde bestehen, sind die Akkordsätze mit
dem Ziele zu überprüfen , sowreit wie möglich Leistungsreserven frei zu
machen.

In den Fällen, in denen keine Akkord - oder Prämienarbeit möglich ist, ist
zu prüfen , inwieweit zur weiteren Erhöhung der Arbeitsleistung Leistungs¬
zulagen eingeführt werden können . Der stabile Lohnstand darf hierdurch
jedoch nicht gefährdet werden.
7. Die fremdländischen Arbeitskräfte der besetzten Gebiete haben wie die
deutschen Arbeiter strengste Arbeitsdisziplin zu wahren . Arbeitsbummelei
und unberechtigtes Verlassen des Arbeitsplatzes sind auf das strengste zu
ahnden.
8. Diese Anordnung gilt entsprechend auch für Kriegsgefangene.
9. Die Betriebsführer und alle mit der Anleitung oder Beaufsichtigung der
fremdländischen Arbeiter betrauten Kräfte sind mit dieser Anordnung und
den auf Grund der Anordnung erlassenen Vorschriften bekannt zu machen.
Hierbei sind sie auf die Notwendigkeit des sparsamsten Einsatzes der
fremdländischen Arbeiter und der Steigerung ihrer Arbeitsleistung beson¬
ders hinzuweisen.

10. Die für die Aufgaben des Arbeitseinsatzes und der Lohnpolitik zu¬
ständigen deutschen Dienststellen oder meine Beauftragten erlassen die zur
Durchführung dieser Anordnung erforderlichen Bestimmungen und über¬
wachen die Durchführung.
2. Nachtrag
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Arbeitsamt; - Auftrag-Nr. des RAM:

Landesarbeitsamt:

nf trag
Aultrag-Nr, des LAA; .

Fünffach elnreicben!

auf Veifmittliing g © wei *blleliei * Arbettskpäfte
Sofern Kräfte aus dem deutschen Reichsgebiet nicht beschafft werden können, gilt dieser Auftrag gleichzeitig als Antrag auf
Zuweisung von ausländischen  Arbeitskräften und als Antrag auf Erteilung der Beschäftigungsgenehmigungfür

ausländische Arbeiter/Angestellte.
I. Der Betrieb:

Name und Sitz: - - =. . . - - - - — .

. - Telefon: —. -. -—. . — -

Arbeitsort: . . -. . . - . . -. . . . . . Bahnstation: . . .... .
beantragt hiermit die Beschaffung folgender Kräfte:

II. Zahl und Art: |l . B. a) 20Maurer, b) 10Zimmerer, c) 50Bauhilfsarbeiter
odera) 10Motorenschlosser, b) 5 Spitzendreher, c) 20Hilfsarbeiter Anlernennsw.)

Zahl Art der angeforderten Kräfte Genaue Bezeichnungder zu verrichtenden Arbeiten
(auch Angabe der verlangten besonderen Kenntnisse)

b

d

{

R

Insgesamt: . Arbeitskräfte,

Dauer der Arbeit vom . —. -.
Angabenüber Dringlichkeit;!*. B. bei Bauvorhab«der Dringlichkeitsstufe

. - . . . bis: . :. . . .
genaueBezeichnungder BaumaOnabsneundderGB-Bau-Kenn-Nr., beiFertigung'
- soweitmhgticb—unddesAuftraggebersz. B. Webrmachtatell)

Angabe

III. Arbeitsbedingungen:
1. Arbeitszeit: wöchentlich . .. Stunden
2. Löhne (für Bergarbeiter siehe umseitig)

Stundenlohn

Rpf.

Hierzu mögliche
Leistungszulage
(soweitnachden

geltendenBestimmun¬genzul&ssig)
ie Std. Rpf.

Stundenlohn für
Jugendliche

Alter 1 Rpf.

Brutto-Woehenverdienst
bei Akkordarbeit

(Durchschnittsätze)
Rpf.

Bemerkungen

-

ZUg
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Löhne
für

Berg¬
arbeiter

Garantierter Schichtlohnfür RM
im Gedinge zu
erreichender

Durchschnitts¬
lohn

— RM

3. Betriebliche Trennungszulage ohne Übernachtungsgeld - RM kalendertäglich.

4. Übernachtungsgeld, falls nicht freie Unterkunft gewährt werden sollte . RMpro Nacht.
5. Sonstige Zulagen, soweit sie nach den Vorschriften über den Lohnstop zulässig sind.

NurauchMaßgabederAu*Ordnungdes Keiehaarbeita-
miniatersÜberTrennungs¬zulagenimKriegev. 3. 5.41(KAB1. 1S. 218)odernachMaßgabegeltendertaril-lieber Vorschriften.

Die Lohn - und Arbeitsbedingungen  sind m Auftrag
nachgeprüft Sie entsprechen den maßgeblichengesetz¬
lichen, tariflichen oder vom Treuhänder erlassenen . . .
Bestimmungen. Unterschrittdei Beauftragtendea Reichitreubinderader ArbeitbeimArbeitanmt.

IV. Kost und Wohnung:
An Kost wird gewährt:

. und kostet pro Tag - -

Wohnung in ' Privatquartieren — ‘Wohnlagern — ‘Ledigenheim — .

RM.

kostet wöchentlich . RM (7 Tage) ‘mit — ‘ohne Morgenkaffee.
Die Quartiere sind sichergestellt und befinden sich in einwandfreiemZustand.

Bei lagermäßiger Unterbringung!
Die Gemeinschaftsunterkünfte und die Verpflegungs¬
möglichkeitenfür die umstehend angeforderten Arbeits¬
kräfte sind geprüft und in Ordnung befunden. StempelundUnterschriftder inständigenDAF-Dienststelle

V. Reisekosten und sonstige Kosten:
Die Hlnreisekosten einschl. Zehrgeld gehen zu Lasten des Unternehmers und werden dem zuständigen Arbeitsamt sofortnach Eintreffen der Kräfte erstattet.
Der Betrieb verpflichtet sich bei Zuweisung ausländl scher  Arbeitskräfte gemäß den im Arbeitsvertrag festgelegten
Bedingungen zur Übernahme folgender Kosten:
1. Der Hinreisekosten (einschl. Zehrgeld) ab Reichsgrenze bis Arbeitsstätte.

1 2 . Einer Verwaltungsgebühr für ärztliche Untersuchung beim Grenzübertritt. Verpflegungan der Grenze, Vermittlungs¬gebühr an ausländische Stellen.
3. Der Gebühren für die Beschäftigungsgenehmigungund Arbeitserlaubnis sowie für die Aufenthaltserlaubnis.
4. Der Rückreisekosten bis Reichsgrenze bei ordnungsmäßiger Beendigung des Arbeitsvertrages.
5. Der Rückreisekosten bis zum Heimatort bei vorzeitiger Heimkehr, soweit nach Runderlaß des Reichsarbeitsministers

vom 22. 10. 1940— Va 5510/30— (Reichsarbeitsblatt 1940Teil I S. 528 ff) zur Kostenübernahmeverpflichtet. Das
Arbeitsamt erstattet auf Antrag die anteiligen Kosten ab deutscher Grenze bis zum Heimatort.

Anmerkung:  Anträge , in denen vorstehende Bedingungen zuungunstender Arbeitergeändert sind, werden nicht bearbeitet.

VI. Sonstiges: Der Betrieb beschäftigt bereits Ausländer folgender Nationalitäten: (Zahl der Ausländer jeder Nationalität

mit angeben) . -. . . . - . . -. . . . . . . . . . . . .

Der UnterzeichneteBetrieb erklärt , daß im Betrieb keine deutschen Arbeiter vorhanden sind, die die gemeldeten Arbeits¬
plätze sofort oder nach Umschulungbesetzen können und verpflichtet sich, die auf Grund dieses Auftrages beschafften
Arbeitskräfte von dem Tage der Arbeitsbereitschaft an der Arbeitsstelle an, zu den oben festgelegten Bedingungeneinzustellen.

OrtundDatum:
*) Nichtzutreffende! durchttreichen.

Unterschriftund Stempeldes Unternehmer!:

Kurze Stellungnahme des Arbeitsamts: .
insbesondere wegen der Dringlichkeit (Kennziffer).

Ort und Datum: Unterschrift:

An den
Herrn Präsidenten

des Landesarbeitsamts in —
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über ein
Merkblatt für gewerbliche ausländische Arbeitskräfte

Vom 4. Mai 1942 (RArbBl. SI 258)

Den gewerblichen ausländischen Arbeitskräften mit Ausnahme der Ar¬
beiter aus dem Generalgouvernement und den besetzten Ostgebieten wird
vor der Anwerbung das nachstehende Merkblatt in der Sprache ihres
Heimatlandes ausgehändigt werden. Die Merkblätter für serbische und
spanische Arbeitskräfte enthalten von dem Abschnitt „Sozialversicherung“
nur den ersten und letzten Satz.

Merkblatt

für ausländische gewerbliche Arbeitskräfte

Arbeitsaufnahme in Deutschland

In Deutschland besteht ein großer Bedarf an Arbeitskräften . Der aus¬
ländische Arbeiter hat daher die Möglichkeit, in Deutschland den Unter¬
halt für sich und seine Familie zu verdienen.
Der ausländische Arbeiter genießt in Deutschland die gleiche Achtung und
Anerkennung wie der deutsche Arbeiter . Er muß sich aber auch der
gleichen Arbeitsdisziplin unterwerfen , die von jedem deutschen Arbeiter,
zumal jetzt im Kriege, gefordert wird.
Der ausländische Arbeiter nimmt an der geistigen und kulturellen Be¬
treuung teil, die die DAF. für ihn durchführt . Er findet dadurch Ent¬
spannung und Erholung nach getaner Arbeit.

Lohn- und Arbeitsbedingungen
Der ausländische Arbeiter erhält bei gleicher Leistung denselben Lohn
wie der vergleichbare deutsche Arbeiter. Er kann also nicht schlechter aber
auch nicht besser gestellt werden als der deutsche Arbeiter.
Die Lohn- und Arbeitsbedingungen werden jedem Arbeiter bei der An¬
werbung bekanntgegeben.
Von den Löhnen werden die gesetzlichen Beiträge für Sozialversicherung,
Versicherung, die Steuern usw. abgezogen wie bei jedem deutschen
Arbeiter.
Der verheiratete Arbeiter sowie die verwitweten , geschiedenen und
ledigen Arbeiter, die zum Unterhalt ihrer Angehörigen beizutragen ge-
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setzlich verpflichtet sind, beschaffen sich zweckmäßig vor ihrer Abreise
eine Bescheinigung, aus der der Familienstand und die gesetzliche Unter¬
haltsverpflichtung hervorgehen . Diese Bescheinigung wird vom deut¬
schen Betriebsführer zur Feststellung der Sozialzulagen, zur Berechnung der
Steuerabzüge usv . benötigt . Solange der Arbeiter diese Bescheinigung
nicht beigebracht hat , kann er auch nicht die sonstigen steuerlichen Ver¬
günstigungen erhalten, auf die er auf Grund seines Familienstandes An¬
spruch hat . Die Formblätter der Bescheinigung sind bei den deutschen
Werbestellen erhältlich.

Trennungszulage
Die verheirateten und außerdem die verwitweten und geschiedenen Ar¬
beiter, die mit ihren minderjährigen Kindern einen gemeinsamen Haus¬
halt führen (ferner französische Arbeiter , die mit Frauen en menage
leben), können bei den Betrieben, die deutschen Arbeitern Trennungs¬
zulage gewähren, ebenfalls diese Zulage erhalten. Die Zulage beträgt
kalendertäglich im allgemeinen 1 RM. Trennungsgeld und 0,50 RM. Uber-
nachtungsgeld.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeit ist in Deutschland gesetzlich festgelegt. Als Normalarbeits¬
zeit gilt die 48-Stunden-Woche. Während des Krieges kann sie jedoch bis
auf die 6o-Stunden-Woche erhöht werden. Für Frauen und Jugendliche
gelten besondere Schutzbestimmungen. Der Arbeitsschutz wird auch
während des Krieges streng durchgeführt.

Mehrarbeit, Sonntags- und Feiertagsarbeit
Für jede über die 48-Stunden-Woche hinaus geleistete Arbeitsstunde wird
— abgesehen von Arbeitsbereitschaft, Vor- und Abschlußarbeiten u. dgl. —
grundsätzlich ein Lohnzuschlag gezahlt, dessen Höhe sich in der Regel
nach den Bestimmungen der Tarifordnungen richtet. Auch für Sonn- und
Feiertagsarbeit, soweit sie ausnahmsweise zulässig ist, sehen die Tarif¬
ordnungen im allgemeinen Zuschläge vor.

Sozialversicherung • •
Die im Deutschen Reich beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte ge¬
nießen den Schutz der Reichsversicherung ebenso wie die deutschen Ar¬
beitskräfte . Bei der Lohnzahlung werden ihnen ebenso wie den deutschen
Arbeitskräften die von dem Versicherten selbst zu tragenden Beitragsteile
abgezogen, und zwar bei Arbeitern Beiträge zur Kranken- und Invaliden¬
versicherung sowie zum Reichsstock für Arbeitseinsatz, bei Angestellten
1. Nachtrag
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Beiträge zur Kranken- und Angestelltenversicherung sowie zum Reichs¬
stock für Arbeitseinsatz; Bergarbeiter haben außer den Beiträgen zur
Kranken- und Invalidenversicherung auch Beiträge zur knappsdiaftlichen
Pensionsversicherung zu entrichten . Die Beiträge zur deutschen Unfall¬
versicherung werden allein von dem Unternehmer getragen.
Die Versicherung gegen Krankheit erstreckt sich bei Arbeitern aus Italien,
Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Frankreich, Bel¬
gien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen auch auf die in der
Heimat zurückbleibenden Familienangehörigen. Die Familienange¬
hörigen in

Italien, Ungarn, Kroatien, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Däne¬
mark , Norwegen und in den unbesetzten Gebieten Frankreichs

erhalten die Leistungen der Krankenversicherung durch die einheimischen'
Krankenkassen.
Im übrigen werden den Familienangehörigendie Leistungen gewährt

in den Niederlanden durch die Krankenkasse in Den Haag, Raam-
. weg 90,

in Belgien durch die Deutsche Krankenkasse für Belgien, Brüssel, Rue
des Colonies 66,
in den besetzten Gebieten Frankreichs durch die Deutsche Kranken¬
kasse für die besetzten französischen Gebiete, Paris, Avenue de
FOpera 26.

Die Krankenscheine werden für die Familienangehörigen in den Nieder¬
landen, in Belgien und in den besetzten Gebieten Frankreichs durch die
für den Wohnort zuständigen Bürgermeister ausgestellt.
Wenn ein ausländischer Arbeiter in Deutschland erkrankt und darauf mit
Zustimmung der deutschen Krankenkasse krank nach Italien, Ungarn,
Kroatien, Rumänien, Bulgarien, der Slowakei, Frankreich, Belgien, den
Niederlanden, Dänemark oder Norwegen zurückkehrt oder wenn er
während eines Urlaubs in diesen Gebieten erkrankt , erhält er Leistungen
auf Kosten der deutschen Krankenversicherung.
Die gleiche Regelung wie für die genannten ausländischen Arbeiter gilt
auch für die Arbeitskräfte aus dem Protektorat Böhmen und Mähren
und ihre Familienangehörigen. Die im Generalgouvernement zurück¬
bleibenden Familienangehörigen der im Deutschen Reich beschäftigten
polnischen Arbeitskräfte erhalten im Erkrankungsfalle bestimmte Lei¬
stungen von den Sozialversicherungskassendes Generalgouvernements. Das
gleiche gilt für polnische Arbeiter aus dem Generalgouvernement , die krank
nach dem Generalgouvernement zurückkehren oder dort während einesUrlaubs erkranken.
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Auf dem Gebiet der Rentenversicherung (Invaliden- und Angestelltenver¬
sicherung sowie knappschaftliche Pensionsversicherung) wird für Arbeits¬
kräfte aus Italien, Ungarn , Kroatien , Rumänien, Bulgarien, der Slowakei,
Frankreich, Belgien und den Niederlanden Vorsorge getroffen, daß die in
Deutschland zurückgelegten Versicherungszeiten bei der späteren Fest¬
setzung einer Rente mitberücksichtigt werden.
Falls ein ausländischer Arbeiter in Deutschland einen Unfall erleidet, ge¬
nießen er und — falls er an den Unfallfolgen stirbt — auch seine An¬
gehörigen den weitgehenden Schutz der deutschen Unfallversicherung.
Für Arbeitskräfte aus Spanien und Serbien ist eine nähere Regelung der
Sozialversicherung in Vorbereitung.

Steuern (Lohnsteuer, Bürgersteuer)
Der ausländische Arbeiter hat im Reich, soweit nicht in Staatsverträgen
etwas anderes vereinbart ist, grundsätzlich die gleiche Lohnsteuer zu
zahlen wie der deutsche Arbeiter.

Der ausländische Arbeiter ist im Reich im allgemeinen bürgersteuer¬
pflichtig. Da die Erhebung dieser Steuer für die Ausländer vereinfacht
ist, ergeben sich im Einzelfall geringfügige Abweichungen von der Steuer¬
pflicht der deutschen Arbeitskräfte.

Arbeitskleidung
Der ausländische Arbeiter muß die seiner Arbeit entsprechende Arbeits¬
kleidung einschließlich Schuhzeug mitbringen , ebenso auch die der Jahres¬
zeit entsprechende Unterwäsche und Überkleidung. Beschaffungsmöglich¬
keiten dafür bestehen zur Zeit in Deutschland nur in beschränktem Um¬
fange.

Unterkunft und Verpflegung
Die Arbeiter werden im allgemeinen in den von den Betrieben bereit¬
gestellten Gemeinschaftsunterkünften untergebracht . Auch die Ver¬
pflegung ist gemeinschaftlich. Kriegsbedingte Einschränkungen müssen in
Kauf genommen werden. Wo die Zahl der angesetzten ausländischen Ar¬
beiter und die Größe des Betriebes es rechtfertigen, soll möglichst auch
ausländisches Kochpersonal vorhanden sein. Die Kosten für Unterkunft
und Verpflegung sind in tragbaren Grenzen gehalten und werden bei der
Anwerbung bekanntgegeben. Die Gemeinschaftsunterkünfte sind geprüft
und werden laufend überwacht. Sie sind daher einwandfrei.
In Deutschland kann den männlichen ausländischen Arbeitern in vielen
Fällen keine Bettwäsche, den weiblichen nur in notwendigstem Umfang
1. Nachtrag



Bla

- 8e — _

Bettwäsche gestellt werden. Falls der Betrieb die Wäsche nicht stellen
kann, was bei der Anwerbung bekanntgegeben wird, ist es daher dringend
erwünscht, daß jeder Arbeiter zwei Garnituren Bettwäsche mitbringt.
Er erhält dafür vom Betrieb eine monatliche Entschädigung von 1,50 RM.

Lohnüberweisung und Mitnahme von Geldmitteln bei Reisen in die
Heimat

Der Arbeiter kann einen Teil seines Lohnes seinen Angehörigen oder
einer anderen Stelle in seiner Heimat überweisen. Die Höhe des Betrages
wird bei der Anwerbung bekanntgegeben.
Die Lohnüberweisung hat in erster Linie den Zweck, den Unterhalt der
in der Heimat zurückgebliebenen Angehörigen des Arbeiters sicher¬
zustellen. Es wird daher von jedem Arbeiter erwartet , daß er von der
Möglichkeit, seine Lohnersparnisse nach der Heimat überweisen zu können,
in vollem Umfang Gebrauch macht. Zweckmäßigerweise ist die Über¬
weisung unmittelbar nach der Lohnzahlung vorzunehmen . Hierbei ist dem
Arbeiter der Betriebsführer behilflich.

Jedem Arbeiter wird ein Merkblatt über Devisenbestimmungen und Lohn¬
transfer ausgehändigt, das auch darüber unterrichtet , welche Geldbeträge
bei Urlaubs- oder Heimreisen über die Grenze mitgenommen werden
können. Soweit die Mitnahme ausländischer Geldmittel zugelassen ist, hat
der Arbeiter das entsprechende deutsche Geld vor Antritt der Reise bei
der der Arbeitsstelle nächstgelegenen Reichsbankanstalt oder Devisenbank
in ausländischer Währung umzuwechseln. Das Umwechseln an der Grenze
ist mit großen Schwierigkeiten verknüpft und unter Umständen nicht
möglich.
Arbeiter, die mehr deutsches Geld beim Grenzübergang mit sich führen
als zugelassen ist, machen sich strafbar und müssen damit rechnen, daß der
Mehrbetrag ihnen abgenommen wird.
Es ist auch unzulässig, deutsches Geld in Briefen oder in Paketen in die
Heimat zu senden.

Urlaub

In Deutschland steht grundsätzlich jedem Gefolgschaftsmitglied, also auch
den ausländischen Arbeitern, ein Anspruch auf Erholungsurlaub zu. Die
Dauer des Urlaubs richtet sich in der Regel nach Tarif - oder Betriebs¬
ordnungen . Sie beträgt für jeden vollen Beschäftigungsmonat ein Zwölftel
des zustehenden Jahresurlaubs. Der Urlaub wird nach Möglichkeit in Ver¬
bindung mit einer Familienheimfahrt gewährt.
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Familienheimfahrten

Neben dem Urlaub, der der Erholung dient, werden den Arbeitskräften,
die in den Betrieben der Industrie , des Handwerks und des Bergbaues ein¬
gesetzt werden, Familienheimfahrten gewährt . Verheiratete ausländische
Arbeiter haben jeweils nach halbjähriger und ledige nach einjähriger Be¬
schäftigung Anspruch auf eine Familienheimfahrt . Der Zeitpunkt des An¬
tritts dieser Reise richtet sich nach den betrieblichen Notwendigkeiten . Bei
Familienheimfahrten übernimmt der Betrieb sowohl für die Heimfahrt
als auch für die Rückfahrt zur Arbeitsstelle die Fahrtkosten zwischen Ar¬
beitsort und deutscher Reichsgrenze. Die Fahrtkosten zwischen der deut¬
schen Grenzstation und dem Heimatsort muß der Arbeiter selbst tragen.
Für die Familienheimfahrt kann der ausländische Arbeiter bei einer Ent¬
fernung der Arbeitsstätte vom "Wohnort

bis zu 500 km . 7 Kalendertage

von 500— 750 km . 8 Kalendertage

von 750—1000 km . 9 Kalendertage

von mehr als 1000 km . 10 Kalendertage

Freizeit verlangen. Ein Anspruch auf Fortzahlung des Lohnes während der
Familienheimfahrt besteht nicht. Die Heimfahrten sind in Verbindung mit
dem Erholungsurlaub zu geben. Für die Freizeit, die auf den Erholungs¬
urlaub entfällt , wird der regelmäßige Arbeitsverdienst als Urlaubsentgelt
fortgezahlt.
Für spanische Arbeiter gelten gemäß zwischenstaatlicher Vereinbarung
etwas abweichende Bedingungen.
Auf den Abschnitt „Pässe, Sichtvermerke und Aufenthaltserlaubnis“ wird
hingewiesen.

Dauer und Lösung des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis gilt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes verein¬
bart ist, als auf unbestimmte Zeit geschlossen. Für die Lösung des Arbeits¬
verhältnisses gelten die bestehenden Bestimmungen, an die Arbeiter und
Betriebsführer in gleicher Weise gebunden sind. Danach bedarf der Arbeiter
zur Kündigung des auf unbestimmte Zeit abgeschlossenenArbeitsverhält¬
nisses der Zustimmung des Arbeitsamts. Dabei werden die Verhältnisse des
Arbeiters besonders berücksichtigt. Arbeiter, die ihren Arbeitsplatz ohne
Beachtung dieser Bestimmungen verlassen, werden vertragsbrüchig und
haben die sich daraus ergebenden Folgen zu tragen . Als Arbeitsvertrags¬
bruch gilt ferner die pflichtwidrige Arbeitsverweigerung durch
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a) unbegründete Nichtaufnahme der Arbeit,
b) unbegründetes Fehlen,
c) pflichtwidriges Zurückhalten mit der Arbeit.
Bei Verträgen, die auf einen befristeten Zeitraum abgeschlossensind, ist
keine Kündigung erforderlich.
Der Arbeiter muß damit rechnen, daß er nach Beendigung des ArbeitsVer¬
hältnisses noch bis zu zwei Wochen beim Betrieb zu verbleiben hat, weil er
nach Möglichkeit in Sammeltransporten in seine Heimat zurückkehren soll.

Reisekosten und sonstige Kosten
Für die erstmalige Anreise zur Arbeitsaufnahme im Reichsgebiet entstehen
dem ausländischenArbeiter keinerlei Fahrtkosten . Nach ordnungsmäßiger
Beendigung des Arbeitsvertrages erhält der ausländische Arbeiter freie
Fahrt bis zur Grenze seines Heimatlandes. Die weiteren Fahrtkosten von
der Grenze bis zum Heimatort muß der Arbeiter selbst tragen.

Pässe, Sichtvermerke und Aufenthaltserlaubnis
1. Einreise
Ausländische Arbeiter müssen beim Überschreiten der deutschen Grenze im
Besitz eines Passes, notfalls eines in Deutschland anerkannten Paßersatzes
sein. Der ausländische Arbeiter muß sich daher vor dem Grenzübertritt
von seiner für die Ausstellung von Pässen zuständigen Heimatbehörde
einen gültigen Paß beschaffen und unter Vorlage dieses Passes einen Ein¬
reisesichtvermerk bei der für seinen Wohnort zuständigen deutschen Ver¬
tretung (Botschaft, Gesandtschaft, Generalkonsulat) beantragen.
Für die Einreise in geschlossenen(Sammel-) Transporten bestehen besondere
Bestimmungen.
2. Aufenthalt im Inland
a) Der ausländische Arbeiter hat sich sofort nach der Ankunft im Inland
bei der zuständigen Ortspolizeibehörde anzumelden und die Aufenthalts¬
erlaubnis zu beantragen. Der Betriebsführer soll ihn hierbei weitgehend
unterstützen.
b) Der ausländische Arbeiter ist verpflichtet, sich während seines Auf¬
enthalts im Inland jederzeit durch einen gültigen Paß (Paßersatz) über
seine Person auszuweisen. Die Einbehaltung der Paßpapiere durch die Be¬
triebsführer ist daher nicht zulässig.
c) Verliert ein Paß infolge Fristablaufs seine Gültigkeit , so hat der aus¬
ländische Arbeiter rechtzeitig vor Ablauf der Geltungsdauer die Ver¬
längerung oder Erneuerung des Passes zu beantragen. Die Angehörigen der

1. Nachtrag
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Staaten, die im Reich Vertretungen haben, richten den Antrag an ihre Ver¬
tretung. Über den Sitz der Vertretung fremder Staaten geben, soweit
möglich, die Kreispolizeibehörden (Polizeipräsident, Polizeidirektor , Land¬
rat, Oberbürgermeister ) Auskunft . Hat der fremde Staat keine Vertretung
in Deutschland, so haben sich die ausländischen Arbeiter an die zuständige
Kreispolizeibehörde zu wenden.

3. Ausreise

a) Ausländische Arbeiter , die in ihre Heimat vorübergehend auf Urlaub
reisen oder endgültig zurückkehren , müssen rechtzeitig vor ihrer Ausreise
dafür sorgen, daß ihr Paß mit einem endgültigen Ausreisesichtvermerk —
bei Urlaubsreisen außerdem mit einem Wiedereinreisesichtvermerk — ver¬
sehen wird.
Die Sichtvermerke sind bei der zuständigen Kreispolizeibehörde (siehe oben
unter 2c) zu beantragen. Sie werden gebührenfrei erteilt . Mit dem Antrag
ist vorzulegen:

der Paß und entweder ein Urlaubsschein (bei Urlaubsreisen) oder ein
Rückkehrschein (bei endgültiger Rückkehr).

Urlaubsscheine und Rückkehrscheine müssen vom Betriebsführer ausgestellt
und vom zuständigen Arbeitsamt mit Zustimmungsvermerk und Dienst¬
siegel versehen sein; ist der ausländische Arbeiter krank , so muß außerdem
zur Erhaltung der Rechte in der Krankenversicherung auf dem Urlaubs¬
oder Rückkehrschein die Zustimmung der Krankenkasse zur Rückkehr
vermerkt sein.
Die ausländischen Arbeiter müssen neben dem Paß auch den Urlaubs- oder
Rückkehrschein stets bei sich führen und sorgfältig aufbewahren.
Urlaubs- oder Rückkehrscheine oder sonstige Bescheinigungenersetzen nie¬
mals einen Sichtvermerk oder ein sonst notwendiges Grenzübertrittspapier.
b) Für die Reise nach und durch bestimmte Gebiete des Deutschen Reiches
(z. Zt. das Protektorat Böhmen und Mähren, die durchlaßscheinpflichtigen
Teile der eingegliederten Ostgebiete, das Generalgouvernement , Oberkrain,
der Bezirk Bialystok und die Reichskommissariate Ostland und Ukraine)
sowie in und durch bestimmte fremde Länder

(Frankreich, Griechenland, Dänemark, die Niederlande, Norwegen und
Serbien)

gelten besondere Bestimmungen. Auskunft darüber, was bei Reisen nach
und durch solche Gebiete zu beachten ist, erteilen die Kreispolizeibehörden
(siehe oben unter 2c). Nach Möglichkeit sollen entsprechende Anfragen
etwa einen Monat vor der beabsichtigten Reise bei der Kreispolizeibehörde
gehalten werden, damit für die Beschaffung der unter Umständen erforder¬
lichen besonderen Papiere auch genügend Zeit ist.
1. Nachtrag
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Für die Ausreise in geschlossenen(Sammel-) Transporten gelten besondere
Bestimmungen, die bei den Kreispolizeibehörden zu erfragen sind.
4. Durchreise durch andere Gebiete und Länder
Führt der Reiseweg von und nach dem Zielland durch Gebiete oder Staaten,
deren Betreten und Verlassen nach den deutschen oder nach den aus¬
ländischen Vorschriften von dem Besitz weiterer besonderer Bescheini¬
gungen oder Vermerke (Durchlaßschein, Visum usw.) abhängig ist, so sind
auch die für die Durchreise nötigen Bescheinigungen und Vermerke zu
beschaffen. Solche Urkunden werden im allgemeinen während der Reise
nicht erteilt . Es ist daher dringend zu empfehlen, daß sich die Arbeiter
rechtzeitig vorher mit der zuständigen Kreispolizeibehörde bzw. der deut¬
schen Vertretung im Ausland und erforderlichenfalls mit der zuständigen
ausländischen Vertretung in Verbindung setzen, die darüber Auskunft
geben, welche Bescheinigungenund Vermerke jeweils erforderlich sind und
bei welchen Stellen sie beantragt werden müssen.
Der ausländische Arbeiter hat darauf zu achten, daß er den vorgesehenen
Reiseweg unter allen Umständen einhält, da er bei eigenmächtiger Än¬
derung des Reiseweges Gefahr läuft , wegen fehlender Bescheinigungenzu¬
rückgeschicktzu werden.

Zur besonderen Beachtung!
Ausländische Arbeiter , die nicht im Besitz der vorgeschriebenen Papiere
sind, werden nicht zum Grenzübertritt zugelassen.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Anwerbung
ausländischer Angestellter

Vom 14. Oktober 1942 (RArbBl. S. I 476)
Beim Einsatz ausländischer Angestellter haben sich in Einzelfällen Schwierigkeiten
dadurch ergeben, daß Betriebe die Einstellung der angeworbenen Angestellten
wegen Fehlens deutscher Sprachkenntnisse ablehnten , obwohl den deutschen An-
werbestellen im Ausland nicht bekanntgegeben war, daß solche Kenntnisse not¬
wendig seien. Bei der Besonderheit der Angestelltentätigkeit ist deshalb darauf
zu achten, daß in den „Aufträgen auf Vermittlung ausländischer nichtlandwirt¬
schaftlicher Arbeitskräfte “ bei Angestellten stets angegeben wird , ob und inwieweit
deutsche Sprachkenntnisse gefordert werden . Fehlt diese Angabe , so muß auf
Grund der Erklärung des Unternehmers unter VI des Auftragsvordrucks die Ein¬
stellung auch solcher angeworbenen ausländischen Angestellten verlangt werden,
die sich in der deutschen Sprache nicht verständigen können . Die Betriebsführer
sind bei Entgegennahme des Auftrages entsprechend zu unterrichten.

3* 3. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über mangelhafte
Ausfüllung der Auftragsvordrucke und Arbeitsverträge für die Anwerbung

nichtlandwirtschaftlicher Arbeiter
Vom 27. Oktober 1942 (RArbBl. I S. 493)

Mit Rderl . Va 5780/566 vom 2. März 1942 habe ich das Verfahren bei
der Bearbeitung der Aufträge auf Vermittlung ausländischer nichtlandwirt¬
schaftlicher Arbeitskräfte festgelegt. Die hiermit gegebenen Weisungen wer¬
den jedoch nicht immer beachtet. Insbesondere ist die Ausfüllung der Auf¬
tragsvordrucke  teilweise sehr lückenhaft. Immer noch gehen mir
Aufträge zu, die im Abzugsverfahren hergestellt, unübersichtlich und mit¬
unter unvollständig sind. Die mangelhaft ausgefüllten Auftragsvordrucke
führen zu zeitraubenden Rückfragen und verzögern die Gestellung der an-
geiorderten Arbeitskräfte . Außerdem sind bereits wegen der unvollstän¬
digen und ungenauen Ausfüllung der Auftragsvordrucke mehrfach Schwie¬
rigkeiten lohnpolitischer Art entstanden.
Ich mache es daher den Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern erneut
zur Pflicht, die Bestimmungen des genannten Runderlasses zu beachten. Die
sorgfältige Ausfüllung dieser Vordrucke ist notwendig, weil der „Auftrag“
Unterlage für das Zustandekommen eines Arbeitsvertrages und der „Ar¬
beitsvertrag“ Grundlage des Arbeitsverhältnisses zwischen Betriebsführer
und Arbeiter ist.
Die mit dem genannten Rderl . gegebenen Weisungen gelten sinngemäß
auch für die Ausfüllung der Arbeitsverträge  bei der Anforderung
italienischer Arbeitskräfte.

3. Nachtrag
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 23. Januar 1941

— V a 5780/58 — über Einsatz von gewerblichen ausländischen Arbeits¬
kräften ; Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

1. Obwohl ich für den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte wiederholt darauf
hingewiesen habe, daß die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte nur zu den
gleichen Lohn- und Arbeitsbedingungenerfolgen darf, wie sie für vergleich¬
bare deutsche Arbeitskräfte gelten, sind doch verschiedentlich von Betrieben
Aufträge erteilt worden, nach denen ausländischen Arbeistkräften günstigere
Lohn- und Arbeitsbedingungengewährt wurden als den entsprechenden deut¬
schen Arbeitern. Die Anwerbung und der Einsatz der ausländischen Arbeits¬
kräfte ist dann unter Einhaltung der im Auftrag vorgesehenen günstigeren
Lohn- und Arbeitsbedingungenerfolgt. Eine derartige Regelung widerspricht
dem allgemeinen Grundsatz, daß ausländische Arbeitskräfte keineswegs
günstiger gestellt werden dürfen als reichsdeutsche; sie verstößt ferner gegen
die Lohnstoppverordnung und muß schließlich berechtigte Unzufriedenheit
und Unruhe bei der deutschen Arbeiterschaft auslösen.

Soweit ausländische Arbeitskräfte zu günstigeren Lohn- und Arbeitsbedin¬
gungen beschäftigt werden, sind die betreffenden Betriebsführer sofort anzu¬
weisen, mit diesen Arbeitskräften — gegebenerrfallsr unter Einschaltung der
Beauftragten der DAF., bei italienischen Arbeitskräften der Vertreter der
C.F.L.I . — darüber zu verhandeln, daß sie sich freiwillig mit der Herab¬
setzung der ihnen irrtümlicherweise zugebilligten günstigeren Lohn- und Ar¬
beitsbedingungen auf die der vergleichbaren deutschen Arbeiter vom nächsten
Lohnzahlungstermin ab einverstanden erklären. Lehnen die Arbeitskräfte
eine solche Vereinbarung ab, so ist ihnen unter Wahrung der gesetzlichen bzw.
tariflich vorgeschriebenenKündigungsfristen das Arbeitsverhältnis zu kün¬
digen. Soweit keine Umvermittlung zu einer anderen Tätigkeit möglich ist,
bei der die seinerzeit zugesagten Bezüge erreicht werden, sind unter Über¬
nahme der entstehenden Reisekosten durch die Arbeitsämter die Ausländer
in die Heimat zurückzuführen. Um die Rückkehr in solchen Fällen sicher¬
zustellen, ist erforderlichenfalls die Arbeitserlaubnis und Beschäftigungs¬
genehmigung nachträglich auf den Zeitpunkt der eben erwähnten Beendigung
des Arbeitsverhältnisseszu beschränken. Bei befristeten Verträgen kann, wenn
deren Ablauf nicht abgewartet und der Ausländer nicht anderweitig eingesetzt
werden kann, notfalls der Reichstreuhänderder Arbeit auf Grund der Ver¬
ordnung über die Lohngestaltungeine Angleichung an die Arbeitsbedingungen
der deutschen Gefolgschaftsmitgliedervornehmen. Eine solche Angleichung
darf nur mit meiner vorherigen Zustimmung erfolgen.

2. Ich weise erneut darauf hin, daß künftighin keine Aufträge auf auslän¬
dische Arbeitskräfte weitergegeben werden dürfen, bei denen nicht einwand¬
frei feststeht, daß die angebotenen Lohn- und Arbeitsbedingungenden gesetz-
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liehen, tariflichen oder vom Reichstreuhänder erlassenen Bestimmungen in
allen Einzelheiten entsprechen. Besonders bei Akkordlöhnen ist darauf zu
achten, daß — insbesondere unter Berücksichtigung der im allgemeinen ge¬
ringeren Arbeitsleistung der Ausländer — nur Angaben gemacht werden, die
kein falsches Bild über die zu erzielenden tatsächlichen Verdienste ergeben;
daher sind die Einsteilöhne neben den Spitzenlöhnen genau anzugeben.
Die Landesarbeitsämter haben im Zweifel die Reichstreuhänder der Arbeit
bei der Nachprüfung der Aufträge einzuschalten. Um die genaue Überprü¬
fung sicherzustellen, bitte ich, mir künftig Reichsausgleichsaufträge für
ausländische Arbeitskräfte nur mit der nachstehenden Erklärung weiter¬
zureichen:

„Die Lohn- und Arbeitsbedingungensind nachgeprüft. Sie entsprechen den
gesetzlichen, tariflichen oder vom Reichstreuhänder erlassenen Be¬
stimmungen.

I. A.:

' • ' (Unterschrift des Landesarbeitsamts )“
{

Diese Erklärung ist von den Landesarbeitsämternauf den Antragsvordrucken
(gegebenenfalls mit Stempeleindruck) anzubringen und von einem Beauf¬
tragten des Landesarbeitsamts zu unterschreiben. Aufträge, auf denen diese
Erklärung nicht abgegeben ist, werde ich künftig unerledigt zurückgeben.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 29. April 1941
— V a 5780/515 — über Einsatz von gewerblichen ausländischen Arbeits¬

kräften ; Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen

Bei der Durchführung des Rderl . vom 23. Januar 1941 — Va 5780/581) —
haben sich insofern Schwierigkeiten ergeben, als die Landesarbeitsämter die
Bescheinigungüber die Lohn- und Arbeitsbedingungen vielfach nicht ver¬
antwortlich abgeben können, weil sie über die örtlichen Tarife und Betriebs¬
ordnungen nicht unterrichtet sind. In Änderung dieses Erlasses ordne ich
daher an, daß die vorgeschriebene Bestätigung über die Prüfung der Lohn-
und Arbeitsbedingungen von dem Sachbearbeiter für Treuhänderangelegen-
heiten bei dem anfoMernden Arbeitsamt zu vollziehen ist.

*) Vgl . S. Bla 9.
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Auslandsreisen zur Anwerbung von Arbeitskräften
Auszug aus dem Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vom 22. April 1943
Da immer noch von mir nicht genehmigte Auslandsreisen zum Zwecke der
Anwerbung von Arbeitskräften stattgefunden und wiederholt zu Schwie¬
rigkeiten in arbeitseinsatzmäßiger, paßtechnischer, ausländerpolizeilicher,
devisenmäßiger und außenpolitischer Beziehung geführt haben, habe ich
mich erneut mit den zuständigen zentralen Dienststellen in Verbindung
gesetzt. Daraufhin hat die Reichswirtschaftskammer auf Veranlassung des
Reichswirtschaftsminiisterium.s die Gauwirtschaftskammern, Wirtschafts¬
kammern (neuen Rechts) sowie die noch verbliebenen Industrie-und Handels¬
kammern mit Rundschreiben vom 16. Februar 1943 — X 231/43 A 1-2641
— erneut um strenge Beachtung der vorerwähnten Anweisung gebeten.
Die Sichtvermerksdienststellenhaben Anweisung, Sichtvermerke für Reisen
zur Anwerbung von Arbeitskräften im Auslande nur dann zu erteilen,
wenn der Sichtvermerksbewerber durch schriftliche Unterlagen nachweist,
daß der GBA. der Reise zugestimmt hat („Sammlung der geltenden Paß¬
vorschriften“ — Erster Teil Nr . VI S. 37).
Außerdem habe ich das Oberkommando der Wehrmacht und den Reichs¬
minister der Luftfahrt gebeten, ihre nachgeordneten Dienststellen anzu¬
weisen, von der Ausstellung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen zur
Erlangung von Sichtvermerken abzusehen sowie Marschbefehle und Durch¬
laßscheine, die der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte dienen sollen,
nur im Einvernehmen mit mir auszustellen.
(GBA. VI c 5780/339 ARG. 518/43)

Maßnahmen bei Todesfällen ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 10. August 1943 (RArbBl. S. I 425)

Die Anwerbedienststellen im Ausland , insbesondere die Militärbefehlshaber in
Frankreich und in Belgien und Nordfrankreich führen darüber Klage , daß sich in
letzter Zeit die Fälle häufen , in denen die Arbeitsämter entgegen den mit Rderl.
ARG. 667/41 1) gegebenen Weisungen , den Tod einer im Reichsgebiet verstorbenen
ausländischen Arbeitskraft nicht fernschriftlich oder telegraphisch melden , sondern
auf schriftlichem Wege, oftmals lediglich durdi einfachen Brief . Verschiedentlich
sind die Todesmeldungen auch erst wochen- und monatelang nach dem Todestag
erstattet worden . Ich verwaise deshalb erneut auf die Anordnungen für die Be¬
nachrichtigung der in- und ausländischen Dienststellen bei Todesfällen aus¬
ländischer Arbeitskräfte (im besonderen Rderl . ARG . 667/41 1) und 853/42) 2) und
mache nochmals darauf aufmerksam, daß Todesmeldungen nur dann über meine
Dienststelle in Berlin (Abteilung Via , Hausapparat 623 oder 622) zu leiten sind,
wenn den Arbeitsämtern oder den Landesarbeitsämtern die unmittelbare Weiter¬
leitung an die Dienststelle im Ausland nicht möglich ist. Ich bitte , mit Rücksicht
auf die ungünstigen Rückwirkungen auf die weitere Werbung durch geeignete
Maßnahmen sicherzustellen, daß der Tod eines Ausländers unverzüglich auf dem
angeordneten Wege , und zwar so rechtzeitig gemeldet wird , daß die Angehörigen,

*) Abgedruckr S. B VIII a 13. 2) Hier nicht abgedruckt.
10. Nachtrag
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soweit möglich, an der Beerdigung ihres Verstorbenen teilnehmen und gegebenen¬
falls auch besondere Wünsche der Hinterbliebenen berücksichtigt werden können.
Bei Polen und bei Ostarbeitern verbleibt es bei der angordneten schriftlichen Be¬
nachrichtigung der in Betracht kommenden Dienststellen, die jedoch gleichfalls un¬
verzüglich zu erfolgen hat . Wegen der Meldungen vom Ableben der im Reich be¬
schäftigt gewesenen polnischen und ukrainischen Arbeitskräfte aus dem General¬
gouvernement hat die Hauptabteilung Arbeit in der Regierung des General¬
gouvernements nochmals gebeten, diese nur auf schriftlichem Wege unter be¬sonderer Beachtung der genauen Schreibweise der Familien- und Ortsnamen zu er¬
statten. Die Meldungen müssen unbedingt die Angaben nach Abschnitt IV dritter
Absatz des Rderl . ARG. 545/42') enthalten . Bei der Heimatanschrift müssen vor
allem die Gebiete, der Bezirk, Kreis und gegebenenfalls auch das für den Heimatort
zuständige Arbeitsamt mitangegeben werden,und außerdem muß mitgeteilt werden,ob und in welchem Umfange Nachlaß des Verstorbenen vorhanden ist. Uber denVersand des Nachlasses der verstorbenen Ostarbeiter und den Verbleib des Nach¬
lasses, der mangels empfangsberechtigter Angehöriger nicht ausgehändigt werdenkann, folgen demnächst weitere Weisungen.
Im übrigen weise ich noch auf folgendes hin:
Die Arbeitsämter haben die Sterbeurkunde von den Standesämtern unverzüglich
anzufordern und — soweit nicht für einzelne Ausländergruppen anders gewünscht
— den Anwerbedienststellenauf dem schnellsten Wege nachzusendenmit der gleich¬
zeitigen Mitteilung, wann und auf welchem Friedhof (genaue Bezeichnung derGrabstelle) die Bestattung erfolgte.
Bei im Reichsgebiet verstorbenen Franzosen (außer Nordfranzosen ) hat der
Militärbefehlshaber in Frankreich gebeten, die Sterbeurkunde ausschließlich dem
„Militärbefehlshaber Frankreich, Abteilung Arbeitseinsatz, in Paris“ zuzuleiten, dem
unter dieser verkürzten Anschrift auch die Todesmel̂ ungen fernschriftlich oder
telegraphisch zu erstatten sind (gegebenenfalls über meine Dienststelle). Der Nach¬
laß der verstorbenen Franzosen (nicht Nordfranzosen) ist zur Aushändigung an dieHinterbliebenen ohne Rücksicht darauf , ob diese im alt- oder neubesetzten fran¬
zösischen Gebiet oder in Nordafrika wohnen, der Verbindungsstelle des Com-
missariat General ä la Main d’oeuvre franfaise en Allemagne zum Militärbefehls¬haber in Frankreich, Paris, Avenue Kleber 24, zu übersenden.
(GBA. Via 5511/362 — ARG. 1026/43)
Ausländische Betreuer bei der Deutschen Arbeitsfront ; hier : Schriftverkehr

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
vom 15. März 1943 (RArbBl . S. I, 262)

Die DAF. — Amt für Arbeitseinsatz — ist mit der Bitte an mich herangetreten,
keinen unmittelbaren Schriftverkehr mit den ausländischen Verbindungsmännern
bei den Gauwaltungen der DAF. zu unterhalten, sondern den gesamten Schrift¬
wechsel über die Dienststellen der DAF., bei denen die ausländischen Betreuungs¬stellen errichtet sind, zu leiten.
Die Schriftstücke sollen folgende Anschrift tragen:

An
den . Verbindungsmann bei der
Gauwaltung . . der DAF.

in.
Dabei ist zu beachten, daß sie an die Postanschrift der Gauwaltungen zu richtensind.
Ich bitte, entsprechend zu verfahren.
(GBA. VI 5783/22 — ARG. 483/45)
') Abgedruckt S. B VIII b 86 d.
10. Nachtrag
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Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte durch Zeitungsanzeigen
in der ausländischen Presse

Erlaß des GBA. vom 23. August 1943

Es besteht Veranlassung, auf die Beachtung des Rderl . ARG. 1124/411) hin¬
zuweisen. Es geht keineswegs an, daß einzelne Arbeitsämter entgegen diesen
Bestimmungen Firmen veranlassen, Stellenangebote in deutschen oder
fremdsprachigen Druckschriften des Auslandes (einschließlich der besetzten
Gebiete), des Generalgouvernements und des Protektorates Böhmen und
Mähren aufzugeben.
(GBA. VI e 5556/77 — ARG. 1060/43)

✓

•’) Abgedruckt S. B I a 4.
I* 11. Nachtrag





Runderlaß des Reichsarbeitsministers über Einsatz gewerblicher
Arbeitskräfte ; hier : Unterbringung

Vom 2. Dezember 1940

Nach Ziffer III meines Erlasses Va 5780/813 vom 21. September 1940* 1)
dürfen Aufträge auf Vermittlung ausländischer Arbeitskräfte erst weiter¬
gegeben werden, wenn das Arbeitsamt sich überzeugt hat , daß die Unter¬
künfte gesichert und einwandfrei sind. Die Prüfung soll im engsten Einver¬
nehmen mit der Deutschen Arbeitsfront vorgenommen werden. Aus gegebener
Veranlassung bestimme ich ergänzend dazu folgendes:
„Der Nachweis der ordnungsmäßigen Unterbringungs- und Verpflegungs¬
möglichkeiten für angeforderte ausländische Arbeitskräfte ist bei lagermäßiger
Unterbringung durch die Betriebe zu erbringen und muß von der zuständigen
Dienststelle der Deutschen Arbeitsfront bestätigt sein. Die Bestätigung erfolgt
zweckmäßig durch einen entsprechenden Vermerk und Stempel der DAF.-
Dienststelle auf der Rückseite des Auftragsvordruckes.“
Gleichzeitig verweise ich erneut auf Ziffer 5 des vorgenannten Erlasses„All¬
gemeine Betreuung“, in dem ich engste Zusammenarbeit mit der Deutschen
Arbeitsfront bei der Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte zur Pflicht
gemacht habe.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über
Barackenbeschaffung für die Unterbringung von deutschen und

ausländischen Arbeitskräften
Vom 12. Mai 1942

Nachstehend gebe ich die im „Deutschen Reichsanzeiger“ Nr . 98 veröffent¬
lichte 26. Anordnung des Generalbevollmächtigten für die Regelung der
Bauwirtschaft und Reichsministers für Bewaffnung und Munition über die
Neuordnung der Barackenbeschaffungsowie des Barackenantrags- und Zu¬
weisungsverfahrens vom 17. April 1942 bekannt . Zu der Anordnung be¬
merke ich folgendes:

1. Nach der AO., die mit Wirkung vom 10. Mai 1942 in Kraft tritt,
wird künftig die Beschaffung von Baracken zentral vom Bevollmäch¬
tigten für den Holzbau (B. f. H .) durchgeführt.

2. Für die Anforderung und Zuweisung von Baracken (auch serienmäßig
herzustellenden Hallenkonstruktionen ) gilt künftig nur noch das in
der AO. bestimmte abgekürzte Verfahren . Hiernach sind alle Anträge
auf Zuweisung von Baracken (auch serienmäßig herzustellenden

*) Nicht veröffentlicht.
1. Nachtrag
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Hallenkonstruktionen ) künftig nur noch über «die Außenstellen der
Abteilung Rüstungsausbau des Reichsministers für Bewaffnung und
Munition (als Unterkontingentsstellen des GB.Bau) an den GB.Bau
einzureichen.
Der Zuständigkeitsbereich und die Anschriften der Außenstellen sind
aus dem im Anschluß an die AO. abgedruckten Verzeichnis zu er¬
sehen.

Bei den Anforderungen von Baracken, die zur Unterbringung von in- oder
ausländischen Arbeitskräften sowie von Kriegsgefangenenbeschafft werden
sollen, hat der Bauherr gleichzeitig eine Bescheinigung des zuständigen Ar¬
beitsamts der Außenstelle miteinzureichen, aus der hervorgehen muß,

1. daß der zahlenmäßig genau anzugebende Kräftebedarf nach den er¬
teilten Weisungen als dringlich anerkannt wird,

2. wieviel Arbeitskräfte voraussichtlich und binnen welcher Frist dem
Betrieb zugewiesen werden. Dabei ist piöglichst getrennt anzugeben,
um wieviel deutsche, ausländische Arbeitskräfte oder Kriegsgefangene
es sich handelt .Ferner sind die Zahlen getrennt nach Kräften männlichen
und weiblichen Geschlechts aufzuführen und bei Ausländern auch ge¬
trennt nach der Nationalität.

Sinn und Zweck dieser Bescheinigung ist, eine einigermaßen sichere Gewähr
zu schaffen, daß die in den Baracken unterzubringenden Kräfte auch tat¬
sächlich dem Betrieb aller Voraussicht nach zugewiesen werden. Der Um¬
fang der für Kriegsbedürfnisse benötigten Baracken läßt es nicht zu, daß
solche etwa längere Zeit unbenutzt bleiben oder möglicherweisefür Zwecke
eingesetzt werden, für die sie nicht bestimmt sind. Durch'die Einschaltung
der Arbeitseinsatzdienststellen in das Barackenantragsverfahren dürfen
jedoch irgendwelche Verzögerungen für die Barackenbeschaffungnicht ent¬
stehen. Die Anforderungen auf zusätzliche Arbeitskräfte sind daher
schnellstens auf ihre Dringlichkeit zu überprüfen , und es ist dem Bau¬
herrn die notwendige Bescheinigung kurzfristig auszuhändigen. Ins¬
besondere ist darauf zu achten, daß die Bescheinigung die geforderten
zahlenmäßigen Angaben enthält.

*

26. Anordnung
Betrifft : Neuordnung der Barackenbeschaffungsowie des Barackenantrags¬

und Zuweisungsverfahrens.
I. Barackenbeschaffung

Infolge der durch den Krieg sich ergebenden Notwendigkeiten wird künftig
für den gesamten zivilen Sektor (einschließlich Rüstung der drei Wehr¬
machtteile) die Beschaffung von
1. Nachtrag
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a) Baracken (auch serienmäßig herzustellenden Hallenkonstruktionen ),
b) allen für die Unterbringung von Arbeitskräften erforderlichen

Baracken- und Unterkunftsausstattungen
zentral vom Bevollmächtigten für den Holzbau (B. f. H .) durchgeführt.
Die Baracken- und Unterkunftsausstattungen werden den Bedarfsträgern
mit einem Zuschlag für Fracht- und Verwaltungskosten vom B. f. H . in
Rechnung gestellt.
Entsprechend der Anordnung Nr . 8 des B. f. H . („Reichs- und Preußischer
Staatsanzeiger“ Nr . 69 vom 23. März 1942) werden für die Unterbringung
von Arbeitern nur noch RAD.-Baracken und für die Unterbringung von
Frauen sowie als Krankenhaus-, Schul-, Bürobaracken usw. die RLM.-
Baracke angefertigt und zugewiesen. Abweichende Anträge sind eingehend
zu begründen.
Die Einrichtungen werden gemäß anliegendem Ausstattungsplan einheitlich
zugewiesen für die Unterbringung von

a) deutschen und ausländischen Zivilarbeitskräften einschließlich Zivil¬
russen und Kriegsgefangenen (ausgenommen russischen Kriegs¬
gefangenen),

b) russischen Kriegsgefangenen,
c) Frauen.

II. Barackenanforderung und -Zuweisung
Für die Anforderung und Zuweisung von Baracken (auch serienmäßig her¬
zustellenden Hallenkonstruktionen) wird daher mit sofortiger Wirkung für
den gesamten zivilen Bedarf einschließlich Rüstungsausbau der drei Wehr¬
machtteile (jedoch ohne den reinen Bedarf der Truppe und Ersatztruppe
der drei Wehrmachtteile sowie der Waffen-ff ) das folgende abgekürzte
Verfahren angeordnet:

A. Antragsverfahren
Alle Anträge auf Zuweisung von Baracken (auch serienmäßig herzu¬
stellenden Hallenkonstruktionen ) sind nur noch über die Außenstellen der
der Abteilung Rüstungsausbau des Reichsministers für Bewaffnung und
Munition (als Unterkontingentstellen des GB.Bau) einzureichen. Der Zu¬
ständigkeitsbereich und die Anschriften der Außenstellen sind aus dem
nachstehenden Verzeichnis ersichtlich.
Den Anträgen , aus denen der Verwendungszweck der Baracken ersichtlich
sein muß, ist beizufügen:
1. beim Bedarf der gewerblichen Wirtschaft (Industrie , Handwerk , Land¬
wirtschaft usw.)

1. Nachtrag



Bla

— 12b —

a) Unterkunfts - und andere Baracken: eine Bescheinigung der den Betrieb
betreuenden bzw. der auftraggebenden Dienststelle (z. B. Rü-Kom-
mando, Landeswirtschaftsamt, Handelskammer, Landesbauernschaft
usw.) über die Notwendigkeit des erweiterten Arbeitseinsatzes oder
bei anderen Baracken über die Notwendigkeit der Barackenerstellung,
ferner bei

b) Unterkunftsbaracken : eine Bescheinigung des zuständigen Arbeitsamts,
daß die Arbeitskräfte unter Angabe der Anzahl, Art , Nationalität und
des Geschlechts dem Bedarfsträger zugewiesen werden;

2. bei allem übrigen Bedarf (Schulen, Krankenhäuser, Bürobaracken usw.)
sind die Anträge über die Mittelbehörden (z. B. über die Reichsstatthalter,
Regierungspräsidenten, Landesarbeitsämter, Reichspost- und Reichsbahn¬
direktionen usw.) bei der für den Aufbauort zuständigen Außenstelle vor¬
zulegen;
3. in allen Fällen zu 1. und 2. sind mit einzusenden:

a) Aufbau der Baracken: ein prüfbarer Nachweis über den Rohstoffbedarf
für den Aufbau der Baracken und die erforderlichen Anschlüsse nebst
einer einfachen Lageplanskizze,

b) Ausstattung der Baracken: bei Unterkunftsbaracken ein Nachweis des
Bedarfs an Ausrüstungsgegenständen mit Angabe der Anzahl und
Arten unter sinngemäßer Anwendung des vorbezeichneten Aus¬
stattungsplans . Bei allen übrigen Baracken (z. B. Schul-, Krankenhaus-,
Bürobaracken usw.) werden nur Material für die elektrische Licht¬
installation , Öfen und derartiges Zubehör gemäß Ausstattungsplan
bzw. die Rohstoffkontingente zugewiesen.

B. Zuweisungsverfahren
1. Prüfung der Anträge
Die Außenstellen der Abteilung Rüstungsausbau des Reichsministers für
Bewaffnung und Munition überprüfen die Bedarfsanträge:

a) nach der Höhe der Anforderung,
b) nach anderen Unterbringungsmöglichkeiten,
c) nach der Dringlichkeit.

2. Barackenzuweisung
Die von den Außenstellen als dringlich bestätigten Anträge werden, soweit
es sich um Zuweisung von Baracken handelt , von mir nach Überprüfung
der Notwendigkeit und der vorhandenen Ausweichmöglichkeiten dem Be¬
vollmächtigten für den Holzbau zur Auslieferung der Baracken weiter¬
gegeben.
1. Nachtrag
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Die Baracken- und Unterkunftsausstattungsgegenstände werden von mir
unmittelbar aus meinem Bestandslagerzugewiesen.

3. Kontingent für den Barackenbau
Die Außenstellen der Abteilung Rüstungsausbau des Reichsministers für
Bewaffnung und Munition stellen aus ihrem Sonderkontingent die für den
Aufbau der Baracken und für die Herstellung der Anschlüsse erforderlichen
Baustoffe zur Verfügung.
Die Verteilungsstellen für Bausteine und Ziegel sind angewiesen, Verkäufe
und Lieferungen von Bausteinen und Ziegeln für Barackenbauten, soweit
die Dringlichkeit des Bedarfs durch die Außenstellen geprüft und bestätigt
worden ist, freizugeben.

4. Durchführung des Barackenaufbaues
Die Aufstellung der Baracken ist durch meinen Erlaß GB. Tgb. 6402/41
A 2 vom 15. Dezember 1941 und durch meinen Erlaß GB. Tgb. 9084/42 X
vom 6. Februar 1942 (Gültigkeit der B.-f.-H.-Fertigungskennummer als
GB.-Bau-Kennummer der Dringlichkeitsstufe, wobei jedoch der Freigabe¬
vermerk der Vorsitzer der zuständigen Prüfungskommission des Reichs¬
ministers für Bewaffnung und Munition einzuholen ist) geregelt.
Der Barackenaufbau für den Rüstungsausbau der drei Wehrmachtteile und
der sonstigen kriegswichtigen Fertigung ist im Einvernehmen mit meinen
Außenstellen, die mit der Überwachung und Unterstützung des Aufbaues
beauftragt sind, durchzuführen.

5. Brennstoffversorgung
Vergaser- und Dieselkraftstoffe zum Antransport der Baracken usw.
können nicht zur Verfügung gestellt werden. Es wird hierbei auf den Ein¬
satz von Kraftwagen mit Holzgeneratoren und Treibgas oder auf den Ein¬
satz von Pferdefuhrwerken verwiesen.

III. Aufhebung von Erlassen
Meine nachstehenden Erlasse werden hiermit aufgehoben:

G. 26/0-102 vom 23. Oktober 1941,
Bko. 47025-18-26-53 vom 25. Oktober 1941,
Bko. 47352-18-XXII vom 1. November 1941,
Bko. 49486-A-XXII vom 10. Dezember 1941 und
Bko. 49580-A-XXII vom 15. Januar 1942.

IV. Inkraftsetzung
Die vorstehende Anordnung wird mit Wirkung vom 10. Mai 1942 in Kraft
gesetzt.

1* 4. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über Beschaffung von Unterkünften für ausländische Arbeiter in der Forst-

und Holzwirtschaft
Vom 26. November 1942

Nach einem Schreiben des Reichsministers für Bewaffnung und Munition,
Abteilung Rüstungsausbau — Barackenaktion, vom 2. Oktober 1942, das
unter anderem an die Baubevollmächtigten des Reichsministeriums Speer
gerichtet ist, werden künftighin Baracken für ausländische Arbeiter in der
Forst- und Holzwirtschaft nicht mehr bereitgestellt . Ihre Unterbringung
erfolgt vielmehr in Waldhütten , die aus örtlich vorhandenen Baustoffen
unter Aufsicht der Forst- und Holzwirtschaftsämter ohne Belastung der
Bauhölzkontingente hergestellt werden sollen. Etwa erforderliche Zusatz¬
baustoffe, wie Zement, Ziegelsteine usw., werden auf Antrag des jeweiligen
Forst- und Holzwirtschaftsamtes von dem zuständigen Baubevollmächtig¬
ten des Reichsministeriums Speer zur Verfügung gestellt. Soweit die für
die Ausstattung der Waldhütten erforderlichen Geräte und Textilien nicht
auf dem freien Markt beschafft werden können , sind Anträge auf Bereit¬
stellung ebenfalls bei den Baubevollmächtigten einzureichen.
(GBA. Vb 9230/149 vom 26. November 1942)

4. Nachtrag
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Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. September
1941 — lila 17840 — über Überwachung von Gemeinschaftslagern (Bau-

und Betriebslagern) durch die Gewerbeaufsicht

Durch das Gesetz über die Unterkunft bei Bauten vom 13. Dezember 1934
(RGBl. I S. 1234) und die Ausführungsverordnung vom 24. Oktober 1938
(RGBl. I S. 1516) ist den Gewerbeaufsichtsämterndie Aufsicht über die Bau¬
lager übertragen. Wie sich aus meinem Rderl. III a 23573 vom 28. November
1940 ergibt, ist ein Betriebslager als Teil des Betriebes anzusehen; die Ge¬
werbeaufsichtsämtersind daher auch für Betriebslager der Betriebe, die unter
die Reichsgewerbeordnungfallen, zuständig und können hier die erforder¬
lichen Anordnungen auf § 120d der Reichsgewerbeordnung stützen.
Da bei der Unterbringung von Arbeitskräften in Gemeinschaftslagern die
gesundheitlichen Forderungen nicht immer ausreichend berücksichtigt werden,
hat sich eine stärkere Einschaltung der Gewerbeaufsicht, insbesondere des ge¬
werbeärztlichenDienstes, bei der Lagerüberwachungals notwendig erwiesen,
zumal auch ausländische Arbeitskräfte künftig in noch größerem Umfange
als bisher in Lagern untergebracht werden müssen. Die Heranziehung sach¬
kundiger und mit Zwangsbefugnissen ausgestatteter staatlicher Stellen ist
bereits beim Einsatz der Arbeitskräfte erwünscht, um sicherzustellen, daß
alle notwendigen Vorkehrungen gegen die Einschleppung von übertragbaren
Krankheiten getroffen werden.
Die Gewerbeaufsichtsämter — auch der gewerbeärztliche Dienst — haben
durch laufende Besichtigungen in den bereits bestehenden, ihrer Aufsicht
unterliegenden Arbeitslagern dafür zu sorgen, daß die notwendigen gesund¬
heitlichen Einrichtungen vorhanden sind. Werden bei einer Lagerkontrolle
mangelhafte hygienische Einrichtungen angetroffen, so daß die Gefahr der
Ansteckung oder Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten droht, so haben
sie das zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu benachrichtigen, dessen
Aufgabe die Bekämpfung der Seuchen selbst ist.
Ich bitte weiter die höheren Verwaltungsbehörden, gegebenenfalls in einer
gemeinsamen Besprechung mit dem Präsidenten der Landesarbeitsämter und
den Gauwaltungen der DAF. zu klären, in welcher Weise die einwandfreie
Unterbringung der in- und ausländischen Arbeitskräfte in neu zu errichtenden
Lagern durch die verstärkte Heranziehung der Gewerbeaufsichtsämter ge¬
fördert werden kann. Zur Aufgabe der DAF. gehört die allgemeine Betreuung
der Lagerinsassen, während die Anordnung gesundheitlicher Maßnahmen
und ihre Durchsetzung mit Zwangsmitteln in das Aufgabengebiet der Ge¬
werbeaufsicht fallen. In meinem Erlaß Va 5780/1249 vom 2. Dezember
19401) habe ich bestimmt, daß die Betriebe den Nachweis für ordnungsmäßige

4) Vgl. S. B Ia 12.
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Unterbringung und Verpflegungsmöglichkeit der von ihnen angeforderten
ausländischenArbeitskräfte zu erbringen haben und daß der Nachweis von
der zuständigen Dienststelle der DAF. bestätigt seih muß. Ich habe keine
Bedenken, wenn abweichend von dieser Regelung von den Gewerbeaufsichts¬
ämtern, gegebenenfalls unter Beteiligung der DAF., die Bescheinigung aus¬
gestellt wird, daß das beabsichtigte Lager allen zu stellenden Anforderungen
entspricht.
Falls hierdurch jedoch der rechtzeitige Arbeitseinsatz verzögert würde und
diese Regelung daher von den beteiligten Stellen nicht für zweckmäßig ge¬
halten wird, kann auch eine Vereinbarung dahin gehend getroffen werden,
daß die erste Prüfung nach wie vor durch die örtlichen Dienststellen der
DAF. vorgenommen wird, wobei die GewerbeaufsichtsämterRichtlinien über
die zu stellenden Mindestanforderungen mitzuteilen hätten . Wird diesen
Richtlinien nicht entsprochen, so hätte die Dienststelle der DAF. das Ge¬
werbeaufsichtsamt zu benachrichtigen, das dann vor Weiterverfolgung des
Antrages durch das Arbeitsamt die erforderlichen Auflagen macht. Genügen
die vorgesehenen Lager den Richtlinien, so erfolgt eine Benachrichtigung des
Gewerbeaufsichtsamts bei der Bearbeitung des Antrages dur«h das Arbeitsamt.
Es wird dann in der Regel eine Besichtigung des Lagers durch das Gewerbe¬
aufsichtsamt gelegentlich sonstiger Betriebskontrollen genügen.
Die Gewerbeaufsichtsämterhaben ein Verzeichnis oder eine Kartei sämtlicher
Bau- und Betriebslager anzulegen, für die ihre Zuständigkeit gegeben ist. Die
erforderlichen Unterlagen hierfür sind gegebenenfalls von den Arbeitsämtern
anzufordern . In dem Verzeichnis oder der Kartei sind die Betriebsbesichti¬
gungen zu vermerken.
In einigen Landesteilen sind von den höheren Verwaltungsbehörden bereits
nähere Weisungen erteilt. So ist in Sachsen eine enge Zusammenarbeit zwi¬
schen den Gewerbeaufsichtsämternund den Arbeitsämtern mit dem Ziel er¬
reicht worden, daß die eingesetzten Arbeitskräfte nur in solchen Lagern
untergebracht werden, die allen hygienischen Anforderungen entsprechen.
Zu diesem Zweck werden den Gewerbeaufsichtsämtern die neuen Lager von
den Arbeitsämtern und der DAF. mitgeteilt . Die Gewerbeaufsichtsämter
stellen mit Hilfe eines Fragebogens fest, ob die ordnungsmäßige Unter¬
bringung der Arbeitskräfte gewährleistet ist. Uber das Ergebnis werden
das Arbeitsamt und das Gesundheitsamt unterrichtet . Gegebenenfalls wird
die Beseitigung etwaiger Mängel durch das Gewerbeaufsichtsamt veranlaßt.
Soweit eine Regelung über die Durchführung des Gesundheitsschutzes in den
Lagern in einzelnen Bezirken noch nicht getroffen ist, ersuche ich die höheren
Verwaltungsbehörden, die Gewerbeaufsichtsämter mit der erforderlichen
Weisung zu versehen.
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Erlaß des Generalbevollmächtigtenfür den Arbeitseinsatzüber Prüfung
der Unterkünfte für ausländische gewerbliche Arbeitskräfte

Vom 20. August 1942 (RArbBl. S. I 383)

Der Reichsverkehrsminister hat die Reichsbahndirektionen verständigt,
daß auch in den Anträgen der Deutschen Reichsbahn auf Zuweisung aus¬
ländischer gewerblicher Arbeitskräfte die Bescheinigung über die Prüfung
der Unterbringungs - und Verpflegungsmöglichkeit von der Deutschen
Arbeitsfront — Amt für Arbeitseinsatz — abzugeben ist.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Ausstellung
von Ausweisen für die ausländischen Betreuer der im Reich eingesetzten

ausländischenArbeitskräfte

Vom 4. November 1942 (RArbBl. S. I 494)
Ich gebe mein nachstehendes Schreiben vom 4. November 1942 an die
DAF. — Amt für Arbeitseinsatz — bekannt.
Auf die mündliche Besprechung unserer Sachbearbeiter vom 24. Oktober
1942 erkläre ich mich im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt mit
folgender Regelung für die Ausstellung der Ausweise für die ausländischen
Betreuer der im Reich eingesetzten ausländischen gewerblichen Arbeits¬
kräfte einverstanden:
1. Die Ausweise für die dem Zentralbüro der DAF. angeschlossenenaus¬
ländischen Betreuer (Reichsverbindungsmänner) sowie für die leitenden
Betreuer bei den Gauwaltungen werden von der DAF. und mir nach dem
von mir mitgeteilten Muster ausgestellt. Die Federführung liegt der
DAF. ob.
2. Die übrigen bei den Gauwaltungen eingesetzten Betreuer erhalten ihre
'Ausweise allein durch die DAF.
3. Die Ausstellung von Ausweisen für Personen mit diplomatischer Eigen¬
schaft wird auf Ausnahmen beschränkt, weil diese Personen auch ohne
solche Ausweise Besichtigungen und Besuche durchführen können , wenn sie
mit einer entsprechenden Bitte bei den zuständigen Stellen vorstellig wer¬
den. Es kommen nur gemeinsame Ausweise nach der Regelung unter
Nr . 1 in Betracht.
4. Die Ausweise nach dieser Regelung sollen bis zum 1. Januar 1943 aus¬
gestellt sein.
5. Die früher ausgegebenen Ausweise werden eingezogen.

9. Nachtrag
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Verordnung des RAM . über die lagermäßige Unterbringung von Arbeits¬
kräften während der Dauer des Krieges (Lagerverordnung)

Vom 14. Juli 1943 (RGBl . I S. 388 — RArbBl . S. I 372)

Auf Grund des Gesetzes über die Unterkunft bei Bauten vom 13. Dezember 1934
(RGBl . I S. 1234) § 2 und der Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs
für Aufgaben von besonderer staapspolitischer Bedeutung vom 13. Februar 1939
(RGBl . I S. 206) § 9 wird verordnet: § 1

Geltungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die lagermäßige Unterbringung von Arbeitskräften,
die in Betrieben und Verwaltungen aller Art beschäftigt werden . Ausgenommen
sind Arbeitskräfte in der Land - und Forstwirtschaft und Kriegsgefangene.
(2) Als lagermäßige Unterbringung gilt die Gewährung gemeinschaftlicher Unter¬
kunft für mindestens zehn Arbeitskräfte . Diese Mindestzahl kann in besonderen
Fällen durch die Aufsichtsbehörde (§ 13) herabgesetzt werden.

S 2
Anzeigepflicht

(1) Wer Arbeitskräfte lagermäßig unterbringen will oder lagermäßig unter¬
gebracht hat , ist verpflichtet , der Aufsichtsbehörde (§ 13) unverzüglich Lage der
Unterkunft , Zahl der lagermäßig unterzubringenden oder untergebrachten Ar¬
beitskräfte sowie den Namen desjenigen anzuzeigen , der für die Einhaltung der
Vorschriften dieser Verordnung verantwortlich ist.
(2) 'Soll die Unterkunft voraussichtlich dauernd oder für längere Zeit nicht mehr
zur lagermäßigen Unterbringung von Arbeitskräften benutzt werden , so ist der
Tag der Schließung der Aufsichtsbehörde vorher mitzuteilen.

’s 3
Bau und Gestaltung der Unterkunft

(1) Bei der lagermäßigen Unterbringung von Arbeitskräften muß die einwand¬
freie und ausreichende Versorgung mit Trink - und Brauchwasser und die un¬
schädliche Beseitigung der festen und flüssigen Abfallstoffe sichergestellt sein.
(2) Die Unterkunft soll übersichtlich und so umgrenzt sein , daß der Zutritt Un¬
befugter zu den Unterkunftsräumen verhindert werden kann.
(3) Je nach Größe der Unterkunft sind außer Schlaf - und Tagesräumen die er¬
forderlichen Nebenräume zu erstellen . In erster Linie kommen Verwaltungsräume,
W'asch-, Trocken - und Plätträume , Handwerksstuben sowie Vorrats - und Lager¬
räume in Betracht.
(4) Bei dem Aufbau und Ausbau der Unterkünfte ist , soweit es die Kriegsver¬
hältnisse zulassen , über die in dieser Verordnung vorgesehenen Mindest¬
anforderungen hinaus durch zweckmäßige Ausgestaltung und Verschönerung dafür
zu sorgen , daß den Arbeitskräften der Aufenthalt in den Unterkünften in jeder
nur möglichen Weise erleichtert wird , um die Beschwernisse des Lagerlebens zu
mildern und die Arbeitsfreude zu erhalten.

.§ 4
Belegung und Einrichtung der Schlafräume

(1) Jeder Arbeitskraft ist eine Bettstelle zur Verfügung zu stellen . Mehr als zwei
Betten dürfen nicht Übereinanderstehen . Der seitliche Abstand zwischen den
Betten muß mindestens Stuhlbreite betragen.
(2) Der Luftraum , der in dem Schlafraum auf Jede Arbeitskraft entfällt , darf
7 cbm nicht unterschreiten.

9. Nachtrag
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(3) Bei Frauenunterkünften dürfen in einem Schlafraum nicht mehr als 12 Frauen
untergebracht sein.
(4) Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, daß die Kleidungsstücke, Wertgegen¬stände, Lebensmittel u. dgl. jeder Arbeitskraft ordnungsmäßig aufbewahrt werdenkönnen.
(5) In jedem Schlafraum sind mindestens ein Tisch und für jede Arbeitskraft einSitz aus gehobeltem Holz aufzustellen.
(6) Die Schlafräume müssen in der kalten Jahreszeit ausreichend beheizt werden.

§ 5
Tagesaufenthaltsräume

Je nach der Größe der Unterkunft und der Anzahl der dort untergebrachtenVolksgruppen sind besondere Tagesaufenthaltsräume einzurichten, die den Arbeits¬
kräften während der Freizeit Erholung und Ausspannung ermöglichen und indenen Gemeinschaftsveranstaltungen durchgeführt werden können . In der kaltenJahreszeit müssen auch diese Räume angemessen beheizt werden.

§ 6
Gemeinschaftsverpflegung

In jeder Unterkunft ist Gemeinschaftsverpflegung einzurichten. Für die Einnahmeder Mahlzeiten sollen geeignete Räume zur Verfügung stehen.
§ 7

• Waschgelegenheiten
(1) Um eine ausreichende Körperreinigung zu ermöglichen, sind Wascheinrich¬tungen mit fließendem Wasser von solcher Größe vorzusehen, daß auf fünf
Arbeitskräfte eine Zapfstelle entfällt . Kann eine solche Waschgelegenheit nichtgeschaffen werden, so muß für je drei Arbeitskräfte ein Waschbecken vor¬handen sein.
(2) Außerdem ist jeder Arbeitskraft Gelegenheit zu geben, sich einmal wöchentlichmit warmem Wasser zu reinigen. Zu diesem Zweck soll für jede Unterkunft eine
ßrauseanlage ausreichender Größe vorhanden oder in Lagernähe verfügbar sein.

§ 8
Abortanlage

(1) Die Abortanlagen müssen gesundheitlich einwandfrei und für Männer und
Frauen getrennt sein. Für je 20 männliche Arbeitskräfte und für je 15 weiblicheArbeitskräfte ist mindestens ein Abortsitz — für männliche Arbeitskräfte außer¬
dem ein Bedürfnisstand — vorzusehen. Die Abortanlagen sind stets sauber¬zuhalten ; sie sind nach Bedarf, mindestens aber wöchentlich zweimal, zu scheuern.
(2) In Frauenunterkünften müssen Nachtaborte , die in räumlicher Verbindungmit den Schlafräumen stehen, vorhanden sein.

§ 9
Sauberhaltung

Alle Räume sind täglich zu reinigen. Die Räume und ihre Bewohner sind regel¬mäßig auf Ungezieferbefall zu prüfen . Es müssen geeignete Einrichtungen zurVernichtung von Ungeziefer vorhanden sein.
§ 10

Erste Hilfe, ärztliche Betreuung, Krankenstube
(1) In jeder Unterkunft ist Verbandszeug für erste Hilfe in ausreichender Mengeund einwandfreier Beschaffenheit vorrätig zu halten . Eine in der ersten Hilfeausgebildete Hilfskraft muß jederzeit erreichbar sein.

9. Nachfrag
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(2) Die ärztliche Betreuung muß für alle in den Unterkünften untergebrachten
Arbeitskräfte sichergestellt sein . Wohnung und Fernsprecher des zuständigen
Arztes sind durch Anschlag in der Unterkunft bekanntzugeben.
(3) Für jede Unterkunft , die in der Regel mit mehr als 50 Arbeitskräften belegt
ist , ist eine Krankenstube , für jede Unterkunft mit mehr als 200 Arbeitskräften
außerdem die Möglichkeit der Absonderung infektiös Erkrankter (Isolierzimmer)
vorzusehen . Die Krankenstube muß ihrem Zweck entsprechend eingerichtet sein;
für je 50 Arbeitskräfte sind mindestens zwei Betten aufzustellen.

§ 11
Feuerschutz

(1) In jeder Unterkunft ist jederzeit gebrauchsfertiges Feuerlöschgerät (stets ge¬
füllte Wassereimer o . dgl .) bereit zu halten.
(2) Elektrische Einrichtungen müssen den Vorschriften des Verbandes Deutscher
Elektrotechniker entsprechen.

§ 12
Sonderregelung

Die Aufsichtsbehörde (§ 13) kann im Einzelfalle weitere Anforderungen stellen
oder im Benehmen mit der zuständigen Dienststelle der Deutschen Arbeitsfront
Erleichterungen zulassen , die nach den Umständen als angemessen erscheinen.

§ 13
Aufsicht

(1) Die Aufsicht über die Durchführung dieser Verordnung obliegt den Ge¬
werbeaufsichtsämtern , bei bergbaulichen Betrieben den Bergbehörden . Auf die
Befugnisse und Obliegenheiten der Aufsichtsbehörde finden die Vorschriften der
Gewerbeordnung § 139b Anwendung , im Reichsgau Sudetenland die Vorschriften
der Verordnung vom 15. Februar 1939 (RGBl . I S. 218) § 2, in den Donau - und
Alpen -Reichsgauen die Vorschriften der Verordnung vom 7. März 1940 (RGBl . I
S. 552) § 12.
(2) Bei den Betrieben und Verwaltungen des Reichs , des „Unternehmens Reichs¬
autobahnen “ und der Länder und bei den Verwaltungen der Gemeinden und
Gemeindeverbände üben die Vorgesetzten Dienstbehörden die Aufsicht über die
Durchführung dieser Verordnung aus.
(3) Die nach anderen Vorschriften bestehende Zuständigkeit der Gesundheits¬
ämter und sonstiger Stellen bleibt unberührt.

§ 14  _Strafvorschriften
Wer einer Vorschrift dieser Verordnung oder einer auf Grund dieser Verordnung
erlassenen Bestimmung vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderha 'ndelt , wird mit Geld¬
strafe bis zu 150 RM ., in schweren Fällen mit Geldstrafe oder mit Gefängnis bis
zu 6 Monaten bestraft.

§ 15
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 1943 in Kraft . Sie gilt auch in den ein¬
gegliederten Ostgebieten . Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der
Reichsarbeitsminister.
(2) Für die Dauer der Geltung dieser Verordnung tritt die Ausführungsverordnung
zum Gesetz über die Unterkunft bei Bauten vom 24. Oktober 1938 (RGBl . I
S. 1516) außer Kraft.

9. Nachtrag
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Lagerverordnung

Erlaß des RAM. v. 14. 7. 1943 (RABl. S. I 373)

Um die durch den Krieg gestellten Aufgaben zu erfüllen, müssen in steigendem
Maße in- und ausländische Arbeitskräfte am Betriebsort oder in dessen Nähe in
Gemeinschaftslagernuntergebracht werden. Staat und Partei sind ständig bemüht,
den von ihrer Familie getrennt und oft fern von der Heimat lebenden schaffenden
Menschen das Lagerleben so erträglich wie möglich zu gestalten und damit ihre
Leistungsfähigkeit und Arbeitsfreude zu erhalten und ihren vollen Einsatz sicher¬
zustellen. Diesem Bestreben stehen jedoch vielfach kriegsbedingte Erschwernisse
entgegen. Vor allem trägt die Verknappung der Rohstoffe dazu bei, daß sich der
erstrebte Zustand nicht immer mit der gebotenen Schnelligkeit verwirklichen läßt.
Damit jedoch den in Gemeinschaftslagernuntergebrachten Arbeitskräften in jedem
Falle ein Mindestmaß an Erholungsmöglichkeitund Gesundheitspflegegewährleistet
ist, habe ich unter dem heutigen Datum eine Verordnung über die lagermäßige
Unterbringung von Arbeitskräften während der Dauer des Krieges1) erlassen, die
im RGBl. I S. 388 veröffentlicht worden ist. Der Verordnung hat u. a. auch der
Reichsminister Speer zugestimmt, so daß im Einzelfall mit der Unterstützung der
für die Baustoffbewilligung zuständigen Stellen zu rechnen ist.
Die neue Verordnung erfaßt alle gemeinschaftlichen Unterkünfte für in- und aus¬
ländische Arbeitskräfte, soweit sie nicht in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigt
sind. In der einzelnen Unterkunft müssen mindestens 10 Arbeitskräfte unter¬
gebracht werden. Anzustreben sind größere Lager, die ihren Bewohnern leichter
Annehmlichkeiten zu bieten vermögen und durch deren Errichtung außerdem er¬
hebliche Rohstoffmengen gespart werden können. Sind in Gegenden mit weit¬
läufiger Besiedlung und geringer Industriedichte ausnahmsweise gemeinschaftliche
Unterkünfte mit geringerer Belegschaft nicht zu vermeiden, so kann die Aufsichts¬
behörde die Lagerverordnung auf Grund des § 1 Abs. 2 auf solche Unterkünfte
ausdehnen. Die neue Verordnung gilt nicht für die lagermäßige Unterbringung von
Kriegsgefangenen, für die eine Sonderregelung besteht.
Die Anzeigepflicht nach § 2 soll der Aufsichtsbehörde, in erster Linie also den
Gewerbeaufsichtsämtern, eine vollständige Übersicht über die zur Zeit benutzten
oder benutzbaren Gemeinschaftsunterkünfte liefern.
Der Luftraum, der in dem Schlafraum auf jede Arbeitskraft entfällt , darf nach

~§ 4 Abs. 2 7 cbm nicht unterschreiten. Diese Mindestgrenze entspricht der Bauart
der Lager des Reichsarbeitsdienstes, in denen heute vielfach die für die Betriebe
eingesetzten Arbeitskräfte untergebracht werden. Nach Möglichkeit soll jedoch ein
größerer Luftraum für jede Arbeitskraft vorgesehen werden.
Die Aufstellung verschließbarer Schränke zur Aufbewahrung der Kleidungsstücke,
Wertgegenstände usw. ist in der Verordnung nicht ausdrücklich vorgeschrieben.
§ 4 Abs. 4 läßt auch andere Einrichtungen zur ordnungsmäßigen Aufbewahrung
dieser Gegenstände zu. Solange verschließbare Einzelbehälter nicht in der er¬
forderlichen Anzahl beschafft werden können, ist zumindest dafür zu sorgen, daß
jede Arbeitskraft ihre Wertgegenstände einer Aufsichtspersonzur diebstahlsicheren
Verwahrung übergeben kann.
Für die Einnahme der Mahlzeiten sollen nach § 6 Satz 2 geeignete Räume zur
Verfügung stehen. Geeignet im Sinne dieser Vorschrift sind auch die in § 5 ge¬
forderten Tagesaufenthaltsräume. In Lagern, in denen die Arbeitskräfte ver-

J) Vgl. vorstehend.
10. Nachtrag
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schiedener Nationen untergebracht sind, müssen mehrere Tagesaufenthaltsräume
vorhanden sein.
Um einen möglichst hohen Stand der Gesundheitspflege zu erreichen, ist, soweit es
die örtlichen Verhältnisse zulassen, über die in § 7 für Waschgelegenheiten vor¬
gesehenen Anforderungen noch hinauszugehen. Erwünscht ist, daß auf eine Zapf¬
stelle eine geringere Zahl als fünf Arbeitskräfte entfällt . Eine Überschreitung dieser
Mindestzahl ist nur in besonderen Ausnahmefällen zulässig, in denen vorüber¬
gehend eine stärkere Belegung des Lagers nicht zu vermeiden ist oder in denen die
Arbeitskräfte nicht voll beschäftigt sind. Außerdem soll in der Regel in jedem
Lager eine Brauseanlage vorhanden sein. Von der Einrichtung <nner solchen Anlage
kann ausnahmsweise dann abgesehen werden, wenn die in dem Lager unter¬
gebrachten Arbeitskräfte eine nicht voll ausgenutzte Brauseanlage eines in der
Nähe des Lagers gelegenen Betriebes oder sonstigen Unternehmens benutzen können
und auch tatsächlich benutzen.
Besonderer Wert muß auf die genaue Einhaltung der Vorschriften des § 9 über
die Sauberhaltung gelegt werden. Es muß erreicht werden, daß die Lager ungeziefer¬
frei bleiben. Um die Entwesung der Lager durchführen zu können, ist schon bei
ihrer Einrichtung dafür zu sorgen, daß die Arbeitskräfte zeitweise auch anderweitig
untergebracht werden können.
Die Aufsicht über die Durchführung der neuen Verordnung, soweit hierfür nach
§ 13 die Gewerbeaufsicht zuständig ist, ist von den Gewerbeaufsichtsämtern ein¬
schließlich des gewerbeärztlichen Dienstes in enger Verbindung mit den Gesund¬
heitsämtern, den Arbeitsämtern und den zuständigen Dienststellen der Deutschen
Arbeitsfront auszuüben. In meinem Runderlaß vom 19. September 19411) —
Rderl. ARG. 928/41 — hatte ich bereits angeordnet, daß das Gewerbeaufsichtsamt
bei Gefahr der Ansteckung oder Ausbreitung von übertragbaren Krankheiten in¬
folge mangelhafter hygienischer Einrichtungen eines Lagers unverzüglich das zu¬
ständige Gesundheitsamt zu benachrichtigenhat, dessen Aufgabe die Verhütung und
Bekämpfung von Seuchen selbst ist. Die Benachrichtigung hat in allen Fällen zu
erfolgen, in denen mangelhafte hygienische Zustände angetroffen werden, es sei
denn, daß deren Beseitigung durch Anordnungen des Gewerbeaufsichtsamts ge¬
nügend sichergestellt ist.
Bei der Durchführung dieser Verordnung sollen die zuständigen Dienststellen der
Deutschen Arbeitsfront beteiligt werden. Die leitenden Gewerbeaufsichtsbeamten
haben unverzüglich die Verbindung mit den Gaubeauftragten für Lagerbetreuung
aufzunehmn und die Zusammenarbeit zwischen den Gewerbeaufsichtsämtern und
den örtlichen Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront zu regeln. Nähere
Weisungen über die Zusammenarbeit behalte ich mir vor.
(RAM. VII 3054 — ARG. 885/43)

') Abgedruckt S. B I a 13.
10. Nachtrag
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Durchganglager der ArbeitsVerwaltung; hier; Krankenbaracken
Erlaß des GBA. vom 20. September 1943

In vielen Durchgang- usw. -Lagern der Arbeitsverwaltung sind die
ursprünglich nur für eine erste und kurzfristige Behandlung akut Erkrank¬
ter aus ankommendenTransporten ausländischer Arbeitskräfte vorgesehenen
Kranken- und Isolierbaracken mit der Zeit zu gesundheitlichen Betreuungs¬
maßnahmen herangezogen worden, die weit über diesen Rahmen hinaus¬
reichen. Weiter wurden, insbesondere für Ostarbeiter, zum Teil besondere
Krankensammellager eingerichtet. Sie werden in krankenhausähnlicher
Form betrieben. Es hat sich für die Versorgung und krankenpflegerischeBe¬
treuung der hier untergebrachten erkrankten ausländischen Arbeitskräfte
als zweckmäßig und nützlich erwiesen, diese Einrichtungen als Hilfs¬
krankenhäuser anerkennen zu lassen. In einigen Gauen ist eine solche An¬
erkennung von den ' zuständigen Dienststellen der Inneren Verwaltung
auch bereits ausgesprochen worden. Ich empfehle, die Anerkennung der¬
artiger in eigener Regie betriebener Einrichtungen auch dort anzustreben,
wo es bisher noch nicht geschehen ist. Den Reichsministerdes Innern habe
ich gebeten, den zuständigen Dienststellen der Inneren Verwaltung aufzu¬
geben, etwaigen gestellten Anträgen auf Anerkennung weitestgehend zu
entsprechen.
(GBA. VI 2-1942 — ARG. 1167/43)

Benennung der Wohnlager ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 4. Oktober 1943 (RArbBl. S. I 498)

Nach Mitteilung des Reichspostministers sind Wohnlager und Baracken für
ausländische Arbeitskräfte häufig mit dem Namen eines Gaues oder einer
Stadt bezeichnet worden. So führe z. B. ein Wohnlager französischer Arbei¬
ter in Kassel-Bettenhausen den Namen „Wartheland “ und eine Baracke
für französische Arbeiter in Rattwitz , Kreis Ohlau, den Namen „Posen“
Da in der Anschrift der Postsendungen an ausländische Arbeiter der Name
des Wohnlagers oder der Baracke vielfach besonders herausgestellt wird,
werden die Sendungen bei der Eile, mit der sie verteilt werden müssen,
häufig fehlgeleitet, in dem obigen Beispiel nach dem Wartheland oder nach
Posen. Dadurch werden die Postsendungen nicht nur erheblich verzögert,
sondern es entsteht der Deutschen Reichspost auch Mehrarbeit.
Ich bitte daher, den Betrieben aufzugeben, solche, den Postversendungs¬
dienst irreführenden Bezeichnungen der Wohnlager und Baracken zu
ändern.

(GBA. VI c 5783/450 ARG. 1224/43)
13. Nachtrag
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 20. Dezember 1940
— V a 5780.20/878 — über Arbeitseinsatz ausländischer gewerblicher Ar¬
beitskräfte ; hier : Geschlossener Einsatz nach der Volkstumszugehörigkeit

Die Zahl der in der gewerblichen Wirtschaft eingesetzten ausländischen
Arbeitskräfte hat sich nach Kriegsbeginn erheblich gesteigert. Bedingt durch
die Kriegsgeschehnisse ergab sich zunächst die Möglichkeit, volkspolnische
Arbeiter in größerer Zahl den kriegswichtigen Betrieben zuzuführen, während
erst später der Einsatz dänischer, holländischer, belgischer, französischer und
in größerem Umfange auch italienischer Arbeitskräfte ermöglicht werden
konnte. Infolge des zeitlich verschiedenen Ablaufs war es nicht möglich, die
Arbeitskräfte in den einzelnen Betrieben von vornherein getrennt nach der
Volkstumszugehörigkeitzum Einsatz zu bringen, wenn auch gewisse regionale
Besonderheiten schon von vornherein berücksichtigt wurden. Infolgedessen
sind zur Zeit, insbesondere bei den einzelnen Großbedarfsträgern, Arbeits¬
kräfte verschiedener Nationalität eingesetzt und lagermäßig untergebracht.
Bereits mit meinem Erlaß Va 5780/813 vom 21. September 1940, Abs. III 1),
habe ich auf die Notwendigkeit möglichster Trennung der Arbeitskräfte aus
den verschiedenen Ländern hingewiesen und gebeten, dafür zu sorgen, daß
keinesfalls Angehörige verschiedenen Volkstums in einer Baracke bzw. in
einem Lager untergebracht werden. Ich habe ferner in diesem Erlaß die
Arbeitsämter angewiesen, auf Grund des verstärkt erfolgenden Ausländer¬
einsatzes in nächster Zeit gemeinsam mit den Lagerbeauftragten des Amts
für Arbeitseinsatz der DAF. einen zweckentsprechenden Austausch von Lager
zu Lager (auch zwischenbezirklich) durchzuführen.
Ich verkenne nicht, daß dieser Austausch auch vielfach bei den Betrieben auf
Schwierigkeiten stoßen wird, die zum Teil wenig geneigt sein werden, Ar¬
beitskräfte, die sich inzwischen in die betrieblichen Besonderheiten einge¬
arbeitet haben, wieder abzugeben. Ich halte es aber aus Gründen der Be¬
treuung und aus abwehrmäßigen und polizeilichen Gründen für unerläßlich,
daß, soweit irgend möglich, der getrennte Einsatz nach dem Volkstum
beschleunigt durchgeführt wird. Die Maßnahmen für eine entsprechende
Umsetzung der Arbeitskräfte sind daher nunmehr mit Nachdruck zu fördern.
Ich habe den Reichs wirtschaftsminister und die Reichs Wirtschaftskammer
gebeten, ihrerseits die Betriebe anzuhalten, die Arbeitsämter bei diesen Aus¬
tauschmaßnahmen zu unterstützen.
Bei der Entgegennahme von Aufträgen auf ausländische Arbeitskräfte ist
künftig von vornherein zu prüfen, ob ausländische Arbeiter im Betrieb be¬
schäftigt sind und welchem Volkstum sie angehören. Bei Vorlage des Aus¬
gleichsauftrags ist mir die Volkstumszugehörigkeitim Betriebe beschäftigter
ausländischer Arbeitskräfte besonders anzugeben. Ich werde bei 'Weitergabe
A) Nicht veröffentlicht.
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des Ausgleidisauftrags, soweit irgend möglich, auch meinerseits dafür sorgen,
daß ausländische Arbeiter der gleichen Volkstumszugehörigkeit zugewiesen
werden.

Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 3. Oktober
1940 — V a 5750.20/557 — über Zurückziehung von Aufträgen auf aus¬

ländische Arbeitskräfte

In letzter Zeit haben sich Betriebe, für die Aufträge auf ausländische Arbeits¬
kräfte laufen, unmittelbar an die Abgabestellen in Den Haag und Brüssel
gewandt und dort die Aufträge zurückgezogen, oder aber die zuständigen
Arbeitsämter haben die Zurückziehung veranlaßt , ohne daß ich davon unter¬
richtet wurde.
Ich bitte sicherzustellen, daß künftig alle derartigen Mitteilungen — in
dringenden Fällen gegebenenfalls fernmündlich— auch sofort an mich weiter¬
gegeben werden. Es muß in jedem Fall vermieden werden, daß Aufträge bei
mir als noch unerledigt geführt werden, die inzwischen zurückgezogensind-
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. Dezember 1941
— V a 5780/5399 — über Einsatz ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte
im Reich; hier : a) Umsetzung beim Eintreffen in Deutschland; b) Zurück¬

ziehung von Aufträgen

a) Trotz meiner mit Runderlaß Va 5760/7293 vom 18. September 1941
gegebenen Anweisung gehen mir nach wie vor Beschwerden zu, wonach aus¬
ländische gewerbliche Arbeitskräfte beim Eintreffen im Reich aus nichtigen
Gründen nicht denjenigen Betrieben zugewiesen werden, für die sie auf
Grund der Vermittlungsaufträge angeworben wurden. Ich mache es den
Arbeitsämtern hiermit nochmals zur Pflicht, nur in dringenden Ausnahme¬
fällen eine Umsetzung ausländischer Arbeitskräfte beim Eintreffen im
Reich vorzunehmen . Ist die Einsetzung ausländischer Arbeitskräfte bei
einem anderen Betrieb aus triftigen Gründen nicht zu umgehen, so ist bei
Angehörigen von ausländischen Staaten, mit denen der Abschluß von
Einzelarbeitsverträgen vereinbar wurde, für die neue Arbeitsstelle ein neuer
Arbeitsvertrag auszustellen.
b) Die Umsetzung ausländischerArbeitskräfte beim Eintreffen in Deutsch¬
land wird vielfach nur deshalb erforderlich, weil sich der vor längerer Zeit
erteilte Auftrag der betreffenden Firma inzwischen anderweitig erledigt
hat und weitere ausländische Arbeitskräfte in diesem Betrieb nicht mehr
benötigt werden. In solchen Fällen hätte eine Fehlanwerbung durch recht¬
zeitige Zurückziehung des Auftrages vermieden werden können . Um
künftig die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte für nicht mehr gültige
Aufträge und dadurch die Umsetzung beim Eintreffen im Reich von vorn¬
herein zu vermeiden, ordne ich folgendes an:

1. Durch Rückfrage bei den Betrieben ist von Zeit zu Zeit festzustellen,
ob die erteilten Aufträge, für die ausländische Arbeitskräfte bisher
nicht zugewiesen werden konnten , noch aufrechterhalten werden.

2. Die Arbeitsämter melden in jedem Falle der ausländischen Anwerbe-
stelle unmittelbar , wenn der Auftrag von dem deutschen Betrieb zu¬
rückgezogen wird oder anderweitig seine Erledigung gefunden hat.
Dabei ist die Auftragsnummer des RAM. mit anzugeben.
Dem zuständigen Landesarbeitsamt und dem RAM. ist Durchschrift
dieser Meldung zu übersenden.

13*



Auszug aus dem Runderlaß des Reidisarbeitsministers vom 26. November
1941 — Va 5780/5218 — über namentliche Anforderung gewerblicher

ausländischer Arbeitskräfte

Mit Rderl . ARG. 118/411) habe ich mich damit einverstanden erklärt , daß
namentlich angeführte Arbeitskräfte , falls es sich um nicht mehr als fünf
Arbeitskräfte handelt , unter bestimmten Voraussetzungen durch die Lan¬
desarbeitsämter unmittelbar bei den deutschen Arbeitseinsatzdienststellen
in Dänemark , in den besetzten niederländischen, belgischen und französi¬
schen Gebieten und im Protektorat Böhmen und Mähren angefordert wer¬
den können . Bei der Durchführung dieses Runderlasses ist erhebliche un¬
wirtschaftliche Arbeit dadurch entstanden, daß ausländische Arbeitskräfte
namentlich angefordert wurden , die sich bei dem deutschen Betrieb über¬
haupt nicht beworben haben und die dem Arbeitseinsatz mitunter gar nicht
zur Verfügung standen. Die deutschen Betriebe haben sich nach den ge¬
machten Erfahrungen vielfach planmäßig Anschriften ausländischer Arbeits¬
kräfte verschafft, die dann ohne weitere Fühlungnahme namentlich ange¬
fordert wurden . Darüber hinaus wurden die Bestimmungen dieses Rund¬
erlasses insofern teilweise nicht beachtet, -als mehr als fünf oder mehrmals
kurz hintereinander je fünf Arbeitskräfte für den gleichen Betrieb aus dem¬
selben Anwerbeland angefordert wurden.
Die Erfahrungen haben außerdem gezeigt, daß das jetzige Verfahren der
namentlichen Anforderung zu zeitraubend ist und auch dadurch namentlich
angeforderte Kräfte vielfach beim Eingang der Anforderung bei der An-
werbestelle nicht mehr zur Verfügung standen. In Änderung und Ergänzung
meines Rderl . ARG. 118/41 bestimme ich daher folgendes:
1. Die deutschen Betriebe beantragen die Vermittlung namentlich benannter
Arbeitskräfte durch Vorlage eines „Auftrages auf Vermittlung gewerblicher
Arbeitskräfte “ (Ausl. Gewerbebl. Arbtr . I)2) in dreifacher Ausfertigung bei
dem für sie zuständigen deutschen Arbeitsamt . Die Namen der angefor¬
derten Arbeitskräfte werden mit genauer Bezeichnung der Anschriften
unter II „Zahl und Art “ oder auf einer beigefügten Liste angeführt.
2. Die Arbeitsämter haben bei der Prüfung der namentlichen Anforde¬
rungen folgendes zu beachten:
a) Sie nehmen nur dann namentliche Anforderungen entgegen, wenn der
deutsche Betrieb z. B. durch Vorlage des mit den betreffenden ausländischen
Arbeitskräften geführten Schriftwechsels nachweisen kann, daß sich die be¬
treffenden Ausländer bei ihm beworben haben. Die Unterlagen hierüber
sind nach Möglichkeit der namentlichen Anforderung beizufügen.

*) Nicht veröffentlicht.
2) Vgl . S. B Ia 7.
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b) Die eingereichten Auftrags Vordrucke sind durch die Arbeitsämter , ebenso
wie bei anderen Ausländer-Anforderungen , sorgfältig zu prüfen . Hierzu
gehört auch die Prüfung der Dringlichkeit. Nur Anforderungen für vor¬
dringliche Bedarfsstellen sind weiterzuleiten . Die Anwerbestellen erledigen
die namentlichen Anforderungen nur dann, wenn alle Fragen des Vor¬
drucks beantwortet und vor allem genaue und vollständige Anschriften der
angeforderten Arbeitskräfte vorhanden sind.
c) Für denselben Betrieb können aus einem Anwerbeland monatlich
höchstens fünf Arbeitskräfte namentlich angefordert werden. Die Dienst¬
stellen in den Anwerbeländern werden mir in jedem Falle melden, wenn
die Arbeitsämter gegen diese Anweisungen verstoßen.
3. Metallfacharbeiter, die bisher von dem Verfahren der unmittelbaren
Anforderung ausgeschlossen waren, können jetzt ebenfalls namentlich an¬
gefordert werden.
Ich habe jedoch den Anwerbestellen aufgegeben, in jedem Falle nachzu¬
prüfen , ob die namentlich angeforderten Metallfacharbeiter nicht zweck¬
mäßiger für einen anderen, bereits dort vorliegenden dringenderen Auftrag
eines reichsdeutschenBetriebes angeworben werden können.
4. Die Arbeitsämter übersenden die namentlichen Anforderungen (Auf¬
tragsvordrucke) in doppelter Ausfertigung unmittelbar an die Arbeits¬
einsatzdienststelle in dem betreffenden Anwerbeland.
5. Dem RAM. ist keine Abschrift mehr zuzuleiten.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Anwerbung
ausländischer Arbeitskräfte ; hier : Namentliche Anforderung ausländischer

gewerblicher Arbeitskräfte
Vom 5. Juni 1942

1. Im Interesse der verstärkten Anwerbung ausländischerArbeitskräfte für
die Rüstungsindustrie wird das Verfahren der namentlichen Anforderung
nach Rderl . ARG. 1155/41* 1) mit sofortiger Wirkung nur noch bei der An¬
forderung von Arbeitskräften der Angestelltenberufe, des Gaststätten-
und Beherbergungsgewerbes sowie von weiblichem Hauspersonal ange¬
wendet . Die namentliche Anforderung von ausländischen Arbeitskräften
aller anderen Berufsgruppen (sowohl die unmittelbare bei meinen Dienst¬
stellen im Auslande als auch die mittelbare bei mir) wird bis auf weiteres
untersagt.
2. Das Verfahren der namentlichen Anforderung von ausländischen Arbeits¬
kräften der Angestellentberufe, des Gaststätten - und Beherbergungs-

*) Vgl . S. Bla 18.

1. Nachtrag
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gewerbes sowie von weiblichem Hauspersonal nach den Weisungen des
Rderl . ARG. 1155/411) wird mit sofortiger Wirkung auf folgende An-
werbegebiete ausgedehnt:

Generalgouvernement , t
Serbien (zugleich für Griechenland).

Die Anschriften dieser Dienststellen lauten:
An

den Herrn Leiter der Hauptabteilung Arbeit bei der Regierung des
Generalgouvernements

Krakau 20
( Regierungsgebäude

An
den Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft in Serbien

— Militärbefehlshaber —
z. H . von Herrn OKVR. Sparkuhle

Semlin b./Belgrad
Feldpost Nr . 31 548.

Aus gegebenem Anlaß weise ich nochmals auf die unter Abschnitt 2a bis c
des Rderl . ARG. 1155/411) aufgeführten Voraussetzungen hin, die bei der
Anwendung des Verfahrens erfüllt sein müssen. Sollten die Feststellungen
ergeben, daß die Arbeitsämter künftig diese Grundsätze nicht beachten,
behalte ich mir vor , das Verfahren der namentlichen Anforderung über¬
haupt aufzuheben.
Die mit Rderl . ARG. 387/422) für polnische landwirtschaftliche Arbeits¬
kräfte getroffene Regelung bleibt unberührt.

x) Vgl . S . Bla 18/19.
2) Vgl . S. B I b 20 a.

1. Nachtrag
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Muster für Einzelarbeitsvertrag

für.
Arbeitsvertrag

nichtlandwirtschaftlicheArbeitskräfte

Lfd. Nr. . . .

Auftrags -Nr.

des RAM .:

des LAA.:

Landesarbeitsamt:
Arbeitsamt : .
Sammelstation : . . .

Abreisetag : .
Sammelstelle : . . .
Zielstation : .

Zwischen der Unterzeichneten

. als Betriebsführer und dem Unterzeichneten Arbeiter

Name . . . Vorname .

Geburtsdatum.

Heimatanschrift.

verh ., — ledig, — verw., — gesch.; — Religion. ..
wird ein Arbeitsvertrag mit folgenden Bedingungen abgeschlossen:

1. Bezeichnung der zu verrichtenden Arbeiten:
2. Dauer des Arbeitsvertrages:
3. Arbeitszeit : täglich . wöchentlich . . . . Stunden
4. Einstellohn : . RM. *)
5. Trennungszulage (Auslösung) für Verheiratete . RM. kalendertäglich.
6. Übemachtungsgeld für Ledige und Verheiratete.
7. Sonstige Zulagen . ,
Die Unterbringung erfolgt in Wohnlagem oder Ledigenheimen.
Die Unterbringung und volle Verköstigung kostet pro Tag . pro Woche . RM.
Lohnüberweisungen erfolgen an

(Name) (Vorname)

(Wohnort ) (Kreis) (Straße)
Der Arbeiter versichert , vollständig gesund und ohne die Arbeit hindernde Gebrechen zu sein.
Neben den vorstehenden gelten die auf der Rückseite verzeichneten Arbeitsbedingungen , die eben¬

falls Teil dieses Arbeitsvertrages sind.
Dem Unterzeichneten Arbeiter ist der Vertrag in seiner Heimatsprache bekanntgegeben worden.

Er erklärte , mit den Bedingungen einverstanden zu sein. Der Arbeiter:

Ort
Der Beauftragte des Anwerbelandes

Datum

* Der deutsche Beauftragte zugleich in Vollmacht
des Betriebsführers:

Der vorstehend genannte Arbeiter wurde
heute untersucht . Er ist gesund und frei von
ansteckenden Krankheiten sowie arbeitsbe¬
hindernden Gebrechen.

. den .
Unterschrift und Stempel des Arztes:

») Für jugendliche Arbeiter kommen bei den Löhnen unter Umständen gewisse Abschläge in Betracht.
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Weitere Arbeitsbedingungen:
1. Für Entlohnung , Urlaub , Kündigung usw. gelten als Mindestbedingungen ebenso wie für ver¬

gleichbare deutsche Arbeiter die für den Arbeitsort maßgebenden Tarif - und Betriebsordnungen . Be¬
stehen keine Tarif - oder Betriebsordnungen , so kommen die ortsüblichen Löhne und Arbeitsbedingungen
in Betracht.

2. Die Überweisung der Lohnersparnisse des Arbeiters nach (Heimatland ) übernimmt der Betriebs¬
führer.

3. Die Reisekosten vom Heimatort bis zur Grenze trägt der Arbeiter seitist . Die Reisekosten von
der Grenze bis zur Arbeitsstelle , die Gebühren für die Beschäftigungsgenehmigung und Arbeitserlaubnis
sowie für die Aufenthaltserlaubnis trägt der Betriebsführer . Kehrt der Arbeiter nach ordnungsmäßiger
Beendigung des Arbeitsvertrages in die Heimat zurück , so ist ihm vom Betriebsführer eine Fahrkarte
bis zu der deutschen Grenzstation , über die die Einreise zum Arbeitsantritt erfolgt , zu verabfolgen.

4. Es wird festgestellt , daß der Arbeiter hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Sozialversicherung
grundsätzlich den vergleichbaren deutschen Arbeitern gleichgestellt ist.

5. Beauftragte des Reichsarbeitsministeriums , der Landesarbeitsämter , der Reichstreuhänder der
Arbeit und der Arbeitsämter , die sich als solche ausweisen, haben jederzeit das Recht des freien Zutrittes
zu den Wohn - und Arbeitsstätten des Arbeiters.

6. Beschwerden, die bei der Durchführung dieses Vertrages oder bei der Ausführung der Arbeiten
im Betrieb zwischen dem Arbeiter und dem Betriebsführer oder seinem Beauftragten entstehen , sollen
möglichst an Ort und Stelle beigelegt werden . Zur Förderung des Einvernehmens innerhalb der Arbeiter¬
schaft sowie zwischen ihr und dem Betriebsführer werden die Vertragsschließenden den Beauftragten
der obigen Dienststellen jede erforderliche Auskunft und Aufklärung geben und sie bei einer friedlichen
Beilegung von Beschwerden in jeder Weise unterstützen.

7. Für alle aus diesem Arbeitsvertrage etwa entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt als Gerichtsstand
das nach den deutschen Gesetzen örtlich zuständige Arbeitsgericht.
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Einsatz ausländischer Arbeitskräfte im Grenzverkehr

Auszug aus dem Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
vom 10. März 1943 _

Nachstehend gebe ich Richtlinien über den Grenzgängereinsatz bekannt
und bitte , künftig hiernach zu verfahren:
1. Grenzgänger im Sinne dieser Richtlinien sind ausländische Arbeits¬

kräfte , die innerhalb des ausländischenGrenzbezirks wohnen, innerhalb
des deutschen Grenzbezirks arbeiten und täglich oder in kurzen Zeit¬
abschnitten, z. B. einmal wöchentlich, regelmäßig zu ihrem Wohnort
zurückkehren.

2. Als Grenzbezirk im Sinne dieser Richtlinien gilt das beiderseitige polizei-
licherseits festgesetzte Grenzgebiet von ungefähr 15 km. Je nach den
schon seit langem bestehenden Gepflogenheiten oder nach den Verkehrs¬
verhältnissen sind im Einzelfalle unerhebliche Überschreitungen zulässig.

3. Grenzgänger können gemäß Punkt 6 des Rderl . ARG. 808/40 durch
die Arbeitsämter des Reichsgebiets unmittelbar angefordert werden.
Mit den zuständigen Arbeitseinsatzdienststellen der betreffenden aus¬
ländischen Gebiete ist hierbei engstens zusammenzuarbeiten.

4. Der Einsatz muß nach den jeweils geltenden Dringlichkeitsgrundsätzen,
die auch für die anderen ausländischen Arbeitskräfte Gültigkeit haben,
vorgenommen werden.
Die jetzt noch unzweckmäßig eingesetzten Grenzgänger sind umzusetzen.

5. Die im Wege des kleinen Grenzverkehrs in das Reichsgebiet herein¬
kommenden ausländischen Arbeitskräfte sind sowohl von seiten der An-
werbedienststellen im Auslande als auch seitens der Landesarbeitsämter
auf die auferlegten bzw. bewilligten Kontingente anzurechnen.

6. Die eigenmächtige Anwerbung ausländischer Grenzgänger durch deutsche
Betriebe ist zu verhindern.

7. Einzelheiten über die technische Durchführung des Grenzgängereinsatzes
überlasse ich der unmittelbaren Vereinbarung zwischen den beteiligten
Dienststellen unter gleichzeitiger Berichterstattung an mich.

(GBA. VI 5780/195  ARG . 334/43)

6. Nachtrag
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Einsatz ausländischer Arbeitskräfte in Gaststätten , Lebensmittelbetrieben
und Haushaltungen ; hier : ärztliche Untersuchungen

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
vom 22. März 1943 (RArbBl. S. I 225)

I. Trotz der bisher schon vorgesehenen eingehenden ärztlichen Unter¬
suchungen ausländischer Arbeitskräfte bleibt die Möglichkeit bestehen,
daß sich unter ihnen auch Bazillenausscheider befinden. Diese Erwägung
läßt gewisse Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von Ausländern in Gast¬
stätten und Lebensmittelbetrieben geboten erscheinen. Ich ordne daher
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern an:

a) Sämtliche ausländischen Arbeitskräfte , die für eine Verwendung
in Gaststätten oder Lebensmittelbetrieben vorgesehen sind, sind vor
ihrer Zuweisung einer eingehenden bakteriologischen Untersuchung
daraufhin zu unterziehen , ob sie die Erreger infektiöser Darm¬
erkrankungen ausscheiden.

b) Der Einsatz ist erst vorzunehmen , wenn ein eindeutig negativer
Befund vorliegt.

Die Gesundheitsämter sind bereit, die Arbeitsämter bei der Durchführung
zu unterstützen . Diese Untersuchungen sind von den Arbeitsämtern zu
veranlassen und gehen zu Lasten des Reichsstocks.
II. Von der Anordnung einer besonderen bakteriologischen Untersuchung
auf Bazillenausscheidung auch der für Haushaltungen vorgesehenen aus¬
ländischen Arbeitskräfte habe ich abgesehen, weil ich die bisherigen gesund¬
heitlichen Maßnahmen (s. u. a. für hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen
Rderl . ARG. 1060/42) für ausreichend halte, um allgemeine Gefahrenherde
auszuschalten.
Auf die Beachtung der Verordnung zur Bekämpfung übertragbarer Krank¬
heiten vom 1. Dezember 1938 (RGBl. I S. 1721) weise ich in diesem Zu¬
sammenhang hin.
(GBA. VI 2-1940/18 AAG. 395/43)

Verteilung der eintreffenden Transporte fremdländischer Arbeitskräfte und
Durchführung des Reichsausgleichs nach überbezirklichen Gesichtspunkten
Auszug aus dem Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vom 27. April 1943

Am 24. Februar 1943 habe ich mit Rderl . Va 5780.36/497 angeordnet,
allgemein von der Umsteuerung von Transporten kroatischer Arbeitskräfte
6. Nachtrag
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soweit als möglich abzusehen. Ich bitte , nach diesem Grundsatz nunmehr
bei allen Transporten ausländischer Arbeitskräfte aus % «

Dänemark , ' Ungarn,
• Spanien, Kroatien und

Italien, Bulgarien
Slowakei,

zu verfahren.
Soweit in Einzelfällen eine Umsteuerung aus zwingenden arbeitseinsatz¬
mäßigen Gründen geboten erscheint, ist gemäß Rderl . ARG. 978/411) ein
neuer Arbeitsvertrag auszufertigen. Die in dem ursprünglichen Arbeits¬
vertrag vorgesehene Dauer der Beschäftigung im deutschen Reichsgebiet
soll durch die Umsetzung nicht berührt werden. Die Umsetzung ist so vor¬
zunehmen, daß sich für den Arbeiter daraus keine Verschlechterung seiner
Arbeitsbedingungn ergibt. Die zuständigen ausländischen Betreuer sind
von solchen Umsetzungen in Kenntnis zu setzen.
(GBA. VI c 5780/388 ARG. 519/43)

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
Betreuung ausländischer Arbeitskräfte

Vom 4. September 1943 (RArbBl. S. I 470)

Beim Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes gehen laufend Anträge auf
Nachforschung nach dem Verbleib im Reich eingesetzter ausländischer
Arbeitskräfte ein. Diese Nachforschungen haben sich als sehr zeitraubend
erwiesen und stellen eine erhebliche Arbeitsbelastung dar. Wenn auch
angenommen werden muß, daß grundsätzlich jede im Reich eingesetzte
ausländische Arbeitskraft bestrebt sein wird, ihren Angehörigen in der
Heimat möglichst bald ihre Anschrift mitzuteilen, so machen die zahllosen
Anfragen beim Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes es doch notwen¬
dig, auch die Fälle zu erfassen, in denen der Arbeiter die Anschrift absicht¬
lich nicht mitteilen will, des Schreibens unkundig ist oder kein Schreib¬
papier zur Verfügung hat . Ich bitte daher, den Betriebsführern bei jeder
Zuweisung ausländischer Arbeitskräfte eine Anweisung auszuhändigen, in
der die Betriebsführer ersucht werden,

1. auf die ausländischen Arbeiter unter Aushändigung von Postkarten
dahin einzuwirken, daß sie ihren Angehörigen in der Heimat um¬
gehend ihre Anschrift mitteilen,

2. durch Einsammeln und geschlossene Absendung der Postkarten die
Durchführung zu überwachen.

(GBA. VI c 5770/25 ARG. 1097/43)

’) Vergl . S. B I a 33.
10. Nachtrag
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 3. Juni 1941 — V a 5780/2435
— über Anwerbung von technischen Angestellten der Metallindustrie aus

den besetzten Gebieten

Nach Rderl . vom 4. Februar 1941 — Va 5780/266 — können namentliche
Anforderungen gewerblicher Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten unter
bestimmten Voraussetzungen von den Landesarbeitsämtern unmittelbar
den Abgabestellen in Kopenhagen, Den Haag, Brüssel und Paris zugeleitet
werden. Ausgenommen hiervon sind Metallfacharbeiter. Zu den Metall¬
arbeitern zählen nach der bisherigen Praxis auf anderen Gebieten des Ar¬
beitseinsatzes auch Angestellte (Ingenieure). Da in der Angestelltenvermitt¬
lung die Bewerber in der Regel an Hand von Bewerbungsunterlagen
ausgewählt werden, die Versendung und Bearbeitung dieser Unterlagen aber
geraume Zeit in Anspruch nimmt und hierdurch die Vermittlungsaussichten
erheblich eingeschränkt werden, bin ich damit einverstanden, daß technische
Angestellte des Metallsektors nicht den Metallarbeitern im Sinne des Rderl.
vom 4. Februar 1941— X Va 5780/266— zugezählt werden. Auch für diese
Angestellten lasse ich daher den unmittelbaren Abruf durch die Landes¬
arbeitsämter zu. Die sonstigen Voraussetzungen des RdErl . bleiben aufrecht¬
erhalten.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. April 1941
— V a 5513/22 — über Bewilligung von Unterkunftsbedarf (Bettwäsche,

Handtücher und Decken) an Betriebe

Den nachstehenden Rundbrief des Reichsbeauftragtenfür Kleidung und ver¬
wandte Gebiete gebe ich hiermit bekannt.

Berlin, den 8. März 1941.
Rundbrief Nr . 6/41 B¥A.

In Ergänzung der von dem Herrn Reichswirtschaftsminister herausgegebenen
Richtlinien über die Verbrauchsregelung für Spinnstoffwaren vom 21. August
1940 weise ich darauf hin, daß die dort unter Absatz 3 B erteilte Ermächti¬
gung, an Betriebe für die Unterbringung von Arbeitern je Person 1Vi Garni¬
turen Bettwäsche zu bewilligen, nur zugunsten deutscher, d. h. reichs- und
Volksdeutscher Arbeiter anzuwenden ist. Für ausländische Arbeiter, insbe¬
sondere auch für Arbeiter aus den besetzten Gebieten, darf Bettwäsche nicht
zugeteilt werden, und zwar ungeachtet der sonst für die Spinnstoffversor¬
gung der verschiedenen Ausländergruppen gemachten Unterschiede.
Bei der Bewilligung von Decken und Handtüchern ist, abgesehen von der
allgemeinen Anweisung, daß für jeden unterzubringenden Arbeiter zwei
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Decken und zwei Handtücher zu bewilligen sind, hinsichtlich der Decken zu
unterscheiden:

Deutsche Arbeiter können
1 Wolldecke (Pos. 8121) und
1 Baumwolldecke(Pos. 8122),

ausländische Arbeiter
1 Wolldecke und
1 Grobgarndecke (Pos. 8123),

Kriegsgefangenenur
2 Grobgarn decken

erhalten. Lediglich in besonders schlecht heizbaren Unterkünften und in
klimatisch besonders ungünstig gelegenen Lagern (Gebirgslager usf.) können
für Kriegsgefangene 3 Grobgarndecken bewilligt werden. Die in dem Fern¬
schreiben Nr . 77/40 der Reichsstelle für Kleidung und verwandte Gebiete
vom 23. Mai 1940 für die Bewilligung von Decken getroffenen Bestimmungen
werden hiermit aufgehoben.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 25. August 1941
— V a 5513/60 — über Versorgung ausländischer Arbeitskräfte

mit Bettwäsche

Mit Runderlaß vom 17. Juni 1941 — Va 5513/43 — habe ich die Arbeits¬
einsatzstellen in den Anwerbeländern gebeten, darauf hinzuwirken, daß die
für den Einsatz in Deutschland vorgesehenen ausländischen Arbeitskräfte
zwei Garnituren Bettwäsche mitbringen. Die unentgeltliche Benutzung der
eigenen Bettwäsche ist den Ausländern jedoch nicht zuzumuten, da es an sich
Pflicht des Betriebsführers ist, für die Bereitstellung der erforderlichen Bett¬
wäsche zu sorgen. Es muß daher von den Betriebsführern verlangt werden,
daß sie denjenigen ausländischen Arbeitskräften, die ihre eigene Bettwäsche
benutzen, eine angemessene Abnutzungsgebühr zahlen. Diese Gebühr wird
auf 1,50 RM. monatlich festgesetzt. Ich bitte, die Betriebe anzuhalten, diese
Gebühr den in Betracht kommenden ausländischen Arbeitskräften zu zahlen.
Dabei ist jedoch darauf zu achten, daß die Gebühr tatsächlich auch nur den¬
jenigen Ausländern gezahlt wird, die ihre Bettwäsche selbst stellen, um zu
vermeiden, daß die Zahlung dieser Gebühr zum Zwecke einer allgemeinen
Lohnerhöhung für Ausländer mißbraucht wird.
Die von den Ausländern mitgebrachte Bettwäsche bleibt deren Eigentum.
Da der Betriebsführer jedoch bei eigener Bereitstellung der Bettwäsche für
deren Reinigung, Ausbesserung und erforderlichenfalls Ersatzbeschaffung zu
sorgen hat, obliegen ihm diese Leistungen auch bei der von den Ausländern
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mitgebrachten Bettwäsche. Der Betriebsführer hat also für die Reinigung und
Ausbesserung der von den Ausländern mitgebrachten Bettwäsche zu sorgen
und auch Schauen zu ersetzen, die über die normale Abnutzung hinausgehen.
Um sicherzustellen, daß nur diejenigen Ausländer ihre Bettwäsche mitbringen,
für die der aufn Îimende Betrieb nicht über das erforderliche Bettzeug ver¬
fügt, bitte ich. in die Ausländeranforderungen in jedem Falle einen Vermerk
darüber aufzunehmen, ob die Bettwäsche vom Betrieb gestellt wird oder ob
der Betrieb dazu nicht in der Lage ist. Die ausländischen Werbestellen werden
sodann nur in den Fällen die Ausländer zur Mitnahme der Bettwäsche auf¬
fordern, in denen dies nach den Angaben in der Anforderung geboten
erscheint.
Die Reichsgruppe Industrie und den Reichsstand des Deutschen Handwerks
habe ich von diesem Runderlaß unterrichtet mit der Bitte, die Betriebe ent¬
sprechend anzuweisen. <
Die deutschen Werbestellen im Auslande haben eine Abschrif. mit folgendem
Zusatz erhalten:

Ich bitte, künftig nach einer angemessenen Einlaufzeit nur noch in denjenigen
Fällen die angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte zur Mitnahme eigener
Bettwäsche aufzufordern, in denen der aufnehmende Betrieb in der Anfor<\>
rung ausdrücklich bestätigt hat , daß er zur Bereitstellung der Bettwäsche nicht
in der Lage ist.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Bewilligung
von Unterkunftsbedarf an Betriebe; hier : Bettwäsche

Vom 24. April 1942

Der Reichswirtschaftsminister hatte mit Rderl . Nr . 450/41 — LWA —
vom 28. August 1941 folgendes angeordnet:

„Die verschärfte Rohstofflage auf dem Gebiet der Baumwolle zwingt
zu Einschränkungen bei der Zuteilung von Bettwäsche. In Abänderung
von Abschnitt 3 B meiner Richtlinien über die Verbrauchsregelung für
Spinnstoffwaren vom 21. August 1940 ordne ich deshalb an, daß
grundsätzlich von der Ausstellung von Bezugscheinen auf Bettwäsche
abzusehen ist, da eine Deckung für Bezugscheineauf Bettwäsche zur
Zeit nur in ganz geringem Umfange vorhanden ist. Auch für die
Unterbringung deutscher Arbeiter kann daher Bettwäsche für die
kommende Zeit bis auf weiteres nicht mehr zugeteilt werden. Die Be¬
stimmungen über die Zuteilung von Decken und Handtüchern in den
vorgenannten Richtlinien und im Rundbrief der Reichsstelle für Klei-
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düng und verwandte Gebiete Nr . 6/41 BWA. vom 8. März 1941 in
Verbindung mit meinem Rderl . Nr . 275/41 vom 6. Juni 1941 bleiben
unverändert .“

Der in diesem Erlaß erwähnte Rundbrief der Reichsstelle für Kleidung
und verwandte Gebiete Nr . 6/41 — BWA. vom 8. März 1941 wurde mit
Rderl . ARG. 397/41 bekanritgegeben1). Der weitere, nicht beranntgegebene
Rderl . Nr . 275/41 behandelte lediglich die Frage der Beschaffung von Bett¬
wäsche für die in Gemeinschaftslagern untergebrachten italienischen Ar¬
beiter durch die DAF.
Den Rderl . Nr . 450/41 — LWA. — hat der Reichswirtschaftsminister nun¬
mehr wie folgt ergänze:
„1. Die Anordnung , daß Bezugscheine über Bettwäsche sowohl für aus¬

ländische als auch für deutsche Arbeiter bis auf weiteres nicht ausgestellt
werden dürfen , gilt nur für männliche Arbeitskräfte . Für die Unter¬
bringung weiblicher Arbeitskräfte durch Betriebe können Bezugscheine
über Bettwäsche in dem zur Sicherstellung einer hygienischen Unter¬
bringung notwendigsten Umfang ausgestellt werden. Bei ausländischen
Arbeiterinnen ist ein strenger Maßstab anzulegen, insbesondere, wenn
es sich um Arbeiterinnen aus den Ostgebieten handelt.

2. Für Sanitätsstuben von Gemeinschaftslagern für männliche und weib¬
liche Arbeitskräfte können Bezugscheine über Bettwäsche in dem für
die sanitäre Betreuung notwendigen Rahmen ausgestellt werden.“

Auszug aus einem Erlaß des Reichsministers für Ernährung und Landwirt¬
schaft über Lebensmittelkartenregelung für ausländische Zivilarbeiter.

Vom 10. Juli 1942 (RABl. S. I 358)

Die im Reich arbeitenden ausländischen Zivilarbeiter bekommen zumeist
in ihren Lagern Gemeinschaftsverpflegung . Ein großer Teil der auslän¬
dischen Zivilarbeiter , die nicht in landwirtschaftlichen Betrieben tätig sind,
müssen sich jedoch selbst verpflegen und erhalten daher Lebensmittel¬
karten . Bei der Ausgabe der Lebensmittelbedarfsnachweise sind zahlreiche
Schwierigkeiten aufgetreten , da die ausländischen Zivilarbeiter oft ihren
Arbeitsplatz und somit ihren Wohnsitz wechseln und es nicht kontrollier¬
bar ist, ob sie bereits Lebensmittelkarten erhalten haben oder nicht . Da die
ausländischen Zivilarbeiter kein einheitliches Personalausweispapier in Hän¬
den haben, ist es nicht möglich , die Ausgabe der Lebensmittelbedarfsnach¬
weise an die Abstempelung eines Ausweises zu knüpfen . Um auf jeden Fall

1) Vgl. S. B I a 23.
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eine Doppelversorgung ausländischer Zivilarbeiter zu unterbinden und die
Arbeit der Ernährungsämter bei der Ausgabe von Lebensmittelkarten an
ausländische Zivilarbeiter zu erleichtern, wird folgende Regelung getroffen:
Wochenkarte.  Für ausländische Zivilarbeiter , die in einem Angestell¬
ten- oder Lohnverhältnis stehen, aber nicht in landwirtschaftlichen Betrie¬
ben tätig sind und keine Gemeinschaftsverpflegungerhalten , wird mit Wir¬
kung vom 24. August 1942 (Beginn der 40. Zuteilungsperiode) die
„W ochenkarte für ausländische Zivilarbeiter“  ein¬
geführt.
Einteilung der Karte.  Die Wochenkarte besteht aus einem Stamm¬
abschnitt und Einzelabschnitten für sämtliche, den ausländischen Zivil¬
arbeitern in einer Woche zustehenden Lebensmittel. Ein bzw. zwei freie
Abschnitte (W 1 und W 2) stehen den Ernährungsämtern für etwaige be¬
sondere Aufrufe zur Verfügung. Die Einzelabschnitte sind während der
aufgedruckten Zeitspanne und nur im Zusammenhang mit dem Stamm¬
abschnitt gültig. Auf dem Stammabschnitt muß der Name des Arbeiters
(der Arbeiterin) eingetragen werden. Die Übertragung der Karte auf andere
Personen ist verboten.
Ausgabe durch die Betriebe.  Die Ausgabe der Wochenkarten an
die ausländischen Zivilarbeiter erfolgt durch die Betriebe, in denen die aus¬
ländischen Zivilarbeiter beschäftigt sind. Die Betriebe haben daher dem für
sie zuständigen Ernährungsamt mindestens eine Woche vor Beginn jeder
neuen Zuteilungsperiode vollständige namentliche Listen der bei .ihnen be¬
schäftigten ausländischen Zivilarbeiter und vier Tage vor Beginn jeder neuen
Woche Veränderungsmeldungen (Zugang, Abgang) zu dieser Liste einzu¬
reichen. In den Veränderungslisten ist auch anzugeben, von wo und aus
welchem Betrieb der Arbeiter kommt , oder wohin er verzogen und welches
seine zukünftige Arbeitsstätte ist.
Für Arbeiter , die neu eintreten , haben die Betriebe neben der Eintragung
in die Liste der Veränderungsmeldung die weiter erforderlichen Unterlagen
(polizeiliche Anmeldung usw.) vorzulegen.
Einreisenden Arbeitern sind von den Ernährungsämtern (Kartenausgabe¬
stellen) Reise- und Gaststättenmarken bis zum Wochenende auszuhändigen,
soweit sie nicht Naturalverpflegung bekommen.
Für die Dauer des zeitweiligen Aufenthalts im Ausland (z. B. Urlaub,
Krankheit ) erhalten die ausländischen Zivilarbeiter keine deutschen Lebens¬
mittelkarten.
Ausnahmen.  Ausländer, die freiberuflich usw. tätig sind und einen festen
Wohnsitz haben (z. B. Diplomaten , Journalisten , Ärzte , Vertreter , Studen¬
ten) erhalten wie bisher ihre Lebensmittelkarten durch die Ernährungs¬
ämter (Kartenausgabestellen). Die Ernährungsämter werden ermächtigt,
auch an die ausländischen Zivilarbeiter , die bereits vor dem 1. September
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1939 im Reich ansässig waren, Lebensmittelkarten auszugeben, sofern diese
eine Bescheinigung ihres Betriebes vorlegen, daß sie durch den Betrieb keine
Wochenkarten für ausländische Zivilarbeiter erhalten und auch nicht in
Zukunft erhalten werden. Die Ernährungsämter (Kartenausgabestellen)
sind verpflichtet , diese Fälle zu überprüfen , damit keine Doppelversorgung
erfolgt.
Die Vorschriften dieses Erlasses finden keine Anwendung auf Zivilarbeiter
aus den besetzten Gebieten der Sowjetunion.
Schlußbestimmungen.  Dieser Erlaß tritt mit Wirkung vom
24. August 1942 (Beginn der 40. Zuteilungsperiode) in Kraft . Sofern die
Durchführung dieses Erlasses und der sich daraus ergebenden Maßnahmen
bis zu diesem Zeitpunkt wegen der notwendigen technischen Vorbereitungen
nicht möglich ist, kann die Einführung der Wochenkarte bis zum 21. Sep¬
tember 1942 (Beginn der 41. Zuteilungsperiode) verschoben werden.
Die Ernährungsämter und Kartenstellen sind durch Übersendung eines
Abdrucks dieses Erlasses unmittelbar zu benachrichtigen.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Versorgung
ausländischer Arbeiter mit Spinnstoffwaren

Vom 4. September 1942

Den nachstehend abgedruckten RdErl . des Reichswirtschaftsministers gebe
ich hiermit zur Kenntnis. Der Reichsminister für Bewaffnung und Muni¬
tion, Abt. Rütsungsausbau, hat hierzu mit RdErl . an die Außenstellen der
Abteilung Rüstungsausbau und die Außenstelle Lagerbau des Gen.-Insp. für
die Reichshauptstadt vom 5. August 1942 — 42 Bar L Ubt 16 — an¬
geordnet , daß bei der Knappheit an Schlafdecken zweckmäßigerweise nur
eine Decke auszugeben ist. Außerdem hat er darauf hingewiesen, daß der
im Rahmen der Sonderaktion der Reichsbahn und des Kohlenbergbaues
auftretende Bedarf an Unterkunftstextilien und auch an Unterkunftsgerät
vordringlich zu befriedigen sei.

Runderlaß des Reichswirtschaftsministers Nr . 376/42 LWA,
— II Text 22 704/42 — vom August 1942

I.
Die Bestimmungen dieses Erlasses beziehen sich auf alle im Deutschen
Reich in Gemeinschaftslagern untergebrachten ausländischen Arbeiter (ein¬
schließlich der Arbeiter aus dem Protektorat , dem Generalgouvernement
und den besetzten Ostgebieten) beiderlei Geschlechts.
2. Nachtrag
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II.
Die Versorgung der ausländischen Arbeiter mit Spinnstoff waren geschieht
grundsätzlich im Wege von Bezugscheinender Wirtschaftsämter.

III.-
Die Wirtschaftsämter wirken jedoch nicht mit bei der Versorgung der¬
jenigen Arbeiter , die bei öffentlichen Stellen mit Beschaffungsvorhabenim
Werte von mehr als 2000 RM. im Kalenderjahr 1940 (Rundbrief der
Reichsstelle für Kleidung und verwandte Gebiete Nr . 16/42 vom 8. Mai
1942) oder bei gewissen durch die Reichsstelle für Kleidung und verwandte
Gebiete betreuten Großbetrieben beschäftigt sind.

IV.
Hinsichtlich der Versorgung der in Industrie und Landwirtschaft und der
bei öffentlichen Stellen mit Beschaffungsvorhabenvon höchstens 2000 RM.
(Rundbrief Nr . 16/42) beschäftigten ausländischen Arbeiter gilt mit Wir¬
kung vom 15. August 1942 folgendes: *
1. Unterkunftsbedarf.
Der Unterkunftsbedarf für ausländische Arbeiter muß ohne Rücksicht dar¬
auf, ob die Arbeiter bereits untergebracht oder noch unterzubringen sind
und ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Erstausstattungen oder um Er¬
satzbedarf handelt , ausschließlichüber Bezugscheine gedeckt werden, die
bei dem für den Sitz des Bedarfsträgers zuständigen Wirtschaftsamt zu be¬
antragen sind. Hierbei gilt für ausländische Arbeiter der Rüstungsindustrie
folgendes: Die auf Grund der vom Wirtschaftsamt vorzunehmenden Be¬
darfsprüfung erteilten Bezugscheine dürfen künftig nicht mehr im Handel
eingelöst, sondern nur noch durch die für den betreffenden Bezirk zustän¬
dige Außenstelle des Reichsministers für Bewaffnung und Munition belie¬
fert werden (vgl. Anlage). Die Bezugscheine sind daher von dem ausstellen¬
den Wirtschaftsamt mit einem entsprechenden Vermerk zu versehen. Für
die Unterbringung ausländischer Arbeiter dürfen bewilligt werden:

a) 1 Wolldecke und 1 Grobgarndecke (bis auf weiteres jedoch mit den
durch Rundbrief der Reichsstelle für Kleidung und verwandte Ge¬
biete Nr . 41/42 vom 11. Juli 1942 angeordneten Einschränkungen),

b) 1 Handtuch für ausländische Arbeiter , 1% Handtuch für ausländische
Arbeiterinnen.

Bettwäsche darf weder für ausländische Arbeiter noch für ausländische
Arbeiterinnen bewilligt werden. Wegen der italienischen Arbeiter verweise
ich auf Absatz 3 meines Runderlasses Nr . 275/41 LWA. vom 6. Juni 1941.
Für Krankenbetten in Gemeinschaftslagernbzw. in besonders einzurichten¬
den Unterkünften für Kranke können Bezugscheine über Bettwäsche in
dem für die sanitäre Betreuung der ausländischen Arbeiter und Arbeite-
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rinnen notwendigen Rahmen ausgestellt werden. Entgegenstehende Be¬
stimmungen werden aufgehoben.
2. Arbeits- und Berufskleidung.
Hinsichtlich der Erteilung von Bezugscheinen für Arbeits- und Berufs¬
bekleidung für ausländische Arbeiter verbleibt es bei der in den Rund¬
erlassen Nr . 215/40 BWA. vom 15. April 1940 und Nr . 612/40 BWA. vom
12. Oktober 1940 und dem Rundbrief der Reichsstelle für Kleidung und
verwandte Gebiete Nr . 31/42 vom 22. Juni 1942 getroffenen Regelung.
3. Nähmittel.
Die bisherigen Bestimmungen bleiben unverändert,

v

Einfuhr von Kleidungsstücken für ausländische Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 5. 8. 1943

Aus Anlaß eines Einzelfalles hat der Reichsminister der Finanzen mit
Schreiben vom 16. Juli 1943 — Z 2401-1331 II — folgendes mitgeteilt:
„G ebrauchte  Kleidungsstücke , die nicht zum Verkauf oder zur ge¬
werblichen Verwendung eingehen, sind nach § 69 Absatz 1 Nr . 30 Zoll¬
gesetz in Verbindung mit § 2 der Ausgleichsteuerordnung vom Zoll und
von der Umsatzausgleichssteuer befreit.
Ich habe durch Erlaß vom 10. Juni 1942 — Z 2401-110411 — die Ober¬
finanzpräsidenten ermächtigt, die Eingangsabgaben auch für unge¬
brauchte  Kleidungs - und Wäschestücke zu erlassen, die die ausländi¬
schen Arbeiter für den eigenen Gebrauch aus der Heimat unmittelbar
oder durch Vermittlung einer zugelassenen Verteilungsstelle erhalten .“
Ich bitte , auch die Betriebsführer , die ausländische Arbeitskräfte beschäf¬
tigen, im Benehmen mit den Dienststellen der DAF. bzw. des Reichsnähr¬
standes hiervon zu unterrichten.

(GBA. IV a 5783/302 — ARG. 1007/43)
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Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers
vom 15. Januar 1941 — V a 5510/481) über Vermittlungs - und Anreise¬
kosten für ausländische Arbeitskräfte ; hier : Verzicht auf Kosteneinziehung

von den aufzunehmenden Betrieben oder Rückerstattung

Nach den für den Einsatz landwirtschaftlicher und gewerblicher auslän¬
discher Arbeitskräfte geltenden Bestimmungen haben die aufnehmenden
Betriebe die entstehenden Vermittlungs - und Anreisekosten zu tragen . Für
landwirtschaftliche Arbeitskräfte sind diese Kosten in Form einer Pau¬
schale bereits vor der Ausführung eines Vermittlungsauftrages ein¬
zuzahlen, während die Kosten für gewerbliche Arbeitskräfte regelmäßig
erst nach dem Einsatz der ausländischenArbeitskräfte eingezogen werden.
Den Betrieben kann die Übernahme dieser Kosten oft nicht zugemutet
werden, besonders dann nicht, wenn eine Fehlvermittlung vorliegt oder
der Arbeiter infolge Krankheit oder aus sonstigen Gründen vorzeitig
abkehrt . Ich ermächtige daher die Arbeitsämter , den Betrieben die An¬
reisekosten und — soweit diese zusätzlich oder zur ‘Abgeltung der gesamten
Anreise- usw. Kosten zu erheben wären — auch die Vermittlungspauschale
auf Antrag zu ermäßigen oder zu erlassen, wenn die ausländische Ar¬
beitskraft nur so kurze Zeit (höchstens 6 Wochen) beschäftigt gewesen
ist, daß dem Betrieb die Übernahme der vollen oder ermäßigten Kosten
nicht zugemutet werden kann. Regelmäßig wird diese Ermächtigung
Platz greifen können, wenn bei vorzeitiger Abkehr der ausländischen
Arbeitskraft die Voraussetzungen für die Übernahme der Rückreisekosten
auf Mittel des Reichsstocks für Arbeitseinsatz nach RdErl . ARG. 1182/40 ge¬
geben sind oder wenn die Arbeitskraft dem Betrieb innerhalb der Sechs¬
wochenfrist aus arbeitseinsatzmäßigen Gründen vom Arbeitsamt wieder
entzogen werden muß. In letzterem Fall sind jedoch die vollen oder er¬
mäßigten Anreise- usw. Kosten dem nächsten aufnehmenden Betrieb auf¬
zuerlegen.
Diese Ermächtigung hat nur insoweit rückwirkende Kraft , als über vor¬
liegende Anträge auf Erlaß oder Rückzahlung bereits erstatteter Anreise-
usw. Kosten noch nicht endgültig entschieden wurde.

*) Vgl . hierzu den entsprechenden RdErl . des RAM . hinsichtlich Ermäßigung
oder Erlaß der Gebühren für die Beschäftigungsgenehmigung vom 19. Dezember
1940, abgedruckt auf S. B lila 33.



Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 10. März 1941
— V a 5510/45 — über Arbeitseinsatz ausländischer gewerblicher Arbeits¬
kräfte ; hier : Einziehung der Reise- usw. Kosten von den aufzunehmenden

Betrieben

Zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Einzuges der von den
Betrieben zu übernehmenden Anreise- und sonstigen Kosten bei der Her¬
einnahme ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte wird unter Aufhebung
aller entgegenstehenden Weisungen in den bisher ergangenen Einzel¬
erlassen folgendes angeordnet:
1. Unterlagen für die Bezahlung der entstehenden Fahrkosten an die Reichs¬
bahn bzw. die Dienststellen des MER.
Für die Ausstellung der Fahrpreisgutscheine sind die in den Einzelerlassen
bezeichneten Arbeitsämter zuständig, in deren Bezirk die Grenzüber¬
gangsstellen liegen (siehe Anlage) oder in deren Bezirk ein Sonderzug
aufgelöst und Weiterbeförderung zum Bestimmungsort veranlaßt wird.
Für alle diese Dienststellen müssen vom Ausgangsort des Transports
Mehrausfertigungen der Transportunterlagen mitgegeben werden, und
zwar in der für die Vermittlung aus dem betreffenden Lande bisher
eingeführten Form (Transportlisten , Transportvormeldungen , Zuwei¬
sungskarten, Überweisungsscheineoder dergleichen). Diese Unterlagen sind
bei der Übergabe bei der betreffenden Dienststelle auf den tatsächlichen
Stand zu berichtigen — gegebenenfalls mit Hilfe einer Transport¬
übernahmeniederschrift — und von den übergebenden und übernehmen¬
den Vermittlern durch Unterschrift unter Angabe der Dienststelle, der
sie angehören, sowie des Datums zu bestätigen. Sind noch weitere Dienst¬
stellen in die Durchführung des Transports durch Leistung von Ausgaben
eingeschaltet (für Unterwegsverpflegung und Übernachtung) und können
für sie nicht weitere Ausfertigungen der Unterlagen angefertigt werden,
so ist eine Verhandlung zwischen dem Transportleiter und dem Beauf¬
tragten des betreffenden Arbeitsamts ähnlich der Transportübernahme¬
niederschrift anzufertigen und mit den beiderseitigen Unterschriften zu
versehen; sie muß an Stelle des Textes der Aufteilung des Transports
den Anlaß der Einschaltung des Arbeitsamts ergeben, z. B. „zur Verab¬
reichung von Verpflegung für die Reststrecke“ oder dergleichen. Vor¬
anmeldungen für die Bereitstellung von Verpflegung und Übernachtung
sind mit diesen Unterlagen zu vereinigen.
Bei jeder Dienststelle sind die Transportunteriagen den Kostenrechnungen
als Unterlagen zum Rechnungsbeleg beizufügen.
2. Berechnung der von den Betrieben einzuziehenden Kostenbeträge
Die Berechnung der von den Betrieben einzuziehenden Kostenbeträge
erfolgt ausschließlich durch die Aufnahmearbeitsämter , und zwar sofort
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bei Eintreffen eines jeden Transports . Eine Mitteilung der bei den ab¬
fertigenden Grenz-, Auflösungs-, Verpflegungs- usw. Arbeitsämtern tat¬
sächlich entstandenen Kosten entfällt . Die Aufnahmearbeitsämter haben
sich — gegebenenfalls mit Hilfe der Reichsbahn oder des MER. — für
die verschiedenen Ausländergruppen den Einzelfahrpreis von der Grenz¬
station bis zum Bahnhof des Sitzes ihres Hauptamts einmalig für alle
vorkommenden Fälle mitteilen zu lassen (ohne D- und Eilzuschlag, ohne
etwaige Gepäckkosten sowie auch ohne Rücksicht auf die Möglichkeit einer
Beförderung mittels Sonderzug) und in einer Tabelle festzuhalten. Vom
Betrieb zu erheben sind

a) die nach vorstehendem berechneten Fahrkosten (Tabelle), bei bul¬
garischen Arbeitskräften jedoch zu den ab Wien zu berechnenden
Fahrkosten (Tabelle) einen Zuschlag von 3 RM. für die Fahrtstrecke
ab deutscher Grenze bis Wien;

b) zur Abdeckung der Kosten für die Anwerbung und Vermittlung , der
Anreisestrecke im Ausland, für ärztliche Untersuchung und Ver¬
pflegung bis zum Weitertransport ab Grenze eine Auslandspauschale
in Höhe von 8 RM., und zwar einheitlich für alle Ausländergruppen.
Bei ausländischen Hausgehilfinnen entfällt die Erhebung dieser
Pauschale;

c) als Beitrag zu den Kosten der Unterwegsverpflegung, Übernachtung
und Reststrecken ab Sitz des Aufnahmearbeitsamts sowie sonstigen
Nebenkosten ein Pauschalbetrag von 3 RM.;

d) die Gebühren für die Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung und
Arbeitserlaubnis nach den geltenden Vorschriften.

Die Kostenfestsetzung schließt alle weitergehenden Einzelberechnungen
aus, z. B. auch in dem Falle, daß ein Transport innerhalb des Arbeits¬
amtsbezirks schon vor dem Bahnhof des Sitzes des Hauptamts endet. Das
neue Verfahren ermöglicht es — sobald der Grenzübergangsort für die zu
vermittelnden Arbeitskräfte feststeht —, den Betrieben bereits die Kosten
im voraus zu nennen und gegebenenfallsvorher von ihnen einzuziehen.
Die neue Regelung umschließt auch Sonderbestimmungen wegen der
Unterwegsverpflegung bei Transporten ausländischer Arbeitskräfte durch
die DAF., der die hierdurch entstehenden Aufwendungen (in der Regel
2,50 RM. je Transportteilnehmer wie bei den Italienertransporten)
vom Grenzarbeitsamt auf Antrag zu erstatten sind. Einer Mitteilung an die
Aufnahmelandesarbeitsämter bedarf es auch in diesem Falle nicht mehr.
3. bis 5. entfällt
6. Inkrafttreten
Vorstehende Regelung tritt mit dem 1. April 1941 in Kraft . Sie ist für
alle nach dem 31. März 1941, 24 Uhr , im Bezirk des Aufnahmearbeits-
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amts eintreffenden Transporte anzuwenden. Für bulgarische Arbeitskräfte
hat die Regelung rückwirkende Geltung ab Zeitpunkt des Beginns der
diesjährigen Anwerbeaktion.

Grenzübergangsorte,
von denen aus die Fahrpreise tabellenmäßig zu berechnen sind1) und die

für die Weiterleitung der Transporte zuständigen Grenzarbeitsämter

Grenz¬
übergangsort

Grenz¬
arbeitsamt

Norwegen. Saßnitz (Rügen) Stralsund
Dänemark . . . . Pattburg Flensburg

Warnemünde Rostock
Holland. Neusdianz Leer

Bentheim Nordhorn
Kaldenkirchen Kempen

Belgien und Nordfrankreich (Lille) . . . . Aachen Aachen
Übriges Frankreich. Aachen Aachen

Trier Trier
Saargemünd Saarbrücken
Mülhausen Mülhausen
Landau (Pfalz) Landau (Pfalz)Italien. Brenner Innsbruck
Arnoldstein Villach

Ungarn. Hegyeshalom Wien
Jugoslawien . Spielfeld-Straß Graz
Bulgarien. Wien Wien
Slowakei . Cadca Wien

Marchegg Wien
Generalgouvernement. Kutno Wartbrücken

Litzmannstadt Litzmannstadt
Spytkowice Bielitz
Trzebinia Chrzanow
Stradom Lublinitz

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 7. November 1941
— V a 5510/94 — über Begleitpersonal für ausländische Arbeitskräfte

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob bei der Durchführung von Aus¬
ländertransporten neben dem grundsätzlich von der Arbeitseinsatzverwaltung
zu stellenden Reiseleiter auch geeignete Kräfte,aus den Reihen der Transport¬
teilnehmer als Ordner gegen entsprechende Vergütung herangezogen werden
dürfen. Ich habe hiergegen keine Bedenken und bin damit einverstanden,

*) Kommen noch andere Grenzübergangsorte in Frage, so ist der nächstgelegene
der angegebenen Übergangsorte als Ausgangspunkt für die Berechnung der Fahr¬
preise zu wählen.
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daß den als Ordner herangezogenen Transportteilnehmern vom Aufnahme¬
arbeitsamt Tage- und gegebenenfalls Übernachtungsgeldnach Stufe V (RKG.
§ 9) gezahlt wird, und zwar in Höhe von 25 v. H ., weil sie bereits als Trans¬
portteilnehmer Verpflegung und gegebenenfalls Unterkunft erhalten. Die
hierdurch entstehenden Aufwendungen sind wie die sonstigen Kosten des
Begleitpersonals für Ausländertransporte bei Kapitel 2 Titel 1 der Ausgaben
des Reichsstocks für Arbeitseinsatz zu buchen.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 28. August 1941
— V a 5511/733 — über Erkrankung ausländischer Arbeitskräfte während

des Transports
Den Trägern der Krankenversicherung, ihren Verbänden und Aufsichts¬
behörden habe ich durch Erlaß II b 1766/41A vom 30. Juli 1941 folgendes
mitgeteilt:
„Während des Transports ausländischer Arbeitskräfte zum Sammellager oder
zur ersten Arbeitsstelle besteht im allgemeinen noch kein gesetzlicher Kranken¬
versicherungsschutz, da dieser das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnisses
voraussetzt. Um auch während des Transports die Krankenpflege und er¬
forderlichenfalls Krankenhausbehandlung erkrankter ausländischer Arbeits¬
kräfte sicherzustellen, bestimme ich, daß diesen Arbeitskräften im Falle der
Erkrankung während des Transports die notwendige Krankenpflege und
erforderlichenfalls Krankenhauspflege von den Trägern der Krankenver¬
sicherung zu gewähren ist. Zuständig ist die Allgemeine Ortskrankenkasse —
wo eine solche nicht vorhanden ist, die Landkrankenkasse —, in deren
Bezirk die Behandlungsbedürftigkeit eintritt . Die Aufwendungen für die Be¬
handlung sind von der leistenden Krankenkasse von dem Arbeitsamt anzu¬
fordern , in dessen Bezirk die Krankenkasse gelegen ist.
Die Arbeitsämter habe ich ersucht, auf dem Transport erkrankte ausländische
Arbeitskräfte den obengenanntenKrankenkassen zuzuführen. Abgesehen von
der Gewährung von Krankenpflege und erforderlichenfalls Krankenhaus¬
behandlung gelten für die sonstige Betreuung der ausländischen Arbeitskräfte
durch die Arbeitsämter die allgemeinen Anordnungen.“
Ich bitte, in der im Absatz 2 dieses Erlasses angegebenen Weise zu verfahren.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 11. Juni 1941
— V a 5780/2432 — über Arbeitseinsatz ausländischer Arbeitskräfte;

hier : Verlust von Gepäckstücken

Mit obigem Runderlaß habe ich zugelassen, daß den ausländischen Arbeits¬
kräften für den Verlust von Gepäckstücken auf ihrer Einreise ins Reichsgebiet
in gewissem Umfange Schadenersatz gewährt wird. Die Gewährung von
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Schadenersatz kommt selbstverständlich erst dann in Frage, wenn sämtliche
Möglichkeiten zur Wiedererlangung des verlorenen Gepäcks erschöpft sind.
Der Verlust ist vielfach dadurch eingetreten, daß ausländische Arbeitskräfte
den Transport auf einem Zwischenbahnhofverlassen mußten und das Gepäck
wegen Zeitmangels nicht aus den zahlreichen Gepäckstücken des Packwagens
herausgesucht werden konnte, so daß es bis zum Zielbahnhof des Transport¬
zuges befördert wurde. So lagern z. B. in einem Durchgangslagerdes Arbeits¬
amts Berlin noch zahlreiche Gepäckstücke, die den Ausländern mangels
genauer Anschriften nicht zugestellt werden können.
Ich bitte daher, bei einer Verlustmeldung zunächst festzustellen, ob es sich
um einen derartigen Fall handelt ; bejahendenfalls ist der Zielbahnhof des
Transportes, mit dem der Ausländer hereingekommenist, zu ermitteln und
mit dem Arbeitsamt des Zielbahnhofs in Verbindung zu treten. Dieses forscht
in etwa vorhandenen Auffang- oder Durchganglagern oder auch bei der
Reichsbahn nach dem vermißten Gepäck und veranlaßt gegebenenfalls die
sofortige Zustellung an den Eigentümer.
Soweit bei den Arbeitsämtern am Orte von Zielbahnhöfen noch Gepäck¬
stücke vorhanden sind, deren Eigentümer nicht festgestellt werden können,
bitte ich, mir die Zahl der vorhandenen Gepäckstücke, gegebenenfalls mit
näheren Angaben über den Eigentümer, mitzuteilen, damit von hier aus ver¬
sucht werden kann, den Eigentümer zu ermitteln.
Um in Zukunft derartige Unzuträglichkeiten bei der Gepäckbeförderungaus¬
zuschließen, habe ich die Arbeitseinsatzdienststellenin den Anwerbeländern
gebeten, künftig dafür zu sorgen, daß jedes Gepäckstück mit einem Anhänger
versehen wird, der folgende Angaben aufweisen muß:

1. Name und Heimatanschrift,
2. Aufnahmearbeitsamt,
3. Anschrift des Betriebes, für den der Ausländer angeworben wurde.

Sofern Gepäckstückemit derartigen Angaben fehlgeleitet werden, bitte ich
die zuständigen Arbeitsämter, für die sofortige Zustellung des Gepäcks an
den Eigentümer zu sorgen.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Wieder¬
einziehung der Anreise- usw. Kosten beim Einsatz ausländischer Arbeits¬

kräfte im Straßenverkehr
Vom 18. November 1942

Im Zuge der Kräftebedarfsdeckung zur Beschleunigung des Transport¬
mittelumlaufs werden für den Einsatz im Straßenverkehr zur Zeit in '
Frankreich und Holland Kraftfahrer , Transportarbeiter und Facharbeiter
für die Straßenbahnwerkstätten angeworben.
Die Beförderung der Transportarbeiter und W erkstätten-
arbeiterin  das Reichsgebiet erfolgt auf dem üblichen Wege. Der Wieder¬
einzug der hierdurch entstehenden Kosten regelt sich wie bei allen übrigen
ausländischen Arbeitskräften nach dem Erl. vom 10. März 1941
Va 5510/451).
Bei den in Frankreich und Holland angeworbenen Kraftfahrern  greift
jedoch auf Grund einer Vereinbarung mit dem Reichsverkehrsminister
ein anderes Verfahren Platz. Die Kraftfahrer werden vor ihrem Einsatz
im Reich auf den Generatorbetrieb und die reichsdeutschen Verkehrs¬
vorschriften in einwöchigen Lehrgängen umgeschult oder es werden ge¬
eignete Kräfte hierfür besonders ausgebildet. Die durch diese Schulungen *
entstehenden Kosten werden zum Teil auf Mittel des Reichsstocks für Ar¬
beitseinsatz übernommen und zum Teil auf die aufnehmenden Betriebe
in Form eines von dem zuständigen Nahverkehrsbevollmächtigten je Be¬
schäftigungstag zu erhebenden Pauschbetrages umgelegt. Mit dem Pausch¬
betrag werden auch die für die Abbeförderung der geschulten Kraftfahrer
entstehenden Kosten abgegolten. Die Regelung nach Rderl . ARG. 267/41
ist daher auf die im Rahmen dieser Einsatzmaßnahme hereingeholten
holländischen und französischen Kraftfahrer nicht anzuwenden. Sofern bei
der Abbeförderung dieser Kraftfahrer die Arbeitseinsatzdienststellen ein¬
geschaltet werden, sind die tatsächlichen Kosten von dem Reichsverkehrs¬
minister unmittelbar anzufordern , und zwar durch die Dienststelle, bei
der die Kosten entstanden sind.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
einsatz ausländischer Arbeitskräfte ; hier : Gepäckverluste während des

Transports
Vom 27. November 1942 (RArbBl. S. I 530)

Mit Rderl . ARG. 265/42 wurde angeordnet, daß über aufgefundene Ge¬
päckstücke, deren Eigentümer trotz eingehender Nachforschungen nicht
ermittelt werden konnten , mir zu berichten und vor der Gewährung von

*) Abgedruckt S B I a 28.
3. Nachtrag
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Schadenersatz nach Maßgabe des Rderl . Va 5780/2432 vom 11. Juni 19411)
zurückzufragen ist, ob sich die vermißten .Gepäckstücke gegebenenfalls
unter den als aufgefunden gemeldeten befinden. Da sich jedoch dieses Ver¬
fahren nicht als ausreichend erwies, wurden die verlorenen und aufgefun¬
denen Gepäckstücke, deren Inhalt für die Verlustträger zumeist sehr wert¬
voll ist und sein gesamtes Hab und Gut darstellt , in den Rderl . ARG. mit
der Anordnung bekanntgegeben, Nachforschungen anzustellen.
In Änderung der bisherigen Regelung werde ich die Verlustanzeigen und
die Meldungen über aufgefundene Gepäckstücke künftig allgemein bekannt¬
geben und ordne hierzu folgendes an:

1. Die Arbeitsämter haben die Meldung über verlorengeganges oder auf¬
gefundenes Gepäck erst dann zu erstatten , wenn die eigenen Nachfor¬
schungen über den Verbleib der verlorengegangenen oder nach dem Eigen¬
tümer der aufgefundenen Gepäckstücke ergebnislos verlaufen sind. Gepäck¬
stücke, deren Eigentümer mangels Anhängezettel oder sonstiger Beschrif¬
tung nicht eindeutig festgestellt werden können , sind zur Ermittlung des
Inhalts oder des Eigentümers in Gegenwart von Zeugen zu öffnen. Die
eigenen Nachforschungen der Arbeitsämter haben sich im besonderen auf
Rückfragen bei dem für den möglichen Verlustort in Betracht kommenden
Dienststellen (Fundbüro der Reichsbahndienststellen, Lagerleitungen der
Durchganglager usw.) und ferner auf die Fundanzeige bei der zuständigenPolizeibehörde zu erstrecken.
2. Die Arbeitsämter erstatten die Meldungen dem Landesarbeitsamt listen¬
mäßig unter Verwendung der Vordruckmuster (Listen I, II und III — ge¬
trennte Listen —, und zwar zum 25. jeden zweiten Monats, erstmalig zum
25. November , dann folgend zum 25. Januar , 25. März usw.). Die durch
Rderl . ARG. bisher bereits bekanntgegebenen Verlust- usw. Meldungen
sind in die Liste nicht mehr aufzunehmen. Fehlmeldungen sind nicht er¬
forderlich.

Die Landesarbeitsämter legen mir die Listen in Urschrift spätestens 5 Tage
nach dem Berichtstermin der Arbeitsämter vor . Ich werde die Meldungen
dann als Sonderanlage zu den Rderl . ARG. bekanntgeben.
3. Die Arbeitsämter prüfen
a) an Hand der bei ihnen vorliegenden Verlustanzeigen, ob sich unter den
in den Listen I und II aufgeführten Gepäckstücken das als verloren gemel¬
dete Gepäck der Art und dem Inhalt nach befindet und setzen sich — nach
vorheriger Befragung des Verlustträgers über den Inhalt der ihm abhanden
gekommenen Gepäckstücke und Vergleich seiner Angaben mit denen in der
Liste — mit dem Arbeitsamt , bei dem das aufgefundene Gepäckstück
!) Vgl . S. B I a 31.

3. Nachtrag
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lagen , wegen der Zusendung unmittelbar in Verbindung . Soweit die Ver¬
lustträger bereits in die Heimat zurückgekehrt sind, ist die ausländische
Anwerbedienststelle unmittelbar zu unterrichten und die Nachsendung zu
veranlassen;
b) ob die in der Liste II als Eigentümer des aufgelundenen Gepäckstücks be-
zeichnete Arbeitskraft im Arbeitsamtsbezirk eingesetzt ist. Gegebenenfalls
setzt sich das Arbeitsamt — nach vorheriger Befragung des als mutmaß¬
lichen Eigentümer bezeichneten Arbeiters, ob dieser tatsächlich ein Gepäck¬
stück der beschriebenen Art vermißt — unmittelbar mit dem in Betracht
kommenden Arbeitsamt in Verbindung. Falls der Verlustträger bereits in
die Heimat zurückgekehrt ist, ist die ausländische Anwerbedienststelle ent¬
sprechend zu unterrichten;
c) an Hand der Liste III — gegebenenfalls im Benehmen mit den Betriebs¬
führern der bei ihnen beschäftigten ausländischen Arbeitskräfte —, ob sich
das von dem Verlustträger näher bezeichnete Gepäckstück irgendwo an¬
gefunden hat . Hierbei festgestellte Anhaltspunkte über den möglichen
Verbleib der Gepäckstücke sind dem in der Liste angegebenen Arbeitsamt
zur Anstellung weiterer Nachforschungen unmittelbar mitzuteilen.
4. Die Ermittlungen nach dem Verbleib in Verlust geratener Gepäckstücke
sind nach Ablauf von 6 Monaten seit der Bekanntgabe der Liste III ein¬
zustellen, wenn sich bis dahin keinerlei Anhaltspunkte über den Verbleib
ergeben haben. Entschädigungen nach Maßgabe des Rderl . Va 5780/2432
vom 11. Juni 19411) können erst nach dieser Frist gewährt werden. Für be¬
gründete Ausnahmefälle lasse ich die vorherige vorschußweise Gewährung
einer Entschädigung zur Beschaffung unbedingt erforderlicher Ersatzstücke
zu, jedoch erst dann, wenn die unter 1. angeordneten eigenen Maßnahmen
der Arbeitsämter ergebnislos verlaufen sind.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Vergütung
für die Betreuung der Transporte ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte

Vom 22. Oktober 1942

Idi habe mit der Deutschen Arbeitsfront — Amt für Arbeitseinsatz — vereinbart,
daß sie für die von ihr betreuten , aber nicht verpflegten Transporte ausländischer
gewerblicher Arbeiter in Sonderzügen 0,50 RM . für jeden Transportteilnehmer
aus Mitteln des Haushalts des Reichsstocks für Arbeitseinsatz erhält.
Der Betrag ist vom 1. Oktober 1942 ab auf Anforderung der zuständigen Stellender DAF . durch die Grenzarbeitsämter zu zahlen.

/>

l) Vgl . S. Bla 31.

11. Nachtrag
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Überführung verstorbener , nach auswärts vermittelter Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 27. Mai 1943

(Abgedruckt S. B VIII a 41)

Verwertung gefundener Gepäckstücke ausländischer Arbeitskräfte

Erlaß des GBA. vom 22. September 1943 (RArbBl. S. I 487)

Die Arbeitsämter haben die gefundenen Gepäckstücke ausländischer Ar¬
beitskräfte ohne Eigentümerangaben, deren Eigentümer innerhalb von
6 Monaten seit Veröffentlichung der den Fund bekanntgebenden Liste I
von ihnen nicht ermittelt werden können , nach den Vorschriften des bür¬
gerlichen Rechts über Verkehrsfunde (§§ 978 ff. BGB.) öffentlich ver¬
steigern zu lassen. Falls nicht ein Amtsangehöriger selbst die Versteigerung
vornimmt , können die Arbeitsämter einen Gerichtsvollzieher mit der Ver¬
steigerung beauftragen.
Die Versteigerung ist aber nach § 980 BGB. grundsätzlich erst dann zulässig,
wenn das Arbeitsamt die Empfangsberechtigten in einer öffentlichen Be¬
kanntmachung des Fundes zur Anmeldung ihrer Rechte unter Bestim¬
mung einer Frist aufgefordert hat und die Frist fruchtlos verstrichen ist.
Um diesem Erfordernis zu genügen, haben die Arbeitsämter eine Abschrift
der Liste I gemäß der Bekanntmachung des Bundesrats vom 16. Juni 1898
(RGBl. S. 912) 6 Wochen lang durch Aushang an Amtsstelle bekanntzu¬
geben. In dieser Abschrift der Liste haben die Arbeitsämter den Zusatz
aufzunehmen, daß Empfangsberechtigte binnen 6 Wochen ihre Rechte beim
Arbeitsamt anzumelden haben und daß nach fruchtlosem Ablauf der Frist
die verzeichneten Gepäckstücke versteigert werden.
Die Arbeitsämter haben den Versteigerungstermin ebenfalls durch Aus¬
hang an Amtsstelle bekanntzugeben. Außerdem haben sie eine Anzahl von
Betriebsführern, die in größerem Umfange ausländische Arbeitskräfte be¬
schäftigen und die deshalb als Bieter in der Versteigerung in Betracht ge¬
zogen werden können, von dem Versteigerungstermin zu benachrichtigen.
Gemäß § 981 BGB. in Verbindung mit § 3 der VO. über den Arbeits¬
einsatz vom 25. März 1939 (RGBl. I S. 575) fällt der Versteigerungserlös
erst 3 Jahre nach dem Ablauf der in der öffentlichen Bekanntmachung des
Arbeitsamts bestimmten Frist an den Reichsstock für Arbeitseinsatz. Wenn
auch hiernach der Reichsstock für Arbeitseinsatz erst nach der genannten
Dreijahresfrist Eigentümer des Erlöses wird, so ist der Erlös dennoch
sogleich nach Erhalt als Einnahme bei Kapitel 2 Titel 1 der Einnahmen
des Reichsstocks für Arbeitseinsatz zu buchen. Diese Verwaltungsverein¬
fachung ist durch die Kriegs Verhältnisse geboten; hiergegen bestehen auch

11. Nachtrag
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deshalb keine Bedenken, weil sich die früheren Eigentümer der versteigerten
Gepäckstücke auch nicht innerhalb der Dreijahresfrist, innerhalb deren sie
die Herausgabe des Erlöses nach Abzug der Rosten verlangen können, beim
Arbeitsamt melden werden. Sollte dies aber ausnahmsweise der Fall sein
und ist deshalb der Erlös nach Abzug der Kosten herauszugeben, so ist die
Auszahlung bei Kapitel 2 Titel 1 der Ausgaben des Reichsstocks für Arbeits¬
einsatz zu buchen.

Diese Regelung gilt entsprechend für die gefundenen Gepäckstücke aus¬
ländischer Arbeitskräfte mit Eigentümerangaben, wenn der Aufenthalt der
Eigentümer nicht innerhalb von 6 Monaten seit Veröffentlichung der den
Fund bekanntgebenden Liste II ermittelt werden kann.
(GBA. VI e 5511/395 — ARG. 1155/43)
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. Juli 1941
— V a 5780/3305 — über Beschäftigung von ausländischen Facharbeitern

bei Arbeiten, die nicht ihrer beruflichen Ausbildung entsprechen

Es werden mir immer wieder Beschwerdendarüber zur Kenntnis gebracht,
daß ausländische — insbesondere italienische — Facharbeiter nicht ent¬
sprechend ihren beruflichen Kenntnissen eingesetzt werden, sondern daß sie
vielfach nicht nur vorübergehend bei Arbeiten beschäftigt werden, die durch
ungelernte Arbeiter verrichtet werden können. Ein solcher Einsatz wider¬
spricht nicht nur den im Arbeitsvertrag getroffenen Vereinbarungen, sondern
ist bei dem allgemeinen Facharbeitermangel auch arbeitseinsatzmäßig un¬
erwünscht.
Um den Arbeitsämtern künftighin die Möglichkeit zu geben, in solchen Fällen
gegebenenfalls eine den arbeitseinsatzmäßigen Erfordernissen entsprechende
Umsetzung durchzuführen, bitte ich die Betriebsführer, die gewerbliche aus¬
ländische Arbeitskräfte beschäftigen, durch die Arbeitsämter anhalten zu
lassen, jede nicht nur vorübergehende Beschäftigung von ausländischenFach¬
arbeitern mit Arbeiten, die ungelernte Arbeiter verrichten können, unverzüg¬
lich dem Arbeitsamt zu melden. Die Arbeitsämter haben auf Grund der Mel¬
dung solche Facharbeiter nach Möglichkeit in anderen Betrieben mit kriegs¬
dringlichen Aufgaben entsprechend ihrer fachlichen Ausbildung zum Einsatz
zu bringen, wobei darauf zu achten ist, daß die Arbeitsbedingungenim neuen
Betrieb nicht ungünstiger sind, als sie in dem ursprünglichen Vertrage vor¬
gesehen waren.
Um diese Meldungen weitmöglichst sicherzustellen, habe ich auch den Reichs¬
wirtschaftsministergebeten, die Betriebe der gewerblichen"Wirtschaft über die
Reichswirtschaftskammermit entsprechenden Weisungen zu versehen.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 8. Oktober 1941
— V a 5780.6/461 — über Umvermittlung ausländischerArbeitskräfte

Von bulgarischer Seite wird darüber geklagt, daß bulgarische Arbeitskräfte
bei Umvermittlung keinen schriftlichen Arbeitsvertrag für den neuen Arbeits¬
platz erhalten haben.
Werden Angehörige von ausländischen Staaten, mit denen der Abschluß von
Einzelarbeits Verträgen vereinbart worden ist, um vermittelt, so muß für die
neue Arbeitsstelle ebenfalls ein Arbeitsvertrag nach dem in der zwischen¬
staatlichen Vereinbarung festgelegten Muster abgeschlossen werden. Das gilt
nicht nur für bulgarische, sondern auch für italienische, spanische, kroatische,
ungarische und slowakische Arbeitskräfte.
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 6. März 1941
— V a 577/93 — über Einsatz in der Landwirtschaft ; hier Abwanderung

zur Industrie

I.
Nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres werden von den für einen
Einsatz in deutschen landwirtschaftlichen Betrieben angeworbenen auslän¬
dischen Arbeitskräften in immer zunehmendem Umfange Versuche unter¬
nommen, nach mehr oder minder langer Beschäftigung in der Landwirtschaft
in eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit überzutreten. Vielfach hat offen¬
sichtlich bereits bei der Verpflichtung im Auslande die Absicht bestanden,
diesen Wechsel bald nach dem Eintreffen im Reichsgebiet zu vollziehen.
Häufig aber auch wurden landwirtschaftliche Arbeitskräfte, die sich bis
dahin auf ihren Arbeitsstellen gut geführt hatten, von Landsleuten oder
anderen Personen unter Hinweis auf die in der gewerblichenWirtschaft ge¬
zahlten Löhne dazu verleitet, sich von der landwirtschaftlichen Tätigkeit
möglichst rasch zu lösen. Diesem Bestreben muß nachdrücklichst entgegen¬
getreten werden.

II.
Mir ist bekannt geworden, daß Arbeitsämter ausländischen landwirtschaft¬
lichen Arbeitskräften Bescheinigungen erteilt haben, in denen zum Ausdruck
gebracht wurde, daß nach Erfüllung des Arbeitsvertrages gegen den Übertritt
in eine nichtlandwirtschaftliche Tätigkeit keine Bedenken bestünden. In
einem anderen Falle wurde einer Landarbeiterin bei der Werbung eine von
ihr  vorgezeigte Bescheinigung abgenommen, in der ein Arbeitsamt einem ge¬
werblichen Unternehmen bestätigte, daß es mit der Einstellung der bis dahin
in der Landwirtschaft tätig gewesenen Arbeiterin einverstanden sei. Ein
solches Verfahren ist geeignet, dem Bestreben der ausländischen Landarbeiter,
im Reichsgebiet in eine gewerbliche Tätigkeit überzuwechseln, nachhaltigen
Auftrieb zu geben und die Maßnahmen der Arbeitseinsatzverwaltung zur
Deckung des Kräftebedarfs der Landwirtschaft aufs schwerste zu gefährden.
Ich verbiete daher hiermit ausdrücklich die Ausstellung solcher oder ähnlicher
Bescheinigungen. Mit Rücksicht auf die Gefahr, die von ihnen für die Arbeits¬
disziplin der im Reich eingesetzten ausländischen Landarbeiter ausgeht, muü
ich mir Vorbehalten, etwaige Verstöße gegen dieses Verbot entsprechend zu
verfolgen.
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers über Abwanderung ausländischer
Landarbeiter in die Industrie

Vom 18. Dezember 1941

Bei der Bedeutung des Landarbeitereinsatzes für die deutsche Ernährungs¬
lage — insbesondere während des Krieges — ist es unbedingt erforderlich,
der Landwirtschaft die ihr zur Verfügung stehenden und für sie angewor-
benen Arbeitskräfte zu erhalten . Ich habe mich aus diesem Grunde wieder¬
holt gegen den Übertritt ausländischer Landarbeiter in die Industrie aus¬
gesprochen und angeordnet , den entsprechenden Versuchen der Arbeiter
entgegenzutreten.
Nach meinen bisherigen Beobachtungen haben die Abwanderungsversuche
der ausländischen Landarbeiter in die Industrie nicht abgenommen. Ich sehe
mich daher veranlaßt , erneut nachdrücklichst auf die hierzu erlassenen
Bestimmungen hinzu weisen.
Der Übertritt ausländischer Landarbeiter in die Industrie ist nur zulässig,
wenn die Arbeiter körperlich nicht mehr in der Lage sind, landwirtschaft¬
liche Arbeiten zu leisten. Durch Rderl . ARG. 1071/40, Ziffer I d, habe ich
die Genehmigung in solchen Fällen den Landesarbeitsämtern übertragen.
Ich bitte die Landesarbeitsämter, die Genehmigung nur zu erteilen, wenn
die körperliche Untauglichkeit der in Frage kommenden Arbeiter für land¬
wirtschaftliche Arbeiten eimvandfrei, erforderlichenfalls durch Einholung
einer amtsärztlichen Bescheinigung, festgestellt worden ist. Ich behalte mir
vor, die Durchführung dieser Anordnung durch Stichproben nachzuprüfen.
In letzter Zeit sind mir wiederholt Fälle bekanntgeworden , in denen aus¬
ländische Landarbeiter nach Beendigung der Arbeiten in der Landwirtschaft
unter Verzicht auf die Rückkehr in die Heimat Arbeit in der Industrie
aufgenommen haben oder aufnehmen wollen. Ich kann mich nicht damit
einverstanden erklären , daß diese ursprünglich für die Landwirtschaft an-
geworbenen Arbeitskräfte auf diese Weise dem landwirtschaftlichen Einsatz
verlorengehen. Die Anerkennung oder Duldung dieses Zustandes würde zur
Folge haben, daß die ausländischen Landarbeiterkontingente von Jahr zu
Jahr zusammenschrumpfen. Ich bitte daher, den Übertritt ausländischer
Landarbeiter in die Industrie auch nach Beendigung ihres Arbeitsverhält¬
nisses in der Landwirtschaft grundsätzlich abzulehnen. In besonders be¬
gründeten Einzelfällen ist meine Entscheidung einzuholen.

Abwanderung ausländischerLandarbeiter in die Industrie
In einem Erlaß an die Präsidenten der Landesarbeitsämter vom 23. Februar
1942—Va 5-760/18911) — weist der Reichsarbeitsminister auf folgendes hin:

*) Abgedruckt auf Seite B III a 45.
4. Nachtrag
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Es muß grundsätzlich daran festgehalten werden, daß die für die Land¬
wirtschaft angeworbenen Ausländer auch dort verbleiben. Eine Ausnahme
ist nur dann zulässig, wenn es sich um Arbeitskräfte handelt , die körperlichoder aus sonstigen Gründen für landwirtschaftliche Arbeiten nicht mehr
geeignet sind. Auch Volksdeutschen fremder Staatsangehörigkeit gegenüber
wird, sofern nicht besondere Verhältnisse eine Ausnahme rechtfertigen, in
gleicher Weise zu verfahren sein.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Umsetzung
von Arbeitskräften aus der Landwirtschaft in den Kohlenbergbau

Vom 6. Januar 1943 (RArbBl. S. 122)

Bei der Umsetzung ausländischer Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft in
den Bergbau gehen die hierdurch entstehenden Kosten in erster Linie zu
Lasten des Aufnahmebetriebes. Der Betrieb muß in sinngemäßer Anwen¬
dung der Kosteneinzugsbestimmungen nach Rderl . ARG. 267/41 zum min¬
desten die durch die Umsetzung entstehenden Aufwendungen erstatten , das
sind die ärztlichen Untersuchungs- und Beförderungskosten vom alten
Arbeitsort (oder Sammellager) bis zum neuen Arbeitsort , einschl. der
Kosten für die Unterwegsverpflegung (Pauschsatz von 3 RM.). Die etwa
durch die Zusammenfassung der aus der Landwirtschaft abgezogenen
Kräfte in Sammellagern entstehenden Aufwendungen — Aufenthalts-
(Verpflegungs-) kosten — können dagegen auf den Reichsstoch übernom¬men werden.
(GBA. Va 5511/965 vom 6. Januar 1943)

/

4. Nachtrag
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Runderlaß des Reichsarbeitsminxsters vom 4. März 1941
— V a 5760/103 — über vorübergehende oder endgültige Rückkehr

ausländischer Arbeitskräfte in ihre Heimat

Bei der großen Zahl der im Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Arbeits¬
kräfte ergibt sich zwangsläufig ein starker Verkehr mit den Heimatländern.Da die an der Grenze eintreffenden ausländischen Arbeiter sehr oft nicht im
Besitz des erforderlichen Ausreisesichtvermerkssind, ergeben sich vielfach
Schwierigkeiten. Diese sind um so größer, wenn keine Belege über den Zweck
der Reise vorhanden sind und zu vermuten ist, daß ein eigenmächtiges Ver¬
lassen des Arbeitsplatzes im Reichsgebiet vorliegt. In solchen Fällen war es
häufig notwendig, die Ausländer zur Klärung der Angelegenheitden Grenz¬arbeitsämtern zuzuführen.
Für eine Ausreise in die Heimat können verschiedene Gründe vorliegen. Es
muß deshalb angestrebt werden, die Arbeiter in den Stand zu setzen, jeder¬
zeit über den Anlaß der Ausreise klare Auskunft geben zu können. Dies ist
nur dadurch zu erreichen, daß den Ausländern aller Nationalitäten eine Be¬
scheinigung ausgestellt wird, aus der der Grund der Ausreise und das Einver¬
ständnis des Arbeitsamts zu ersehen sind. Eine derartige Bescheinigung hat
folgende Vorteile: .

1. Die Erteilung des für die Aus- und gegebenenfalls Wiedereinreise er¬
forderlichen Sichtvermerks wird wesentlich erleichtert.

2. Die Grenzarbeitsämter werden nicht mehr unnötig belastet.
3. Die Arbeitsvertragsbrüche der Ausländer können wirksamer bekämpftwerden.
4. Die Ausländer selbst haben in den Fällen der endgültigen Rückkehr

(Erkrankung, Beendigung der Arbeit usw.) eine amtliche Unterlage ihren
Heimatbehörden gegenüber zum Bezug von Unterstützung usw.

5. Die bisher für einzelne Länder verschiedenen Verfahren werden ein¬
heitlich ausgerichtet.’

Die Ausstellung dieser Urlaubs- oder Rückkehrbescheinigungobliegt dem
Betrieb. Die Rechtsgrundlage hierzu bilden sowohl die polizeilichen Vor¬
schriften über die paßtechnische und ausländerpolizeiliche Behandlung der
im Reichsgebiet eingesetzten Ausländer als auch § 6 der TO . zur Regelung
der Familienheimfahrten für ausländische Arbeitskräfte1).
Die Arbeitsämter haben diese Urlaubs- und Rückkehrscheine mit einer amt¬
lichen Bestätigung zu versehen. Diese Regelung ergibt sich einmal zwangs¬
läufig aus der Tatsache, daß die ausländischen Arbeitskräfte im Reichsgebiet
der Verordnung über die Beschränkung des Arbeitsplatzwechsels und den zur
*) Jetzt § 7 der Tarifordnung ; abgedruckt S. B Ha 7.



Bekämpfung des Arbeitsvertragsbruchs erlassenen Vorschriften unterliegen.
Die Arbeitsämter können am besten beurteilen, ob die Reise bzw. die Rück¬
kehr in die Heimat arbeitseinsatzmäßig vertretbar ist. Es ist auch Aufgabe der
Arbeitsämter, vor der endgültigen Heimkehr zu prüfen, ob der etwa wegen
Beendigung der Arbeit freigestellte Ausländer nicht zweckmäßigerweise sofort
einem anderen Vorhaben oder Betrieb im Reichsgebiet zugewiesen werden
kann. Ein Zwang zum Verbleiben im Reich ist jedoch bei ordnungsmäßiger
Beendigung des Arbeitsvertrages nicht auszuüben. Durch die amtliche Bestäti¬
gung der von den Betrieben ausgestellten Urlaubs- und Rückkehrscheine wird
ferner den Sichtvermerkbehördengegenüber zum Ausdruck gebracht, daß das
zuständige Arbeitsamt der beantragten Erteilung des Sichtvermerks zustimmt.
Ich ordne daher mit sofortiger Wirkung für die ausländischen landwirt¬
schaftlichen und gewerblichen Arbeitskräfte aller Nationalitäten folgendes an:
Die Arbeitsämter des Reichsgebiets haben den ausländischen Arbeitskräften,
die aus einem berechtigten Grunde vorübergehend oder dauernd in ihre
Heimat zurückkehren wollen und hierüber eine Bescheinigung des Betriebes
vorlegen, auf dieser Bescheinigung zu bestätigen, daß das Arbeitsamt der
vorübergehenden oder endgültigen Rückkehr zustimmt. Für polnische land¬
wirtschaftliche Arbeitskräfte gilt Abschnitt IIIB  meines Erlasses Va
5770/282 vom 20. November 1940; die Gewährung eines Urlaubs kommt für
sie zunächst nicht in Betracht.

Je nach dem Grunde der Reise ist folgendes Verfahren anzuwenden:

I. Vorübergehende Rückkehr
Eine vorübergehende Rückkehr ausländischer Arbeitskräfte kann aus folgen¬
den Gründen erfolgen:

1. Familienheimfahrt,
2. Heimaturlaub,
3. Urlaub aus besonderen familiären oder sonstigen dringlichen Anlässen

(Todesfälle usw.),
4. Kurzfristige Beurlaubung (beispielsweiseum Winterkleidung für die

Arbeitskameraden zu holen und ähnliches),
5. Krankheitsurlaub.

In den Fällen, in denen ausländische Arbeiter Anspruch auf Familienheim¬
fahrten oder Urlaub erworben haben oder ihnen vom Betriebsführer aus den
unter 2 bis 5 aufgeführten Gründen ein befristeter Urlaub erteilt wird, haben
die Betriebsführer einen Urlaubsschein auszustellen, aus dem Vor- und Zu¬
name, Geburtsdatum , Urlaubsdauer, Heimatland und Heimatort ersichtlich
sein müssen. Auf diesem Urlaubsschein ist ferner mit zu vermerken, ob das
Fahrgeld für die Hin- und Rückfahrt vom Betrieb gezahlt worden ist. Dieser
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Urlaubsscheinmuß vor der Aushändigung an die ausländische Arbeitskraft
vom Betrieb dem Arbeitsamt vorgelegt werden. Das Arbeitsamt beglaubigt
den Urlaubsschein unter Beidrückung des Dienstsiegels und versieht ihn
gleichzeitig mit dem Vermerk über die erteilte Zustimmung zur Ausreise.
Ohne Vorlage eines vom Arbeitsamt in dieser Weise beglaubigten Urlaubs¬
scheines wird der zur Aus- und Wiedereinreise erforderliche Sichtvermerk
von den Sichtvermerkbehörden nicht erteilt. Der Reichsführer ff  und Chef
der Deutschen Polizei im Reichsministeriumdes Innern wird die Sichtver¬
merkbehörden entsprechendanweisen.

II. Endgültige Rückkehr
Für eine endgültige Rückkehr können u. a. folgende Gründe vorliegen:

1. Ablauf des zeitlich begrenzten oder von vornherein befristeten Arbeits¬
verhältnisses,

2. Entlassung infolge Saisonschlusses(unter gleichzeitiger Wiederverpflich¬
tung für einen späteren Zeitpunkt),

3. Beendigung der Arbeit,
4. An der Weiterbeschäftigungim Reichsgebiet besteht kein arbeitseinsatz¬

mäßiges Interesse mehr,
5. Dauernde Erkrankung, Unfall usw.,
6. Ungeeignetheit,
7. Einberufung zur Ableistung des Wehrdienstes.

Auch bei der endgültigen Rückkehr in die Heimat haben die Betriebsführer
den ausländischen Arbeitskräften eine entsprechende Bescheinigung(Rück¬
kehrschein) auszustellen. Auch der Rückkehrschein muß Vor- und Zunamen,
Geburtstag, Heimatland und Heimatort und die Angaben über etwa ge¬
währtes Fahrgeld enthalten. Ferner muß der Grund der Rückkehr in die
Heimat angegeben werden, z. B.:

„Der Inhaber dieses Ausweises ist erkrankt und arbeitsunfähig. Sein Ar¬
beitsverhältnis ist ordnungsmäßig beendet.“
„Der Inhaber dieses Ausweises ist für jegliche Arbeitsleistung ungeeignet.
Sein Arbeitsverhältnis ist ordnungsmäßigbeendet.“
„Der Inhaber dieses Ausweises hat seinen Arbeitsvertrag im Reichsgebiet
erfüllt . Sein Arbeitsverhältnis ist ordnungsmäßigbeendet.“

Auch der Rückkehrscheinmuß vor der Aushändigung an die ausländische
Arbeitskraft vom Betrieb dem Arbeitsamt vorgelegt werden, damit er vom
Arbeitsamt mit dem Dienstsiegel und dem Vermerk über die erteilte Zustim¬
mung zur endgültigen Rückkehr versehen werden kann.
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Vor der Bestätigung des Rückkehrscheines hat das Arbeitsamt den vorge-
tragenen Sachverhalt zu prüfen. Wird Krankheit oder körperliche Ungeeig¬netheit angegeben, ist gegebenenfalls ein amtsärztliches Gutachten beizuziehen.
Ist der ausländische Arbeiter für die zuerst zugewiesene Arbeit ungeeignet,ist zunächst zu prüfen, ob er in der Lage und bereit ist, eine andere Arbeit,
gegebenenfalls in einem anderen Arbeitsamtsbezirk, aufzunehmen. Es ist also
vor der Bestätigung des Rückkehrscheines jedesmal zu prüfen, ob nicht ein
anderweitiger Arbeitseinsatz durchführbar und zumutbar ist. Ausländer, die
ihren Arbeitsvertrag im Reichsgebiet erfüllt haben, sind daher auf weitere Be¬
schäftigungsmöglichkeiten hinzuweisen. Bestehen sie jedoch auf der Rückkehr,so ist der Rückkehr zuzustimmen.
Um eine einheitliche Ausrichtung zu gewährleisten und den Verkehr zwischen
den beteiligten Stellen (Ausländern, Betrieben, Arbeitsämtern, Sichtvermerk¬
behörden, Grenzarbeitsämtern, Grenzübergangsstellen, Auffanglagern und
Heimatbehörden) zu erleichtern, sind die Urlaubs- bzw. Rückkehrscheine nachden nachstehenden Mustern sofort von den Landesarbeitsämternzu beschaffen
und den Arbeitsämtern in erforderlicher Zahl zur Verteilung an die in Frage
kommenden Betriebe zur Verfügung zu stellen. Die Urlaubsscheinesind in
gelber und die Rückkehrscheine in roter Farbe herzustellen.
Von einer fremdsprachlichenÜbersetzung der Urlaubs- und Rückkehrscheine
wird mit Rücksicht auf die Vielzahl der in Frage kommenden Sprachen ab¬
gesehen. Es muß jedoch sichergestellt werden, daß die Ausländer über Zweck
und Bedeutung des Urlaubs- bzw. Rückkehrscheines unterrichtet und dabei
auch auf die Beachtung der devisenrechtlichenBestimmungen hingewiesenwerden.

III. Vertragsbruch
Bei denjenigen Ausländern, die einen Grenzübertritt begehren und nicht im
Besitz eines ordnungsmäßigen Ausreisesichtvermerks oder eines vom Arbeits¬
amt beglaubigten Urlaubs- oder Rückkehrscheines sind, besteht von dem Zeit¬
punkt an, in dem alle Betriebsführer und Ausländer über die vorstehende
Regelung unterrichtet sind (vgl. Abschn. IV), der begründete Verdacht, daß
sie arbeitsvertragsbrüchig sind.
Für ihre Behandlung ergeht demnächst ein besonderer Erlaß.

IV. Sonstiges
Es ist in Aussicht genommen, die ausländischen Arbeitskräfte bereits bei ihrer
Anwerbung durch ein Merkblatt über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären.
In dem Merkblatt wird besonders darauf hingewiesen werden, daß die im
Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte die gleichen Pflichten
haben wie die deutschen Arbeiter und daß sie demgemäß ihren Arbeitsplatz
nach Maßgabe der einschlägigen Bestimmungen nur mit Zustimmung des zu-
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ständigen Arbeitsamts aufgeben und insbesondere keinen Vertragsbruch be¬
gehen dürfen. In dieses Merkblatt wird gleichzeitig der Hinweis aufge¬
nommen, daß zu jeder Reise nach dem Heimatland ein Sichtvermerk der Sicht¬
vermerkbehörde und — als Grundlage für die Erteilung des Sichtvermerks—
ein vom Arbeitsamt bestätigter Urlaubs- oder Rückkehrscheindes Betriebes
erforderlich ist.

Die bereits angeworbenen und im Reichsgebiet eingesetzten ausländischen Ar¬
beitskräfte — die noch nicht im Besitz des Merkblattes sind — müssen über
die vorstehende Regelung unterrichtet werden. Die Arbeitsämter haben des¬
halb sofort alle Betriebe, die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, auf diese
Regelung hinzuweisen und sie aufzufordern , die ausländischen Arbeitskräfte
sofort zu unterrichten. Bei dieser Gelegenheit sind die Betriebsführer auch
aufzufordern , beabsichtigte Freistellungen von ausländischen Arbeitskräften
den Arbeitsämtern so rechtzeitig zu melden, daß ihre etwaige anderweitige
Unterbringung rechtzeitig sichergestellt werden kann. Ich habe ferner die An-
werbestellen gebeten, schon jetzt die ausländischen Arbeitskräfte bei der An¬
werbung über die vorstehende Regelung aufzuklären.

V. Polizeilicher Sichtvermerk

Abschließend weise ich wiederholt ausdrücklich darauf hin, daß jeder aus¬
ländische Arbeiter und Angestellte zur Einreise in das Reichsgebiet, zur Aus¬
reise aus dem Reichsgebiet und zur Wiedereinreise in das Reichsgebiet(z. B.
nach Beendigung eines Urlaubs) eines polizeilichen Sichtvermerks bedarf. Aus¬
ländischen Arbeitern und Angestellten, die nicht im Besitze eines ordnungs¬
mäßigen Sichtvermerks sind, wird der Grenzübertritt von den Grenzpolizei¬
behörden nicht gestattet. Ich bitte, keine Gelegenheit zu versäumen, um die
Betriebsführer, die ausländische Arbeiter oder Angestellte beschäftigen, immer
wieder zur unbedingten Innehaltung der Sichtvermerksbestimmungenanzu¬
halten. Gerade im Interesse der Betriebsführer liegt es, daß ihre ausländischen
Arbeiter die polizeilichen Sichtvermerksbestimmungen beachten.

Heimkehr nach ordnungsmäßiger Beendigung des Arbeits Vertrages:

Verschiedentlich sind Zweifel darüber auf getaucht, in welchem Umfange
der Betriebsführer die Heimreisekosten der ihm zugewiesenen Arbeits¬
kräfte zu tragen hat . Insbesondere wird vielfach von den ausländischen
Arbeitskräften die Ansicht vertreten , daß ihnen in jedem Fall freie Fahrt
bis zum Heimatort zusteht . Ich gebe daher zu den bisherigen Weisungen
nachstehende Erläuterungen bzw. Ergänzungen:
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 30. November 1941
— V a 5780/5169 — über vorübergehende oder endgültige Rückkehr aus¬

ländischer Arbeitskräfte in ihre Heimat

Auf Anregung des Reichsführers ff und Chefs der Deutschen Polizei im
Reichsministerium des Innern ergänze ich den Rderl . vom 4. März 1941
— Va 5760/103 — dahin, daß ausländische Arbeiter , die aus den West¬
gebieten in das Reich zum Arbeitseinsatz vermittelt sind, nur in die West¬
gebiete dauernd oder vorübergehend zurückkehren dürfen . Dies gilt jedoch
nicht für Arbeiter italienischer, bulgarischer, slowakischer und ungarischer
Staatsangehörigkeit, wenn sie in ihr Heimatland zurückkehren wollen.
Gleichzeitig bitte ich, bei einem Neudruck der Urlaubs- und Rückkehr¬
scheine folgende Änderungen zu berücksichtigen:
1. Urlaubsschein

a) Der umrandete Hinweis am Kopf des Urlaubsscheineserhält folgenden
Wortlaut:
„Der Grenzübertritt ist nur unter Vorlage eines gültigen Passes (Paß¬
ersatzpapiers) und eines gültigen Sichtvermerks zur Ausreise und
Wiedereinreise gestattet . Der Urlaubsschein ist mitzuführen und bis
zur Beendigung der Urlaubsreise sorgfältig aufzubewahren."
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b) Hinter dem letzten Satz „Der Urlauber ist verpflichtet , . . . aufzu¬
nehmen“ ist einzufügen: „Der Arbeiter ist in Deutschland bei der . . .
Krankenkasse — Bezirksknappschaft — in . . . versichert.“

2. Rückkehrschein
a) An Stelle des ersten Satzes des Hinweises am Kopf des Scheines„Nur

gegen . . . möglich“ ist zu setzen: „Der Grenzübertritt ist nur unter
Vorlage eines gültigen Passes (Paßersatzpapiers) und eines gültigen
Sichtvermerks zur Ausreise gestattet .“

b) Zwischen der Unterschrift der Firma und der Bescheinigung des Ar¬
beitsamts ist einzufügen:
„Bescheinigungder . . . Krankenkasse — Bezirksknappschaft in . . d)
Der Rückkehr d . . kranken — schwangeren—Versicherten nach . . .
(Land) wird . zugestimmt. »
. . den . 194 . .

(Unterschrift der Krankenkasse oder Bezirksknappschaft)

Der abweichende Urlaubsscheinfür gewerbliche italienische Arbeiter bei Be¬
nutzung von Sonderzügen sowie der Rückkehrschein für italienische Ar¬
beiter bleiben bestehen. Die Änderung zu 2a, die auch für diesen Rückkehr¬
schein in Betracht kommt , ist in den demnächst zum Versand kommenden
Vordrucken bereits berücksichtigt worden.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. August 1941
— V a 5510/47 — über Reisekosten bei Rüdebeförderung ausländischer

gewerblicher Arbeitskräfte in die Heimat

Die Betriebsführer sind nach der bereits bei Erteilung des Auftrages auf
Zuweisung ausländischer Arbeitskräfte schriftlich abgegebenen Erklärung
verpflichtet , bei ordnungsmäßiger Beendigung des Arbeitsvertrages die
Rückreisekosten bis zur deutschen Reichsgrenze zu übernehmen . Die
Kosten der Weiterfahrt von der Grenze des Heimatstaates bis zum
Heimatort muß der ausländische Arbeiter selbst tragen. Hat der Heimat¬
staat mit dem deutschen Reichsgebiet keine gemeinsamen Grenzen, werden
die Fahrtkosten von der deutschen Grenze bis zur Grenze des Heimat¬
staates grundsätzlich auf Mittel des Reichsstocks übernommen . In diesem
Falle ist mit den Betriebsführern zu vereinbaren, daß sie den Heim¬
kehrenden eine Fahrkarte bis zur Grenze des Heimatstaates aushändigen.
Die ' auf Mittel des Reichsstocks zu übernehmenden Kosten sind den Be¬
triebsführern auf Antrag zu erstatten.

*) Nur im Falle der Rückkehr einer erkrankten Arbeitskraft oder einer schwangeren
Arbeiterin auszufüllen . Unzutreffendes ist bei der Ausfüllung zu streichen.“
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Heimkehr bei Urlaub und Familienheimfahrten : Wie bereits angeordnet,
ist der Betriebsführer zu verpflichten, jedem Urlauber eine Arbeiterrück¬
fahrkarte bis zur nächstmöglichen Eisenbahnstation des Heimatortes und
für etwaige Anschlußstrecken — gegebenenfalls durch Vermittlung des
Mitteleuropäischen Reisebüros — die weiteren Fahrkarten (sowohl für die
Hin - als auch für die Rückfahrt ) auszuhändigen. Nach der im vorletzten
Absatz meines Rderl . ARG. 458/41 gegebenen Erläuterung braucht der
Betriebsführer die hierdurch entstehenden Kosten nur insoweit zu über¬
nehmen, als er hierdurch tariflich verpflichtet ist. Die weiteren Kosten kann
er sich von dem Urlauber erstatten lassen.
Vorzeitige Heimkehr : Soweit auf Grund des RdErl . 1182/40 nach Ablauf
der dort festgelegten Sechswochenfrist seit Einweisung des ausländischen
Arbeiters in den Betrieb die Rückreisekosten zu Lasten des Betriebs¬
führers gehen, ist er gleichfalls nur verpflichtet , die Kosten bis zur deut¬
schen Reichsgrenze zu übernehmen . Da bei vorzeitiger Heimkehr dem
ausländischen Arbeiter die Übernahme der Weiterreisekosten ab Grenze
seines Heimatstaates bis zum Heimatort in der Regel nicht zuzumuten
ist, werden diese Kosten — wie auch die ewaigen Kosten von der deut¬
schen Grenze bis zur Grenze des Heimatstaates — grundsätzlich auf
Mittel des Reichsstocks übernommen ; bei Vertragsbrüchigen, die aus be¬
sonderen Gründen in die Heimat abzuschieben sind, jedoch nur insoweit,
als diese mittellos sind.
Die Betriebsführer sind, soweit sie für die Heimbeförderung nicht selbst
zu sorgen haben, zu verpflichten, den vorzeitig Heimkehrenden Fahr¬
karten bis zum Heimatort auszuhändigen. Die Weiterreisekosten ab deut¬
sche Grenze sind den Betriebsführern dann auf Antrag aus Mitteln des
Reichsstocks zu erstatten.
Soweit bei vorzeitig heimkehrenden ausländischen Arbeitskräften die ge¬
samten Rückreisekosten zu Lasten des Reichsstocks gehen, sind grund¬
sätzlich Fahrpreisgutscheine zur Erlangung der Fahrkarten bis zum
Heimatort auszuhändigen. Im übrigen ist die Aushändigung von Bargeld
in allen Fällen zu vermeiden, um den anderweitigen Verbrauch des Geldes
zu unterbinden.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 3. Juli 1941
— Va 5511/390 — über ausländische gewerbliche Arbeitskräfte ; hier:

Heimbeförderung mittelloser Rückkehrer
Im Abschnitt II b meines RdErl . ARG. 1380/40 wurde angeordnet, daß
ausländische Rückkehrer , die eine Fahrkarte oder das erforderliche Bar¬
geld für die Weiterfahrt bis zur Heimatstation nicht besitzen und deshalb
beim Grenzarbeitsamt Antrag auf Weiterbeförderung stellen, lediglich
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bis zur Grenze abzubefördern sind. Auch Nr . 4 des RdErl . ARG. 295/41
sieht vor, daß für heimzubefördernde Vertragsbrüchige ausländische Ar¬
beitskräfte in der Regel nur Fahrpreisgutscheine bis zur Grenzstation
auszuhändigen sind. Die Grenzarbeitsämter wurden zwar gleichzeitig er¬
mächtigt, für diesen Personenkreis in Ausnahmefällen einen Fahrpreis¬
gutschein für die Weiterfahrt von der Grenze bis zum Heimatort aus¬
zustellen; es hat sich jedoch ergeben, daß die Grenzarbeitsämter (insbeson¬
dere das Arbeitsamt Aachen) von dieser Ausnahmeermächtigung regel¬
mäßig Gebrauch machen müssen, da sich jenseits der Grenze keine Stelle
bereit findet , die Kosten für die Weiterbeförderung dieser Rückkehrer
zu tragen.
Unter diesen Umständen bin ich damit einverstanden, wenn die Arbeits¬
ämter , die eine vorzeitige Heimbeförderung ausländischer Arbeitskräfte
anordnen und den Rückkehrschein nach Anl. II meines Rderl . vom 4. März
1941 — 5760/103 — ausstellen, grundsätzlich einen Fahrpreisgutschein bis
zur Heimatstation aushändigen. Einbegriffen sind danach auch alle Rück¬
beförderungsfälle, die sich in Durchführung meines RdErl . ARG. 1182/40
ergeben, nicht aber die Rückbeförderung ausländischer Arbeitskräfte nach
ordnungsmäßiger Beendigung des Arbeitsvertrages. Für letztere hat der Be¬
triebsführer nach der bei Auftragserteilung eingegangenen Verpflichtung die
Rückreisekosten bis zur deutschen Grenzstation zu übernehmen, für die
Kosten der Weiterfahrt bis zum Heimatort muß der ausländische Arbeiter
selbst aufkommen, sofern sich der Betriebsführer nicht auch zur Über¬
nahme dieser Kosten bereit erklärt . Für Urlauber gilt nach wie vor die
Anordnung im Abschnitt II a meines RdErl . ARG. 1380/40. Hier muß es
Pflicht der Betriebsführer bleiben, den Urlauber bis zur Heimatstation
zu befördern , und zwar durch Aushändigung von Fahrkarten oder des
erforderlichen Bargeldes.
Im übrigen weise ich noch auf folgendes hin:
Nach Abschnitt IIB a meines RdErl . ARG. 1182/40 rechnet die Sedhs-
wochenfrist, nach deren Ablauf bei vorzeitiger Rückbeförderung aus¬
ländischer Arbeitskräfte der Betriebsführer die Rückreisekosten zu tragen
hat, vom Zeitpunkt der Einreise in das Reich ab. Nach einer etwaigen
Umvermittlung des ausländischen Arbeiters in einen anderen Betrieb
rechnet diese Frist jedoch erst vom Zeitpunkt der Einweisung in den neuen
Betrieb ab, denn bei Festlegung dieser Frist wurde von dem Standpunkt
ausgegangen, daß dem Betriebsführer die Übernahme der Rückreisekosten
regelmäßig nur dann zuzumuten ist, wenn der Arbeiter mindestens sechs
Wochen lang im Betriebe voll  gearbeitet hat.

1. Nachtrag



Erlaß des Reichsarbeitsministers über Rückfahrkarten für beurlaubte

ausländische Arbeitskräfte und Wiedereinzugsverfahren bei Ausstellung

von Fahrpreisgutscheinen durch die Arbeitseinsatzverwaltung
Vom 13. März 1942

Nach meinen Erlassen Va 5510/47 vom 19. Dezember 1940 und Va 5510/20
vom 6. Mai 1941, die auch im Reichsarbeitsblatt bekanntgegeben worden
sind, waren die Betriebsführer, die ausländische Arbeiter beschäftigen, zu
verpflichten, jedem ausländischen Arbeiter vor Antritt seiner Urlaubsreise
Arbeiterrückfahrkarten bis zur nächstmöglichen Eisenbahnhaltestelle des
Heimatortes sowie für etwaige Anschlußstrecken auszuhändigen und die
Aushändigung unter Angabe der Strecke auf dem Urlaubsschein zu ver¬
merken. Durch diese Regelung sollte die Frage unberührt bleiben, ob der
Arbeiter nach der Tarifordnung einen Teil der Fahrtkosten oder die vollen
Fahrtkosten selbst tragen muß, da der Betriebsführer die Möglichkeit hat,
die auf den Arbeiter entfallenden Kosten einzuziehen.
Ich dehne meine Anordnung über die Ausstattung mit Rückfahrkarten auch
auf die Fälle aus, in denen die Arbeiter auf Arbeiterrückfahrkarten keinen
Anspruch haben und daher Rückfahrten des gewöhnlichen Verkehrs zu
lösen sind.
Die Rückfahrkarten sind zweckmäßig durch Vermittlung des Mitteleuro¬
päischen Reisebüros zu beschaffen. Ist dies nicht möglich, dann müssen in
kleineren Orten die Fahrkarten einige Tage vor der Reise bei der ört¬
lichen Fahrkartenausgabestelle bestellt werden, die sie von der Fahrkarten¬
ausgabestelle des nächsten größeren Ortes bezieht.
Die sorgfältige Beachtung dieser Regelung ist dringend erforderlich, weil
die Arbeiter nicht immer Gelegenheit haben, das innerhalb der Freigrenze
mitgeführte deutsche Geld umzuwechseln oder der umgewechselte Betrag
häufig nicht ausreicht, um die Kosten der Fahrt zu bestreiten . Urlaubsüber¬
schreitungen und Vertragsbrüche sind vielfach die Folge. Die Betriebsführer,
die ausländische Arbeitskräfte beschäftigen, sind dringend anzuhalten, den
Urlaubern die sorgfältige Aufbewahrung der Rückfahrkarten zur Pflicht
zu machen, damit die Inanspruchnahme dritter Stellen zur Vorstreckung
der Kosten für die Rückreise vermieden wird, zumal den Urlaubern da¬
durch zumeist auch höhere Kosten entstehen. Muß der Urlauber für die
Rückreise jedoch in Ausnahmefällen dritte Stellen in Anspruch nehmen,
haben diese bei der ausländischenWerbestelle für die ausländische Fahrt¬
strecke und beim Grenzarbeitsamt für die inländische Fahrtstrecke die Aus¬
händigung eines Fahrpreisgutscheines gegen schriftliche Verpflichtung zur
Rückzahlung der vorgestreckten Fahrtkosten zu beantragen.
In Änderung der im Abschnitt Ha 2 meines Rderl . ARG. 1380/40 ge¬
gebenen Weisungen ist hierbei wie folgt zu verfahren:
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a) Die ausländischen Werbestellen, bei denen die Urlauber wegen Rück¬
beförderung zum Betrieb vorstellig werden, stellen künftig lediglich
einen Fahrpreisgutschein bis zur deutschen Grenze aus und ver¬
merken die Aushändigung in jedem einzelnen Fall auf dem Urlaubs¬
schein. Die entstehenden Kosten buchen sie endgültig bei den Reichs¬
stockmitteln, schalten sich im übrigen aber in das Wiedereinzugs¬
verfahren nicht ein.

b) Besitzt der Urlauber auch die Rückfahrkarte für die Weiterfahrt ab
Grenze „zum Betriebsort“ nicht mehr und ist er auch nicht in der
Lage, die Fahrtkosten für die Weiterreise selbst zu bestreiten, kann

i er beim Grenzarbeitsamt die Ausstellung eines neuen Fahrpreisgut¬
scheins gegen schriftliche Verpflichtung zur Rückzahlung der Fahrt¬
kosten beantragen. Das Grenzarbeitsamt händigt dem Antragsteller
gegen entsprechenden Vermeok auf dem Urlaubsschein einen Fahr¬
preisgutschein für die deutsche Strecke aus und überträgt dem für
den Betriebsort zuständigen Arbeitsamt (Aufnahmearbeitsamt) unter
Übersendung eines Durchschlages des Vermerks den Wiedereinzug,
ohne die Reichsbahnrechnung abzuwarten, bucht im übrigen aber die
vorgestreckten Kosten endgültig.

c) Die Aufnahmearbeitsämter haben die Betriebsführer, die ausländische
Arbeitskräfte beschäftigen, zu verpflichten, künftig von jedem Ur¬
lauber nach dessen Rückkehr den Urlaubsschein einzufordern und die
mit Vermerken über die Aushändigung von Pahrp’reisgutsuienfen
versehenen dem Aufnahmearbeitsamt zu übergeben.

d) Das Aufnahmearbeitsamt zieht an Hand der ihm vom Betriebe über¬
gebenen Urlaubsscheine von den Urlaubern — gegebenenfalls im Be¬
nehmen mit dem Betriebsführer durch Lohnabzug — die vorge¬
streckten Kosten je nach den Vermerken auf dem Urlaubsschein für
die einzelnen Fahrtstrecken ein

aa) für die ausländische Fahrtstrecke den Pauschbetrag für die Aus¬
landsstrecke in Höhe von 8 RM.,

bb) für die deutsche Fahrtstrecke die nach Abschnitt 2 meines Rderl.
ARG. 267/41 tabellenmäßig errechneten Fahrtkosten vom Grenz¬
übergangsort zum Arbeitsamt.

Kann das Aufnahmearbeitsamt das Wiedereinzugsverfahren, das ihm vom
Grenzarbeitsamt mit der Übersendung des Vermerkdurchschlages über¬
tragen wurde, nicht einleiten, weil der Urlauber beim Betrieb nicht ein-
f'Ctroffen ist und läßt sich der neue Wohnort des Urlaubers nur mit
VJhwierigkeiten feststellen, kann es das Wiedereinzugsverfahren im
F ahmen der Niederschlagungsvorschriften einstellen. Eine Rückleitung des
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Wiedereinzugsverfahrens an das Grenzamt unterbleibt in jedem Falle. Es
bleibt dem Arbeitsamt überlassen, notfalls die vollzählige Rückgabe der
mit einem Vermerk versehenen Urlaubsscheine zu prüfen . Von zeit¬
raubenden Nachforschungen nach abhanden gekommenen Urlaubsscheinen
kann abgesehen werden, wenn hierdurch auch ein Wiedereinzug vor¬
gestreckter Kosten unmöglich gemacht wird.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über Fahrpreisermäßigung für beurlaubte ausländische Arbeiter bei Be¬

nutzung von Sonderzügen ^
Vom 20. Juni 1942

Der Reichsverkehrsminister hat zum Zwecke der stärkeren Abdrängung der
beurlaubten ausländischen Arbeiter von den Regelzügen auf die vor¬
gesehenen Sonderzüge sowie zur Verringerung der Organisations- und Ab¬
fertigungsarbeit durch Erlaß 16 Tpa 108 vom 5. Mai 1942 mit Wirkung
vom 1. August 1942 folgende Regelung angeordnet:
„1. Den in Sonderzügen reisenden ausländischen Arbeiterurlaubern wird
auf den Strecken der Deutschen Reichsbahn, der Ostbahn und der Protek¬
toratsbahnen eine einheitliche Fahrpreisermäßigung von 50% zugestanden.
Die Tarifvergünstigung der Arbeiterrückfahrkarte scheidet damit für die
zu ihrem Bezüge berechtigten Sondcrzügbenutzer aus. Wird der Sonderzug
auf Verlangen des Bestellers aus D-Zugwagen gebildet, so erhöht sich der
Preis der Sonderzugrückfahrkarte je für Hin - und die Rückfahrt um den
vollen Schnellzugzuschlag.
2. Die Mindestfahrgeldeinnahme für jedes Sonderzugpaar wird auf den
Preis für 400 Sonderzugrückfahrkarten festgesetzt. Für die Mindest¬
einnahme haftet die DAF. als Bestellerin der Sonderzüge.
Die Sonderzugfahrkarten für einfache Fahrt der in einem Urlaubersonder¬
zug mitbeförderten ausländischen Heimkehrer , die nach Beendigung ihres
Arbeitsverhältnisses in die Heimat zurückreisen und die bei Benutzung
eines solchen Sonderzuges ebenfalls eine Fahrpreisermäßigung von 50%
(D-Zugzuschlag voll) erhalten , werden zur Hälfte und die Sonderzugrück¬
fahrkarten der ausländischen Reichsbahnarbeiter voll auf die Mindestfahr¬
geldeinnahme angerechnet.
3. Die Sonderzugrüdefahrkarten gelten zur Hin - und Rückfahrt auf der
ihnen aufgedruckten Strecke zwischen dem Ausgangsbahnhof des Sonder¬
zuges oder den zum Einsteigen vorgesehenen Unterwegsbahnhöfen und
dem Endbahnhof des Sonderzuges oder den zum Aussteigen bestimmten
Unterwegsbahnhöfen und in Personenzügen auf der Anschlußstrecke der
Deutschen Reichsbahn vom Arbeitsort bis zum Sonderzugbahnhof und zu-
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rück bis zu einer Entfernung von je 150 km. Als Fahrgeld für diese Strecke
ist in den Fahrpreis jeder Sonderzugrückfahrkarte ein einheitlicher Betrag
von 1 RM. einzurechnen.
Ist die Anfahrt zum Sonderzug länger als 150 km, so sind für die 150 km
überschreitende Teilstrecke Fahrkarten des allgemeinen Verkehrs zum
vollen Fahrpreis auszugeben.
Bei Benutzung zuschlagpflichtiger Züge auf Anschlußstrecken ist un¬
beschadet des etwa in der Sonderzugkarte enthaltenen Schnellzugzuschlages
der volle Eil- oder Schnellzugzuschlagzu erheben.
Die Gültigkeit der Sonderzugfahrkarten für die Anschlußstrecken ist —
möglichst auf ihrer Vorderseite — durch einen Aufdruck kenntlich zu
machen, auf dessen Wiedergabe in fremden Sprachen bei etwaigem Raum¬
mangel auf der Karte verzichtet werden kann . Die Karten gelten auf diesen
Strecken zur Hinfahrt ab dem Tage vor Abfahrt und zur Rückfahrt bis
zum Tage nach Ankunft des Sonderzuges, diese Tage eingeschlossen.
4. Die Geltungsdauer der Sonderzugrückfahrkarten ist durch die ihnen auf¬
gedruckten Zeiten der Hin - und Rückfahrtsonderzüge begrenzt . Die Er¬
weiterung der Geltungsdauer für die Fahrt auf den Anschlußstrecken (3,
letzter Absatz) wird hierdurch nicht berührt.
Eine Verlängerung der Geltungsdauer kann wie bisher durch Gültig¬
schreiben der Karte für einen späteren Rückfahrtsonderzug bis zu einem
Monat zugelassen werden. Diese Erleichterung ist nicht in die Tarife auf¬
zunehmen.
5. Die in Sonderzügen reisenden Urlauber erhalten ausschließlich Sonder¬
zugrückfahrkarten . Sonderzugkarten für einfache Fahrt (nur für die Hin¬
oder nur für die Rückfahrt) werden an sie nicht ausgegeben. Sonder¬
zugfahrkarten dürfen auch in Ausnahmefällen nicht
für Regelzüge gültig geschrieben werden.  Sie sind somit
nur dann auszugeben, wenn der Sonderzug für die Rückfahrt bei der Be¬
stellung des Hinfahrtsonderzuges zeitlich festliegt und in dem Aufdruck
der Sonderzugkarte angegeben werden kann. Andernfalls erhalten die
Urlauber für die Hin- und Rückfahrt, auch wenn die Hinfahrt im Sonder¬
zug erfolgt, Rückfahrkarten für Regelzüge, und zwar die Berechtigten
Arbeiterrückfahrkarten und die übrigen Arbeiter Rückfahrkarten ohne
Ermäßigung.
6. Für jeden Sonderzug wird zwei Reiseführern auf den Strecken der Deut¬
schen Reichsbahn, der Ostbahn und der Protektoratsbahnen unentgeltliche
Fahrt gewährt , und zwar in einer Richtung im Sonderzug und in der
Gegenrichtung — nach Begleitung oder zur Abholung des Sonderzuges —
in Regelzügen. Die Reiseführer erhalten ohne Bezahlung gegen Abgabe
eines Antrages nach Vordruck je für den Hinfahrt - und den Rückfahrt¬
sonderzug
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a) wenn sie auf der ausländischen Strecke für die Fahrt im Sonderzug
und die Einzelfahrt in der Gegenrichtung freie Beförderung genießen,
einen durchgehenden Fahrausweis 2. Klasse Schnellzug des allgemeinen
Verkehrs für Hin - und Rückfahrt für die ganze Sonderzugstrecke, auf
dem, je nach Lage des Falles, der Vermerk „Hinfahrt (Rückfahrt ) im
Urlaubersonderzug “ angebracht wird,

b) sonst zwei Fahrkarten 2. Klasse Schnellzug des deutschen Binnen¬
verkehrs — oder im Durchgang durch das Protektorat oder das Gene¬
ralgouvernement des entsprechenden Wechsel Verkehrs —, von denen
eine mit dem unter a) angegebenen Vermerk für die Fahrt im Sonder¬
zug zu versehen ist.

Die Vergünstigung der unentgeltlichen Beförderung wird gegen Vorlage
eines zweiten Antrags nach gleichem Vordruck auch wie bisher für die
Fahrt vom Wohnort der Reiseführer zum Sonderzugausgangsbahnhof und
zurück in der 2. Klasse zugestanden. Nach Möglichkeit ist diese Strecke
in die Fahrausweise nach a) oder b) einzubeziehen; andernfalls sind be¬
sondere Fahrausweise auszugeben. Die unentgeltlich abgegebenen Fahr¬
ausweise sind in der Fahrkartenrechnung unter Beifügung der Anträge,
auf denen die Nummern der Karten zu vermerken sind, abzusetzen.“
Ich bitte die Arbeitsämter , die Betriebe darauf hinzuweisen, in den Fällen,
in denen ausnahmsweise Regelzüge benutzt werden müssen, die Fahr¬
preisermäßigung der Arbeiterrückfahrkarten nur dann zu beantragen,
wenn der Urlaub einschließlich der Reisetage die 14tägige Geltungsdauer
der Arbeiterrückfahrkarte nicht überschreitet . Ist die Urlaubsdauer ein¬
schließlich der Reisetage länger als 14 Tage, so müssen bei Benutzung von
Regelzügen für Verheiratete ebenso wie für Ledige Fahrausweise für Hin-
und Rückfahrt zum vollen Preis gelöst werden.
Die Fahrpreisermäßigung gilt auch für landwirtschaftliche Arbeiter mit der
Maßgabe, daß an die Stelle der DAF. die Dienststellen der Arbeitseinsatz¬
verwaltung treten.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über vorüber¬
gehende oder endgültige Rückkehr ausländischer Arbeitskräfte in ihre

Heimat ; hier : Urlaubs- und Rückkehrscheine
Vom 1. Juli 1942 (RArbBl. S. I 321)

Den ausländischen Arbeitskräften wird in Krankheitsfällen und bei
Schwangerschaft vielfach Urlaub zur vorübergehenden Rückkehr in die
Heimat gewährt . Die Angabe der Krankenkasse auf dem Urlaubsschein, bei
welcher Krankenkasse in Deutschland der Arbeiter (in) versichert ist, hat
sich als nicht ausreichend erwiesen. Es bedarf eines Vermerks, daß die
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Krankenkasse der Beurlaubung in die Heimat zugestimmt hat , sowie der
Aushändigung eines Überweisungsscheinesder Krankenkasse.
Ich ordne daher an, daß in solchen Fällen die Urlaubsscheine folgenden
Stempelaufdruck erhalten:

„Der Rückkehr d . . erkrankten — schwangeren — Versicherten nach
. (Land) wird . . . . zugestimmt.
. , den . 194 . .

(Unterschrift der Krankenkasse oder Bezirksknappschaft .)“

Das Arbeitsamt hat den Urlaubsschein erst zu bescheinigen, nachdem die
Krankenkasse die obige Bescheinigung vollzogen hat . Die Krankenkasse soll
gleichzeitig mit der Vollziehung dem Arbeiter den Überweisungsscheinaus¬
händigen.
Durch Erlaß des RAM. Va 5780/5169 vom 30. November 19411) ist der
"Wortlaut des Rückkehrscheines mit der Maßgabe geändert worden, daß
die Änderungen erst beim Neudruck der Rückkehrscheine berücksichtigt
werden sollten. Damit Arbeitskräfte , die wegen Krankheit oder Schwanger¬
schaft endgültig in die Heimat zurückkehren , wegen der auf dem alten
Rückkehrschein nicht vorgesehenen Bescheinigungder Krankenkasse nicht
in Schwierigkeiten geraten, ersuche ich, in Zukunft nur noch Rückkehr¬
scheine nach dem neuen Muster zu verwenden.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Ausstellung
von Urlaubsscheinen für ausländische Arbeitskräfte

Vom 13. Juli 1942 (RArbl . S. I 334)

Die ausländischen Arbeitskräfte haben bei Familienheimfahrten (Urlaubs¬
reisen) wiederholt Urlaubsscheine in doppelter Ausfertigung mit sich ge¬
führt . Dadurch ist es ihnen möglich gewesen, bei verschiedenen Banken
zweimal ausländische Geldbeträge zu erwerben. Auch ist beobachtet
worden , daß ausländische Arbeiter wahrheitswidrig vorgegeben haben,
ihren Urlaubsschein verloren zu haben, um einen weiteren Urlaubsschein
zu erhalten.
Ich ordne daher an, daß die Arbeitsämter in Zukunft nur noch Urlaubs¬
scheine in einfacher Ausfertigung zu bescheinigen haben. "Wenn ein Arbeiter
behauptet , den Urlaubsschein verloren zu haben, dann ist ein neuer Schein
erst für den nächsten Sonderzug auszuhändigen.
!) Vgl . Seite B I a 42.
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Die Ausstellung der weiteren Urlaubsscheine in italienischer Sprache für
italienische gewerbliche Arbeiter bei Benutzung von Urlaubersonderzügen
wird durch diese Regelung nicht berührt.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Rück¬
transport und Wiedereinzugsverfahren bei Ausstellung von Fahrpreisgut¬

scheinen durch die Arbeitseinsatzverwaltung
Vom 17. Juli 1942

Wie mir berichtet wird, bereitet die Durchführung der Anordnung nach
Abschnitt d) des Rderl . ARG. 293/421) insofern Schwierigkeiten, als die
Betriebsführer trotz der ihnen auferlegten Verpflichtung die Urlaubs¬
scheine verspätet oder erst auf besondere Anforderung vorlegen. Verschie¬
dentlich sind auch die Urlaubsscheine nicht mehr greifbar. Dadurch wird
der Wiedereinzug der aus Mitteln des Reichsstocks vorgestreckten Fahrt¬
kosten vielfach unmöglich, wenn zum Beispiel die in Betracht kommenden
Ausländer ihren Arbeitsplatz wieder verlassen haben und in die Heimat
zurückgekehrt sind. Ich ordne daher in Änderung der gegebenen Weisungen
folgendes an:

a) Die ausländische Werbestelle vermerkt die Aushändigung eines Fahr¬
preisgutscheines für die Fahrt bis zur deutschen Grenze nach wie vor
auf dem Urlaubsschein.

b) Das Grenz-Arbeitsamt braucht die Aushändigung des Fahrpreisgut¬
scheines für die deutsche Fahrtstrecke nicht mehr auf dem Urlaubs¬
schein zu vermerken . Es hat aber in jedem Einzelfall bei Niederlegung
des Vermerks den Urlaubsschein darauf zu prüfen, ob der Urlauber
auch für die ausländische Fahrtstrecke einen Gutschein erhalten hat und
zutreffendenfalls die schriftliche Verpflichtung des Urlaubers durch
einen entsprechenden Vermerk zu ergänzen.

c) Das Aufnahme-Arbeitsamt zieht die verauslagten Kosten entsprechend
aa) und bb) des Abschnitts d) des Rderl. ARG. 293/421) an Hand des
ihm vom Grenz-Arbeitsamt zugeleiteten Durchschlages des Vermerks
ein. Auf die Herbeiziehung des Urlaubsscheines vom Betriebsführer
kann künftig verzichtet werden. Bei diesem Verfahren entfällt zwar
die Möglichkeit des Wiedereinzuges der gegebenenfalls von den auslän¬
dischen Werbestellen vorgestreckten Kosten für die ausländische Fahrt¬
strecke dann, wenn sich der Urlauber nicht beim Grenz-Arbeitsamt
meldet. In diesem Falle kann aber aus Gründen der Verwaltungs¬
vereinfachung von dem Einzug der Kosten abgesehen werden.

Im übrigen bleiben die Weisungen nach Rderl . ARG. 293/42 bestehen.1)

l) Vgl. S. B I a 46 ff.
2. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Durchfüh¬
rung von Arbeitertransporten ; hier : Beschädigungen und Verunreinigungen
der Personenwagen der Deutschen Reichsbahn und ihrer Einrichtungen

Vom 20. Juli 1942

Der Reichsverkehrsminister hat in seinem Schreiben vom 10. August 1940
— 21 Baür 106 — zum Ausdruck gebracht, daß die Reichsbahndirektionen
angewiesen seien, die Kosten für die Beseitigung der durch fahrlässiges
oder böswilliges Verhalten der ausländischen Arbeiter in Arbeitersonder¬
zügen verursachten Beschädigungen an Eisenbahnwagen und ihren Ein¬
richtungen den schuldigen Personen und bei Nichtfeststellung der Urheber
den für den Transport verantwortlichen Stellen in Rechnung zu stellen.
Nachdem die Deutsche Reichsbahn im letzten Winter wieder erhebliche
Beschädigungenund außergewöhnliche Verunreinigungen der Eisenbahn¬
wagen festgestellt hat , hat sie den Reichsbahndirektionen aufgegeben, die
Kosten für die Beseitigung der Schäden und Verunreinigungen bei der
Arbeitseinsatzverwaltung anzufordern.
Hierzu weise ich darauf hin, daß es grundsätzlich der Deutschen Reichs¬
bahn überlassen bleiben muß, sich an den schuldigen Transportteilnehmer
zu halten . Eine Übernahme der Kosten auf den Haushalt des Reichsstocks
kann nur ausnahmsweise beim Vorliegen besonderer Verhältnisse in Be¬
tracht kommen . Abzulehnen sind insbesondere alle Fälle, in denen die
Arbeiter Regelzüge benutzt haben oder in denen die Schäden durch
Mängel der bereitgestellten Sonderzüge veranlaßt worden sind.
Nach mir vorgelegten Berichten der Transportleiter sind die von der
Deutschen Reichsbahn bereitgestellten Sonderzüge wiederholt in einem
recht mangelhaften Zustande gewesen. In den Wagen haben häufig zahl¬
reiche Fensterscheiben gefehlt. Teilweise sind alte französische Wagen ein¬
gesetzt worden, die keine Aborte hatten , so daß die Arbeiter genötigt
waren, ein geräumtes Abteil als Abort einzurichten. In anderen Fällen
waren im Winter die Wagen ungeheizt, so daß die Aborte nach kurzer
Zeit unbenutzbar wurden , weil die Wasserleitung eingefroren und die
Spülvorrichtung somit ohne Wasser war.
Um einwandfreie Unterlagen über den Zustand der Sonderzüge bei der
Bereitstellung zu erhalten , bitte ich im Einvernehmen mit dem Reichs¬
verkehrsminister , die Transportleiter anzuweisen, vor der Abfahrt eines
Sonderzuges zusammen mit einem Vertreter des Abgangsbahnhofes die
an der Inneneinrichtung der Eisenbahnwagen vorhandenen Mängel schrift¬
lich festzulegen. Die Unterlagen sind nach Beendigung des Transports bei
dem Aufnahmearbeitsamt abzugeben, das sie dem zuständigen Landes¬
arbeitsamt vorzulegen hat . Die Transportleiter werden sich mindestens
1 bis 2 Stunden vor der Abfahrt des Sonderzuges mit dem Dienststellen¬
leiter des Bahnhofs in Verbindung zu setzen haben.
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Gleichzeitig bitte ich, die Transportleiter anzu weisen, während der Fahrt
besonders darauf zu achten, daß Beschädigungen und Verunreinigungen
der Eisenbahnwagen unterbleiben.
Die nochmalige gemeinsame Feststellung des Zustandes der Eisenbahn¬
wagen nach Beendigung des Transports wird in Anbetracht der dem
Transportleiter zur Abwicklung des Transports obliegenden weiteren Auf¬
gaben wohl unterbleiben müssen.
Die Abgeltung von Schadenersatzansprüchen der Deutschen Reichsbahn
übertrage ich den Landesarbeitsämtern, in deren Bereich der Sonderzug
aufgelöst worden ist.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
einsatz von Protektoratsangehörigen im Reich; hier : Beschädigungen und
Verunreinigungen der Personenwagen bei Beförderung von Arbeiter¬

transporten
Vom 13. März 1943

Wie mir das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit in Prag bekannt¬
gegeben hat, ist unter Anlehnung an die Ausführungen meines Rund¬
erlasses ARG. 858/421) für die Leiter der Arbeitsämter im Protektorat
folgende Anordnung ergangen:
„Der für einen Arbeitersonderzug bereitgestellte Wagenzug ist, wenn es
von der Verwaltung des Abgangsbahnhofs verlangt wird, ein bis zwei
Stunden vor seiner Abfahrt hinsichtlich der bereits vorhandenen Mängel
durchzusehen. Von seiten der Arbeitseinsatzverwaltung haben in dieser
Feststellung der Vertreter des Arbeitsamtes, in dessen Bezirk der Sonder¬
zug zusammengestellt wird und abfährt und der den Transport führende
Reisebegleiter teilzunehmen . Über den Sachstand wird eine Niederschrift,
die von der Bahn Verwaltung gestellt wird und vierfach auszufertigen ist,
aufgenommen. Die Niederschrift ist von dem Vertreter des Arbeitsamts
sowie dem Reisebegleiter leserlich mitzufertigen . Das Original und eine
Durchschrift behält die Station, je eine Durchschrift erhält der Transport¬
führer und das Abgabearbeitsamt. Dieses hat seine Durchschrift unverzüg¬
lich mir zuzuleiten. Der Transportführer übergibt seine Durchschrift —
nachdem der Sonderzug auch bei der Auflösung überprüft worden ist —
dem zuständigen Landesarbeitsamt.“
Indem ich hiervon Kenntnis gebe, bitte ich, dafür zu sorgen, daß die mit
der Abholung von Arbeitertransporten aus dem Protektorat beauftragten
Angehörigen der Arbeitseinsatzverwaltung mit entsprechenden Weisungenversehen werden.
(GBA. VIc 5780/132, ARG. 353/43)
Hinweis Teil B VI

]) Vgl . S. B I a 48 e.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Familien¬
heimfahrten und Urlaubsreisen ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte

Vom 30. November 1942

Nach dem Erlaß vom 6. Februar 19421) — Va 5780/408 — Rderl . ARG.
156/42) sind die Urlaubsscheine der ausländischen gewerblichen Arbeiter
von den Transportstäben der DAF. mit dem Vermerk über den zu be¬
nutzenden Zug (Sonder- oder Regelzug) zu versehen. Urlaubsscheine, die
diesen Vermerk des Transportstabes nicht tragen, dürfen vom Arbeitsamt
nicht bestätigt werden. Eine Ausnahmeregelung besteht nur bei der Bewil¬
ligung von Urlaub in dringenden Sonderfällen (zürn Beispiel Todes- oder
Krankheitsfälle in der Familie, Eheschließung des Beschäftigten oder seiner
Kinder, Einberufung zur Wehrmacht) sowie im Grenzverkehr . In diesen
Fällen können die Arbeitsämter die Arbeiter auf die Regelzüge verweisen,
ohne die Transportstäbe der DAF. zu beteiligen.
Es ist von verschiedenen Seiten darüber geklagt worden, daß die Arbeits¬
ämter in vielen Fällen die Benutzung der Regelzüge zulassen, in denen diese
Befugnis allein den Transportstäben der DAF. zusteht . Es soll sogar vor¬
gekommen sein, daß die Betriebe die von den Transportstäben beschafften
Fahrkarten mit der Begründung zurückgegeben haben, die Urlauber hätten
inzwischen von den Arbeitsämtern die Berechtigung zur Benutzung von
Regelzügen erhalten , so daß vorgesehene Urlaubersonderzüge haben aus-
fallen müssen.
Durch solche bestimmungswidrigen Maßnahmen der Arbeitsämter wird
nicht nur eine Überfüllung der Regelzüge veranlaßt , sondern auch die
ordnungsgemäße Planung des Urlaubsverkehrs in Sonderzügen erheblich
erschwert. Ich mache den Arbeitsämtern daher zur Pflicht, die gegebenen
Bestimmungen genau zu beachten. Auch bitte ich, in Zukunft bei der Ver¬
weisung auf die Regelzüge an Stelle der bisherigen Empfehlung auf dem
Urlaubsschein handschriftlich oder mit Stempel den Vermerk „Sonder¬
fall“ anzubringen. Gleichzeitig weise ich darauf hin, daß die italienischen
gewerblichen Arbeiter nach meinem Erlaß vom 13. Oktober 1942 —
VA 5780.14/1175 — (Rderl . ARG. 1243/42) vom 1. Januar 1943 ab nur
noch zur Benutzung von Regelzügen zugelassen werden dürfen , wenn sie
eine Bescheinigung der zuständigen italienischen Delegation vorlegen, nach
der aus dringenden Gründen eine Beurlaubung nach Italien beantragt wird.
Die Verkehrsverhältnisse bei der Deutschen Reichsbahn erfordern , während
der diesjährigen Weihnachtszeit ausländische Arbeiter nach Möglichkeit
von den Regelzügen fernzuhalten . Ich bitte daher dringend, während
dieser Zeit bei der Anerkennung von Sonderfällen einen besonders strengen
Maßstab anzulegen.

') Abgedruckt S. B VI 12.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Wieder¬
einziehung der Anreise- usw. Kosten beim Einsatz ausländischer Arbeits¬

kräfte im Straßenverkehr
Vom 16. Januar 1943 (RArbBl. S. I 530)

Im Anschluß an meinen Rderl . ARG. 1400/42 hat der Reichsverkehrs¬
minister mitgeteilt , daß die bei der Abbeförderung der Kraftfahrer ent¬
stehenden Anreise- usw. Kosten von den Bevollmächtigten für den Nah¬
verkehr bezahlt werden. Die Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung
innerhalb des Reichsgebiets (Arbeitsämter ) haben daher, soweit bei ihnen
für diesen Personenkreis irgendwelche Reise- usw. Kosten entstehen, diese
bei dem für sie zuständigen Bevollmächtigten für den Nahverkehr zur Er¬
stattung einzufordern . Die Dienststellen der Arbeitseinsatzverwaltung in
Frankreich und Holland fordern die von ihnen verauslagten Kosten da¬
gegen bei dem Beauftragten des Reichsverkehrsministers beim OKW. Ber-
lin-Grünau , Regattastr . 183, an. Der letzte Satz meines Rdl. ARG. 1400/42
wird insoweit geändert.
(GBA. V A 5511/972 vom 16. Januar 1943)

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Einziehung
der Reise- usw. Kosten ausländischer Arbeitskräfte von den aufnehmenden

Betrieben
Vom 8. Februar 1943 (RArbBl. S. I 141)

I. Die Einziehung der Reise- usw. Kosten von den aufnehmenden Betrieben
beim Einsatz ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte regelt sich grund¬
sätzlich nach Runderlaß ARG. 267/411). Diese Regelung findet auch bei den
ins Reichsgebiet hereingeholten niederländischen Arbeitskräften in vollem
Umfange Anwendung. Die niederländische Seite trägt zwar für die insReich vermittelten niederländischen Arbeitskräfte sämtliche bis zur deut¬
schen Grenze entstehenden Fahrt - und Verpflegungskosten sowie die
Kosten der ärztlichen Untersuchung usw.; aus Gründen der Einheitlichkeit
ist aber auch bei dieser Ausländergruppe die Pauschale von 8 RM. (zu b
des obenerwähnten Runderlasses) von den aufnehmenden Betrieben ein¬
zuziehen. Diese Pauschale, die bei der Mehrzahl der für den Einsatz im
Reich in Betracht kommenden Ausländergruppen die tatsächlichen Kosten
bei weitem nicht deckt, wurde deshalb auch verhältnismäßig niedrig ge¬halten.

*) Abgedruckt S. B I a 28.

5. Nachtrag



B Ia

— 48i — _

Nach vorliegenden Berichten sind mehrfach Zweifel darüber aufgetaucht,
wie beim Kosteneingang zu verfahren ist, wenn niederländische Arbeits¬
kräfte im Firmeneinsatz ins Reichsgebiet hereingeholt werden. Nach Mit¬
teilung des Reichskommissars für die besetzten niederländischen Gebiete
ziehen die niederländischen Arbeitsämter bei der Vermittlung von:

1. Umschülern der Ausbildungswerkstätten des BfL.,
2. Arbeitskräften , die im Rahmen der Werftarbeiteraktion zugewiesen

wurden,
3. Arbeitskräften , die im Wege des Firmeneinsatzes vermittelt wurden,

ferner

4. bei Transporten , bei denen aus besonderen Gründen, z. B. an Sonn¬
tagen oder in den Nachtstunden die Grenzabfertigungsstellen nicht
besetzt sind, und die Fahrkarten bis zum Einsatzort vom niederlän¬
dischen Arbeitsamt gelöst werden müssen, die entstehenden Kosten,

soweit sie nicht vom niederländischen Staat getragen werden, von den auf¬
nehmenden Betrieben unmittelbar ein. Da die Aufnahmearbeitsämter in
Anwendung der obenerwähnten Regelung auch in diesen Fällen die Kosten
von den aufnehmenden Betrieben einziehen, sind verschiedentlichDoppel¬
erhebungen festgestellt worden. Um dies zu vermeiden, ordne ich auch
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung im Einvernehmen mit dem
Reichskommissar für die besetzten niederländischen Gebiete folgendes an:

•

a) Die Aufnahmearbeitsämter haben auch in den unter 1—4 genannten
Fällen die Kosten nach Maßgabe des Runderlasses ARG. 267/41 von
den aufnehmenden Betrieben einzuziehen, ohne eine besondere Mit¬
teilung von den niederländischen oder Grenzarbeitsämtern abzu¬
warten , und zwar sowohl die Kosten für die deutsche Fahrtstrecke
und die Verpflegungspauschalevon 3 RM. als auch die Pauschale für
die Auslandsstrecke in Flöhe von 8 RM.

b) Die niederländischen Arbeitsämter fordern die in den Fällen zu 1—4
vorgestreckten Kosten — soweit sie nicht endgültig vom niederländi¬
schen Staat getragen werden — von den Aufnahmearbeitsämtern zur
Erstattung an.

c) Die Aufnahmearbeitsämter erstatten die angeforderten Kosten zu b
den niederländischen*Arbeitsämtern unmittelbar , ohne die Flöhe
dieser Kosten beim Kosteneinzug von den aufnehmenden Betrieben
zu berücksichtigen.

II. In sinngemäßer Anwendung der nur für niederländische Arbeitskräfte
geltenden Regelung nach I sind allgemein bei allen im Wege des Firmen¬
einsatzes usw. hereinkommenden ausländischenArbeitskräften die Kosten
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nach Maßgabe des Runderlasses ARG. 26741) von den aufnehmenden Be¬
trieben einzuziehen, ohne daß eine besondere Mitteilung von der auslän¬
dischen Dienststelle oder den Grenzarbeitsämtern hierzu ergeht . Es sind
demnach sowohl die Kosten für die deutsche Fahrtstrecke und die Verpfle-
gungs- usw. Pauschale von 3 RM. als auch die Pauschale für die Auslands¬
strecke in Höhe von 8 RM. einzuziehen.
Die ausländischen Arbeitskräfte oder Betriebe, die möglicherweise beim
Firmeneinsatz die Kosten (insbesondere für die ausländische Fahrtstrecke)
selbst getragen haben, können sie — soweit sie aus Reichsstockmitteln er¬
stattungspflichtig sind — vom Aufnahmearbeitsamt unmittelbar oder ge¬
gebenenfalls auch von der in Betracht kommenden ausländischen Dienst¬
stelle erstattet erhalten.

(GBA. VA 5510/3, ARG. 204/43)

Urlaubs- und Rückkehrscheine für ausländische Arbeitskräfte
Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vom 7. April 1943 (RArbBl. S. I, 226)

In den nächsten Tagen versendet die Reichsdruckerei in meinem Auftrag
nach dem den Präsidenten der Landesarbeitsämter zugegangenen Ver¬
teilungsplan Urlaubs- und Rückkehrscheine für ausländische Arbeitskräfte.
Die Urlaubsscheine sind auf blauem, die Rückkehrscheine auf braunem
Papier hergestellt worden.
Ausländische Arbeitskräfte , die vom 1. Juni 1943 ab eine Familienheimfahrt
(Urlaub) antreten oder in ihre Heimat zurückkehren , dürfen nur noch mit
diesen neuen Scheinen ausgestattet sein; andernfalls laufen sie Gefahr, an
der Grenze angehalten zu werden.
Die zur Zeit gültigen Urlaubs- und Rückkehrscheine sind vom 1. Juni 1943
ab nicht mehr zu verwenden . Noch vorhandene Bestände sind der Ver¬
wendung als Altpapier zuzuführen . Eine Ausnahme besteht für italienische
Arbeitskräfte . Für sie bleiben die jetzigen Urlaubs- und Rückkehrscheine
in deutscher und italienischer Sprache weiterhin in Gültigkeit . Ebenso wird
die Sonderregelung für Ostarbeiter nicht berührt.
Auch in Zukunft sollen die Urlaubs- und Rückkehrscheine nur durch die
Reichsdruckerei geliefert werden, um eine nach Papier und Druck einheit¬liche Form zu behalten.
Ich bitte die Präsidenten der Landesarbeitsämter, den Bedarf für die Zeit
vom 1. Dezember bis 31. Mai des nächsten Jahres zum 1. September jedes
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Jahres und den Bedarf vom 1. Juni bis 30. November zum 1. März jedes
Jahres mir anzuzeigen. Dabei bitte ich anzugeben, welche Mengen auf die
Transportstäbe der DAF. entfallen.
(GBA. VI 5783/43 — ARG. 448/43)

Unerlaubte Ausstellung von Urlaubsscheinen für ausländische Arbeiter

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
vom 12. April 1943 (RArbBl . S. I 262)

Wie mir berichtet wurde, werden immer wieder Fälle festgestellt, in denen
infolge Vertragsbeendigung in ihre Heimat zurückkehrende ausländische
Arbeiter von Betrieben mit ordnungsmäßigen Urlaubsscheinen versehen
werden, um diesen später eine etwaige Rückkehr nach dem Reich zu er¬
möglichen. Mit Bezug auf den Erlaß Va 5760/103 vom 4. März 1941 (Rderl.
ARG. 260/41)1) weise ich darauf hin, daß die Arbeitsämter vor der Be¬
scheinigung des Rückkehr- oder Urlaubsscheineszum Zwecke der Erteilung
des Sichtvermerks genauestens zu prüfen haben, ob der betreffende Arbeiter
wegen Vertragsbeendigung in seine Heimat zurückkehrt oder nur eine Ur¬
laubsreise antritt (vgl. auch Erlaß Va 5780.14/1175 vom 13. Oktober 1942
— Rderl . ARG. 1243/42 Nr . 6).

Die genaue Prüfung ist auch deswegen erforderlich, weil die Aushändigung
von Urlaubsscheinen an Rückkehrer dazu führen kann, daß die Arbeiter
in ihrer Heimat unberechtigt Leistungen zu Lasten des deutschen Kranken¬
versicherungsträgers in Anspruch nehmen.
(GBA. VI c 5780.14/182 — ARG. 498/43)

Beurlaubung und Rückkehr ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vom 16. April 1943 (RArbBl. S. I 262)

Es wird immer wieder festgestellt, daß ausländische Arbeitskräfte , die in
ihre Heimat beurlaubt werden oder dorthin zurückkehren , an der Grenze
erscheinen, ohne im Besitze der für den Grenzübertritt erforderlichen
Papiere oder Sichtvermerke zu sein. Auch haben sie vielfach keine aus¬
reichenden Fahrausweise in den Händen . So erscheinen z. B. in Straßburg
im Elsaß häufig französische Arbeiter , denen Fahrausweise nicht bis zur
französischen Grenze, sondern nur bis Straßburg im Elsaß ausgehändigt

*) Vgl. S. B I a 37
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worden sind. Da dies zu unliebsamen Unterbrechungen der Reise und zur
Verärgerung der Arbeiter führt , müssen die Arbeiter vor Antritt der Fahrt
mit den erforderlichen Reiseunterlagen ausgestattet werden.
Ich weise nochmals darauf hin , daß beurlaubte ausländische Arbeitskräfte
Rückfahrkarten bis zur nächstmöglichenEisenbahnhaltestelle ihres Heimat¬
ortes in den Händen haben müssen. Die Frage, ob der Arbeiter nach den
gegebenen Bestimmungen einen Teil der Fahrtkosten oder die vollen Fahrt¬
kosten selbst zu tragen hat , wird durch diese Regelung nicht berührt , da
der Betriebsführer die Möglichkeit hat , die auf den Arbeiter entfallenden
Kosten einzuziehen.
Nach der bisherigen Regelung sollten ausländische Arbeiter , die nach Er¬
füllung ihres Arbeitsvertrages in ihre Heimat zurückkehren , eine Fahrkarte
bis zur Grenze ihres Heimatlandes erhalten , bei vorzeitiger Rückkehr im
allgemeinen bis zu ihrem Heimatort . Ich bitte zu veranlassen, daß den
Rückkehrern in Zukunft entsprechend der für die Urlauber getroffenen
Regelung, unbeschadet der Frage, inwieweit der Arbeiter die Kosten der
Rückreise selbst zu tragen hat , vor Antritt der Reise ein Fahrausweis bis zur
nächstmöglichen Eisenbahnhaltestelle seines Heimatortes ausgehändigt
wird. Die Arbeitsämter haben bei der Bescheinigungdes Rückkehrscheines
hierauf besonders zu achten.
(GBA. VI 5783/37 — ARG. 540/43)

Tarifliche Regelung der Beförderung von Arbeiterurlaubern und Arbeiter¬
heimkehrern in Sonderzügen

Erlaß des GBA. vom 2. Juni 1943

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung und im Interesse einer ge¬
ordneten Abwicklung des Regelzugverkehrs hat der Reichsverkehrsminister
die Abfertigung der Sonderzüge zur Beförderung von im Deutschen Reich
beschäftigten ausländischen Arbeitern bei Urlaubsfahrten und bei Heim¬
reisen nach Beendigung des Arbeitseinsatzes neu geregelt. Die neuen ab
17. Mai 1943 geltenden Beförderungsbestimmungen, Beförderungspreise
und Abfertigungsvorschriften sind
l . im „Internationalen Eisenbahntarif für die Beförderung von Arbeiter¬

urlaubern und Arbeiterheimkehrern in Sonderzügen zwischen dem
Deutschen Reich einerseits und den Ländern Belgien, Bulgarien, Däne¬
mark , Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien , Niederlande , Ru¬
mänien, Serbien, Slowakei, Ungarn andererseits",

2. im „Eisenbahntarif für die Beförderung von Arbeiterurlaubern und Ar¬
beiterheimkehrern in Sonderzügen zwischen Bahnhöfen der Deutschen

7. Nachtrag



Bla

— 48m — L_ _ _

Reichsbahn einerseits und Bahnhöfen der Ostbahn und der Protektorats¬
bahnen Böhmen und Mähren andererseits" enthalten . Die Landesarbeits¬
ämter und Arbeitsämter erhalten je einen Abdruck der beiden Tarife
besonders zugesandt.

Die Tarife sehen im wesentlichen vor:
a) pauschalierte Gebühren für die Beförderung in Sonderzügen durch Fest¬

legung von Fünf-Zonen-Fahrpreisen unter Zugrundelegung einer 50-
prozentigen Ermäßigung der Personenzug-Fahrpreise und Preisbildung
nach Mittelentfernungen , und zwar der Tarif zu 1.:

für die deutschen Strecken (Strecken der Deutschen Reichsbahn und
der Protektoratsbahnen in Böhmen und Mähren) vom Reiseantritts¬
bahnhof bis zum deutschen Grenzübergangsbahnhof,

der Tarif zu 2.:
für die Strecken der Deutschen Reichsbahn einschl. der Durchgangs¬
strecke der Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren im Verkehr mit
der Ostbahn vom Reiseantrittsbahnhof nach dem Übergangsbahnhof
(im Verkehr mit dem Generalgouvernement — Übergang auf die
Ostbahn , im Verkehr mit dem Protektorat —, Übergang auf die Pro¬
tektoratsbahnen Böhmen und Mähren),

b) ermäßigte und pauschalierte Fahrpreise für die außerdeutschen Strecken
vom Grenzübergangsbahnhof bzw. für die Strecke der Ostbahn im
Generalgouvernement , der Protektoratsbahnen Böhmen und Mähren
und der Slowakischen Bahnen vom Übergangsbahnhof ab bis zu einem
beliebigen Bahnhof des betreffenden Landes,

c) die grundsätzliche Ausgabe von Sonderzugfahrkarten , die auch gilt für
die Anfahrtstrecke der Deutschen Reichsbahn vom Bahnhof des Arbeits¬
ortes des Reisenden (im Verkehr von Privatbahnen vom Reichsbahn-
Übergangsbahnhof) ' nach dem Sonderzug-Einsteigebahnhof und ge-

- gebenenfalls zurück, ferner für die Weiterfahrtstrecke vom Sonderzug-
Aussteigebahnhof nach dem Heimatbahnhof des Reisenden und ge¬
gebenenfalls zurück, durch die Ausgabestellen des Mitteleuropäischen
Reisebüros.

In diese in erster Linie für den Urlauberverkehr der im Reichsgebiet ein¬
gesetzten ausländischen Arbeitskräfte getroffene tarifliche Regelung sollen
im Interesse einer geordneten Abwicklung des Regelzugverkehrs nach
Möglichkeit  auch die nach Ablauf des Arbeitsvertrages oder wegen
Arbeitsunfähigkeit usw. in die Heimat zurückkehrenden ausländischen Ar¬
beiter einbezogen werden. Einzeln oder in kleinen Gruppen aufkommende
Heimkehrer können nach wie vor mit Regelzügen befördert werden, wenn
ihre Vereinigung mit anderen Gruppen zu einem Sonderzuge oder ihre
Mitfahrt in Urlaubersonderzügen nicht möglich oder untunlich ist. Für
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diese in Regelzügen fahrenden Heimkehrer sind auch weiterhin Fahraus¬
weise des gewöhnlichen Verkehrs zum vollen Preis zu lösen. Es liegt also
sowohl im Interesse des Betriebes, soweit dieser für die Rückbeförderungs¬
kosten aufzukommen hat , als auch im Interesse einer sparsamen Mittel¬
bewirtschaftung des Reichsstocks für Arbeitseinsatz, wenn auch die end¬
gültigen Heimkehrer in Sonderzügen oder mit den Urlaubersonderzügen
heimbefördert werden. Sollte sich jedoch die Beförderung einzelner Heim¬
kehrer durch den zu späten Abgang eines Sonderzuges verzögern und
würden dadurch Unterbringungs - und Verpflegungskosten aufzuwenden
sein, die in keinem Verhältnis zu den Einsparungen bei einer Sonderzug-
beförderun ^ stehen, ist der Heimbeförderung in Regelzügen der Vorzug
zu geben.
Sammelfahrausweisewerden nicht ausgestellt, vielmehr erhält jeder Fahrt¬
teilnehmer eine besondere Fahrkarte , die er während der ganzen Fahrt bei
sich zu führen hat . Da die Sonderzugfahrkarten auf den An - und
Weiterfahrtstrecken  nur zur Benutzung von Personenzügen be¬
rechtigen und für Eil- und Schnellzüge der volle Zuschlag zu entrichten ist,
ist die Benutzung der Eil- und Schnellzüge in Ausnahmefällen nur dann
zuzulassen, wenn sonst der Sonderzug nicht rechtzeitig erreicht werden
kann . Im übrigen berechtigen die Sonderzugfahrkarten , die nur in Ver¬
bindung mit dem Reisepaß gelten, auf den Sonderzugstrecken nur zur
Benutzung der auf den Fahrkarten angegebenen Sonderzüge. Zu Fahrten in
Regelzügen (mit Ausnahme bei den unter c) erwähnten Anfahrt - und
Weiterfahrstrecken ) haben die Sonderzugfahrkarten keine Gültigkeit . Ein
Anspruch auf Fahrgelderstattung für nicht benutzte oder nur teilweise be¬
nutzte Sonderzugfahrkarten besteht nicht.
Die Neuregelung erfordert im übrigen die rechtzeitige Anmeldung der
Sonderzugreisenden beim nächsterreichbaren Mer-Büro (vorwiegend am
Sitz der Transportstäbe der DAF.), und zwar getrennt nach Reiseantritts¬
bahnhöfen und nach Sonderzugeinsteigebahnhöfen. Die Anmeldung hat,
soweit für die Heimbeförderung der ausländischen Arbeitskraft der Be¬
trieb nach Maßgabe der hierfür geltenden Bestimmungen (vgl. im beson¬
deren Rderl . ARG. 807/41) selbst zu sorgen hat, durch diesen, im übrigen
durch das Arbeitsamt unter Verwendung des üblichen dem Mer-Büro als
Beleg für die gestundeten Fahrpreisgebühren dienenden Fahrpreisgut¬
scheines zu erfolgen. Einzelreisende Heimkehrer können die Sonderzug¬
fahrkarte gegen Vorlage des ihnen vom Arbeitsamt auszuhändigenden
Fahrpreisgutscheines auch beim nächsten Mer-Büro persönlich in Empfang
nehmen.

Die vom Mer-Büro auf Grund des Fahrpreisgutscheins gestundeten Fahrt¬
kosten sind vom Arbeitsamt unverzüglich nach Eingang der Rechnung zu
bezahlen. Soweit der Betriebsführer die Fahrausweise für die Heimkehrer
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selbst beschafft hat , sind ihm die auf Mittel des Reichsstocksübernahme¬
fähigen Fahrtkosten (bei den nach ordnungsmäßiger Beendigung des Ar¬
beitsvertrages endgültig Heimkehrenden , deren Heimatstaat mit dem deut¬
schen Reichsgebiet keine gemeinsamen Grenzen hat , für die Durchfahrts¬
strecke, bei den vorzeitig Heimkehrenden nach Maßgabe der sonstigen Be¬
stimmungen gegebenenfalls für die Fahrtstrecke ab deutscher Reichsgrenze
bis zum Heimatbahnhof ) auf Antrag zu erstatten.
D e sonstigen Bestimmungen des Tarifs sind eingehend zu beachten. Etwa
erforderliche Mehrabdrucke der Tarife können bei der hierfür federführen¬
den Reichsbahndirektion München, Tarifbüro in München (zu 1] zum
Stückpreis von 55 Rpf. und zu 2] zum Stückpreis von 40 Rpf .) bezogen
werden.
(GBA. VI 5510/ 56 — ARG. 700/43)

Bescheinigung zur Erlangung von Arbeiterrückfahrkarten für ausländische
Arbeitskräfte

Erlaß des GBA. vom 1. April 1943 (RArbBl. S. I 226)
Die Deutsche Reichsbahn hat wegen Ausstellung der Bescheinigungenzur
Erlangung von Arbeiterrückfahrkahrten für die im Reichsgebiet einge¬
setzten ausländischen Arbeitskräfte die nachstehende, am 15. April 1943 in
Kraft tretende Änderung des Teiles II (Arbeiterrückfahrkarten ) des Deut¬
schen Eisenbahn-,, Personen-, Gepäck- und Expreßguttarifs angeordnet.
Ich gebe diese Änderung in Ergänzung des Rderl . ARG. 458/411) mit der
Bitte um Kenntnis und Beachtung bekannt:
„A. Mit Gültigkeit vom 15. April 1943 erhält die durch TVA II 1941/323

bekanntgegebene bes A Best 338 (2) folgenden Wortlaut:
,(2) Bei den in Deutschland beschäftigten verheirateten Personen
(Volksdeutschen und Ausländern), die im Gerneralgouv'ernement oder
im Protektorat Böhmen und Mähren oder außerhalb des Großdeut¬
schen Reiches wohnen, bescheinigt abweichend von (1) b (1) das Auf¬
nahmearbeitsamt, wo der Ehegatte ständig wohnt/

Die Änderung ist nach § 2 EVO. genehmigt.
B. Im Absatz a) des Vordrucks auf Ausgabe von Arbeiterrückfahrkarten .

(behördliche Bescheinigung!) setzt das Aufnahmearbeitsamt an Stelle
des Wortes „hier“ den ständigen Wohnort des Ehegatten ein und
davor das Wort „in“.

Die Bescheinigung lautet also:
„daß sein Ehegatte in . (Name des ständigen Wohnorts)
ständig wohnt .“

B Hier nicht abgedruckt.
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Zum Besuch der Kinder unter 14 Jahren hat jedoch wie
für deutsche Arbeitnehmer die Gemeinde- (Ortspolizei -) behörde am
Wohnort der Kinder zu bescheinigen, daß diese dort ständig wohnen.

Arbeiterrückfahrkarten dürfen nur auf die vorgeschriebenen An¬
tragsvordrucke, nicht dagegen auf Urlaubsscheine des Arbeitsamtes
ausgegeben werden, auch wenn diese einen Vermerk über die Berech¬
tigung zum Lösen von Arbeiterrückfahrkarten enthalten.

Neu gegenüber der bisherigen Regelung ist nur , daß die Abgabe
der Bescheinigung über den ständigen Wohnort des Ehegatten für die
in den eingegliederten Gebieten  beheimateten Ausländer
der Gemeinde- (Ortspolizei -) behörde in diesen Orten übertragen
wird, d. h. Regelung wie für die im Deutschen Reich Wohnenden.

Anträge , die vom Arbeitsamt nach TVA II 1941/323 vor dem
15. April 1934 zum Besuch des in den eingegliederten Gebieten
wohnenden Ehegatten bescheinigt worden sind, gelten bis zum Ablauf
ihrer Geltungsdauer .“

(GBA. VI 5510/35 — ARG. 781/43)

Tarifliche Regelung der Beförderung von Arbeiterurlaubern und Arbeiter¬
heimkehrern in Sonderzügen

Erlaß des GBA. vom 14. Juli 1943 (RArbBl. S. I 381)

Im drittletzten Absatz meines Rderl . ARG. 700/431) wurde zum Ausdruck
gebracht, daß die neue Regelung die rechtzeitige Anmeldung der Sonder¬
zugreisenden beim nächsterreichbaren Mer-Büro (vorwiegend am Sitz der
Transportstäbe der DAF.) erfordert . Um Zweifeln vorzubeugen, wird
darauf hingewiesen, daß die Anmeldung der Urlauber  sonderzüge nach
wie vor ausnahmslos in Händen der Transportstäbe der DAF. liegt. Soweit
Heimkehrer den Urlauber  sonderzügen beigegeben werden sollen, sind
die Fahrtteilnehmer bei den Transportstäben der DAF. anzumelden.

Im übrigen regelt sich die Abfertigung der Sonderzüge für gewerbliche
Heimkehrer grundsätzlich nach Runderlaß Va 5780, 14/5162 vom 28. Ok¬
tober 19412) bzw. Rderl . ARG. 979/413).
(GBA. VI a 5510/70 — ARG. 871/43)

*) Abgedruckt S. Bla 48 1.
2) Abgedruckt S. B VI 9.
3) Abgedruckt S . B VI 7.
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Urlaubs- und Rückkehrscheine für ausländische Arbeitskräfte

Erlaß des GBA. vom 30. Juli 1943 RArbBl . S. I 416)

Um eine mißbräuchliche Benutzung oder Fälschung der Urlaubs- und Rück¬
kehrscheine für ausländische Arbeitskräfte nach Möglichkeit zu verhindern,
sind durch meinen Erlaß VI 5783/43 vom 7. April 19431) (Rderl . ARG.
448/43) vom 1. Juni 1943 ab neue Vordrucke eingeführt worden , die
mehrere Sicherungen gegen Nachdruck oder Fälschungen enthalten.
Der beabsichtigte Zweck dieser Maßnahme kann aber nur erreicht werden,
wenn alle Dienststellen und Betriebe

1. die in ihrem Gewahrsam befindlichen Scheine so sorgfältig aufbewahren,
daß eine Entwendung nach Möglichkeit ausgeschlossen wird,

2. mit der Aufbewahrung’und Ausstellung der Scheine keine ausländischen
Arbeitskräfte beauftragen,

3. den ausländischen Arbeitern keine Doppelstücke aushändigen, und
4. darüber wachen, daß ausgegebene Scheine, von denen aus irgendwelchen

Gründen kein Gebrauch gemacht worden ist, wieder eingezogen werden.
Ich bitte , dies zu beachten und dafür Sorge zu tragen, daß auch bei den
Dienststellen und Betrieben, denen Urlaubs- und Rückkehrscheine zur Ver¬
fügung gestellt werden, diese Scheine sorgfältig behandelt werden und
bei ihrer Ausgabe auf möglichste Vermeidung der Gefahr einer mißbräuch¬
lichen Benutzung Bedacht genommen wird.
Zur Überwachung der Verwendung der Urlaubs- und Rückkehrscheine ist
von der ausgebenden Dienststelle ein Nachweis darüber zu führen , an
welche Stelle die Vordrucke ausgegeben wurden . Aus diesem Nachweis
muß zu ersehen sein
1. die Bezeichnung und Anschrift der empfangenden Stelle (Behörde oder

Betrieb),
2. die laufenden Nummern der ausgegebenen Scheine und
3.  der Tag der Ausgabe.
Die Urlaubs- und Rückkehrscheine dürfen nur gegen Empfangs¬
bestätigung  ausgegeben werden. Den Dienststellen und Betrieben ist
aufzugeben, über die Verwendung der ihnen zur Verfügung gestellten Ur¬
laubs- und Rückkehrscheine ihrerseits entsprechende Nachweise zu führen.
Die ordnungsmäßige Führung dieser Nachweise ist gelegentlich nachzu¬
prüfen.
(GBA. VIc 5783/99 — ARG. 987/43)

2) AbgedruckrS. Bla 48 j.
9. Nachtrag
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Unfallversicherung ausländischer Arbeitskräfte während des Transports-
Erlaß des GBA. vom 21. Juli 1943 (RArbBl. S. I 405)

Im Nachgang zu meinem Rderl . ARG. 1412/42 gebe ich nachstehend
einen ergänzenden Erlaß des Reichsarbeitsministers vom 18. Mai 19431)
— II b 377/43 A — mit der Bitte um Kenntnis und Beachtung bekannt:

„Mein Erlaß vom 26. September 19422) — Ilb 2214/42A — (RArbBl.
S. II 512) über die Unfallversicherung ausländischer Arbeitskräfte wäh¬
rend des Transports gilt auch für die Entschädigung von Unfällen, die
bei Urlaubsreisen ausländischer Arbeitskräfte während der Beförderung
zwischen dem Beschäftigungsort und ihrem Heimatort eintreten , wenn
der Urlaub vom Arbeitsamt genehmigt ist.“

Danach genießen beim Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen nunmehr
sämtliche mit Zustimmung der Arbeitseinsatzverwaltung für eine Beschäf¬
tigung im Deutschen Reich, im Generalgouvernement oder in den besetzten
Gebieten angeworbenen ausländischen Arbeitskräfte nicht nur während
der Beförderung vom Zeitpunkt des Antritts ihrer Reise zur Aufnahme
der Arbeit im Reichsgebiet ab und während der Rückbeförderung (auch
bei begründeter vorzeitiger Heimkehr ) den Schutz der Reichsunfallver¬
sicherung, sondern auch bei Urlaubsreisen während der Beförderung zwi¬
schen dem Beschäftigungsort und ihrem Heimatort , wenn der Urlaub vom
Arbeitsamt genehmigt ist. Die Betriebsführer, die ausländische Arbeits¬
kräfte beschäftigen, sind hierauf und besonders auf die Notwendigkeit der
vorherigen Zustimmung des Arbeitsamts zur Beurlaubung ausländischer
Arbeitskräfte hinzuweisen.

Nach Absatz (4) des mit Rderl . ARG. 1412/42'bekanntgegebenen Erlasses
des Reichsarbeitsministers vom 26. September 19422) hat das Landesarbeits¬
amt Brandenburg den Trägern der Reichsunfallversicherung die über den
Rahmen der Leistungspflicht nach allgemeinen Vorschriften über Unfall¬
versicherung hinausgehenden Aufwendungen auf Anforderung aus Mitteln
des Reichsstocks für Arbeitseinsatz zentral zu erstatten . Das Landesarbeits¬
amt Brandenburg kann in diesen Fällen aus Gründen der VerwaltungsVer¬
einfachung von einer Nachprüfung der zur Erstattung angeforderten Be¬
träge grundsätzlich absehen. Die zu erstattenden Beträge sind bei Kapitel 2
Titel 1 der fortlaufenden Haushaltsausgaben des Reichsstocks zu buchen.
Der Runderlaß Va 5780.28/70 vom 6. Oktober 1941 und Satz 3 des ersten
Absatzes des Erlasses II b 3057/41 A (bekanntgegeben mit Runderlaß Va
5780.29/85 vom 11. März 1942) sind hierdurch als überholt anzusehen.
(GBA. VI a 5510/71 — ARG. 965/43)

]) Abgedruckt S. B VIII a 41 ; vgl . auch S. B VIII a 40.
2) Abgedruckt S. B VIII a 35.
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Rückführung geschlechtskranker ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 9. August 1943

Ausländische Arbeitskräfte dürfen vorzeitig nur zurückgeführt werden,
wenn sie nicht mehr einsatzfähig sind. Um die Frage der Rückführung
geschlechtskranker ausländischer Arbeitskräfte einheitlich zu regeln, ordne
ich folgendes an:

1. Ansteckungsfähige ausländische geschlechtskranke Arbeitskräfte sind
in ihre Heimat zurückzuführen , wenn eine Schnellbehandlung aus¬
sichtslos ist oder eine bereits durchgeführte Schnellbehandlung zu
keinem Erfolg geführt hat . Der Grund der Rückführung ist den
Gesundheitsbehörden des Heimatgebietes der Zurückgeführten (z. B.
Frankreich, Generalgouvernement ) über die zuständige deutsche Ar¬
beitseinsatzdienststelle zur Kenntnis zu bringen . Deshalb ist eine
Durchschrift des genauen, durch Einzeluntersuchung festgestellten
ärztlichen Befundes dem Transportbegleiter mitzugeben oder gleich¬
zeitig der deutschen Arbeitseinsatzdienststelle zu übersenden.

2. Nichtansteckungsfähige geschlechtskranke ausländische Arbeitskräfte
werden, soweit erforderlich, behandelt , dürfen aber nicht zurück¬
geführt werden, da bei dem Bedarf der Kriegswirtschaft auch auf
diese Arbeitskräfte nicht verzichtet werden kann.

(GBA. VI 2-1940/108 ARG. 1021/43.)

Urlaubsverkehr ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 31. August 1943

(Abgedruckt S. B VI 59 a)

Verhinderung einer unberechtigten Rückkehr ausländischer Arbeitskräfte
in ihre Heimat nach Luftangriffen

RdErl . des Präs, des GauAA. Sachsen vom 30. Oktober 1943

(Abgedruckt S. B Ha 21e)

Urlaubsverlängerung für ausländische Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 11. Oktober 1943

(Abgedruckt S. B Ha 21 d)
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Gesclienksendungenan die in Deutschland beschäftigten ausländischen
Arbeiter

Erlaß des RAM. vom 23. Januar 1942

Der Reichsminister der Finanzen hat sich mit Runderlaß Z 2401-2949 II
vom 10. Dezember 1941 damit einverstanden erklärt , daß seine Rund¬
verfügung Z 2401-2660II vom 28. Oktober 1940, die ich mit meinem
Rderl . ARG. 1218/40 bekanntgegeben habe, auf alle in Deutschland be¬
schäftigten ausländischen Arbeiter angewendet wird. Danach sind alle aus¬
ländischen Arbeiter ohne weitere Prüfung als unbemittelt anzusehen. Ihnen
kann für Nahrungs - und Genußmittel des täglichen Bedarfs wie auch für
andere Waren als Lebensmittel, die sie als Geschenksendungen aus dem
Zollausland erhalten, der Zoll ganz oder zum Teil erlassen werden.

Geschenksendungen an die in Deutschland beschäftigten ausländischen
Arbeiter

Erlaß des RAM. vom 18. März 1942

Der Reichsminister der Finanzen hat mit Erlaß Z 2145-103 II •vom
27. Februar 1942 bestimmt, daß bis auf weiteres für Postsendungen mit
nicht zum Handel bestimmten Waren Beträge an Abgaben aller Art (Zoll,
Verbrauchssteuern einschließlich der statistischen Abgabe) und Unter¬
schiedsbeträge nicht erhoben werden, wenn sie für die einzelne Sendung
zusammen 0,50 RM. nicht übersteigen.
Der Erlaß ist nach Mitteilung des Reichsministers der Finanzen infolge
des erheblichen Eingangs von Kleinsendungcn aus dem Zollausland,
namentlich von Geschenksendungen mit Lebensmitteln in kleinen Mengen
für ausländische Arbeiter, erforderlich geworden.

Abgabenerlaß aus Billigkeitsgründen für Waren, die für ausländische
Arbeiter eingehen

Auszug aus dem Erlaß des Reichsfinanzministers vom 10. Juni 1942

(abgedruckt S. B IV a 45)
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Betreuung ausländischer Arbeitskräfte ; hier : Benachrichtigung
der Angehörigen

Erlaß des GBA. vom 4. September 1945 (RArbBl. S. I 470)

Beim Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes gehen laufend Anträge auf
Nachforschung nach dem Verbleib im Reich eingesetzter ausländischer Ar¬
beitskräfte ein. Diese Nachforschungen haben sich als sehr zeitraubend er¬
wiesen und stellen eine erhebliche Arbeitsbelastung dar. Wenn auch an¬
genommen werden muß, daß grundsätzlich jede im Reich eingesetzte aus¬
ländische Arbeitskraft bestrebt sein wird, ihren Angehörigen in der Heimat
möglichst bald ihre Anschrift mitzuteilen , so machen die zahllosen An¬
fragen beim Präsidium des Deutschen Roten Kreuzes es doch notwendig,
auch die Fälle zu erfassen, in denen der Arbeiter die Anschrift absichtlich
nicht mitteilen will, des Schreibens unkundig ist oder kein Schreibpapier zur
Verfügung hat . Ich bitte daher, den Betriebsführern bei jeder Zuweisung
ausländischer Arbeitskräfte eine Anweisung auszuhändigen, in der die Be¬
triebsführer ersucht werden,

1. auf die ausländischen Arbeiter unter Aushändigung von Postkarten
dahin einzuwirken, daß sie ihren Angehörigen in der Heimat um¬
gehend ihre Anschrift mitteilen,

2. durch Einsammeln und geschlossene Absendung der Postkarten die
Durchführung zu überwachen.

(GBA. VI c 5770/25 — ARG. 1097/43)

11. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Merkblatt

über Verhalten der ausländischen Arbeitskräfte bei und nach Fliegeralarm
Vom 20. August 1942 (RABl . S. I 383).

Berichte über unzweckmäßiges Verhalten ausländischer Arbeitskräfte bei
und nach Fliegeralarm haben mich veranlaßt , im Einvernehmen mit dem
Reichsluftfahrtminister und der DAF . — Amt für Arbeitseinsatz — das
nachstehende Merkbaltt aufzustellen , das in den Betrieben und Gemein¬
schaftslagern ausgehängt werden soll . Die Landesarbeitsämter werden das
Merkblatt in den in Betracht kommenden Fremdsprachen den Arbeits¬
ämtern zur Aushändigung an die Betriebe und die Dienststellen der DAF.
zugehen lassen.

Zum Aushang in den Betrieben und Lagern

Verhalten bei und nach Fliegeralarm!
An alle ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen

Gegen die sinnlosen Terrorangriffe des Feindes schützen die vorsorglichen Maß¬
nahmen des Luftschutzes. Daher sind die gegebenen Vorschriften genau ein¬
zuhalten , insbesondere ist folgendes zu beachten:
1. Es ist Ruhe und Ordnung zu halten.
2. Den Anordnungen der Lagerführer und Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.
3. Licht ist das beste Bombenziel. Es darf deshalb kein Licht nach außen dringen.

Im Freien kein Streichholz anzünden und keine unabgeblendeten Taschenlampen
benutzen!

4. Bei Fliegeralarm begibt sich jeder, soweit nicht die Luftschutzleiter anderes be¬
stimmen, sogleich in den nächstliegenden Luftschutzraum (Deckungsgraben), der
größtmögliche Sicherheit bietet.

5. Rauchen im Luftschutzraum und in offenen Deckungsgräben ist verboten.
6. Der Luftschutzraum (Deckungsgraben) darf erst nach der Entwarnung oder

auf besondere Aufforderung der Lagerführer oder Ordner verlassen werden.
Auch nach der Entwarnung ist ein eigenmächtigesVerlassen des Lagers oder der
Arbeitsstelle verboten.

7. Wer zur Bergung von Verletzten , zum Löschen von Bränden, bei Aufräumungs¬
arbeiten oder bei sonstigen Hilfeleistungen eingesetzt wird, hat seine ganze Kraft
hierfür herzugeben.

8. Wer unter Ausnutzung der zur Abwehr von Fliegergefahr getroffenen Maß¬
nahmen ein Verbrechen oder Vergehen gegen Leib, Leben oder Eigentum be¬
geht, kann mit dem Tode bestraft werden.

6. Nachtrag



Ausländische Arbeitskräfte und Luftschutzpflicht
Mitteilung des Amtes für Arbeitseinsatz der DAF. vom 28. April 1943

Über die Geltung des deutschen Luftschutzrechtes für Ausländer sind die
verschiedensten Erlasse und Anordnungen der einzelnen Reichsministerien
vorhanden . Es besteht Veranlassung, darauf hinzuweisen, daß auch der § 2
des Luftschutzgesetzes in der Fassung vom 25. März 1943 ausspricht, daß
Ausländer und Staatenlose, die im Deutschen Reich Wohnsitz , Aufenthalt
oder Vermögen haben, luftschutzpflichtig sind, soweit nicht Staatsverträge
oder allgemeine Regeln des Völkerrechtes entgegenstehen.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über den Einsatz
ausländischer Arbeitskräfte im Reich; hier : Umgang der ausländischen

Arbeitskräfte mit Kriegsgefangenen
Vom 22. Dezember 1942

(Abgedruckt S. B 111a 49)

4. Nachtrag
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b) Sondervorsdiriffen für einzelne Ausländergruppen

Belgien

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 14. August 1941
— V a 5780/1948 — über Anwerbung von belgischen Arbeitskräften für

Deutschland; hier : Anwerbebestätigung

Der Militärbefehlshaber in Belgien und Nordfrankreich hat auf meine
Bitte die bisher bei der Anwerbung von Arbeitskräften für das Reichsgebiet
verwendeten Überweisungsscheine durch Einführung einer Anwerbe¬
bestätigung ergänzt. Der deutsche Text der dreisprachigen Anwerbe-
bescheinigung ist nachstehend abgedruckt. Ein Stück der Anwerbebestäti¬
gung erhält der Arbeiter zur Vorlage beim Betriebsführer ; das zweite Stück
ist für das Aufnahmearbeitsamt bestimmt und wird dem Transportabho¬
ler in Aachen übergeben. Das dritte Stück verbleibt bei der Werb.estelle.
Neben der Anwerbebestätigung werden die Überweisungsscheine 1 bis 6
beibehalten. Es erhalten den Überweisungsschein
Nr . 1 der Angeworbene zwecks Vorlage beim Betriebsführer,
Nr . 2 als Transportschein das Aufnahmearbeitsamt

(die Rückseite enthält das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung),
Nr . 3 das Auffanglager in Aachen,
Nr . 4 das belgische Arbeitsamt,
Nr . 5 die Abwehrstelle Brüssel.
ÜberweisungsscheinNr . 6 verbleibt bei der Werbestelle.
Die Einführung der Anwerbebestätigung soll Klagen Vorbeugen, die sich
bisher aus dem Einsatz von belgischen Arbeitskräften ergeben haben.
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Auftrag Nr.
Anwerbebestätigung

a) für Arbeitnehmer (dem Betriebsführer vorzulegen)
Name : . Vorname : . Beruf : .

geboren am : . Staatsangehörigkeit : .
wohnhaft in : . Provinz : .

zuständiges AA. : . zuständiges LAA. : .
Der Vorgenannte ist für die Firma .
in . als . ,.

zu den nachstehenden , von der Firma im Auftrag angegebenen Lohn- und Arbeitsbedingungen an¬
geworben.

1. Arbeitszeit wöchentlich . Stunden.
2. Lohn . RM. (Stundenlohn — Wochenlohn — Schichtlohn — Akkordlohn — Monatsgehalt)
3. Leistungszulage . RM. pro Stunde — Woche — Schicht.
4. Trennungszulage für Verheiratete und Gleichgestellte . RM. kalendertäglich.
5. Übernachtungsgeld für Ledige und Verheiratete . . RM. pro Nacht.
6. Unterkunft und Verpflegung : Die Unterbringung erfolgt in Privatquartieren , Wohnlagem

und Ledigenheimen und kostet wöchentlich . RM. (7 Tage) mit/ohne Morgenkaffee. Die Be¬
köstigung kostet pro Tag etwa . RM.

Urlaub , Kündigung usw. richten sich nach den auch für reichsdeutsche Arbeiter geltenden gesetz¬
lichen Bestimmungen bzw. der für den Arbeitsort geltenden Tarifordnung , soweit nicht für ausländische
Arbeitskräfte andere Bestimmungen gelten . Das Arbeitsverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit.

Sonstiges : Ist aus irgendwelchen Gründen ein Einsatz bei dem vorstehend genannten Betrieb nicht
möglich, so kann ein anderweitiger Einsatz erfolgen, wenn die Arbeits - und Lohnbedingungen zumindest
die gleichen sind . Falls die Arbeit in dem angegebenen Beruf aus Gründen , die in der Person liegen, nicht
ausgeführt werden kann (mangels der erforderlichen Kenntnisse ), erfolgt der Arbeitseinsatz als Hilfs¬
arbeiter oder Angelernter zu entsprechend niedrigeren Löhnen.

Mitzubringen ist Arbeitskleidung und kräftiges Schuhwerk bzw. Stiefel (für die Instandhaltung der
Kleidung auch Stopfgarn ). Ein gültiger Reisepaß ist vor der Abreise zu beantragen . Er kann durch die
Paßbehörde nachgeschickt werden . Die Abreise zum Arbeitsantritt darf durch die Beantragung des;
Passes keine Verzögerung erfahren.

Abreisetag , den . . Uhr.
Von den vorstehenden Bedingungen habe ich Kenntnis genommen. Gleichzeitig verpflichte ich mich,

mir von meinem Lohn einen angemessenen Betrag einzubehalten und durch den Betriebsführer an meine
Angehörigen alle zwei Wochen überweisen zu lassen.

(Stempel der Anwerbestelle)
Ort und Tag der Ausstellung : .

Unterschrift
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Bulgarien

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über die
Auskunfts- und Transportleitstelle in Skopie (Bulgarien)

Vom 12. Oktober 1942

Für die aus den neuen Gebieten Bulgariens angeworbenen Arbeitskräfte besteht
eine Auskunfts - und Transportleitstelle in Skopie (Bulgarien ). Diese Stelle erteilt
Auskünfte in Transportangelegenheiten , insbesondere bei der Rückbeförderung
der Urlauber und gewährt Unterstützung zur Beschaffung der für die Ausreise
aus Bulgarien erforderlichen Papiere.

Betriebsführer , die bulgarische Arbeiter beschäftigen , sind auf die Auskunfts - und
Transportleitstelle in Skopie hinzuweisen.

(GBA . Va 5703/139 vom 12. Oktober 1942.)

Reiseweg der aus Thrazien stammenden Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 4. Mai 1943 (RArbBl. S. I 296)

Nach den Feststellungen meiner Dienststelle in Bulgarien werden den aus
Thrazien stammenden Arbeitskräften bei Urlaubsreisen von den deutschen
Betrieben häufig Fahrkarten über Skopie—Saloniki ausgehändigt. Dieser
Reiseweg bringt für den Urlauber große Schwierigkeiten mit sich, die im
Interesse der Arbeiter unbedingt vermieden werden müssen. Auch haben
diese Schwierigkeiten zur Folge, daß der Arbeiter seinen Urlaub über¬
schreiten muß.

Ich bitte , die Betriebe, die Arbeiter aus Thrazien beschäftigen, darüber zu
unterrichten , daß diese Arbeiter bei Urlaubsreisen oder bei der Rückkehr
in die Heimat Fahrausweise über Sofia erhalten müssen.

(GBA. VI 5780.6/58 — ARG. 574/43)

Benachrichtigung bulgarischer Dienststellen vom Arbeitsplatzwechsel bul¬
garischer im Reich beschäftigter Arbeitskräfte

Erlaß des GBA. vom 24. Mai 1943

Mit Rderl . Va 5780.6/277 vom 1. Oktober 1942 habe ich angeordnet , daß
alle Betriebsführer, die bulgarische Arbeitskräfte beschäftigen, zur for¬
mularmäßig namentlichen Meldung dieser Kräfte beim Arbeitsamt ver¬
anlaßt werden. Eine Ausfertigung dieser Meldungen sollten die Arbeits¬
ämter an die Königl. Bulgarische Gesandtschaft — Militärattache —,
Berlin-Wilmersdorf 1, Prinzregentenstraße 15—16, und die zweite Aus¬
fertigung an meine Dienststelle Bulgarien in Sofia senden. Nach dem vor-

7. Nachtrag
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letzten Absatz des Runderlasses ist dem Militärattache bei der Königl.
Bulgarischen Gesandtschaft in Berlin außerdem von jeder Veränderung
Kenntnis zu geben.
Inzwischen wurde in der deutsch-bulgarischen Vereinbarung über bul¬
garische gewerbliche Arbeitskräfte vom 9. Februar 1943 unter Ziff. X be¬
stimmt , daß die zuständigen bulgarischen Betreuer von allen Umsetzungen
zu benachrichtigen sind. Zur Vereinheitlichung des Verfahrens bestimme
ich, daß diese Veränderungsmeldungen künftig nur an die zustän¬
digen bulgarischen Betreuer  zu erstatten sind, deren Auf¬
gabe es ist, die Meldungen an die Königl. Bulgarische Gesandtschaft (Militär¬
attache), Berlin, weiterzuleiten . '
Zur Klarstellung betone ich, daß die Meldungen bei jedem Arbeitsplatz¬
wechsel zu erstatten sind, gleichgültig, ob es sichz. B. um eine amtliche Um¬
setzung, nachträgliche Zustimmung zur Einstellung, vorzeitige Rückkehr
wegen Krankheit , Vertragsbruch usw. oder um eine planmäßige Rückkehr
nach Ablauf des Arbeitsvertrages handelt . Den Arbeitsämtern mache ich
die unbedingte Einhaltung dieses Meldeverfahrens zur Pflicht, da es Vor¬
aussetzung für die Anwerbung weiterer Arbeitskräfte aus Bulgarien ist.
(GBA. VI c.5780.6/99 — ARG. 641/43)

7. Nachtrag
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Dänemark

Erlaß des Generalbevollmächtigten
für den Arbeitseinsatz über Einsatz dänischer Arbeitskräfte in Deutsch¬

land; hier : Einberufungen zum dänischen Militär
Vom 13. Mai 1942

Nach Mitteilung der Dänischen Regierung haben sich wehrpflichtige Dänen,
die noch nicht gedient haben, auf öffentliche Aufforderung hin zum Mili-

. tärdienst zu stellen. Soweit diese Arbeitskräfte in Deutschland in Arbeit
fj  stehen , haben sie unverzüglich eine Eingabe auf'Verlängerung der Reise¬

erlaubnis für das Deutsche Reich beim „Udskrivningskreds“ zu stellen.
Diesen Anträgen wird in jedem Falle entsprochen, wenn die Antragsteller
durch die Vermittlung der deutschen Arbeitseinsatzdienststellen im Aus¬
lande in Deutschland eingesetzt sind.
Die gedienten dänischen Arbeiter erhalten , solange sie in Deutschland
arbeiten, keine Aufforderung zur Ableistung einer Übung . Nur im halle
einer Mobilmachung haben sich alle Wehrpflichtigen ohne eine besondere
Aufforderung in Dänemark zu stellen.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Einsatz
ausländischer Arbeitskräfte im Reich; hier : Herausgabe von Sprachführern

Vom 4. Dezember 1942

Auf Veranlassung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda
ist bei der Deutsdien Verlagsgesellschaft m. b. H ., Berlin, der Sprachführer
.,D eutsch fürDänen“  erschienen . Der Preis des Sprachführers beträgt 2 RM.
Da die Verbreitung des Sprachführers den Einsatz ausländischer Arbeitskräfte er¬
leichtert, bitte ich, die Betriebe, die dänische Arbeitskräfte beschäftigen , darauf
hinzuweisen.

3. Nachtrag
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Frankreich

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 26. April 1941
— V a 5780.11/554 — über Anwerbung von Arbeitskräften aus Frankreich;

Überweisungsscheinemit Anwerbebestätigung

Der Militärbefehlshaber in Frankreich hat auf meine Bitte die bisher
bei der Anwerbung von Arbeitskräften für das Reichsgebiet verwendeten
Überweisungsscheineum die auch in den anderen besetzten Gebieten ein¬
geführte Anwerbebestätigung erweitert.
Den umstehenden ÜberweisungsscheinNr . 1 händigt die Werbestelle dem
Angeworbenen als Ausweis gegenüber dem Betriebsführer aus. Dabei wird
der Angeworbene darauf aufmerksam gemacht, daß er den Überweisungs¬
schein Nr . 1 mit seitlichem Abschnitt nach Eintreffen am Betriebsort
dem Betriebsführer zu übergeben hat . Der seitliche Abschnitt enthält
ebenso wie die vier Durchschläge die Erklärung des Angeworbenen, daß
er mit den vorgenannten Arbeitsbedingungen einverstanden ist und sich
verpflichtet, seinen Angehörigen einen angemessenen Teil des Lohnes
für den Lebensunterhalt zu übersenden.

Der ÜberweisungsscheinNr . 2 ist als Transportschein für das Aufnahme¬
arbeitsamt bestimmt und wird von der Werbestelle dem Transportführer
übergeben. Den Überweisungsschein Nr . 3 erhält das zuständige Grenz¬
arbeitsamt als Unterlage für die Abrechnung der Fahrkosten und für
sonstige Anfragen. Die ÜberweisungsscheineNr . 4 und 5 verbleiben für
besondere Zwecke im Anwerbungsgebiet, jedoch erhält der Angeworbene
den am Überweisungsschein Nr . 4 seitlich angehefteten, in französischer
Sprache abgefaßten Abschnitt als Nachweis für die Bedingungen, zu denen
er angeworben worden ist. Ferner erhält der Angeworbene von der
Werbestelle eine vorgedruckte Postkarte zur Benachrichtigung seiner An¬
gehörigen nach Eintreffen am Betriebsort.
Diese Maßnahmen sollen dazu dienen, die Klagen auszuräumen, die sich
bisher aus dem Einsatz von Arbeitskräften aus dem besetzten Frankreich
ergeben haben.
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Lfd. Nummer.
Auftrags -Nr.

Überweisungsschein Nr. 1
(vom Arbeitnehmer dem Betriebsführer

zu übergeben)
Nur gültig in Verbindung mit

Personalausweis

Name.
Vorname . .
Geburtsdatum.
Geburtsort .
Staatsangehörigkeit.
Familienstand . Bekenntnis .
Zahl der unterstützungsberechtigten Ange¬

hörigen .

davon zum Haushalt gehörende Kinder
unter 21 Jahren . über 21 Jahre . .
Heimatanschrift.

Teillohnüberweisung erfolgt an .

Aufnehmendes LAA.
AA.

Zugewiesen als.
Betrieb . ,.
Arbeitsort . '. .
Bahnstation.
Feldkommandantur.
Deutsche Werbestelle in . . .

Datum:

Werbebeauftragter des RAM.

Lfd. Nummer . . . .
Auftrags -Nr.

Dieser Abschnitt ist vom Arbeitnehmer
dem Betriebsführer zu übergeben

Name.
Vorname.
Geburtsdatum .
Geburtsort.
Staatsangehörigkeit.
Heimatanschrift . . .
Vorname der Ehefrau . .
Geburtsname der Ehefrau .
Zahl der Kinder.
Vornamen . \ .

Aufnehmendes LAA.
Betrieb .
Betriebsort.
Angeworben als.

zu folgenden von der Firma angegebenen Be¬
dingungen :

Arbeitszeit wöchentlich . Stunden.
Lohn . RM. je Stunde — Woche — Schicht.
Leistungszulagen . .
Sonstige Zulagen . . .

f. Verh.
Trennungszulage —- - .RM . täglich.f. Led.
Übernachtungsgeld . RM. pro Nacht.
Unterbringung erfolgt in Privatquartieren — Wohn-

lagern — Ledigenheimen ; kostet . RM. je
7 Tage mit/ohne Morgenkaffee.

Verköstigung.
Kosten täglich . RM.
Urlaub und Kündigung richtet sich nach den im

Reich geltenden gesetzlichen oder tariflichen
Bestimmungen.

Hinreise einschl. Verpflegung ohne Kosten für
Arbeitskraft.

Von vorstehenden Arbeitsbedingungen habe ich
Kenntnis genommen und erkläre mich mit den¬
selben einverstanden.

Ich verpflichte mich ferner , meinen vorstehend be¬
nannten Angehörigen einen angemessenen Teil
meines Lohnes für den Lebensunterhalt zu über¬
weisen.

. den.

Unterschrift des Angeworbenen

Werbebeauftragter



B Ib

— 3b — L_

Rückkehr der nach Frankreich beurlaubten Arbeitskräfte

Erlaß des GBA . vom 19. August 1943 (RArbBl . S. I 441)

Der Militärbefehlshaber in Frankreich hat unter dem 8. Juni 1943 Wi VII/786a/
745/5/43 Go A an seine nachgeordneten Dienststellen folgende Anweisung er¬
lassen:
„Betrifft : Einsatz französischer Arbeitskräfte im Reich; hier: Urlaubsverlängerungen

und Neuanwerbungen von Urlaubern.

I. Urlaubsverlängerungen
Bei den in die Heimat beurlaubten Arbeitskräften aus Frankreich macht sich in

immer steigendem Maße das Bestreben bemerkbar, die Rückkehr an den Arbeits¬
platz im Reich zu verzögern. Das muß im Interesse der Aufrechterhaltung der

Leistungen der deutschen Rüstungswirtschaft unter allen Umständen verhindert
werden. Deshalb wird folgendes angeordnet:

1. Zur Verlängerung eines Urlaubs sind nur die Arbeitseinsatzdienststellen der
Militärverwaltung berechtigt. •

2. Die Urlaubsverlängerung ist auf dem Urlaubsschein (Marschbefehl) einzu¬
tragen und dem Dienstgeber (Betrieb, Dienststelle usw.) unverzüglich mit¬
zuteilen.

3. Bei der Beurteilung der Gründe, mit denen eine Urlaubsverlängerung be¬
antragt wird, sind den Grundsätzen des totalen Kriegseinsatzes entsprechend
strengste Maßstäbe anzulegen. Erkrankungen von Familienangehörigen dürfen
nur dann als ausreichende Begründung anerkannt werden, wenn es sich um

nahe Angehörige (Eltern, Ehegatten, Kinder) handelt und Lebensgefahr
besteht.
Die Verlängerung darf nur kurzfristig und nur für die unbedingt erforderliche
Zeit gewährt werden.
Die Antragsteller haben die Richtigkeit ihrer Behauptungen durch geeignete
Bescheinigungen usw. nachzuweisen; in Zweifelsfällen sind die Angaben nach¬
zuprüfen ; dabei kann die Hilfe der örtlichen Dienststellen des Commissariat
General ä la Main d’Oeuvre franfaise en Allemagne in Anspruch genommen
werden. ,

4. Vom 1. Juli 1943 an werden auch im besetzten Gebiet die Leistungen der
deutschen Krankenversicherung von den Einrichtungen der französischen
AssurancesSociales (in der Regel von den Caisses D p̂artementales) und nicht
mehr von der Deutschen Krankenkasse in Frankreich gewährt. Damit entfällt
die Überwachung der erkrankten Urlauber durch den vertrauensärztlichen
Dienst dieser Kasse. Nach dem deutsch-französischen Sozialversicherungs¬
abkommen (in der Fassung vom 16. Mai 1943) dürfen jedoch die französischen
Krankenkassen den Urlaubern nur für die Zeit Krankenversichcrungsleistungen
gewähren, die auf dem Urlaubschein als Urlaub oder Urlaubsverlängerung
eingetragen ist. Es liegt also jetzt in den Händen der Arbeitseinsatzdienst¬
stellen, unberechtigtes Krankfeiern der Urlauber zu verhindern.
Werden Urlaubsverlängerungen wegen einer Erkrankung des Urlaubers be¬

antragt , so ist sofort eine ärztliche Untersuchung zu veranlassen. Nur wenn
diese Arbeitsunfähigkeit ergibt, darf der Urlaub verlängert werden. Auch hier¬
bei ist ein strenger Maßstab erforderlich. Das Ziel muß sein, den Urlauber
möglichst schnell wieder an seinen Arbeitsplatz zu bringen.
Ergibt dagegen die Untersuchung, daß der Erkrankte überhaupt nicht wieder
— oder wenigstens nicht in absehbarer Zeit — für eine Beschäftigung im

10. Nachtrag
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Reich einsatzfähig werden wird, so ist ihm hierüber eine (zweisprachige odereinsprachige französische) Bescheinigung auszuhändigen. Eine Urlaubsverlänge¬rung kommt in diesen Fällen nicht in Betracht. (Der Erkrankte erhält dann vonden französischen Kassen die Krankenversicherungsleistungen nach den fürRückkehrer geltenden Grundsätzen .) Von diesem Ergebnis der Untersuchungist der Dienstgeber ebenfalls zu benachrichtigen.
Für die Untersuchung gelten die Bestimmungen, die für die Untersuchungder nach Deutschland einzusetzenden Arbeitskräfte erlassen sind (siehe Rund¬erlaß vom 3. Mai 1943 Wi VII 743a/43). Die Kosten auch der Untersuchungender Urlauber gehen daher zu Lasten des Reichsstocks für Arbeitseinsatz.Die Bestimmungen des Erlasses vom 30. April 1943 — Wi VII 745/5/43 —über die Untersuchungen derjenigen Urlauber, die als Kriegsgefangene in einfreies Arbeitsverhältnis überführt wurden, bleiben unberührt.

5. Es wird empfohlen, für die Benachrichtigungenan den Dienstgeber, die Durch¬führung der ärztlichen Untersuchungen und die Bescheinigungen über dasFehlen der Einsatzfähigkeit Formblätter einfachster Art zu verwenden.
II . Neuanwerbungen von Urlaubern

Bei Anfragen deutscher Betriebe nach dem Verbleib der von ihnen nach Frankreichbeurlaubten Arbeitskräfte ist vielfach festgestellt worden, daß diese Arbeitskräftesich während ihres Urlaubs auf einen anderen Arbeitsplatz im Reich anwerbenließen. Dies muß im Interesse der Betriebe, bei denen der Urlauber eingearbeitetist und die den Arbeitsplatz für diesen Urlauber offen halten , wie auch zur Ver¬meidung einer mehrfachen Auszahlung der Ausstattungsprämie unterbundenwerden.
Falls sich der Urlauber in derselben Werbestelle, die seine frühere Umsetzung nachdem Reich durchgeführt hat, erneut anwerben lassen will, so ist dies aus derKartei zu ersehen. Diese ist daher in allen Fällen hinzuziehen, in denen die Mög¬lichkeit besteht, daß der sich Meldende ein Urlauber ist.
Die meisten Urlauber suchen jedoch andere Werbestellen auf . In allen Fälleneiner freiwilligen Meldung zur Arbeitsaufnahme im Reich haben die Werbestellendaher nachzuprüfen, ob es sich um einen Urlauber handelt (eingehende Befragung,Vorzeigung von Arbeits- oder sonstigen Ausweispapieren, Lebensmittelmarkenusw.). Falls dies festgestellt wird, ist der Urlauber seinem Arbeitsplatz im Reichraschestens wieder zuzuführen.
Die Anwerbung eines Urlaubers für einen anderen Arbeitsplatz im Reich darfnur mit schriftlicher Genehmigung der Feldkommandantur oder der Regional-werbestelle bei Vorliegen besonderer Gründe (z. B. ärztliches Gutachten über dieEinsatzfähigkeit nur in bestimmten Gebieten) vorgenommen werden; der Dienst¬geber im Reich ist hiervon unter Angabe der Gründe zu verständigen. Eine erneuteAuszahlung der Ausstattungsprämie kommt in diesem Falle nicht in Betracht.“

Außerdem beabsichtigt der Militärbefehlshaber, demnächst noch weitere Maß¬nahmen zu treffen, durch die eine rechtzeitige Rückkehr der nach Frankreich be¬urlaubten Arbeiter zu ihren Arbeitsplätzen im Reich sichergestelltwerden soll.
(GBA. VIc 5780.11/1572 — ARG. 1062/43)

10. Nachtrag
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Beurlaubung französischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 28. August 1943 (RArbBl. S. I 440)

Nach Mitteilung des Militärbefehlshabers in Frankreich ist im Departement
Allier in größerem Umfange spinale Kinderlähmung ausgebrochen. Um die
Krankheit nicht zu verschleppen, dürfen die französischen Arbeiter, die aus
dem Reichsgebiet dorthin beurlaubt werden, bis auf weiteres nicht wieder
ausreisen- Ich bitte daher, die Beurlaubung französischer Arbeiter, die in
diesem Gebiet beheimatet sind, auszusetzen. Die größeren Städte dieses
Departements sind: Montflu?on, Moulins, Lapalisse und Vichy.
(GBA. VI c 5780.11/1844 ARG. 1081/43)

Maßnahmen bei Todesfällen ausländischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 10. August 1943 (RArbBl. S. I 425)

(Abgedruckt S. Bla 10 a)
Arbeitseinsatz französischer Studenten der Heilberufe

Erlaß des GBA. vom 16. Oktober 1943
Nach meinen an die Präsidenten der Landesarbeitsämter gerichteten Rderl.
VI b 5780.11/1508 vom 6. Juli 19431) und VI 2-1991/193 vom 22. Juli
19431) sollen im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft die nach
Deutschland vermittelten französischen Studenten der Heilberufe nach
Möglichkeit entsprechend ihrem Studienberuf, z. B. Medizinstudenten als
Krankenpflegekräfte in Krankenhäusern, eingesetzt werden. Wie bei den
Studierenden anderer Fachrichtungen, die als Hilfsarbeiter usw. in
Rüstungsbetrieben beschäftigt werden, habe ich dabei unterstellt, daß die
Entlohnung auch der von den Studenten ausgeübten Tätigkeit entsprechend
nach den üblichen tariflichen Bestimmungen vorgenommen wird. Mir ist
jedoch mitgeteilt worden, daß eingesetzte Medizinstudenten teilweise keine
Entlohnung erhalten. Ich nehme an, daß die betr. Betriebe und Kranken¬
anstalten die Studenten als Volontäre behandeln und glauben, es handele
sich um eine im Rahmen des Studiums liegende Ausbildung. Ich mache
nochmals darauf aufmerksam, daß die französischen Studenten als Arbeits¬
kräfte einzusetzen und auch entsprechend zu entlohnen sind. Medizin¬
studenten ohne klinische Semester sind wie ungeprüfte, die mit klinischen
Semestern wie geprüfte Pflegepersonen zu entlohnen. Hierzu bemerke ich,
daß die klinischen Semester mit dem 6. Semester beginnen. Die Betriebe,
denen französische Studenten der Heilberufe als Hilfskräfte im Kranken¬
pflegedienst zugewiesen worden sind, sind darauf hinzuweisen und ent¬
sprechend anzuhalten.
Dieser Erlaß ist auch auf die holländischen Studenten der Heilberufe anzu¬
wenden.
(GBA. VI 2-1991/244 ARG. 1245/43)
*) Hier nicht abgedruckt. 13 Nachtrag
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Griechenland

Auszug aus dem Erlaß des Reichsarbeitsministers über Anwerbung griechi¬
scher Arbeiter für das Reichsgebiet

Vom 27. März 1942

Auf Grund von Verhandlungen mit den zuständigen Dienststellen in
Griechenland werden dort , ebenso wie in anderen europäischen Ländern,
Arbeitskräfte für das Reichsgebiet angeworben. Vorerst wurde in Saloniki
eine Werbestelle errichtet.
Die Angeworbenen werden durch griechische Amtsärzte nach den deut¬
schen Richtlinien untersucht . Wegen der für die Griechen ungewohnten
klimatischen Verhältnisse in den Aufnahmegebieten soll ihr Einsatz vorerst
möglichst in geschlossenen Räumen erfolgen.
Die Ausstellung der Pässe nimmt der Generalgouverneur unmittelbar nach
Vertragsschluß durch vier Beamte im Gebäude der Werbestelle vor . Die
Arbeitskleidung wird im Rahmen des Möglichen durch die griechische Re¬
gierung beschafft.
Reiseproviant für drei Tage wird durch die griechische Regierung unmittel¬
bar vor Abfahrt der Transporte auf dem Bahnhof ausgegeben.
Der Werbestelle Saloniki wurden über den Generalbevollmächtigten für
die Wirtschaft in Serbien Aufträge auf Zuwendung ausländischer Arbeits¬
kräfte übersandt. Schwierigkeiten bei der Anwerbung bestehen allerdings
insofern, als die meisten der zur Verfügung stehenden griechischen Ar¬
beitskräfte keinerlei Unterlagen über die bisherige berufliche Tätigkeit
nachweisen können . Die Gefahr der Fehlvermittlung wird daher bei den
griechischen Arbeitskräften größer sein als bei anderen Nationen . Trotz¬
dem muß versucht werden, Umsetzungen wegen Ungeeignetheit nur in
besonderen Ausnahmefällen vorzunehmen , falls sich eine Umsetzung
nicht vermeiden läßt , ist darauf zu achten, daß die Arbeits- und Lohn¬
bedingungen im neuen Betrieb nicht schlechter sind als bei dem Betrieb,
für den die Arbeitskraft ursprünglich angeworben wurde.
Die zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte werden bevorzugt für die
Landesarbeitsamtsbezirke Steiermark-Kärnten , Alpenland, Wien-Nieder¬
donau und Oberdonau angeworben. Die ersten Transporte griechischer
Arbeitskräfte sind bereits im Reich eingetroffen.

3. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Aushändi¬
gung von Fahrkarten an beurlaubte und in die Heimat zurückkehrende

griechische gewerbliche Arbeitskräfte
Vom 3. November 1942 (RABl. S. I 516)

Wie mir berichtet worden ist, werden die beurlaubten oder endgültig in
die Heimat zurückkehrenden griechischen gewerblichen Arbeiter im all¬
gemeinen nur mit Fahrtausweisen bis zur bulgarischen Staatsgrenze aus¬
gestattet . Dadurch haben sich für die Arbeiter große Schwierigkeiten er¬
geben.
Da bei den Büros des MER. und den größeren Bahnhöfen der Deutschen
Reichsbahn Fahrkarten nach einer Reihe griechischer Bahnhöfe ausgegeben
werden, weise ich erneut darauf hin, daß nach dem Erlaß des Reichsarbeits¬
ministers Va 5780/671 vom 13. März 19421) Urlauber mit Rückfahrkarten
bis zur nächstmöglichen Eisenbahnhaltestelle des Heimatortes auszustatten
sind. Die endgültig in die Heimat zurückkehrenden Arbeiter müssen nach
dem Erlaß des Reichsarbeitsministers Va 551-0/47 vom 19. August 19412)
Fahrtausweise bis zur Grenze ihres Heimatlandes erhalten , bei vorzeitiger
Rückkehr in der Regel bis zur nächstmöglichen Eisenbahnhaltestelle des
Heimatortes.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Anwer-
werbung griechischer Arbeitskräfte

Vom 7. November 1942 (RABl. S. I 519)
Da der Einsatz griechischer Arbeitskräfte im Reich aus klimatischen
Gründen wiederholt zu Schwierigkeiten geführt hat, wird die Anwerbung
von griechischen-Arbeitskräften für das Reichsgebiet mit sofortiger Wir¬
kung vorerst bis zum 31. März 1943 eingestellt. Die von mir dem Gene¬
ralbevollmächtigten für die Wirtschaft in Serbien zur Anwerbung in
Griechenland übermittelten Aufträge werden vom Generalbevollmäch¬
tigten für die Wirtschaft in Serbien zur Anwerbung in Serbien über¬nommen.

‘) Abgedruckt S. B I a 46.
2) Abgedruckt S. B I a 43.

3. Nachtrag
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Urlaubsverkehr griechischer Arbeitskräfte
Auszug aus einem Erlaß des GBA. vom 7. September 1943

Die zur Zeit in Griechenland bestehenden Teuerungs- und WährungsVer¬
hältnisse machen es den in die Heimat beurlaubten griechischen Arbeitern
oft unmöglich, ihren Lebensunterhalt aus ihren Lohnersparnissen zu be¬
streiten . Aus diesem Grunde hat der Generalbevollmächtigte für den Ar¬
beitseinsatz durch einen Erlaß vom 7. September 1943 angeordnet, daß
bis auf"weiteres keine Urlauberzüge aus dem Reich nach Griechenland und
zurück verkehren . Auch die fortlaufende Beurlaubung einzelner Arbeiter
oder kleinerer Gruppen nach Griechenland muß vorläufig unterbleiben.
Di? griechischen Arbeiter müssen ihren Urlaub (Familienheimfahrt) auf
einen späteren Zeitpunkt verschieben oder im Reichsgebiet verbringen.
Nur gegen die Beurlaubung in besonders dringenden Fällen (z. B. mit
Lebensgefahr verbundene schwere Erkrankung von nahen Familienange¬
hörigen) bestehen keine Bedenken.

i

11. Nachtrag
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Italien

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 19. November 1941
— Va 5513/82 — über Einsatz italienischer landwirtschaftlicher

Arbeitskräfte ; hier : Versorgung mit Bettwäsche

Nachstehend gebe ich ein Rundschreiben des Verwaltungsamts des Reichs¬
bauernführers an die Landes- und Kreisbauernschaften vom 15. Oktober 1941
— IB 572/52 — über eine mit dem Faschistischen Landarbeiterverband im
Einvernehmen mit mir getroffene Regelung bekannt:
„Meine Bemühungen, durch Vermittlung des Faschistischen Landarbeiterver¬
bandes für die italienischen landwirtschaftlichen Arbeiter Bettwäsche aus
Italien zu beziehen, sind erfolglos geblieben.
Da gegenwärtig auch sonst keine Möglichkeiten bestehen, die für die italieni¬
schen landwirtschaftlichen Arbeiter zusätzlich benötigte Bettwäsche zu be¬
schaffen, empfehle ich, den italienischen landwirtschaftlichen Arbeitern an¬
heimzustellen, daß sie sich eigene Bettwäsche aus ihrer Heimat nachsenden
lassen.
Ich habe mit dem Reichsarbeitsministerium und dem Zentralinspektorat des
Italienischen Landarbeiterverbandes für Deutschland vereinbart, daß die Be¬
triebe die Kosten für die Hersendung der aus der Heimat anzufordernden
Bettwäsche zu tragen und außerdem den italienischen Arbeitern für die Ab¬
nutzung der Bettwäsche eine Entschädigung zu zahlen haben. Diese Entschädi¬
gung ist auf 7,50 RM. jährlich festgesetzt, wozu noch ein einheitlicher Porto¬
satz von 1,50 RM. zu gewähren ist, so daß die Gesamtvergütung 9 RM. be¬
trägt . Unter Zugrundelegung einer durchschnittlichenBeschäftigungsdauer
von 9 Monaten wäre demnach den italienischen landwirtschaftlichenArbeitern
ein monatlicher Betrag von 1 RM. für die gestellte Bettwäsche zu zahlen.
Bei kürzerer Beschäftigungsdauerals 9 Monate im Jahr vermindert sich der
Gesamtbetrag entsprechend.
Das Reichsarbeitsministeriumwird die Arbeitsämter hierüber unterrichten.
Das Italienische Zentralinspektorat in Berlin wird die Betreuer der italieni¬
schen landwirtschaftlichen Arbeiter anweisen, entsprechend auf ihre Lands¬
leute einzuwirken.
Die Betriebsführer sind unverzüglich in geeigneter Weise auf diese Be¬
schaffungsmöglichkeit von Bettwäsche aufmerksam zu machen,“
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 30. Juli 1941
— V a 5511/629 — über Arbeitseinsatz italienischer Arbeitskräfte ; hier:
Rückbeförderung nach ordnungsmäßiger Beendigung des Arbeitsvertrages

Von den italienischen Arbeiterverbänden ist der Wunsch geäußert worden,
den italienischen Arbeitern, die nach ordnungsmäßiger Beendigung ihres Ar¬
beitsvertrages in die Heimat zurückkehren, bereits am Abfahrtsort in Deutsch¬
land die erforderlichen Fahrkarten bis zur Heimatstation in Italien auszu¬
händigen. Begründet wird dieser Wunsch damit, daß die italienischen Arbeiter
an der Grenze den Zug zur Lösung einer Fahrkarte verlassen und bis zur
Weiterfahrt oft 8 bis 10 Stunden warten müssen. Die Betriebsführer sind
zwar nach Abschnitt IX des Arbeitsvertrages nur verpflichtet, die Kosten bis
zur deutschen Reichsgrenze zu tragen, ich bitte sie aber anzuhalten, dem be¬
rechtigten Wunsch der italienischen Arbeitsverbände zu entsprechen und den
Rückkehrern Fahrkarten bis zur Heimatstation auszuhändigen,wobei Voraus-
setzung ist, daß die italienischen Arbeiter dem Betriebsführer den entsprechen¬
den Betrag für die Fahrt von der Grenze bis zum Heimatort aushändigen
oder sich mit der Einbehaltung des Betrages einverstanden erklären.



B Ib

— 7 —

Muster des Urlaubsscheins für Italienische gewerbliche Arbeiter

1

Dieses Blatt ist an der Grenze
dem Beauftragten des Grenz -
arbeitsamts zu übergeben.

Nicht vom Betrieb ausfüllen!
Zug Nr.

von . ..
nach .
am.

Rückfahrt ab.
am.

Urlaubsschein
(Nur gültig bei Benutzung von Urlaubersonderzügen für italienische gewerbliche Arbeiter .)

Vom Betrieb ausfüllen und vor Reiseantritt dem Arbeitsamt vorzulegen.

Der
(Vor- und Zuname , Bankausweisnummer)

aus
(Heimatort , Heimatprovinz)

geh. am beschäftigt als

ist vom.

beurlaubt.
Grund des Urlaubs:

bis nach
(Heimatort)

(Familienheimfahrt , Krankheitsurlaub , Heimaturlaub)

Der Urlauber wird mit Sonderzug-Riickfahrkarte

bis . ‘. abgefertigt
Der Urlauber ist über die für die Mitnahme von Geldmitteln in deutscher bzw. italienischer Währung

geltenden Bestimmungen unterrichtet.
Der Urlauber ist verpflichtet , nach Beendigung des Urlaubs die Arbeit in unserem Betrieb wieder

aufzunehmen.

Der Arbeiter ist in Deutschland bei der.

Krankenkasse —Bezirksknappschaft —in .>. . versicher t

. den . 194. .

(Firmenstempel und Unterschrift)

Bescheinigung des Arbeitsamts . .
Der Erteilung des^ Sichtvermerks zur einmaligen Aus- und Wiedereinreisc wird zugestimmt.

. . den . 194.
Stempel I . A.

l.' nUTscbrift
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Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 27. September 1941
—’V a 5780.14/3603 — über Rückkehr italienischer Arbeitskräfte

in die Heimat

Von italienischer Seite ist die Ergänzung der Rückkehrscheine gewünscht
worden, damit die Arbeitskräfte, die wegen Krankheit , Unfalls oder
Schwangerschaft nach Italien zurückkehren, in den Besitz der erforderlichen
Unterlagen kommen. An Stelle des bisherigen Musters tritt das nachfolgende
Muster, das noch durch den italienischen Wortlaut ergänzt wird. Die Rück¬
kehrscheine werden auf grünem Papier hergestellt werden und den Arbeits
ämtern demnächst zugehen.
Die Bescheinigung der Krankenkasse oder Bezirksknappschaft ist nur erfor¬
derlich, wenn Krankheit , Unfall oder Schwangerschaft der Grund zur Rück¬
kehr ist. Die deutschen Träger der Krankenversicherung sollen den Über¬
weisungsschein grundsätzlich selbst aushändigen. Ist die sofortige Aushändi¬
gung, z. B. wegen Anfertigung eines längeren vertrauensärztlichen Gut¬
achtens, ausnahmsweise nicht sogleich möglich, dann wird die Krankenkasse
oder Bezirksknappschaft den Überweisungsschein dem Arbeitsamt zur Aus¬
händigung an die italienische Arbeitskraft übersenden.
Das Arbeitsamt hat den Rückkehrschein erst zu bescheinigen, wenn sich aus
der Bescheinigung der Krankenkasse oder der Bezirksknappschaft ergibt,
daß der Überweisungsschein ausgehändigt ist oder zur Aushändigung bei
ihm eingegangen ist.
Die Rückkehrscheine sind mit zwei Durchschriften zu fertigen. Eine Ausferti¬
gung verbleibt beim Arbeitsamt, die andere ist für gewerbliche Arbeiter an
den Faschistischen Verband der Industriearbeiter (CFLI.) in Berlin W 35,
Potsdamer Straße 180/182, für landwirtschaftliche Arbeiter an den Faschisti¬
schen Landarbeiterverband in Berlin W 35, Matthäikirchplatz 10, zu senden.
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Nur gegen Vorlage des Rückkehrscheines und des Sicht¬
vermerks ist der Grenzübertritt möglich . Der Rück¬kehrschein muß außerdem der Heimatbehörde zum
Nachweis der ordnungsmäßigen Beendigung des
Arbeitsverhältnisses vorgelegt werden . Er ist

daher sorgfältig aufzubewahren.

Rückkehrschein
für italienische Arbeitskräfte

Der.
(Vor - und Zuname)

aus
(Heimatort)

geb . am . .. . , beschäftigt gewesen als
ist berechtigt , in seinp Heimat zurückzukehren.

Grund der Rückkehr : . . . ,.
(Nichtzutreffendes ist zu durchstreichen !)

Der Inhaber dieses Ausweises ist erkrankt — arbeitsunfähig — ungeeignet — hat seinen Arbeits¬
vertrag im Reichsgebiet erfüllt — sein Arbeitsverhältnis ist ordnungsmäßig beendet.

Der Rückkehrer hat eine Fahrkarte bis . erhalten.
Der Rückkehrer ist über die für die Mitnahme von Geldmitteln in deutscher und italienischer Wäh¬

rung geltenden Bestimmungen unterrichtet worden.

. , den . 194 . .
(Firmenstempel und Unterschrift)

Bescheinigung der . Krankenkasse — Bezirksknappschaft
ln  . *)

Der Rückkehr d . . . . erkrankten — schwangeren — Versicherten nach Italien wird . . . . zugestimmt.Ein Überweisungsschein ist de . Versicherten von der Unterzeichneten Krankenkasse — Bezirks¬
knappschaft — ausgehändigt worden — wird d . Versicherten durch das Arbeitsamt ausgehändigtwerden.

. , den . 194 . .

(Stempel ) . . .
(Unterschrift der Krankenkasse oder Bezirksknappschaft)

*) Nur im Falle der Rückkehr einer erkrankten Arbeitskraft oder einer schwangeren Arbeiterin
auszufüllen . (Unzutreffendes ist bei der Ausfüllung zu streichen .)

Bescheinigung des Arbeitsamts.
Der Erteilung des Sichtvermerks zur einmaligen Ausreise wird zugestimmt.

. . . den . 194 . .
I . A . :

(Stempel)
(Unterschrift)

1. Nachtrag
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Erlaß des Reichsarbeitsministers über Familienheimfahrten und Urlaubs¬
reisen ausländischer gewerblicher Arbeitskräfte sowie Rückkehr italieni¬

scher gewerblicher Arbeitskräfte
Vom 6. Februar 1942 (abgedruckt S. B VI 12)

Auszug aus dem Erlaß des Reichsarbeitsministers über Einsatz italienischer
Arbeiter in den besetzten Gebieten Rußlands und in Finnland

Vom 8. April 1942

1. Um den Einsatz der italienischen Arbeiter trotz der weiten Entfernung
und der damit verbundenen Unmöglichkeit einer unmittelbaren Be¬
treuung durch die italienischen Vertrauensleute zu erleichtern, sind die
italienischen Arbeiter in den genannten Gebieten möglichst nur in
Gruppen von mindestens 10 Mann einzusetzen. Jeder Einsatz ist von dem
Betriebsführer dem Arbeitsamt zu melden, das seinerseits den zuständigen
italienischen Betreuer in Kenntnis zu setzen hat . Dadurch wird ermög¬
licht, daß die vor dem Einsatz in den genannten Gebieten zuständigen
italienischen Betreuer jederzeit mit den Arbeitern in Verbindung bleiben
und sie in der erforderlichen "Weise betreuen können.
2. Die italienischen Arbeiter dürfen nur mit ihrer ausdrücklichen Zu¬
stimmung in den genannten Gebieten eingesetzt werden.
3. Für die Rückbeförderung im Falle einer Krankheit gelten dieselben
Bestimmungen wie bei der Beschäftigung im Reichsgebiet.
4. Die Überweisung der Lohnersparnisse erfolgt in der Weise, daß der
Betrieb, der ja regelmäßig seinen Sitz im Reichsgebiet behält , die Lohn¬
ersparnisse überweist, so daß die Überweisung in derselben Weise wie
bei den übrigen italienischen Arbeitern erfolgt.
5. Ein unmittelbarer Postverkehr der italienischen Arbeiter iA den be¬
setzten Ostgebieten Rußlands mit ihren Angehörigen in Italien ist nicht
möglich. Der Arbeiter kann aber unter Benutzung der deutschen Post¬
einrichtungen seine Post an seinen im Reichsgebiet befindlichen Betreuer
senden, der dann die Weiterleitung nach Italien zu übernehmen hat . Von
Finnland ist unmittelbarer Postverkehr mit Italien möglich.
Soweit Betriebe bereits italienische Arbeiter in die besetzten Gebiete
Rußlands oder nach Finnland entsandt haben, sind diese anzuhalten , den
Arbeitsämtern die Namen der betreffenden italienischen Arbeiter mit¬
zuteilen, damit die italienischen Betreuer davon in Kenntnis gesetzt wer¬
den können. x
1. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Einsatz
italienischer gewerblicher Arbeiter in Operationsgebieten und in den

besetzten Gebieten Rußlands
Vom 11. Mai 1942

Nach der deutsch-italienischen Vereinbarung vom 2. März 1942 darf der
Einsatz italienischer gewerblicher Arbeiter in Operationsgebieten nur nach
vorheriger Zustimmung der zuständigen italienischen Stellen und unter
Beachtung der von mir gemeinsam mit den italienischen Behörden für
diesen Einsatz festzustellenden besonderen Bedingungen erfolgen. Mit dem
Auswanderungsamt bei der Kgl. Italienischen Botschaft ist vereinbart , daß
die Bestimmungen des Erlasses vom 8. April 19421) entsprechend anzu¬
wenden sind.
Zur Klarstellung weise ich darauf hin, daß zu den besetzten Gebieten Ruß¬
lands auch die baltischen Länder gehören.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
einsatz italienischer Arbeitskräfte ; hier : Nachsendung von privaten Gegen¬

ständen nicht nach Deutschland zurückgekehrter Urlauber
Vom 12. September 1942

Die italienische Seite hat gebeten, das im Reich zurückgelassene private
Eigentum (Kleidungsstücke, Koffer usw.) der Italiener, die während ihres
Urlaubsaufenthaltes in Italien zum Wehrdienst einberufen werden und
deshalb nicht nach Deutschland zurückkehren können , auf Antrag an den
Eigentümer zurückzusenden. Ich bitte , diesem Wunsch zu entsprechen und
die Betriebe, die Italiener beschäftigen, entsprechend zu unterrichten . Die
Rücksendungskostenkönnen , soweit sie nicht vom Betrieb getragen werden,
auf Mittel des Reichsstocks für Arbeitseinsatz übernommen werden.

Erlaß des Generalbevollmächtigten
für den Arbeitseinsatz über Postsendungen der im Reich eingesetzten

italienischen Arbeitskräfte nach Italien

Vom 7. Dezember 1942 (RArbBl. S. I 553)

Nach Mitteilung des Reichspostministers vom 19. November 1942 hat
eine im Oktober dieses Jahres in Kraft getretene Verordnung der Kgl. Ita¬
lienischen Regierung über die Regelung des Post- und Telegraphenwesens

' ) Vgl . S. B I b 10.
4. Nachtrag
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während des Krieges unter anderem bestimmt, daß aus dem Ausland kom¬
mende Postsendungen nicht weitergeleitet werden, wenn
1. unsichtbare Tinte oder andere Mittel , die die Schrift unsichtbar machen,

benutzt worden sind;
2. kariertes Papier oder gefütterte Umschläge benutzt worden sind;
3. die Sendungen Briefmarken oder ähnliche Werte jeder Art einzeln oder

in Sammlungen, neu oder gebraucht, enthalten;
4. die Sendungen ohne namentliche Angabe des Empfängers verschickt wer¬

den, auch bei postlagernden Sendungen. Postschließfachsendungen sind
zugelassen, wenn zu der Haltung des Schließfaches eine im Einver¬
nehmen mit den Militärbehörden ergangene Genehmigung des Innen¬
ministeriums vorliegt;

5. die Sendungen, Zeitungsausschnitte, Zigaretten , beschriebene oder un¬
beschriebene Notenblätter oder auf Karten aufgezogene Lichtbilder ent¬
halten.

Ich bitte die Betriebe, die italienische Arbeiter beschäftigen, zu verständigen.

Erlaß des Generalbevollmächtigten 'für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
einsatz italienischer Arbeitskräfte

Vom 28. Dezember 1942
(Abgedruckt S. B III b 6)

4. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
verträge der italienischen Arbeitskräfte

Vom 22. Februar 1943 (RArbBl. S. I 181)

Von italienischer Seite ist darauf hingewiesen worden, daß die deutschen
Betriebe häufig Arbeitsverträge mit italienischen Arbeitern verlängern
oder bei Umsetzungen neu abschließen, ohne den zuständigen italienischen
Betreuer zu beteiligen. Anläßlich der Verlängerung von Arbeitsverträgen
soll in vielen Fällen Urlaub nach Italien bewilligt worden sein.
Die ohne Beteiligung der zuständigen italienischen Betreuer verlängerten
oder neu abgeschlossenen Arbeitsverträge werden von den italienischen
Dienststellen nicht anerkannt . Das hat zur Folge, daß die nach Italien ein¬
gereisten Arbeiter nicht mehr auf ihren alten Arbeitsplatz zurückkehren
können.
Ich bitte , die Betriebe, die italienische Arbeiter beschäftigen, entsprechend
zu unterrichten.
(GBA. Va 5780.14/1416, ARG. 260/43)

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Vertrags¬
brüche italienischer Arbeitskräfte

Vom 24. Februar 1943

Damit meine Dienststelle Italien die Maßnahmen, die zur Verhinderung
der erneuten Anwerbung vertragsbrüchig gewordener italienischer Arbeits¬
kräfte erforderlich sind, entsprechend meinem Erlaß Va 5780.14/1348 vom
9. Januar 1943 ordnungsmäßig durchführen kann, müssen die ihr von den
Arbeitsämtern zugehenden Anzeigen über vertragsbrüchig gewordene Ar¬
beitskräfte folgende Angaben enthalten:

1. Vor- und Zuname des Arbeiters,
2. Geburtsdatum,
3. Wohnort , "
4. Provinz,
5. beschäftigt gewesen bei der Firma,
6. Vertragsablauf am,
7. vertragsbrüchig seit.

Ich bitte , dies zu beachten, weil es der Dienststelle Italien im anderen Falle
nicht möglich ist, die Anzeigen zu verfolgen.
(GBA. VI 5780.14/1316, ARG. 277/43)

7. Nachtrag
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Rückkehrscheine für italienische Arbeitskräfte
Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz

vom 21. April 1943 (RArbBl. S. I 263)

Um den beschleunigten Einsatz der nach Italien zurückkehrenden Arbeits¬
kräfte in der italienischen Kriegsindustrie italienischerseits sicherzustellen
und zu überwachen, ist von italienischer Seite gebeten worden , den Rück¬
kehrern noch eine Durchschrift des Rückkehrscheines auszuhändigen, der
von italienischer Seite an der Grenze abgenommen werden soll.
Ich bitte diesem Wunsche zu entsprechen. Die Durchschrift ist dem Rück¬
kehrschein anzuheften . Da sie italienischerseitsnur zu Kontrollzwecken be¬
nötigt wird, darf sie vom Arbeitsamt weder unterschrieben, noch mit dem
Dienststempel versehen werden. Außerdem erhält sie mit Rotstift in großer
Schrift die von links unten nach rechts oben gehende Aufschrift : Duplikat— Nur für Kontrollzwecke.
Die Durchschrift des Rückkehrscheines, die nach dem Erlaß des Reichs¬
arbeitsministers Va 5780.14/3603 vom 27. September 19411) (Rderl . ARG.
936/41) dem Faschistischen Verband der Industriearbeiter (CFLI.) oder dem
Faschistischen Landarbeiterverband in Berlin zu übersenden war, entfällt in
Zukunft.
(GBA. Via 5780.14/262 — ARG. 517/43)

Urlaubsverkehr gewerblicher italienischer Arbeitskräfte
Erlaß des GBA. vom 21. Mai 1943 (RArbBl. S. I 328)

Durch meinen Erlaß VIe 5760.14/279 vom 15. April 1943 ist der Urlaub
für italienische Arbeitskräfte , die im Jahre 1943 nach Italien zurückkehren
sollen, bis auf die Fälle gesperrt worden , jn denen dringende Gründe für
die Gewährung eines Urlaubs vorliegen. Es erhalten hiernach nur noch
diejenigen italienischen Arbeiter regelmäßige Familienheimfahrten , deren
Rückkehr nach Italien erst im Jahre 1944 vorgesehen ist.
In Anbetracht der geringen Zahl der noch zu beurlaubenden Arbeiter
werden in Zukunft keine Urlaubersonderzüge mehr nach Italien verkehren.
Um jedoch eine Überfüllung der Regelzüge an einzelnen Tagen zu ver¬
meiden, werden die Betriebe die italienischen Arbeiter jeweils nur in
Kleinstgruppen beurlauben können.
(GBA. VI c 5780.14/278 — ARG. 653/43)

*) AbgedrucktS. BI b 8.
7. Nachtrag
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Kroatien , Serbien

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 25. Juli 1941 über ärztliche
Untersuchung und Entlausung der in Kroatien und Serbien

geworbenen Arbeitskräfte

Da Kroatien und Serbien nicht frei sind von Fleckfieber und Malaria, hat
es sich zum Schutze der deutschen Bevölkerung gegen Einschleppungdieser
Seuchen und zum Schutze der in diesen Gebieten geworbenen Arbeitskräfte
als notwendig erwiesen, sie bei Betreten des Reichsgebiets einer ärztlichen
Untersuchung und Entlausung zu unterziehen. Ebenso werden Kleidung
und Gepäck entwest. Diese Maßnahmen werden in Marburg durchgeführt, so
daß die Transportabholer bereits gereinigte Transporte übernehmen. Die Auf¬
nahmearbeitsämter haben diese Transporte außerdem vor dem Einsatz einer
nochmaligen Reihenuntersuchung zu unterziehen. Eine nochmalige Entlausung
und Entwesung ist nur bei festgestelltem Befall mit Läusen oder Nissen
notwendig.
Da in Marburg keine Möglichkeit besteht, Krätzekranke zu behandeln, sind
diese im Aufnahmebezirk sofort einer Schnellbehandlung zur Herstellung ihrer
Arbeitsfähigkeit zuzuführen. Eine Liste der festgestelltenKrätzekranken er¬
hält der Transportabholer bei der Übernahme des Transports.
Malariakranke und -verdächtige sind auszusondern und ebenfalls sofort in
eine Schnellbehandlungzu überweisen. Nach dem modernen Behandlungs¬
verfahren kann auch in diesem Falle die Arbeitsfähigkeit in der Regel in
kurzer Zeit wiederhergestellt werden.
Von der Durchführung von Pockenimpfungen ist abzusehen. Wegen der Über¬
lastung der Gesundheitsämter sind auch Röntgenreihendurchleuchtungen
nicht möglich.
Bereits eingesetzte Serben und Kroaten sind einer nachträglichen Untersuchung
und gegebenenfallsEntlausung zu unterziehen. Ebenso sind gegebenenfalls
Kleidung und Gepäck zu entwesen.
Da auch nach dem Einsatz eine Überwachungder serbischen und kroatischen
Arbeitskräfte vom seuchenhygienischen Standpunkt aus notwendig ist, ersuche
ich, die Gesundheitsämter von dem Eintreffen der Transporte rechtzeitig zu
unterrichten; ebenso sind ihnen die Betriebe bekanntzugeben, denen Serben
und Kroaten zugeteilt werden.

9* 1. Nachtrag
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Erlaß des Reichsarbeitsministers über Unterbringung kroatischer Arbeiter
Vom 9. März 1942

Nach Mitteilung des Auswärtigen Amts hat die Kroatische Gesandtschaft
den Wunsch zum Ausdruck gebracht, die im Reich beschäftigten ser¬
bischen Arbeiter aus Serbien (also nicht serbische Arbeiter aus Kroatien)
nicht zusammen mit kroatischen Arbeitern zu beschäftigen. Wenn sich
dieser Wunsch ausnahmsweise an irgendeiner Stelle nicht ganz durch¬
führen lasse, so möge wenigstens dafür gesorgt werden, daß solche ser¬
bischen Arbeiter nicht zusammen mit kroatischen Arbeitern in der gleichen
Ba-racke untergebracht werden.
Ich bitte , diesem Wunsche der Kroatischen Gesandtschaft nach Möglich¬
keit zu entsprechen und auch die Betriebe zu unterrichten.

I
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Niederlande

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 13. Mai 1941
— V a 5760.20/172 — über zollfreie Einfuhr von Kleidungsstücken

für niederländische Arbeiter

Paketsendungen für niederländische Arbeiter

Zu den Klagen der niederländischen Arbeiter, daß es ihren Angehörigen
wegen des in den Niederlanden bestehenden Ausfuhrverbots nicht möglich
gewesen sei, ihnen Wollsachen zu schicken, teilt der Reichskommiissar für
die besetzten niederländischen Gebiete mit, daß die Ausfuhr getragener
Wollsachen aus den Niederlanden keiner Genehmigung bedarf und auch
bisher schon zulässig gewesen ist. Die niederländischen Behörden haben
nunmehr auch den Versand neuer Kleidungsstücke zugelassen. Für die
Antragstellung und den Versand der Kleidungsstücke ist folgende Rege¬
lung getroffen:
Die Angehörigen der Arbeiter haben bei dem zuständigen Organ der
öffentlichen Arbeitsvermittlung in den Niederlanden Antrag auf Erteilung
der Ausfuhrbewilligung zu stellen. In dem Antrag sind der Name und die
Anschrift des Empfängers sowie die Menge und die Art der zu übersenden¬
den Waren anzugeben. Das Organ der öffentlichen Arbeitsvermittlung
prüft den Antrag und leitet ihn an das „Crisis Uitvoer Bureau“ im Haag,
Piet Heinplein 6, zur Erteilung der Ausfuhrgenehmigung weiter. Die Ge¬
nehmigung wird dem Antragsteller unmittelbar übersandt, worauf die
Versendung der Kleidungsstücke in Postpaketen an den Empfänger er¬
folgen kann. Der Genehmigungsschein ist dem Paket beizufügen. Für die
Genehmigung ist eine Gebühr von 50 hfl. zu entrichten. Vordrucke für die
Anträge sind bei dem Crisis Uitvoer Bureau erhältlich, bei dem auch
etwaige Beschwerden vorzubringen sind.
Ich bitte,, die Betriebsführer der niederländischen Arbeiter über die Rege¬
lung in geeigneter Weise zwecks Mitteilung an die Arbeiter zu unter¬
richten.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 11. Oktober 1941
— V a 5780.20/2174 — über Lebensmittelkarten bei Urlaubsfahrten

niederländischer Arbeitskräfte

Nach Mitteilung des Reichskommissarsfür die besetzten niederländischen
Gebiete haben sich bei Urlaubsreisen der im Reich eingesetzten nieder¬
ländischen Arbeitskräfte wiederholt dadurch Unzuträglichkeiten ergeben,'
daß die Urlauber in den Niederlanden keine Lebensmittelkarten erhalten
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konnten, weil sie die Abmeldebescheinigung der zuständigen deutschen
Ausgabestelle für Lebensmittelkarten nicht vorlegen konnten. Die nieder¬
ländischen Ausgabestellen haben strenge Weisung, zur Verhinderung eines
Doppelbezuges in solchen Fällen die Aushändigung von Lebensmittel¬karten abzulehnen.
Ich bitte, die Betriebe, die Niederländer beschäftigen, darauf hinzuweisen,
daß Niederländer bei Urlaubsreisen entweder im Besitz der Abmelde¬
bescheinigung der zuständigen deutschen Ausgabestelle für Lebensmittel¬
karten oder deutscher Reisemarken sein müssen. Die Reisemarken haben
in den niederländischen Gaststätten Gültigkeit und können auch durch
die niederländische Distributie umgetauscht werden.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Ein¬
ziehung der Reise - usw. Kosten ausländischer Arbeitskräfte von den

aufnehmenden Betrieben
Vom 8. Februar 1943 (RArbBl. S. I 141)

(Abgedruckt S. B I a 48 h)
t

Arbeitseinsatz französischer Studenten der Heilberufe
Erlaß des GBA. vom 16. Oktober 1943

(Abgedruckt S. B I b 3 d)

13. Nachtrag
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Generalgouvernement

Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 15. März 1941
— Ib 1939/689 — über ärztliche Untersuchung der für das Reichsgebiet

angeworbenen polnischen Arbeitskräfte

Bei einigen Landarbeitsämtern sind Zweifel darüber entstanden, ob die
für das Reichsgebiet angeworbenen landwirtschaftlichen und gewerblichen
polnischen Arbeitskräfte auch in diesem Jahre und weiterhin vor ihrem
Einsatz ärztlich zu untersuchen und zu entlausen sind. Da zur Zeit wieder
mit verstärkten Werbungen begonnen worden ist, weise ich ausdrücklich
darauf hin, daß die im Vorjahr über die ärztliche Untersuchung der Polen
ergangenen Erlasse weder zeitlich begrenzt noch von mir aufgehoben sind.
Polnische Arbeiter und Arbeiterinnen sind daher auch künftig — und
zwar gleichgültig, ob sie mit größeren Sammeltransporten , in kleineren
Gruppen oder einzeln eintreffen — einer zweiten ärztlichen Untersuchung
und gegebenenfalls Entlausung zu unterziehen.
Im einzelnen bemerke ich folgendes:

I. Ärztliche Untersuchung
Die Untersuchungen sind nach den gleichen Grundsätzen wie im Vorjahre
durchzuführen. Da jedoch die Zahl der neu angeworbenen Polen in diesem
Jahr kleiner sein wird, erwarte ich, daß die Untersuchungen eingehender vor¬
genommen werden, damit die Klagen über den Einsatz kranker oder nicht
voll einsatzfähiger Arbeitskräfte auf ein Mindestmaß beschränkt, wenn nicht
völlig beseitigt werden. Dabei ist aber zu beachten, daß die grundsätzliche
Entscheidung über die Arbeitsfähigkeit bereits bei der ersten ärztlichen Unter¬
suchung im Generalgouvernementgetroffen wird. Körperschäden, wie Brüche,
Krampfadern , fehlende Finger oder Zehen, mit denen der Arbeiter oder die
Arbeiterin in ihrer Heimat jahrelang Arbeiten, wie sie im Reichsgebiet ver¬
langt werden, ausgeübt haben und die bei der ärztlichen Untersuchung im
Generalgouvernement nicht als hinderlich für die Arbeitsaufnahme im Reich
angesehen wurden, sind daher bei der zweiten ärztlichen Untersuchung vor
dem Einsatz in der Regel nicht zu beanstanden. Um sicherzustellen, daß nicht
Arbeitskräfte mit groben, wirklich arbeitshindernden Körperfehlern ins Reich
geschickt werden, habe ich die Abteilung Arbeit beim Generalgouverneurnoch
einmal gebeten, bei den ärztlichen Untersuchungenim Abgabebezirk hierauf
besonders zu achten.
Soweit die Durchführung der ärztlichen Untersuchungen auch in diesem Früh¬
jahr vom ärztlichen Dienst der Arbeitseinsatzverwaltung ohne Unterstützung
anderer Stellen nicht möglich sein sollte, bitte ich, schon jetzt mit den zustän¬
digen Stellen der Kassenärztlichen Vereinigung Deutschlands Fühlung zu

\
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nehmen. Ich habe den Leiter der KVD. gebeten, seine Dienststellen ent¬
sprechend anzuweisen. Das Verfahren des Vorjahres, das sich im ganzen
bewährt hat , wird zweckmäßig beizubehalten sein.

II. Entlausung
Nach wie vor sind Polen und Polinnen, bei denen Läusebefall oder Befall mit
Nissen festgestellt wird, zu entlausen. Sofern in einzelnen Bezirken aus be¬
sonderen Gründen eine Zweitentlausung aller — also auch der nicht erkenn¬
bar befallenen — Polen verlangt wird, bestehen hiergegen keine Bedenken,
wenn die Durchführung einer solchen Maßnahme im Bezirk selbst stattfindet.
Falls die Entlausungseinrichtungender Polizei, der staatlichen oder kommu¬
nalen Gesundheitsämter oder sonstiger Träger nicht ausreichen, bitte ich, mit
den Wehrkreisärzten über eine dem Vorjahre entsprechende Regelung zu ver¬
handeln. Die Heeressanitätsinspektion ist gebeten worden, Sanitätsoffiziere
und die Entlausungseinrichtungen der Stalags wiederum zur Verfügung zu
stellen, soweit die militärischen Belange es zulassen. Das Oberkommando der
Wehrmacht habe ich gebeten, die Stalags auch für die Unterbringung und Ver¬
pflegung der zu entlausenden Polen freizugeben.
Grundsätzlich muß in diesem Jahr jedes Landesarbeitsamt in seinem eigenen
Bezirk entlausen. Zum Teil werden die örtlichen Gesundheitsbehördenin der
Zwischenzeit eigene Einrichtungengeschaffen haben. Zur Einrichtung behelfs¬
mäßiger Entlausungsgelegenheitenkönnten in beschränktem Umfange Ther-
modes-Heißluftgeräte zur Verfügung gestellt werden, die die Abteilung Ar¬
beit im Generalgouvernement zur Zeit nicht benötigt. Da jedoch erfahrungs¬
gemäß die Verschickung der Geräte unter den heutigen Umständen starken
Verzögerungen unterworfen ist, wäre mir über etwaigen Bedarf umgehend
zu berichten, damit ich mich sofort mit der Abteilung Arbeit in Verbindung
setzen kann.

III. Durchführungsbestimmungen
Die Erfahrungen des Vorjahres haben gezeigt, daß trotz der ersten ärztlichen
Untersuchung im Abgabebezirk und der zweiten Untersuchung unmittelbar
vor dem Einsatz Erkrankungen an Tuberkulose nicht immer erkannt worden
sind. Da bei den hygienischen Verhältnissen im früheren Polen die Tuber¬
kulose weit verbreitet ist, eine Einschleppung durch polnische Arbeitskräfte
aber unbedingt vermieden werden muß, sollen nunmehr alle für den Einsatz
im Reichsgebiet angeworbenen Polen möglichst gleich im Anschluß an die
zweite ärztliche Untersuchung durchleuchtet werden. Auch die bereits ein¬
gesetzten Polen werden nachträglich einer Röntgenreihenuntersuchungunter¬
zogen. Weitere Weisungen hierüber werden vom Reichsministerdes Innern
an die Gesundheitsbehördenund von mir noch erlassen. Wegen der künftig
einzusetzenden Polen bitte ich jedoch schon jetzt mit den staatlichen und kom-
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munalen Gesundheitsämtern über die Durchführung der Durchleuchtungun¬
mittelbar im Anschluß an die ärztliche Untersuchung Fühlung zu nehmen.
Zur Deckung der Unkosten erhalten die Gesundheitsämter für jede Durch¬
leuchtung 50 Rpf. Dieser Betrag, der aus Kap. 2 Tit . 1 des Haushalts des
Reichsstocks für Arbeitseinsatz zu zahlen ist, ist mit dem Reichsminister des
Innern vereinbart worden.

IV. Schwangere Polinnen
Im Rderl. ARG. 834/40 Abschn. 3 hatte ich bestimmt, daß polnische Arbeite¬
rinnen, die schwanger sind, nach Bekanntwerden der Schwangerschaft unab¬
hängig von der Dauer und dem Zeitpunkt der Feststellung auf Kosten des
Reichsstocks für Arbeitseinsatz zurückgeschickt werden müssen. Hieran muß
auch in Zukunft grundsätzlich festgehalten werden. Ich habe jedoch keine Be¬
denken, daß von der Rücksendung abgesehen wird, wenn es sich um ver¬
heiratete Polinnen handelt, die mit ihrem Ehemann zusammen eingesetzt sind,
oder wenn die Betriebsführer auf die Erhaltung der Arbeitskraft besonderen
Wert legen und gegen das Verbleiben der Polin mit Kind nichts einzuwenden
haben. Die Entscheidung in solchen und ähnlichen Fällen treffen die Landes¬
arbeitsämter.

V. Meldungen
Wegen der damit verbundenen Arbeitsbelastung sehe ich davon ab, eingehende
Erhebungen und Berichte über die ärztliche Mitwirkung beim Einsatz pol¬
nischer Arbeitskräfte anzuordnen. Ich bitte jedoch, kurze zahlenmäßige Auf¬
zeichnungen über die Untersuchungen, Durchleuchtungenund Entlausungen
zu führen, die den Landesarbeitsämtern zum 10. und mir zum 20. jedes
Monats für den vergangenen Monat vorzulegen sind. Ferner bitte ich, mich
über etwaige Schwierigkeiten und besondere Beobachtungen zu unterrichten.

Runderlaß des Reichsarbeitsministersvom 22. April 1941
— Ib 1939/1222 — über ärztliche Untersuchung der für das Reichsgebiet

angeworbenen polnischen Arbeitskräfte

Zu Abschnitt II desRdErl . ARG.  253/41

Zur Sicherstellung der zweiten Entlausung der für das Reichsgebiet an¬
geworbenen polnischen Arbeitskräfte hat die Heeressanitätsinspektion auf
meine Anregung folgenden Hunderlaß an den Heeresarzt, den Leitenden
Sanitätsoffizier beim Militärbefehlshaber im Generalgouvernement , die
Wehrkreisärzte I bis XIII, XVII, XVIII , XX, XXI und den Leitenden
Sanitätsoffizier beim Militärbefehlshaber beim Reichsprotektor in Böhmen
und Mähren herausgegeben:

16
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„Der Heeressanitätsinspekteur Berlin, den 17. April 1941
49 p 20 S In/Wi G IV

1742/41

Ebenso wie im vergangenen Jahre werden auch in diesem Jahre polnische
landwirtschaftliche Arbeiter im Generalgouvernement angeworben und
in Deutschland eingesetzt, wenn auch in geringerer Zahl als im vorigen
Jahre.
Nach der Verfügung — 49 p 12/14 S In II — 43. 2. 40 II . Ang. vom 10. Fe¬
bruar 1940 waren dem Herrn Reichsarbeitsminister Sanitätspersonal und
Entlausungseinrichtungen im Rahmen des dienstlich Tragbaren für die
ärztliche Durchmusterung und Entlausung der Arbeiter zur Verfügung
zu stellen.
Hiernach ist auch in diesem Jahre zu verfahren.

Im Aufträge : Schmidt.“

Das Oberkommando der Wehrmacht hat sich mit Schreiben vom 8. April
1941 — Az. 2 f 24. 17a Kriegsgef. (Ie) / Nr . 1801/41— bereit erklärt , auch
in diesem Jahre für die Durchführung der Entlausungen die Entlausungs¬
anlagen des Stalags und das Sanitätspersonal bereitzustellen, soweit die
militärischen Belange dies zulassen. Für die Entlausungen, Unterbringung
und Verpflegung der zivilen polnischen Arbeitskräfte in wehrmacht¬
eigenen Anlagen sind die mit RdErl . ARG. 500/40 Abschnitt I bekannt¬
gegebenen Beträge zu entrichten.

Zu Abschnitt III des RdErl . ARG.  253/41

Wegen der Durchleuchtung der polnischen Arbeitskräfte hat der Reichs¬
minister des Innern folgenden Runderlaß im RMBliV. S. 619 veröffent¬
licht.

„Röntgenuntersuchung der neu einzusetzenden polnischen Zivilarbeiter
RdErl . des Reichsministers des Innern vom 4. April 1941

IVg 5749/41—5801
(1) Soweit in Zukunft polnische Zivilarbeiter und -arbeiterinnen im Reich
eingesetzt werden, sind sie bereits bei ihrem Eintreffen , und zwar möglichst
im Anschluß an die durch den ärztlichen Dienst der Arbeitseinsatzverwal¬
tung erfolgende Nachuntersuchung, von den Gesundheitsämtern mit
Röntgenstrahlen (Durchleuchtung oder Reihenbildaufnahme) auf Tuber¬
kulose zu untersuchen. Da die Gesundheitsämter nach dem Erl. des RAM.
vom 28. Februar 1940 — I b 660/40 — über die Ankunftszeiten und die
Stärke der Transporte unterrichtet werden, sind sie in der Lage, wegen
der Untersuchungen zusammen mit den Arbeitsämtern das Erforderliche
zu veranlassen.
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(2) Die erfolgte Untersuchung ist auf der Arbeitskarte des einzelnen
Polen, die zugleich als Personalausweis dient, ohne Angabe des Befundes
unter Beidrückung des Dienstsiegels des Gesundheitsamtes kurz zu ver¬
merken (z. B.: ,geröntgt 10. Mai 1941‘).
(3) Die Gesundheitsämter erhalten von den Arbeitsämtern (aus Mitteln
des Reichsstocks für Arbeitseinsatz) für jede Untersuchung eine Gebühr
von 50 Rpf.
(4) Diese Untersuchungen sind Pflichtaufgaben der Gesundheitsämter
nach § 3 des Gesetzes über die Vereinheitlichung des Gesundheitswesens
vom 3. Juli 1934 (RGBl. I S. 481). Die erhobenen Gebühren fließen des¬
halb dem Kostenträger des Gesundheitsamtes zu.
(5) Die Durchführung dieses RdErl . unterbleibt bis auf weiteres im Reichs¬
gau Danzig-Westpreußen (mit Ausnahme des Gebietes der Stadt Danzig)
sowie im Warthegau.
(6) Wegen der Röntgenuntersuchung der im Reichsgebiet bereits ein¬
gesetzten polnischen Zivilarbeiter ergeht zu gegebener Zeit besondere
Weisung.
An die Reichsstatthalter in den Reichsgauen (Landesregierungen), die
Regierungspräsidenten, den Polizeipräsidenten in Berlin, den Oberbürger¬
meister der Reichshauptstadt Berlin, die Vorgesetzten Dienststellen der
kommunalen Gesundheitsämter, die staatlichen und kommunalen Ge¬
sundheitsämter .“
Uber die Durchleuchtung der bereits eingesetzten polnischen Zivilarbeiter
ergehen zu gegebener Zeit noch besondere Weisungen.

Runderlaß des Reichsarbeitsministersvom 17. April 1941
— Ib 1939/1068 — über Behandlung der im Reich eingesetzten polnischen

Zivilarbeiter ; hier : gesundheitliche Betreuung

Wie mir der Reichsführer ff  und Chef der Deutschen Polizei im Reichs¬
ministerium des Innern mitgeteilt hat, liegen bei ihm Anfragen von höheren
Verwaltungsbehörden und Krankenhausleitungen darüber vor, in welcher
Weise polnische Zivilarbeiter, die geisteskrank und anstaltsbedürftig sind, in
die Heimat zurückgeschafftwerden sollen. Ich habe dem Reichsführer ff  wie
folgt geantwortet:
„Ich bestätige Ihre Auffassung, daß die Heimschaffung erkrankter polnischer
Zivilarbeiter — auch soweit es sich um Geisteskrankehandelt — Aufgabe der
Arbeitsämter ist. Voraussetzung ist, daß diese Arbeiter von der Arbeitsein¬
satzverwaltung im Reichsgebiet angesetzt worden sind.
Die mit der Rückbeförderungverbundenen Fragen habe ich unter Zusammen¬
fassung bereits früher ergangener Erlasse abschließend mit Runderlaß Va

16*
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5510/30 vom 22. Oktober 1940 (veröffentlicht im Reichsarbeitsblatt 1940,
Nr . 31 Teil I S. 528) geregelt, der sich auch auf Arbeitskräfte aus den ein-
gegliederten Ostgebieten und dem Generalgouvernementbezieht.
Danach ist die Rückbeförderung unter Übernahme der Kosten auf Mittel des
Reichsstocks für Arbeitseinsatz zu veranlassen, wenn

1. ein ausländischer Arbeiter auf dem Transport vor Aufnahme der Arbeit
erkrankt,

2. bei der ärztlichen Untersuchungunmittelbar vor dem Einsatz eine bereits
vor Antritt der Reise bestandene Erkrankung festgestellt wird, die eine
Arbeitsaufnahme ausschließt, oder

3. eine bereits vor der Arbeitsaufnahme bestandene Erkrankung erst inner¬
halb von 6 Wochen nach der Einreise in das Reich erkannt wird,

sofern die Arbeitsfähigkeit nicht innerhalb von längstens 2 Wochen wieder¬
hergestellt werden kann und der Erkrankte nach ärztlichem Gutachten reise¬
fähig ist. Sobald feststeht, daß der Erkrankte nicht innerhalb von 2 Wochen
wiederhergestellt werden kann, oder wenn nach Ablauf der Zweiwochenfrist
eine weitere ärztliche Betreuung oder Krankenhausbehandlung unbedingt not¬
wendig wird, ist die Rückbeförderung auch dann anzuordnen, wenn der Arzt
die Reisefähigkeit nur unter Gestellung eines Begleiters bejaht und die hier¬
durch entstehenden Kosten voraussichtlich geringer sind als die Kosten der
weiteren ärztlichen Betreuung oder Krankenhausbehandlung. Als Begleiter
sind je nach Art der Erkrankung Angehörige der Arbeitsämter oder DRK.-
Helfer heranzuziehen. Ausländische Arbeitskräfte, für die nach ärztlichem
Urteil eine Heilstättenbehandlung oder ein Anstaltsaufenthalt zur Wieder¬
herstellung der Arbeitsfähigkeit notwendig ist, sind grundsätzlich in die
Heimat zurückzubefördern. Auch wenn die Krankheitsursache erst nach der
Arbeitsaufnahme entsteht und innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Ein¬
reise in das Reich auftritt , werden die Kosten der Rückbeförderung auf Mittel
des Reichsstocks für Arbeitseinsatz übernommen. Tritt die Krankheit später
auf, so trägt die Kosten je nach den Umständen des Falles der aufnehmende
Betrieb oder der zurückzubefördernde Arbeiter. Bei der Rückführung er¬
krankter Polen wird das zuständige Arbeitsamt unter Beifügung einer Ab¬
schrift des ärztlichen Gutachtens benachrichtigt.
Ich bitte, die anfragenden Stellen auf meinen Erlaß im Reichsarbeitsblatthin¬
zuweisen und ihnen aufzugeben, sich gegebenenfalls sofort mit dem zustän¬
digen Arbeitsamt , das auch die Kostenfrage regelt, in Verbindung zu setzen/ '"
Um die Zweifel, die über die Heimbeförderung erkrankter ausländischer Ar¬
beitskräfte bestehen, zu beheben, habe ich auch die Reichsverbände der
Krankenkassen und die Gemeinschaftsstelle der Landesversicherungsanstalten
beim Reichsversicherungsamtunterrichtet. Ich bitte, auch bezirklich an der
Aufklärung der in Betracht kommenden Stellen mitzuwirken.



Auszug aus dem Erlaß des Reichsarbeitsministers über namentliche An¬
forderung polnischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem Warthe¬

gau und dem Generalgouvernement
Vom 31. Januar 1942

Ich bitte , ab sofort die namentlichen Anforderungen polnischer land¬
wirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem Warthegau dem Reichsstatthalter
im Warthegau — Präsident des Landesarbeitsamts — in Posen, und aus
dem Generalgouvernement dem Leiter der Hauptabteilung Arbeit in der
Regierung des Generalgouvernements in Krakau, zuzuleiten . Ich' habe
keine Bedenken, daß die Arbeitsämter diese Anforderungen den genannten
Stellen unmittelbar zuleiten, weise aber nachdrücklichst darauf hin, daß
die von den landwirtschaftlichen Betriebsführern eingehenden Anträge
nicht ausnahmslos und ungeprüft weitergeleitet werden dürfen . Nach Nr . 7
der Auftragsbedingungen für das Jahr 1942 kommen für eine nament¬
liche Anforderung nur solche Kräfte in Betracht, von denen Angehörige
im Betrieb des Auftraggebers bereits tätig sind, oder die selbst früher in
diesem Betrieb beschäftigt waren. Der Auftraggeber muß sich vergewissert
haben, daß die von ihm namentlich angeforderten Kräfte für einen Ein¬
satz im Reich noch zur Verfügung stehen und bereit sind, die Arbeits¬
stelle, für die sie angefordert werden, auch tatsächlich anzutreten . Daß
diese Voraussetzungen vorliegen, muß von den Betriebsführern glaub¬
haft gemacht sein. Die Weitergabe anderer Anforderungen wäre bei der
allgemeinen Geschäftsbelastung der Arbeitseinsatzdienststellen nicht zu
rechtfertigen.

- Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über nament¬
liche Anforderung polnischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem

Warthegau und dem Generalgouvernement
Vom 7. April 1942

I.
Mit Rderl . ARG. 129/42* 1) habe ich gebeten, die namentlichen Anforde¬
rungen polnischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte aus dem Warthegau
dem Reichsstatthalter im Warthegau — Präsident des Landesarbeits¬
amts — in Posen, und aus dem Generalgouvernement dem Leiter der
Hauptabteilung Arbeit in der Regierung des Generalgouvernements in
Krakau, unmittelbar zuzuleiten. Wie mir von diesen beiden Dienststellen
mitgeteilt wird , gehen die Anforderungen vielfach nur in einfacher Aus¬
fertigung ein, so daß Abschriften gefertigt werden müssen. Neben der

x) Vgl . S. B I b 20 a.

1. Nachtrag
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Verwendung verschiedenartiger Vordrucke sind viele Anforderungen
formlos gehalten. Sie enthalten mitunter derart unvollständige Angaben,
daß Rückfragen unvermeidlich sind. Ferner werden in verschiedenen
Kreisen beheimatete Kräfte häufig mit nur einer Liste angefordert , so
daß Auszüge angefertigt werden müssen. Diese und andere Mängel er¬
schweren und verzögern die Bearbeitung der Anforderungen , zum Nach¬
teil auch der anfordernden Arbeitsämter und Betriebsführer. Ich ordne
daher folgendes an:
1. Die namentlichen Anforderungen sind in dreifacher Ausfertigung und
unter Verwendung des Vordrucks „Landw. Arb. 1 b“ einzureichen. Falls
das Vordruckmuster vergriffen ist, kommen bei Neuanfertigung die An¬
merkung und die Bestätigung des Betriebsführers, daß die angeforderten
Kräfte im Laufe der letzten drei Jahre bei ihm beschäftigt gewesen seien,
ferner auch die Bezeichnungen am Kopf des Vordrucks in Wegfall. Die
Spalten 7 und 8 sind durch eine neue Spalte 7 „Begründung der Anforde¬
rung“ zu ersetzen.
2. Die Anforderungen sind kreisweise zu trennen . Mit einem Vordruck
dürfen mithin mehrere Arbeitskräfte nur dann angefordert werden,
wenn sie in demselben Kreis beheimatet sind.
3. In den Anforderungen ist (bei Neuanfertigung des Vordrucks in
Spalte 7) zu jedem Einzelfall kurz anzugeben, inwiefern die nach Nr . 7
der Auftragsbedingungen für das Jahr 1912 erforderlichen Voraus¬
setzungen für die namentliche Anforderung gegeben sind (z. B. „Der
Bruder des Angeforderten arbeitet bereits im Betrieb“) oder „der An¬
geforderte war schon früher hier tätig“). Diese Angaben sind auch deshalb
wichtig, weil die Vorladungen zum Arbeitsamt für die angeforderten
Kräfte nicht selten unerwartet kommen und sie diesen bereitwilliger Folge
leisten, wenn ihnen die Zusammenhänge klargemacht werden können.
Ich bitte , im Interesse einer reibungslosen Erledigung der namentlichen
Anforderungen hiernach zu verfahren.

II.

Der Hauptabteilung Arbeit in Krakau waren u. a. auch namentliche An¬
forderungen von in den besetzten Ostgebieten beheimateten Arbeits¬
kräften zugeleitet worden . Sie hatte diese deshalb dem Reichsminister
für die besetzten Ostgebiete übersandt . Dieser hat die Anforderungen
an mich zurückgegeben und dazu bemerkt , daß Anträge auf Zuweisung
bestimmter Arbeitskräfte aus den Reichskommissariaten aus technischen
Gründen nicht weiterverfolgt werden können . Ich bitte daher, von der
Weitergabe derartiger Anforderungen abzusehen.

1. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Rückfüh¬
rung geisteskranker und sonstiger pflegebedürftiger polnischer Arbeits¬

kräfte in das Generalgouvernement
Vom 27. August 1942

Nach Mitteilung der Hauptabteilung Innere Verwaltung , Abt . Bevölke¬
rungswesen und Fürsorge, bei der Regierung des Generalgouvernements hat
sich die Rückführung geisteskranker und pflegebedürftiger Polen in das
GG. verschiedentlich nur dadurch verzögert , daß sich die Arbeitsämter oder
die Fürsorgestellen wegen Übernahme der Pflegebedürftigen unmittelbar
an die Heil- und Pflegeanstalten im GG. oder an nichtmaßgebende Dienst¬
stellen gewandt haben. Vielfach haben auch unvollständige Angaben oder
unrichtige Namens- usw. Bezeichnungen Rückfragen erforderlich gemacht
und dadurch Verzögerungen verursacht. Weiter sind auch Übernahme¬
anträge in das GG. geleitet worden für Polen, die in den wiedereingeglie¬
derten Ostgebieten beheimatet sind. Vor der Weiterleitung von Über¬
nahmeanträgen sind daher die Personalien des Erkrankten und die Zu¬
ständigkeitsfragen sorgfältig zu prüfen . Anträge auf Übernahme geistes¬
kranker und pflegebedürftiger Polen, die vor ihrer Einreise ins Reichs¬
gebiet im GG. wohnten , sind künftig ausnahmslos an

die Regierung des Generalgouvernements,
Hauptabteilung Innere Verwaltung,

Abt. Bevölkerungswesen und Fürsorge
Krakau,
Universitätsstraße 13

mit genauen Angaben des Vor- und Zunamens (richtige Schreibweise), des
Geburtstags und -orts sowie des letzten Wohnorts im GG. vor der Ein¬
reise ins Reichsgebiet (mit Bezeichnung der Sammelgemeindeund des Krei¬
ses) zu richten. Dem Antrag ist außerdem das ärztliche Gutachten bei¬
zufügen.
Um den Transfer von Zloty-Beträgen grundsätzlich zu vermeiden, sind die
Transportkosten (einschl. für das Begleitpersonal) grundsätzlich von der
Dienststelle im Reichsgebiet zu übernehmen . Die endgültige Kostentragung
regelt sich nach den hierüber erlassenen Bestimmungen

3. Nachtrag
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Erlaß des Generalbevollmächtigten
für den Arbeitseinsatz über Rückbeförderung erkrankter und arbeits¬

unfähiger Polen in das Generalgouvernement
Vom 25. September 1942

Die Berichte der Landesarbeitsämter auf meine Rundfrage vom
25. August 1942 — Va 5511/607 — lassen erkennen, daß, abgesehen von
einigen zeitlich begrenzten Ausnahmen, die Rückbeförderung arbeits¬
unfähiger Polen in das Generalgouvernement keine besonderen Schwierig¬
keiten bereitet . Ich sehe daher von zunächst in Aussicht genommenen
Maßnahmen zur Rückbeförderung von Polen in Sonderzügen ab. Soweit
zeitlich zusammenfallend in größerem Umfange Polen zurückzubefördern
sind, stelle ich anheim, wegen der Bereitstellung von Sonderabteilen oder
-wagen in Regelzügen mit den zuständigen Reichsbahndienststellen in Ver¬
bindung zu treten . Gegebenenfalls besteht auch nach entsprechenden Verein¬
barungen mit den Reichsbahndienststellen die Möglichkeit, die Polen mit
den Ostarbeiter -Rücktransporten durch Anhängen besonderer Wagen zu¬
rückzubefördern . Durch Beteiligung von besonderem verantwortlichem
Begleitpersonal ist in diesen Fällen jedoch sicherzustellen, daß die in be¬
sonderen Abteilen oder Sonderwagen beförderten Polen auf der Durch¬
fahrt durch das Generalgouvernement rechtzeitig abgezweigt werden.
Im übrigen weise ich noch auf folgendes hin:
Nach Mitteilung der Hauptabteilung Arbeit in der Regierung des Gene¬
ralgouvernements werden erkrankte und arbeitsunfähige Arbeitskräfte
aus dem in das Generalgouvernement eingegliederten Distrikt Galizien
vielfach noch nach Przemysl (Russenlager) in Marsch gesetzt, zum Teil auch
nach Krakau. Ich bitte , sicherzustellen, daß nichteinsatzfähige oder wegen
Krankheit arbeitsunfähige Arbeitskräfte aus dem Distrikt Galizien (land¬
wirtschaftliche und gewerbliche) grundsätzlich zum Landarbeitersammel¬
lager für Galizien in Lemberg abgefertigt werden.

3. Nachtrag
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Protektorat Böhmen und Mähren

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 8. August 1939
— V a 5556/306 — über Verbot der Anwerbung von Arbeitskräften

aus dem Protektorat Böhmen und Mähren durch Zeitungsanzeigen
In einer Pressekonferenz am 28. Juni 1939 ist der deutschen Presse des Pro¬
tektoratsgebiets mit sofortiger Wirkung die Aufnahme von Anzeigen unter¬
sagt worden, die der Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Protektorat
Böhmen und Mähren nach dem übrigen Reichsgebiet dienen.
Die tschechische Presse des Protektorats darf Anwerbungsanzeigen aus dem
Altreich auf Grund des § 5 der Verordnung der Regierung der Tschecho¬
slowakischen Republik vom 8. Juni 1922 zur Durchführung des Gesetzes vom
15. Februar 1922 betreffend Auswanderung gleichfalls nicht aufnehmen.

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 17. Februar 1941
— V a 5511/27 — über Fahrtkosten für die ins Altreich vermittelten

Protektoratsangehörigen
Die im Altreich eingesetzten Protektoratsängehörigen sind der Verordnung
über ausländische Arbeitnehmer vom 23. Januar 1933 nicht unterworfen, da
das Protektorat Böhmen und Mähren Bestandteil des GroßdeutschenReiches
ist. Den Betrieben, denen Protektoratsangehörige zugewiesen werden, sind
daher nicht nur die Anreisekosten von der Grenze, sondern vom Heimatort
ab bis zum Bestimmungsort in Rechnung zu stellen.
Bei Familienheimfahrten von Protektoratsangehörigen wird jedoch nach § 4
der „Tarifordnung zur Regelung der Familienheimfahrten für ausländische
Arbeitskräfte“ vom Betriebsführer nur die Fahrt bis zur Protektoratsgrenze
bezahlt. Die im Abschnitt IV meines RdErl . ARG. 1327/40 wegen der Aus¬
händigung der Fahrkarten und des Fahrgeldes an beurlaubte Protektorats¬
angehörige gegebene Weisung bleibt hiervon jedoch unberührt.

Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 2. Dezember
1940 — V a 5511/263 — über Anwerbung von Arbeitskräften aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren; hier : Fahrtkosten

Mit Erlaß Va 5510/32 vom 16. Januar 1940 habe ich auf die Schwierigkeiten
hingewiesen, die beim Wiedereinzug der vom Reisebüro „Cedok“, Prag, für
Protektoratsangehörige verauslagten Reisekosten und der von den Arbeits¬
ämtern diesem Personenkreis darlehensweise gewährten sonstigen Leistungen
entstanden sind. Die Schwierigkeiten sind in der Zwischenzeit nicht geringer
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geworden . Die Erstattung eines erheblichen Teiles der aus Mitteln des Reichs¬
stocks bzw . vom Reisebüro „Cedok “ verauslagten Beträge kann , wenn über¬
haupt , so erst nach langwierigen Nachforschungen nach dem Verbleib der
Darlehensschuldner erreicht werden . Zur Klärung vorliegender Anfragen
über die Behandlung rückliegender Einzugsfälle , über das künftige Verfahren
beim Abtransport von Protektoratsangehörigen in das Reichsgebiet und über
die Behandlung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen für diesen Per¬
sonenkreis ordne ich im Benehmen mit dem Reichsprotektor in Böhmen und
Mähren folgendes an:

1. Unerledigte Rechnungen des Reisebüros „Cedok“
Entfällt.

II . Verfahren beim Abtransport von Protektoratsangehörigen

Um die ungeregelte Zuwanderung von Protektoratsangehörigen , deren eigen¬
mächtigen Arbeitsplatzwechsel nach ihrem Einsatz und die daraus entstehen¬
den Schwierigkeiten nach Möglichkeit einzuschränken , wird mit Wirkung
vom 1. Januar 1941 für den Abtransport von Protektoratsangehörigen in das
Reichsgebiet folgendes an geordnet:
a) Das für den Heimatort zuständige Protektoratsarbeitsamt stellt für jeden
ins Reichsgebiet zu vermittelnden Protektoratsangehörigen sowohl bei Einzel¬
fahrten als auch bei Transporten eine Zuweisungskarte nach nachstehendem
Muster (Anlage l) 1) zugleich mit dem Antrag an das Reisebüro „Cedok“
auf Aushändigung von Fahrkarten aus . Diese Zuweisungskarte wird jedem
Vermittelten vor Antritt der Fahrt mit der Weisung ausgehändigt , sie sorg¬
fältig aufzubewahren und sofort nach dem Eintreffen am Zielort dem Be¬
triebsführer zu übergeben . Der Betriebsführer bestätigt auf der Karte den
Arbeitsantritt und übermittelt sie dem für ihn zuständigen Arbeitsamt (Aüf-
nahmearbeitsamt ).
Sobald einem Arbeitsamt außerhalb des Protektorats die vollzogene oder be¬
absichtigte Arbeitsaufnahme eines Protektoratsangehörigen — z. B. durch den
Antrag auf Ausstellung eines Arbeitsbuches oder durch eine Einstellungs¬
anzeige — bekannt wird , ist vom aufnehmenden Betrieb oder vom Pro¬
tektoratsangehörigen die Zuweisungskarte abzuverlangen . Ist die Zu¬
weisungskarte nicht vorhanden und kann die ordnungsmäßige Vermittlung
des Protektoratsangehörigen in das Reichsgebiet auch nicht anderweitig (z. B.
durch die Reiseliste ) nachgewiesen werden , so ist eingehend zu prüfen , auf
welche Weise der Zugang beim Betrieb erfolgte . Erfolgte die Zuwanderung
ohne Vermittlung unmittelbar aus dem Protektorat , so ist der Zugewanderte
in die Heimat zurückzuführen und das für den letzten Aufenthaltsort zu¬
ständige Protektoratsarbeitsamt zu verständigen . Mittel des Reichsstocks
dürfen hierfür jedoch nicht in Anspruch genommen werden . Gegebenenfalls

M S. B Ib 26.
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ist dem Protektoratsangehörigen durch Zuweisung kurzfristiger Arbeit Ge¬
legenheit zu geben, sich das Rückreisegeld selbst zu verdienen. Wird fest¬
gestellt, daß der Protektoratsangehörige früher bereits in einem anderen Ar¬
beitsamtsbezirk des Reichsgebietes tätig war, so ist mit diesem wegen der
Rückführung Fühlung aufzunehmen.
b) Unabhängig von der Ausstellung der Zuweisungskarte sind bei Sammel¬
fahrten vom Protektoratsarbeitsamt Reiselisten nach Anhang A (14) und (15)
der Richtlinien zur Förderung der Arbeitsaufnahme zu fertigen, und zwar in
mindestens vierfacher Ausfertigung. Eine Ausfertigung verbleibt dem Pro¬
tektoratsarbeitsamt als Ergänzung der Vermittlungsunterlagen, eine Aus¬
fertigung erhält die Gestapo, und die weiteren Ausfertigungen sind dem
Reiseleiter zu übergeben. Der Reiseleiter hat auf diesen Reiselisten etwa ein¬
tretende Veränderungen zu vermerken, dies mit Namensunterschrift und
Datum zu bestätigen und ein Stück am Bestimmungsort dem Aufnahmelandes¬
arbeitsamt durch die Post — unter Benutzung eines bereits vorbereiteten
Briefumschlages— zu übersenden. Die letzte Ausfertigung ist für das Auf¬
nahmearbeitsamt bestimmt. Sind auf der Transportstrecke weitere Arbeits¬
ämter in die Abfertigung eingeschaltet(z. B. für die Weiterbeförderung von
Teiltransporten von der Auflösestation eines Sonderzuges), so sind auch für
diese Ämter weitere Ausfertigungen des betreffenden Teiles der Reiseliste
zu fertigen und diesen durch den Reiseleiter zu übermitteln.
c) Das Aufnahmelandesarbeitsamt erhält von dem Reisebüro „Cedok“ eine
nach Aufträgen gegliederte Gesamtkostenrechnung für die seinem Bezirk
zugewiesenenTransportteilnehmer. Nach Prüfung der Rechnung an Hand
der ihm vom Reiseleiter unmittelbar zugesandten Reiselisten und Feststellung
der rechnerischen Richtigkeit sind sie sofort entsprechend dem auf der Rech¬
nung vermerkten Überweisungswegzu bezahlen. Bei der Überweisung der
Beträge sind stets das Datum und die Rechnungsnummer anzugeben. An¬
schließend beauftragt das Landesarbeitsamt die einzelnen Aufnahmearbeits¬
ämter mit dem Wiedereinzug der verauslagten Kosten (einschl. des Zehr¬
geldes— siehe zu d) —). Das Aufnahmearbeitsamt zieht die auf die einzelnen
Fahrtteilnehmer entfallenden Kostenanteile -von den auf nehmenden Be¬
trieben ein und bestätigt dem Landesarbeitsamt die Aufnahme der Forderung
in die Kontrolliste des vereinfachten Verfahrens nach dem im Abschnitt I er¬
wähnten Runderlaß vom 12. Oktober 1939.
Wenn der Einzug von Forderungen nicht möglich ist, weil der Protektorats¬
angehörige die vorgesehene Arbeitsstelle nicht angetreten hat, so gibt das Äuf-
nahmearbeitsamt nach Eintragung der Forderung in die Kontrolliste dem
zuständigen Protektoratsarbeitsamt hiervon Kenntnis. Das Protektorats¬
arbeitsamt hält die Kostenschuld listen- oder karteimäßig fest, leitet die Nach¬
forschungen nach dem Verbleib des Protektoratsangehörigen ein und ver¬
anlaßt gegebenenfalls den Kosteneinzug. Das Protektoratsarbeitsamt über¬
weist die so eingezogenen Beträge dem Aufnahmearbeitsamt.
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d) Für die Gewährung von Reiseverpflegungund den Einzug der hierfür zu
erhebenden Kostenpauschale von 2 RM. verbleibt es grundsätzlich bei der mit
Rderl. ARG. 405/39 getroffenen Regelung. Soweit bei einer längeren Fahrt¬
dauer (über 24 Stunden) eine Verpflegung im Werte von 2 RM. nicht aus¬
reicht, kann der Reichsprotektor eine Erhöhung bis zu 4 RM. zulassen. Die
Erhöhung ist auf den Unterlagen zu den Rechnungen der Firma „Cedok“
(Antrag auf Ausstellung von Fahrkarten) zu vermerken und wird dadurch
den Aufnahme-Landesarbeitsämtern bekannt. In diesen Fällen ist vom Be¬
trieb der erhöhte Betrag einzuziehen.
e) Wegen der Gewährung von Darlehen zur Beschaffung von Arbeitsaus¬
rüstung an die außerhalb des Protektorats vermittelten Protektoratsange¬
hörigen habe ich bereits in dem eingangs erwähnten Erlaß vom 16. Januar
1940 ausgeführt, daß nach Möglichkeit größere Ratenzahlungen vorzu¬
schreiben und mit den in Betracht kommenden Betriebsführern Verein¬
barungen zu treffen sind, daß diese Zahlungen gegebenenfalls durch Lohn¬
abzug gedeckt werden. Bei vorzeitig abkehrenden Protektoratsangehörigen
ist, sofern die Einbehaltung vom Lohn nicht mehr erreicht werden kann,
wegen der weiteren Nachforschungen entsprechend II c, letzter Absatz, zu
verfahren.

III. Behandlung bisher erfolgloser Wiedereinzugsfälle
Wiedereinzugsfälle, die zunächst nicht weiterverfolgt werden können , weil
der Aufenthalt der Schuldner nicht ermittelt werden konnte, sind entsprechend
Abschnitt II c, letzter Absatz, dem Protektoratsarbeitsamt , das vor der Ver¬
mittlung für den Protektoratsangehörigen zuständig war, zur Fortsetzung der
Wiedereinzugsbemühungenmitzuteilen.
Soweit aus der ersten Zeit der Werbung (bis Ende des Rechnungsjahres1939)
Kostenbeiträge der Betriebe noch ausstehen, weil der Verbleib der Vermit¬
telten nicht festzustellen ist, kann das Landesarbeitsamt die Einstellung der
Weiterverfolgung anordnen.

IV. Fahrtkostengewährung an Urlauber
Aus Anlaß von Urlaubsfahrten entstehende Kosten dürfen den Reichsstock
für Arbeitseinsatz nicht belasten. Um die bei Urlaubsfahrten wiederholt auf¬
getretenen Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu beseitigen und andererseits
das arbeitseinsatzmäßige' Interesse an der Wiederaufnahme der Arbeit außer¬
halb des Protektorats zu wahren, wird folgendes bestimmt:
a) Betriebe, die Protektoratsangehörige beschäftigen, sind zu verpflichten,
jedem Urlauber einen Urlaubsschein und eine Arbeiterrückfahrkarte auszu¬
händigen. Bis zu welchen Stationen im Protektorat Urlauberrückfahrkarten
ausgegeben werden, ist auf dem Abgangsbahnhof des Urlaubers zu erfragen.
Für etwaige Reststrecken im Protektorat (Hin - und Rückfahrt ) ist dem Ur-
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lauber das erforderliche Reisegeld mitzugeben. Dem Betrieb ist, soweit er
nicht für die Kosten nach den tariflichen oder sonstigen Bestimmungen auf¬
zukommen hat oder freiwillig aufkommt , anheimzugeben, die verauslagten
Beträge vom Lohn einzubehalten. Die Aushändigung der Arbeiterrückfahr¬
karte und gegebenenfalls des Fahrgeldes für die Reststrecke ist auf dem Ur¬
laubsschein zu vermerken.
b) Urlauber, die aus besonderen Gründen die Gültigkeitsdauer nicht einhalten
konnten oder die Fahrkarte verloren haben, können beim Protektorats¬
arbeitsamt die Aushändigung einer neuen Fahrkarte durch das Reisebüro
„Cedok“ gegen schriftliche Verpflichtung zur Rückzahlung des Betrages
(Muster Anlage 3)]) beantragen.
Das weitere Verfahren (Bezahlung der Rechnungen des Reisebüros „Cedok"
durch das Aufnahmelandesarbeitsamt, Wiedereinzug des verauslagten Be¬
trages — gegebenenfalls durch Lohnabzug — durch das Aufnahmearbeitsamt)
regelt sich nach Abschnitt II c. Die Verpflichtungserklärung geht dem Auf¬
nahmelandesarbeitsamt mit der Rechnung des Reisebüros „Cedok“ zur
Weitergabe an das Aufnahmearbeitsamt zu.

Auszug aus dem Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 7. Dezember
1940 — V a 5450/176 — über Rückkehr von Arbeitskräften aus dem

Protektorat Böhmen und Mähren

In dem Erlaß V a 5450/126 vom 21. November 1939 habe ich festgelegt,
daß*alle Fälle genehmigter und ungenehmigter Rückwanderung von Ar¬
beitskräften aus dem Protektorat Böhmen und Mähren dem Reichs¬
protektor , Gruppe X, zu melden sind.
Nachdem nunmehr die Oberlandratsbezirke im Protektorat endgültig fest¬
gelegt sind, bittet der Reichsprotektor , die Meldungen nicht mehr an ihn,
sondern künftig unmittelbar den zuständigen Öberlandräten (Protekto-
rats-Arbeisämtern) zu übersenden.
Gleichzeitig ist in der Meldung anzugeben, ob der Betriebsführer zur
Wiedereinstellung der Arbeitskraft bereit und gewillt ist, die anläßlich der
Rückführung entstehenden Fahrtkosten zu tragen bzw. zu verauslagen.
In sehr vielen Fällen hatten sich zwar die Betriebsführer bereit erklärt,
die Protektoratsangehörigen wieder einzustellen, aber die Übernahme der
entstehenden Fahrtkosten abgelehnt. Bei einer Veranlagung der Fahrt¬
kosten durch den Betrieb würde sich der Protektoratsangehörige ver¬
pflichten müssen, diese von seinem Lohn ratenweise zurückzuzahlen. In
diesem Falle muß in der Spalte „Bemerkungen“ ein entsprechender Hin¬
weis aufgenommen werden.

*) S. B Ib 26.
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beurlaubt. Sic — ©ultigleit ber — mir toornSetrieb au«*
getiänbiflte(n) Mrbeitemidfabrlartc— ift am .
abgelaufen— fiabe iä) berroren.

Qtf) bitte um Sorftredung bet itoften einer fyabrfartc fiir
bie' Stüdfabrt bon .
nad) . 3. Klaffe. . Bnß-

$cb erllärc midj ausbrüdfid) bamit einberftanbcn, bafe
bet bcrauslagte Settag bon meinem. Arbeitslohn abgejogen
toitb unb bitte, bie Stedjnung meinem Arbeitgeber,

Sa. .
in . su iiberienben.

. , ben . 194. .
Unterfdirift: .
©eburtäbatum: .
•fieimatanfdjtift: .

Mbreife mit Transport bom . nad)
Einselfabrt am . ttad) . . .

(UntctMciftbeSStntrasftctlerS)

Siefer Antrag ift bem Auftrag an ba« Steifebüro„Eebot"
auf Auswertungeiner Sa r̂farte jur SBcitergabean ba« ?u>
ftänbige 8MM. in . bet*
Sufügen.

Ser Überbringer hwtbe eingeftelit ab
Doruifitelbyl pfijat do pra.ce dnera
Ser Überbringer mürbe nicht eingeftelli, meil
Doruüitel nebyl ptijat do präce, protoze
Ser Überbringer bat bie Arbeit abgelebnt, roeil
Dorucitel odmftl prijmouti präci, protoze
fflünftben©ie meitere Bumeifung?
Pfejcte si dalK pridcleni?
Sie ©teile ift bereit« befefctbutd) . ,.
Mfsto bylo mezitfm obsazeno ^
. , ben.

dnc llntericbrift u. Pirmcnflcnipel
Podpisa rasitkoiy
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Krlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Vermitt¬
lung von Protektoratsangehörigen Musikern

Vom 20. Januar 1943

Nach Mitteilung des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren erfolgt die Ver¬
mittlung von Protektoratsangehörigen Musikern (Kapellmeistern, Kapellenleitern,
Orchestermusikern und Unterhaltungsmusikern ) innerhalb des Protektorats sowie
in das übrige Reichsgebiet von jetzt an ausschließlich durch die nichtgewerbs¬
mäßige „Stellenvermittlung für Musiker des Ministeriums für Volksaufklärung ",
Prag II, Ursulinengasse 1.
(GBA. V A 5183'2 — 5263.2/1 vom 20. Januar 1943)

(

4. Nachtrag
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Slowakei

Erlaß des Generalbevollmächtigten lür den Arbeitseinsatz
über Einsatz slowakischer Arbeiter in Frankreich

Vom 19. Dezember 1942 (RArbBl. S. I 55)
Das Slowakische Innenministerium — Zentralarbeitsamt — hat sich mit
dem Einsatz slowakischer Arbeiter in Frankreich unter folgenden Bedin¬
gungen einverstanden erklärt:
1. In Frankreich dürfen nur solche slowakischen Arbeiter eingesetzt werden,
die sich freiwillig hierzu melden.
2. Jeder Einsatz slowakischer Arbeiter in Frankreich ist der Slowakischen
Gesandtschaft in Berlin mitzuteilen.
3. Die deutsch-slowakische Vereinbarung über slowakische Arbeitskräfte
vom 19. Juni 1941 findet auch auf die in Frankreich beschäftigten slowa¬
kischen Arbeiter Anwendung.
4. Den slowakischen Arbeitern in Frankreich wird die Möglichkeit zur
Überweisung ihrer Lohnersparnisse gegeben.
5. Das Slowakische Innenministerium — Zentralarbeitsamt — behält sich
vor, eigene Beauftragte zur Betreuung der in Frankreich eingesetzten slo¬
wakischen Arbeiter zu entsenden, sofern die Zahl der Arbeiter größeren
Umfang annimmt.
6. Die für den Einsatz im Reichsgebiet vereinbarte Vertragsdauer wird
durch den Einsatz in Frankreich nicht geändert.
7. Die slowakischen Arbeiter werden in Frankreich nicht einzeln, sondern
in größeren Gruppen beschäftigt.
Ich bitte, vorkommendenfalls hiernach zu verfahren.
Die Mitteilungen nach Nr . 2 an die Slowakische Gesandtschaft in Berlin
W 35, Rauchstr. 9, sind von den Arbeitsämtern unmittelbar über die zu¬
ständige slowakische Betreuerstellezu machen. In den Mitteilungen sind an¬
zugeben: Vor- und Zuname, Geburtstag, "Wohnort in der Slowakei und
Arbeitsstelle der Arbeiter.
Die in Nr . 3 erwähnte deutsch-slowakische Vereinbarung über slowakische
Arbeitskräfte vom 19. Juni 1941 ist den Landesarbeitsämtern und Arbeits¬
ämtern mit Rderl. des RAM. Va 5760.3)/562 vom 19. Juli 1941 zu¬
gegangen.
Der Lohntransfer der in Frankreich beschäftigten slowakischen Arbeiter
(Nr . 4) ist nach Rderl. ARG. 128Ü421) von den deutschen Beschäftigungs¬
betrieben im Reichsgebiet durchzuführen.

*) Abgedruckt auf S. B V a 12.
13. Nachtrag
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Überwinterung slowakischer landwirtschaftlicher Arbeitskräfte
1943/44

Erlaß der GBA. vom 12. Oktober 1943 (RArbBl. S. I 532)
Der mit der Slowakischen Regierung am 19. August 1943 geschlossene Ver¬
trag über den Einsatz und die Betreuung slowakischer Arbeitskräfte im
Reich ist nicht gekündigt worden, er gilt deshalb auch für 1944. Damit
ist allerdings über die Höhe der für das nächste Jahr zur Anwerbung zu¬
gelassenen Arbeiterkontingente noch nicht entschieden. Sie bedarf noch
besonderer Festsetzung durch die deutschen und slowakischen Stellen.
Den Aufnahmebezirken wird hierüber zu gegebener Zeit nähere Mitteilung
zugehen.
Unbeschadet der noch nicht feststehenden Einzelkontigente kann aber da¬
von ausgegangen werden,, daß der Überwinterung slowakischer Land¬
arbeiter keine kontingentsmäßigen Grenzen gesetzt sind. Es ist aus all¬
gemeinen arbeitseinsatzmäßigen sowie aus Werbegründen sogar erwünscht,
daß von der Möglichkeit der Überwinterung weitestgehend Gebrauch ge¬
macht wird.  Sie macht die Arbeitskräfte selbst unabhängig von dem Ein¬
gang der Arbeitsverträge, die für neu anzuwerbende Kräfte nach der Slo¬
wakei zu leiten sind. Den Betrieben aber gibt sie eine weitgehende Gewäht
dafür, daß ihre alten bewährten Arbeitskräfte wieder eintreffen und dies
auch zu einem früheren Zeitpunkt , als bei formeller Verpflichtung auf
einen neuen Arbeitsvertrag zu erwarten wäre. Ich bitte deshalb nach fol¬
genden Grundsätzen zu verfahren:
1. Den Betrieben, die slowakische Wanderarbeiter  beschäftigen und denen
solche auch für das Jahr 1944 zugedacht sind, ist nahezülegen, sich schon
jetzt Klarheit darüber zu verschaffen, welche dieser Kräfte über den
Vertragsablauf (15. Dezember 1943) hinaus im Reichsgebiet überwintern
wollen. Falls im eigenen Betriebe eine Überwinterung nicht möglich sein
sollte, kann bis zum Beginn der Frühjahrsarbeiten auch eine Beschäftigung
mit forstwirtschaftlichen oder sonstigen der Landwirtschaft verwandten
Arbeiten (z. B. in der Ernährungswirtschaft) erfolgen. Hierdurch darf je¬
doch die Bindung an den alten Betrieb nicht verlorengehen.
2. Da den Wanderarbeitern ein Urlaubsanspruch nicht zusteht, wird ihnen
vom Betrieb eine unbezahlte Freizeit  gewährt , die zum Besuch der An¬
gehörigen während der Weihnachts- und Neujahrstage sowie zur Regelung
familiärer Angelegenheiten dienen soll. Die Freizeit dauert längstens bis
zum 31. Januar 1944,  alsdann erfolgt Rückbeförderung der Urlauber zu
ihren Arbeitsstellen in Sammeltransporten.

13. Nachtrag
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3. Mit Wanderarbeitern , die in der angegebenen Weise im Reichsgebiet
zu überwintern bereit sind, falls nicht aus besonderen Gründen der Ab¬
schluß eines neuen ArbeitsVertrageserforderlich wird, vor ihrer Heimreise
der bisherige Arbeitsvertrag durch entsprechende schriftliche Verein¬
barung der Vertragspartner um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dies gilt
auch für solche Fälle, in denen die Überwinterer bis zum Beginn der Früh¬
jahrsarbeiten in einem anderen Betrieb beschäftigt werden.

4. Wenn dies geschehen ist, hat der Betrieb für jeden dieser Überwinterer
den vorgeschriebenen Urlaubsschein  auszustellen . Dieser ist vor  der Aus¬
händigung an die Urlauber dem zuständigen Arbeitsamt zur Bestätigung
vorzulegen. Das Arbeitsamt hält bei dieser Gelegenheit die Personalien
der Urlauber (Name, Vorname, Geburtsdatum, genaue Heimatanschrift,
Urlaubsdauer) listenmäßig fest, übersendet 3 Ausfertigungen dieser Listen
bis zum 28. Dezember 1943 dem Gauarbeitsamt, das 2 Ausfertigungen bis
spätestens 6. Januar 1944 an meine Dienststelle Slowakei weiterleitet und
gleichzeitig mir die Zahl der Überwinterer (Urlauber ) meldet.

5. Das Arbeitsamt gibt die Urlaubsscheine nach Bestätigung an die Be¬
triebsführer zurück. Diese haben unter Vorlage der bestätigten Urlaubs¬
scheine und der Reisepässe der Urlauber bei der zuständigen Kreispolizei¬
behörde den deutschen Aus- und Wiedereinreise-Sichtvermerk  zu bean¬
tragen. Auf Grund dieser deutschen Sichtvermerke können die Arbeiter
ohne weiteres in die Slowakei einreisen und wieder in das Reich zurück¬
kehren; sie bedürfen aber zur Wiederausreise aus der Slowakei nach be¬
endetem Urlaub einer slowakischen Ausreisebewilligung. Diese haben die
Urlauber bei der slowakischen Ortspolizeibehörde unter Vorlage ihres
Passes und Urlaubsscheines sofort nach Ankunft in der Heimat zu bean¬
tragen. Ich bitte, hierauf die Urlauber nachdrücklich hinzuweisen. Die
Erteilung der Ausreisebewilligung ist eine reine Formsache, sofern der Ur¬
lauber den deutschen Aus- und Wiedereinreisesichtvermerkbesitzt.

6. Für die slowakischen Dauerarbeitskräfte (Gesindekräfte ) gelten die vor¬
stehenden Nummern 1—5 entsprechend, jedoch ist zu beachten, daß ihnen
nach der für den Arbeitsort geltenden Tarifordnung unter Umständen ein
bezahlter Urlaub zusteht. Dieser Urlaub kann durch zusätzliche Gewäh¬
rung unbezahlter Freizeit ebenfalls bis längstens 31. Januar 1944 ausge¬
dehnt werden.

7. Als Überwinterer (Urlauber) können nur solche slowakischen Land¬
arbeiter angesehen werden, bei denen nach den vorstehenden Grundsätzen
verfahren worden ist. Eine längere Beurlaubung als bis zum 31. Januar
1944 ist aus organisatorischen Gründen nicht angängig. Soweit Kräfte
oder Betriebe den Wunsch haben sollten, die Rückkehr auf einen späteren
Zeitpunkt festzulegen, können die Kräfte in vorstehendes Verfahren nicht
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einbezogen werden. Für sie kommt also weder eine Verlängerung des bis¬
herigen Arbeitsvertrages noch Beurlaubung unter Verwendung eines Ur¬laubsscheines in Betracht. Ihr Arbeitsverhältnis ist wie bei allen anderen
Nichtüberwinterern mit dem Antritt der Rückreise in die Heimat beendet.
Falls ein Betrieb solche Rückkehrer wieder zu erhalten wünscht, kann er
sie beim Arbeitsamt durch Einreichung eines neuen Arbeitsvertrages
namentlich anfordern . Weiterleitung dieses Vertrages ist jedoch nur im
Rahmen des neuen Slowaken-Kontingents möglich, über dessen Zuweisungerst zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden kann. Weitere
Weisungen hierüber sowie über die Einreichung und Weiterleitung derneuen Arbeitsverträge folgen.
8. Um den vorübergehend in der Forst- oder Ernährungswirtschaft be¬
schäftigten Überwinterern (vgl. Nr . 1) die Möglichkeit zu geben, die zu¬
ständigen höheren Transfersätze in Anspruch zu nehmen, habe ich mit den
beteiligten Stellen das folgende vereinfachte Verfahren vereinbart:

Die Arbeitsämter stellen über die in Frage kommenden Arbeiter Listen
auf mit den Namen der Arbeiter, den Namen der neuen Betriebsführer
in der Forst- oder ErnährungsWirtschaft und den Nummern der Bank¬
ausweise. Außerdem ist in den Listen anzugeben, wie lange — von
wann bis wann — die vorübergehende Beschäftigung der Arbeiter in
der Forst- oder Ernährungswirtschaft dauern soll. Die Listen sind von
den Arbeitsämtern, mit Unterschrift und Dienstsiegel versehen, un¬
mittelbar der Dresdner Bank, Abteilung für ausländische Arbeiter, in
Berlin W 8, zuzusenden. Die Dresdner Bank wird auf Grund dieser
Listen den höheren Lohntransfer während der darin aufgegebenen Be¬
schäftigungsdauer der Arbeiter in der Forst- und Ernährungswirtschaft
durchführen. Das Ende der Beschäftigung der slowakischen Arbeiter
in der Forst- oder Ernährungswirtschaft ist auf den Beginn der Früh¬
jahrsarbeiten in der Landwirtschaft festzusetzen. Die Arbeiter sind zu
diesem Zeitpunkt ausnahmslos wieder in die Landwirtschaft zurück¬zuführen.

Ich bitte, die landwirtschaftlichen Betriebe schnellstens von diesen Grund¬sätzen zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit den Dienststellen des
Reichsnährstandes darauf hinzuwirken, daß die slowakischen landwirt¬
schaftlichen Arbeitskräfte sowohl in ihrem eigenen Interesse als auch im
Interesse ihrer Betriebe in möglichst großer Zahl im Reich überwintern.
(GBA. VI c 5571.30/116 ARG. 1237/43)
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Spanien

Runderlaß des Reichsarbeitsministers vom 20. Oktober 1941
über Anwerbung von spanischen Arbeitskräften;

hier : Gesundheitliche Maßnahmen

In nächster Zeit ist mit dem Eintreffen der ersten Transporte der in Spanien
geworbenen Arbeitskräfte zu rechnen. Die spanischen Arbeiter werden
zunächst in Spanien einer eingehenden Einzeluntersuchung nach vor¬
geschriebenemFormblatt von spanischen Ärzten unterzogen . Soweit mög¬
lich, finden auch Röntgenuntersuchungen statt . Die Entscheidung über
die Tauglichkeit wird auf Grund der Ergebnisse der Untersuchungen durch
die spanischen Ärzte von deutschen Ärzten getroffen, die ich nach Spanien
entsandt habe. Beim Grenzübergang werden die spanischen Arbeiter in
Hendaye von Sanitätsoffizieren durchmustert und dann erstmalig ent¬
laust. Ihr Gepäck wird entwest. Beim Eintreffen in Deutschland werden
sie je nach dem Lauf der Transporte in Metz bzw. in Ulm einer noch¬
maligen Durchmusterung durch Sanitätsoffiziere und einer zweiten Ent¬
lausung unterzogen.
Auch das Gepäck wird zum zweiten Male entwest. Eine weitere ärztliche
Untersuchung und Entlausung durch die Aufnahmearbeitsämter ist daher
nicht erforderlich. Es muß aber sichergestellt sein, daß etwaige ärztliche
Maßnahmen für Spanier, die auf dem Transport von Metz oder Ulm
aus nach dem Aufnahmearbeitsamt erkrankt sind, sofort bei Ankunft
des Transports getroffen werden können. >

Erlaß des Reichsarbeitsministers über Anwerbung von spanischen
Arbeitskräften ; hier : gesundheitliche Maßnahmen

Vom 5. Februar 1942

Sowohl von meinem Beauftragten in Madrid als auch vom Durchgang¬
lager für spanische Arbeitskräfte in Metz ist berichtet worden, daß von
den Aufnahmearbeitsämtern spanische Arbeitskräfte zurückgeschickt wor¬
den sind, deren Arbeitsfähigkeit in verhältnismäßig kurzer Zeit hätte
wiederhergestellt werden können . Bei dem Einsatz spanischer Arbeits¬
kräfte muß berücksichtigt werden, daß sie vielfach lange Zeit arbeits¬
entwöhnt waren und sich auch oft in mäßigem Ernährungszustand be¬
finden. Bei einer Eingewöhnung in das deutsche Klima und in die
ungewohnten Lager- und Arbeitsverhältnisse werden anfänglich etwa
nicht voll leistungsfähige Spanier in verhältnismäßig kurzer Zeit zu
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befriedigenden Leistungen gelangen. Eine Rücksendung aus diesen Grün¬
den ist nicht vertretbar.

Mit Rücksicht auf die zweijährige Verpflichtung der spanischen Arbeits¬
kräfte bin ich in Änderung der mit Rderl . ARG. 1182/40 und 988/41 ge¬
troffenen grundsätzlichen Regelung damit einverstanden , daß akute
Erkrankungen , die vor dem Arbeitseinsatz entstanden sind, auf Kosten
des Reichsstocks behandelt werden, wenn in absehbarer Zeit, die in einem
Verhältnis zu der zweijährigen Vertragsdauer steht , die Wiederherstellung
der Arbeitsfähigkeit zu erwarten ist. Im allgemeinen werden Behand¬
lungen bis zu 4 Wochen übernommen werden können , in Ausnahme¬
fällen auch für einen längeren Zeitraum . Auch Geschlechtskrankheiten,
deren Ansteckungsgefahr durch eine Schnellbehandlung behoben werden
kann , sind kein Grund zur Zurücksendung.
Wenn sich in besonderen Fällen, wie z. B. bei offener Tuberkulose und
ähnlichem, die Rücksendung nicht vermeiden läßt , ist dem Arbeitsamt
Metz eine Durchschrift des ärztlichen Gutachtens, das zur Rücksendung
geführt hat , zu übermitteln , damit den spanischen Stellen gegenüber jede
aus gesundheitlichen Gründen vorgenommene Rücksendung belegt werdenkann.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
über Fahrausweise für beurlaubte spanische Arbeiter

Vom 28. Oktober 1942 (RArbBl . S. I 493)

Um die spanischen Arbeiter bei Urlaubsreisen mit Fahrkarten nach Orten in
Spanien ausstatten zu können , hat das MER. mit den spanischen Eisenbahnen
eine Vereinbarung getroffen , nach der die Zentralstelle des MER. in Berlin W 9,
Leipziger Straße 18/19, für die spanische Strecke Gutscheine nach Anlage 1 in
deutscher und spanischer Sprache ausgibt. Die Gutscheine können nach folgenden
Orten ausgestellt werden:

1. Alicante
2. Barcelona-T£rmino
3. Barcelona-Vilanova
4. Badajoz
5. Cabra-Cördoba
6. Cartagena
7. Castellon
8. Cordoba
9. Huelva

10. La Coruna
11 Las Mallas

12. Madrid
13. M4rida
14. Murcia
15. Pontevedra
16. Reinosa
17. Santander
18. Sevilla
19. Torrelavega
20. Valencia Alameda
21. Vigo
22. Zaragoza

Die Gutscheine sind möglichst 14 Tage vor Reiseantritt nach dem Muster der An¬
lage 2 zu beantragen . Da Arbeiterrückfahrkarten nur eine Gültigkeitsdauer von
14 Tagen haben, kommt die Ermäßigung dieser Rückfahrkarte nur bei einem
kurzfristigen Urlaub bis zu 14 Tagen (Urlaub in Sonderfällen) in Betracht.
Nach Mitteilung des Reichsverkehrsministers ist in Kürze die Einführung eines
durchgehenden Tarifs der Deutschen Reichsbahn nach Orten in Spanien zu er¬
warten . Dieser Tarif wird auch die Ausgabe von Fahrkarten für die einfache Fahrt
vorsehen.
Ich bitte die Arbeitsämter , die Betriebe, die spanische Arbeiter beschäftigen, auf
diese Regelung hinzuweisen.

Anlage 1
Vorderseite

MER. — Mitteleuropäisches Reisebüro G. m. b. H.
Urlaubsreisen spanischer Arbeiter von Deutschland nach Spanien

Gutschein-Nr.
Zugunsten von Herrn .
zum Umtausch gegen eine einfache Fahrkarte dritter Klasse, gültig für eine Eisen¬
bahnfahrt von

Irun nach . über.
und zurück nach Hendaye . Ptas.

. den . 194

Stempel und Unterschrift des Mitteleuropäischen
Reisebüros G. m. b. H.
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Anlage 1
Rückseite

Bemerkungen.
Dieser Gutschein ist nur gültig, wenn er dem Bahnhofe Irun zum Umtausch gegen
eine entsprechende Eisenbahnfahrkarte vorgelegt wird . Der Gegenwert wird den
Spanischen Nationalbahnen gegen Vorlage ordnungsgemäßer Abrechnung vom
Mitteleuropäischen Reisebüro überwiesen.
Die Eisenbahnfahrkarte ist persönlich und nicht übertragbar ; die Rückreise muß
innerhalb von 60 Tagen, gerechnet von dem dem Ausstellungsdatum folgenden
Tage, ausgeführt sein. Sowohl bei Reiseantritt als auch auf Umsteigebahnhöfen,
die Zugangsstationen sind, muß die Fahrkarte zur Abstempelung und zur An¬
weisung eines entsprechenden Platzes vorgewiesen werden.
Es können 30 kg Freigepäck aufgegeben werden . Das Gepäck kann nur bis zur
Endstation des direkten Dienstes aufgegeben werden. An Orten , wo Zugwechsel
stattfindet , wie z. B. in Madrid, Barcelona usw., muß der Reisende sein aufge¬gebenes Gepäck selbst abholen, es zum anderen Bahnhof befördern und es dort
von neuem aufgeben. Das Recht der Wiederaufgabe wird durch das Billct und den
rückseitigen Stempel bewiesen, der anzeigt, daß der Reisende aufgegebenes Gepäckmitführt.
Der Inhaber ist während der Reise verpflichtet , siebt über seine Person durch einen
Personalausweis auszuweisen, so oft dies von den Eisenbahnangestellten verlangtwird.

Anlage 2
. , den.

(Firma mit genauer Anschrift,
Drahtanschrift und Fernsprechnummer)
An die

Direktion des Mitteleuropäischen Reisebüros GmbPI.
Berlin  W 9,

Leipziger Platz 18/19
ßetr .: Urlaubsreise spanischer Arbeiter.
Ich (wir) bitte (n) um Lieferung von . (Stückzahl) Fahrausweisen 3. Klasse
von Irun nach . über.

und zurück (nach Hendaye)
Von diesen Fahrausweisen müssen gemäß beiliegendem(n) Antrag (Anträgen)
. Stück mit der Ermäßigung „Arbeiterrückfahrkarten “ geliefert werden.
Reiseantrittstag in Deutschland : .
Ich (wir) verpflichte(n) mich (uns),

a) dafür zu sorgen, daß die Reise auch an dem obengenannten Tage angetretenwird,
b) zur Einlösung der mit Nachnahme zuzustellenden Fahrausweise,
c) falls aus irgendwelchen Gründen der Auftrag geändert oder gänzlich zurück¬

gezogen wird, zur Bezahlung der dem Reisebüro hierdurch entstehenden
Kosten in vollem Umfang.

(Stempel) (Unterschrift)
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Zurückbehaltung beurlaubter spanischer Arbeiter in Spanien zur Erfüllung

♦ des Heeresdienstes

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
vom 9. April 1943

Nach Mitteilung der Sonderdelegation für die Betreuung der spanischen
Arbeiter in Deutschland werden die nach ihrer Heimat beurlaubten

spanischen Arbeitskräfte , die von der spanischen Tieilmobilisierung be¬

troffen werden, von den spanischen Behörden zur Erfüllung ihrer Militär¬

dienstpflicht zurückbehalten. Eine Rückberufung der im Reich befindlichen
Arbeitskräfte findet nicht statt.

(GBA. VI 5780.29/47 — ARG. 467/43)

Urlaubsverkehr spanischer Arbeitskräfte

Erlaß des GBA. vom 19. August 1943 (RArbBl. S. I 442)

Wie ich durch Erlaß Va 5780.29/521 vom 28. Oktober 19421) — Rderl.

ARG. 1321/42 — bekanntgegeben habe, hat das MER. mit den spanischen

Eisenbahnen eine*Vereinbarung getroffen, nach der die Zentralstelle des

MER. in Berlin W 9, Leipziger Straße 18/19, an beurlaubte spanische Ar¬

beiter für die Strecke von der spanischen Grenze bis zu 22 Orten in Spanien

Gutscheine ausgibt, die an der spanischen Grenze gegen Fahrkarten einzu¬

tauschen sind. Das Nähere ist aus dem angegebenen Erlaß zu ersehen.

Nach dem Bericht meiner Dienststelle Spanien kommen in letzter Zeit

zahlreiche beurlaubte spanische Arbeiter an der Grenze an, die Fahrkarten

bis zur spanischen Grenze, aber nicht den Gutschein für die Erlangung der
Fahrkarten für die Weiterfahrt besitzen. Dadurch kommen die Arbeiter

in große Schwierigkeiten, zumal die Geldmittel, die sie mit sich fuhren

dürfen , zur Bezahlung der Fahrtkosten für die spanische Strecke nicht aus¬
reichen.
Ich bitte , die Betriebe, die spanische Arbeiter beschäftigen, nochmals auf die

getroffene Regelung hinzuweisen.
(GBA. VI c 5780.29/142 — ARG. 1063/43)

*) Abgedruckt S. Bla 27 b.
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Ungarn

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Vertrags¬
verlängerung nichtlandwirtschaftlicher ungarischer Arbeitskräfte in

Deutschland

Vom 17. August 1942 (RArbBl. S. I 372)

Das Königlich Ungarische Industrieministerium hat auf Grund der Zif¬
fer II 3 der Niederschrift zur deutsch-ungarischen Vereinbarung über nicht¬
landwirtschaftliche Arbeitskräfte vom 4. Juli 1941 einer freiwilligen Ver¬
längerung der ablaufenden gewerblichen Arbeitsverträge bis zum 31. De¬
zember 1942 zugestimmt. Es hat dabei zum Ausdruck gebracht, daß die
Verlängerung auch auf die wehrfähigen Arbeiter ausgedehnt werden könne.
Es dürfe jedoch keinerlei Zwang für die Verlängerung der Arbeitsverträge
ausgeübt werden. Wegen der Ermächtigung für die Verlängerung der Gül¬
tigkeitsdauer der Reisepässe durch die ungarischen Konsulate im Reich seien
die erforderlichen Schritte in die Wege geleitet. Das Königlich Ungarische
Industrieministerium hat gebeten, seine Zustimmung zur freiwilligen Ver¬
tragsverlängerung den Arbeitern in den betroffenen Betrieben in geeigneter
Weise bekanntzugeben.
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Neubesetzte Ostgebiete

Runderlaß des Reichsarbeitsministers über ärztliche Untersuchung
und Entlausung der in den besetzten russischen Gebieten

angeworbenen Arbeitskräfte
Vom 16. August 1941

Sofern sich in den nächsten Monaten eine Möglichkeit ergeben sollte, in
den besetzten russischen Gebieten Arbeitskräfte für den Einsatz im Reich
anzuwerben, so müssen diese Kräfte, da in diesen Gebieten wie im Gene¬
ralgouvernement Fleckfieber, Typhus und Trachom heimisch sind, in
gleicher Weise behandelt werden wie die polnischen Arbeitskräfte . Ich
ordne daher an, daß meine Erlasse:

RdErl . ARG. 253/411),
RdErl . Ib 1939/357/41 vom 15. März 1941,
RdErl . ARG. 391/41 und
RdErl . Ib 1939/1775/41 vom 18. Juni 1941

auf die in den besetzten Ostgebieten geworbenen Arbeitskräfte sinngemäß
angewandt werden. Die erste ärztliche Untersuchung und Entlausung wird
von mir besonders geregelt. Für Arbeitskräfte aus Litauen und aus dem
Bezirk Bialystock wird sie voraussichtlich in Ostpreußen durchgeführt.
Die nach den RdErl . 253/411) und 392/41 bei den Polen durchzuführende
Röntgenreihendurchleuchtung ist jedoch nur insoweit in die Wege zu
leiten, als die örtlichen Verhältnisse dies zulassen. Wegen der Durch¬
führung der Entlausungen habe ich die Heeressanitätsinspektionen und
das Oberkommando der Wehrmacht gebeten, die für die Polen zugelassene
Regelung auch auf die angeworbenen Arbeitskräfte aus den besetzten
Ostgebieten auszudehnen.

Behandlung der Arbeitskräfte aus dem Osten

Mit Runderlaß vom 18. April 1942 — Va 5780.28/883 — gibt der GBA.
einen Erlaß des Reichsführers und Chefs der Deutschen Polizei vom
20. Februar 1942 — S — IV D — 293/42 (ausl. Arb .) bekannt . Danach
sind auf Grund der bisherigen Erfahrungen die für den Einsatz von
Arbeitskräften aus dem altrussischen Gebiet geltenden allgemeinen Be¬
stimmungen (Erlaß ’des RAM. vom 18. April 1942 — Va 5780.28/883)
wesentlich gelockert worden.
Der Grundsatz einer möglichsten Absonderung der Arbeitskräfte aus
dem altrussischen Gebiet von der deutschen Zivilbevölkerung , von den
J) Vgl. S. B Ib 17 ff.
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ausländischen Zivilarbeitern und von allen Kriegsgefangenen wird auf*
rechterhalten . Jedoch steht as  dem Grundsatz des kolonnenweisen Ein¬
satzes nicht entgegen, wenn in den Betrieben die Kolonnen in kleinere
Gruppen auf geteilt werden, wenn es — wie etwa bei Facharbeitern —
darauf ankommt , die Arbeitskräfte an die nur von ihnen auszufüllenden
Arbeitsplätze zu bringen . Wo es möglich ist, die Arbeitskräfte aus dem
altsowjetischen Gebiet abgeschlossen in besonderen Betriebsabteilungen
einzusetzen, ist dies durchzuführen . Im übrigen wird die Errichtung so¬
genannter Russenbetriebe (Betriebe, in denen nur Russen eingesetzt
werden) nunmehr verstärkt angestrebt.

.*** *
Der Einsatz von Familien mit arbeitsfähigen Kindern über 15 Jahre, der
vor allem in der Landwirtschaft in Frage kommen wird, ist gestattet.
Eine Trennung der Familien ist nicht notwendig . Frauen mit nichtarbeits¬
fähigen Kindern und schwangere Frauen, die den Arbeitseinsatz belasten,
sind nicht in das Reich hereinzubringen.

Die Umzäunung der Lager darf nicht mit Stacheldraht versehen sein.
Familien brauchen auch in den Unterkünften nicht getrennt zu werden.
In geschlossenen Lagern sollen sie möglichst in besonderen Räumen unter¬
gebracht werden.
Die Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet dürfen ihre Unterkünfte
nur zur Verrichtung der Arbeit verlassen.

1033/42 Arbeitseinsatz in den besetzten Ostgebieten; hier : Ausstattung mit
Spinnstoffwaren

Vom 31. August 1942.

Zu den mit Rderl . 844/42 bekanntgegebenen Richtlinien des Reichs¬
wirtschaftsministers für die Ausstattung der zum Osteinsatz kommenden
Personen teile ich folgende vom Reichswirtschaftsminister vorgenommene
Ergänzungen mit:

a) Im Abschnitt B ist unter Ziff. I, 1 hinter s) einzufügen:
,,t) Zentral -Filmgesellschaft Ost mbH .,

Berlin W 62,
Budapester Straße 23“

b) Da nach vorliegenden Berichten die von der Ostfaser GmbH , in den
besetzten Ostgebieten errichteten Auslieferungsläger noch nicht in
allen Fällen über die für die laufende Versorgung erforderlichen
Warenmengen verfügen, dürfen den im Abschnitt F unter a) und c)
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aufgeführten Personen auf Antrag von den Wirtschaftsämtern im
Reichsgebiet Bezugscheine nach den Vorschriften der Abschnitte C und
D ausgestellt werden. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 1. No¬
vember 1942.

c) Im Abschnitt F sind unter b) die Worte : ,,— und Polizei(gefolge)“ zu
streichen.

Sonderaktion des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz zur Her¬
einholung von Ostarbeiterinnen zugunsten kinderreicher städtischer und

ländlicher Haushaltungen
Vom 8. September 1942 (RArbBl. S. I 411)

Zur Verstärkung des Arbeitseinsatzes in der Hauswirtschaft, insbesondere
zur Entlastung der kinderreichen und Aufbaufamilien, sollen auch haus¬
wirtschaftliche Ostarbeiterinnen ins Reich hereingeholt und, je nach Be¬
darfslage, etwa je zur Hälfte in städtischen und ländlichen Haushaltungen
eingesetzt werden.
Der Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen in Familienhaushaltun¬
gen in größerer Zahl kann sich in sicherheitspolizeilicher und volkstums¬
politischer Hinsicht ungünstig auswirken und für die Entwicklung des Be¬
rufsstandes der deutschen Hausgehilfinnen von Nachteil werden, wenn er
nicht besonders sorgfältig vorbereitet und beobachtet wird. Um solchen
Gefahren nach Möglichkeit zu begegnen, bestimme ich im Einvernehmen
mit dem Leiter der Parteikanzlei und dem Reichsführer ft  und Chef der
Deutschen Polizei für die Durchführung folgendes:
Gesichtspunkte für die Auswahl der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen
Für den Einsatz in Haushaltungen kommen nur Ostarbeiterinnen zwischen
15 und 35 Jahren in Frage, die bereit sind, in Haushaltungen zu arbeiten.
Es kommen nur Kräfte in Betracht, die bei entsprechender Anleitung und
Gewöhnung für den Einsatz im städtischen oder ländlichen Haushalt ge¬
eignet erscheinen, von kräftiger körperlicher Konstitution sind und deren
allgemeines Erscheinungsbild dem deutschen möglichst nahekommt.
Mädchen, deren Äußeres auf fremde bzw. jüdische Abstammung schließen
läßt , sind auf jeden Fall abzulehnen. Die Anwerbung von Volksdeutschen
für die Hauswirtschaft ist auch im Rahmen dieser Aktion verboten.
Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen dürfen in Familienhaushaltungen nur
eingesetzt werden, nachdem durch ärztliche Untersuchung festgestellt wor¬
den ist, daß gegen den Einsatz in einem deutschen Haushalt keine ärztlichen
Bedenken bestehen. Schwangere kommen für den Einsatz im Haushalt nicht
in Betracht.
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Verfahren bei Auswahl der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen
Die Anwerbestellen in den besetzten Ostgebieten werden künftig weibliche
Arbeitskräfte , die unter den genannten Gesichtspunkten bei der ersten
Sichtung für den Einsatz im Haushalt geeignet erscheinen, in den Trans-
portlisten entsprechend kennzeichnen („Vorgesehen für Haushalt “).
Soweit möglich, werden diese Kräfte bereits in den Ostgebieten vor Ein¬
teilung der Transporte ins Reich ausgesondert und nach einer Sichtung
durch eine Arbeitseinsatzfachkraft (Vermittlerin ) und einen Beauftragten
des Reichsführers ff  sowie eingehender ärztlicher Untersuchung zu ge¬
schlossenen Sondertransporten zusammengestellt bzw. in besonderen
Wagen der allgemeinen Transportzüge abbefördert . In den Tränsportlisten
wird ausdrücklich vermerkt , daß diese Kräfte nach dem Ergebnis der Sich¬
tung unbedenklich in deutschen Haushalten eingesetzt werden können („für
Haushalt unbedenklich geeignet“).
Bei jedem Auffanglager der Landesarbeitsämter wird außerdem die Mög¬
lichkeit einer entsprechenden Sichtung (ebenfalls durch eine Arbeitseinsatz¬
fachkraft — Vermittlerin — und einen Beauftragten des Reichsführers ff)
für die weiblichen Arbeitskräfte vorgesehen, die in den Listen der noch
nicht ausgesuchten Transporte als „vorgesehen für Haushalt “ gekenn¬
zeichnet sind. Diese Kräfte bedürfen vor dem Einsatz noch einer genauen
ärztlichen Untersuchung zwecks Feststellung, daß gegen den Einsatz in
einem deutschen Haushalt keine Bedenken bestehen.
In der Anlaufzeit des neuen Verfahrens, solange Transporte ohne Kenn¬
zeichnung der für Haushaltungen in Betracht kommenden Mädchen ein-
laufen, können außerdem im Auffanglager selbst vorausgewählte geeignet
erscheinende Mädchen in der im vorigen Absatz angegebenen Form end¬
gültig für den Einsatz gesichtet werden.
Soweit bisher bereits Ostarbeiterinnen in Einzelfällen in Haushaltungen
eingesetzt worden sind, und soweit eine Umsetzung einzelner Kräfte aus
der gewerblichen Wirtschaft in Haushalte in Betracht gezogen wird , muß
auch für diese durch das zuständige Arbeitsamt eine entsprechende Über¬
prüfung veranlaßt werden.

Gesichtspunkte für die Auswahl der Haushaltungen
Die hauswirtschaftliche Tätigkeit im Familienhaushalt ist eine qualifizierte
Berufsarbeit für deutsche weibliche Arbeitskräfte . In deutschen Haushal¬
tungen , besonders in kinderreichen und Aufbaufamilien, sollen auslän¬
dische Hilfskräfte nur eingesetzt werden, soweit deutsche Hausgehilfinnen
nicht zur Verfügung stehen. Bei dem gegenwärtigen Mangel an deutschen
Hausgehilfinnen ist es jedoch erforderlich geworden, weibliche Arbeits¬
kräfte der besetzten Ostgebiete auch zur Hilfe und Entlastung deutscher
kinderreicher Familien zum Einsatz zu bringen.
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Aus volkspolitischen Gründen sollen die ausländischen Kräfte, besonders
aus den besetzten Ostgebieten, bevorzugt an Stellen eingesetzt werden, in
denen sie praktische hauswirtschaftliche Arbeit zu erledigen haben, ohne
in näherer Berührung mit der Familie zu stehen und in die Betreuung und
Erziehung der Kinder eingeschaltet zu werden.
Für den Einsatz kommen nur Haushaltungen in Betracht, deren Mitglieder
politisch zuverlässig sind und Gewähr dafür bieten, daß sie die für den Ein¬
satz der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erlassenen Bestimmungen
genau beachten. Haushaltungen mit Kindern sollen hauswirtschaftliche
Ostarbeiterinnen nur zugeteilt werden, wenn die Erziehung der Kinder
durch die Mutter oder ihre Stellvertreterin gewährleistet ist und in der
Regel nicht in der Hand der Ostarbeiterin liegt.
Kinderreichen und Aufbaufamilien sollen zwar in erster Linie deutsche
Hausgehilfinnen zugeführt werden. Da das zur Zeit nicht immer möglich
ist, diesen Familien aber auf jeden Fall Hilfe gesichert werden soll, muß bei
der Verteilung der haus wirtschaftlichen Ostarbeiterinnen ihr Bedarf be¬
vorzugt berücksichtigt werden. Erst wenn diesen Familien, soweit sie zur
Einstellung von Ostarbeiterinnen bereit und geeignet sind, die erforder¬
lichen Hilfskräfte gestellt sind, darf anderen Haushaltungen eine Ost¬
arbeiterin vermittelt bzw. die Beschäftigungsgenehmigungfür eine solche
erteilt werden.
Der Einsatz erfolgt nur in Familien, in denen die gesonderte Unterbringung
der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen innerhalb des Haushalts gewähr¬
leistet ist. Auf keinen Fall dürfen hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen mit
Deutschen gemeinsam untergebracht werden.

Verfahren bei Auswahl der Haushaltungen
Das Arbeitsamt gibt nach der Dringlichkeit des Bedarfs überprüfte An¬
träge auf Zuweisung einer hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin auf einem
Vordruck zur Begutachtung an den zuständigen Hoheitsträger der
NSDAP. (Kreisleiter). Erhebt der Kreisleiter Bedenken gegen den Einsatz,
50 sieht das Arbeitsamt von der Zuweisung einer hauswirtschaftlichen
Ostarbeiterin bzw. der Erteilung der Beschäftigungsgenehmigung für eine
solche ab und gibt dem Haushaltungsvorstand einen ablehnenden Bescheid.
Eine Begründung ist hierbei nicht anzuführen . Die Entscheidung ist end¬
gültig.
Soweit in einzelnen Fällen bereits hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen in
Haushaltungen eingesetzt sind, ist die Überprüfung des Haushalts nach¬
träglich zu veranlassen.
Auf das Erfordernis der vorherigen Begutachtung des Haushalts ist beson¬
ders auch bei der .Umsetzung der Ostarbeiterinnen , die bereits im Reich
beschäftigt werden, von einem Haushalt in einen anderen bzw. von einem
Betrieb in einen Haushalt zu achten.
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Ergibt sich nachträglich während der Beschäftigung der hauswirtschaft¬
lichen Ostarbeiterinnen , daß die für den Einsatz notwendigen Voraus¬
setzungen bei dem Haushalt nicht vorliegen, so erwirkt das Arbeitsamt
von Amts wegen oder auf Antrag des Hoheitsträgers der NSDAP, im Ver¬
handlungswege die beschleunigte Entlassung der hauswirtschaftlichen Ost¬
arbeiterin . Führen die Verhandlungen nicht zum Erfolg, so kann die An¬
gelegenheit der Staatspolizeileitstelle übergeben werden. Das Arbeitsamt
sorgt gegebenenfalls für anderweitigen Einsatz.

Einsatzbedingungen
Für den Einsatz der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen gelten die all¬
gemeinen Bedingungen für den Einsatz der Ostarbeiter.
Die Beaufsichtigung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen durch den
beschäftigenden Haushalt muß jederzeit gewährleistet sein. Die Haushal¬
tungsvorstände sind verpflichtet , das Arbeitsamt zu unterrichten , falls
wegen längerer Abwesenheit der Familie eine Beaufsichtigung nicht mög¬
lich ist, damit das Arbeitsamt erforderlichenfalls die Ostarbeiterin für diese
Zeit vorübergehend anderweitig einsetzt.
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erhalten grundsätzlich die
gleichen Lebensmittelzuteilungen wie die deutsche Zivilbevölkerung.
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen sind, soweit sie in städtischen
Haushaltungen eingesetzt sind, ausschließlich für eine Beschäftigung mit
hauswirtschaftlichen Arbeiten vorgesehen und dürfen nicht anderweitig,
etwa in dem Beruf des Haushaltungsvorstandes , z. B. Sprechstundenhilfe,
Verkäuferin , Kellnerin usw. beschäftigt werden. Hauswirtschaftliche Ost¬
arbeiterinnen , die in ländlichen Haushaltungen eingesetzt sind, sollen für
landwirtschaftliche Arbeiten nur in dem bei ländlichen Hausgehilfinnen
üblichen Umfang herangezogen werden.
Sind deutsche Hilfskräfte im Haushalt , so sind diese so hervorzuheben und
aufsichtführend einzusetzen, daß ein Solidaritätsgefühl zwischen ihnen und
den hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen nicht entstehen kann.
Das arbeitsrechtliche Verhältnis regelt sich nach der Verordnung über die
Einsatzbedingungen der Ostarbeiter vom 30. Juni 1942 — RGBl. I
S. 419 ff. —. Hinsichtlich der Entlohnung habe ich die Reichstreuhänder
der Arbeit angewiesen, für ihr Wirtschaftsgebiet einheitliche Lohnsätze für
hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen in zwei Altersgruppen festzusetzen,
die den Arbeitsämtern mitgeteilt werden. Jedem Haushaltungsvorstand,
der eine hauswirtschaftliche Ostarbeiterin beschäftigt, teilt der Leiter des
Arbeitsamts als Beauftragter des Reichstreuhänders der Arbeit den ent¬
sprechenden Lohnsatz sowie die Höhe des auszuzahlenden Betrages und der
von ihm zu zahlenden Ostarbeiterabgabe mit. Für hauswirtschaftliche Ost¬
arbeiterinnen ist nur die Hälfte der Ostarbeiterabgabe zu zahlen. Die Ost-

2. Nachtrag



B Ib

— 35 — _
\

arbeiterabgabe entfällt , wenn eine Ostarbeiterin im Haushalt beschäftigt
wird , von einem Abgabepflichtigen mit mindestens drei minderjährigen
Kindern oder anderen minderjährigen Angehörigen im Sinne des § 10
Nr . 3 bis 6 StAnpG ., die das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
zum Haushalt des Abgabepflichtigen gehören und in seinem Haushalt
leben.
Merkblätter nach anliegendem Muster (Anlage 2) gehen den Landesarbeits¬
ämtern in Kürze in größerer Zahl zu.

, Anlage 2
zum Erlaß vom 8. September 1942

Merkblatt
für Hausfrauen über die Beschäftigung hauswirtschaftlicher Ostarbeiteriilnen in

städtischen und ländlichen Haushaltungen
(herausgegeben vom Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz
im Einvernehmen mit dem Leiter der Parteikanzlei und den übrigen

beteiligten Dienststellen)

Deutsche Hausgehilfinnen stehen heute den deutschen Haushaltungen nicht in
ausreichender Zahl zur Verfügung. Die einheimischen Arbeitskräfte müssen des¬
halb durch ausländische Hilfskräfte ergänzt werden. Zur Entlastung der Haus¬
frauen werden jetzt auch hauswirtschaftliche Arbeitskräfte aus den altsowjetischen
Gebieten (hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen ) eingesetzt. Über die Zugehörig¬
keit einer Ausländerin zu diesem Personenkreis, auf den die untenstehenden
Bestimmungen Anwendung finden, gibt das Arbeitsamt Auskunft.
Die Hausfrau übernimmt mit der Beschäftigung der Ostarbeiterin die Verant¬
wortung , durch richtiges eigenes Verhalten und durch ordnungsgemäße Behand¬
lung der Ostarbeiterin Schäden für die Familie und das deutsche Volk zu ver¬
hindern.
Jeder Deutsche hat mit dafür zu sorgen, daß eine Blutmischung mit den Ost¬
arbeiterinnen vermieden wird.

A. Allgemeine Grundsätze
für die Behandlung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen

1. Das Verhalten im Haushalt
Die Ostarbeiterinnen kommen aus einem Land, dessen Bewohner dem deutschen
Volkstum, der deutschen Kultur , Art und Sitte fremd gegenüberstehen und jahr¬
zehntelang im bolschewistischen Sinne erzögen worden sind. Es muß alles ver¬
sucht werden, sie durch richtiges Verhalten und richtige Behandlung zur richtigen
Einstellung zu bringen und den deutschen Familienhaushalt vor Schaden zu hüten.
Jeder Fremde beurteilt nach der persönlichen und politischen Haltung des ein¬
zelnen die Einstellung unseres gesamten Volkes. Die ausländischen Arbeitskräfte
müssen in der Hausfrau und ihren Familienangehörigen würdige Vertreter des
deutschen Volkes sehen können . Fragen unseres völkischen Lebens, wie Unter¬
haltungen über kriegsbedingte Schwierigkeiten und Sorgen, gehören nicht vor
die Ohren dieser fremden Kräfte.

*
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Die deutsche Familie muß in ihrer Haltung gegenüber der Ostarbeiterin den
Kriegsverhältnissen Rechnung tragen und in natürlichem Selbstbewußtsein jede
unangemessene Annäherung vermeiden.
Da die Ostarbeiterinnen wahrscheinlich sehr willig sind, aber noch keine Erfah¬
rungen in Hausarbeiten , wie sie in deutschen Haushaltungen üblich sind, besitzen,
hat die Hausffau sie sorgfältig und mit Geduld in deutsche Ordnung und Haus¬
haltführung einzuführen.
Die Ostarbeiterin muß korrekt und in jeder Hinsicht gerecht behandelt werden.
Sie wird bei Willkür und unnötiger Schroffheit von Erwachsenen und Ungezogen¬
heiten von Kindern ebenso schnell den schuldigen Respekt verlieren und in ihrer
Arbeitsleistung nachlassen wie bei Nichtbeachtung des gebotenen Abstandes.
Ordentliche Behandlung, Verpflegung, Unterbringung und Auszahlung des Lohnessind selbstverständliche Pflicht.
2. Die Arbeitseinteilung im Haushalt
Der Aufgabenkreis der Ostarbeiterin ist möglichst weitgehend auf die technischen
Arbeiten im Haushalt zu begrenzen. Die Haushaltführung und die Erziehung
der Kinder ist Aufgabe der Hausfrau oder der deutschen Hausgehilfin.
3. Die Bewertung der hauswirtschaftlichen Arbeit
Das Ansehen der hauswirtschaftlichen Leistung darf durch die Beschäftigung von
Ostarbeiterinnen nicht sinken. Die Erfüllung der hauswirtschaftlichen Aufgaben
in der Familie ist höchster Dienst am Volk. Die verantwortliche Haushaltführung
bleibt deshalb den deutschen Frauen Vorbehalten. Es ist Pflicht der Hausfrau,
durch das eigene Vorbild , die Erziehung der Kinder und die richtige Behandlung
der deutschen Hausgehilfin dazu beizutragen , einen berufsstolzen deutschen haus¬
wirtschaftlichen Nachwuchs heranzubilden.
Werden ausnahmsweise in demselben Haushalt deutsche Hausgehilfinnen und
Ostarbeiterinnen beschäftigt, so ist die deutsche Hausgehilfin vorwiegend mit
Aufgaben der Familienbetreuung zu beauftragen und aufsichtführend gegenüber
der Ostarbeiterin einzusetzen. Deutsche Hausgenossen haben immer den Vorrang.

B. Einsatzbedingungen
1. Einstellung, Entlassung
Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen dürfen als Ausländerinnen nur mit Geneh¬
migung des für den Haushalt zuständigen Arbeitsamtes beschäftigt werden. Auch
Haushaltungen mit Kindern unter 14 Jahren müssen also vor Einstellung einer
hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin stets die Beschäftigungsgenehmigung des
Arbeitsamtes einholen . Das ist auch bei Einstellung einer hauswirtschaftlichen
Ostarbeiterin , die bereits in einem anderen Arbeitsverhältnis gestanden hat , be¬sonders zu beachten.
Vor Entlassung einer hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin ist das Arbeitsamt zuunterrichten.

2. Polizeiliche Anmeldung , Kennzeichnung, Beaufsichtigung
Der Haushaltungsvorstand ist verpflichtet , die Ostarbeiterin sofort nach Auf¬
nahme in seinem Haushalt polizeilich anzumelden.
Die Ostarbeiterin ist verpflichtet , auf der rechten Brustseite jeder Oberkleidüng
das „Ost c,-Kennzeichen zu tragen . Die Bestellung der Kennzeichen kann bei der
polizeilichen Anmeldung erfolgen.
Ist eine Beaufsichtigung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin im Haushalt wegen
längerer Abwesenheit der Familie nicht möglich, so ist das Arbeitsamt unver-
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füglich zu unterrichten , das erforderlichenfalls die hauswirtschaftliche Ostarbei¬
terin für diese Zeit vorübergehend anderweitig einsetzt.
3. Beschäftigung
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen sind ausschließlich für eine Beschäfti¬
gung mit hauswirtschaftlichen Arbeiten vorgesehen und dürfen nicht anderweitig,
etwa in dem Beruf des Haushaltungsvorstandes , z. B. als Sprechstundenhilfe, Ver¬
käuferin , Kellnerin, tätig sein. Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen , die in länd¬
lichen Haushaltungen eingesetzt sind, sollen zu landwirtschaftlichen Arbeiten nur
in dem bei ländlichen Hausgehilfinnen üblichen Umfang herangezogen werden.
4.  Arbeitsverhältnis
Die im Reich eingesetzten hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen stehen in einem
Beschäftigungsverhältnis eigener Art . Die deutschen arbeitsrechtlichen und arbeits¬
schutzrechtlichen Vorschriften finden auf sie nur insoweit Anwendung, als dies
besonders bestimmt wird.
5. Entlohnung
Die Höhe des Entgelts der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen richtet sich nach
den von dem Reichstreuhänder der Arbeit herausgegebenen Sätzen, die dem Haus¬
haltungsvorstand bei Vermittlung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin vom
Arbeitsamt bekanntgegeben werden.
6. Ostarbeiterabgabe
Haushaltungsvorstände , die hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen beschäftigen,
haben grundsätzlich eine Abgabe nach Maßgabe der von dem Reichstreuhänder
der Arbeit herausgegebenen Tabelle zu entrichten , deren Höhe bei der Vermitt¬
lung von dem Arbeitsamt bekanntgegeben wird.
7. Steuerfreiheit
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen haben während der Beschäftigung inner¬
halb des Deutschen Reiches keine Lohnsteuer zu zahlen.
8. Versorgung der Angehörigen
Die Angehörigen der in das Reich vermittelten hauswirtschaftlichen Ostarbeite¬
rin erhalten — soweit erforderlich — für die Beschäftigungsdauer eine Unter¬
stützung bis zu 130 Rubel je Monat . Bei Entlassung in die Heimat , unerlaubter
Aufgabe der Arbeit , schwerwiegenden Verstößen gegen die Disziplin und Todes¬
fall ist das zuständige Arbeitsamt unverzüglich zu benachrichtigen, damit die
Zahlung der Unterstützung eingestellt wird.
9. Freizeit
Ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht.
Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen dürfen sich grundsätzlich außerhalb der
Haushalte nur bewegen, um Angelegenheiten der Haushaltungen zu erledigen.
Jedoch kann ihnen bei Bewährung einmal wöchentlich als Belohnung die Gelegen¬
heit gegeben werden, sich 3 Stunden ohne Beschäftigung außerhalb des Haus¬
halts aufzuhalten . Dieser Ausgang muß bei Einbruch der Dunkelheit , spätestens
aber um 20 Uhr beendet sein. Der Besuch von Gaststätten , Lidhtspiel- oder son¬
stigen Theatern und ähnlichen für Deutsche oder ausländische Arbeiter vorge¬
sehenen Einrichtungen ist verboten . Desgleichen ist der Kirchenbesuch untersagt.
Besondere Veranstaltungen werden unter Umständen für hauswirtschaftliche Ost¬
arbeiterinnen in städtischen Haushaltungen durch die Deutsche Arbeitsfront , für
hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen in ländlichen Haushaltungen durch den
Reichsnährstand gemeinsam mit dem Deutschen Frauenwerk durchgeführt werden.
Die hauswirtschaftliche Ostarbeiterin muß außerhalb des Haushalts stets ihre
Arbeitskarte als Personalausweis mit sich führen.
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10. Urlaub , Rückkehr nach der Heimat
Urlaub wird zunächst nicht gewährt.
Die Anwerbung der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erfolgt auf unbe¬
stimmte Zeit.
11. Sparen
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen können ihr Entgelt ganz oder zum
Teil verzinslich sparen. Der ersparte Betrag wird in die Heimat überwiesen und
steht dort dem Sparer oder dessen Angehörigen zur Verfügung. Merkblätter hier¬
über werden durch die Arbeitsämter ausgegeben. Sie sind auch bei dem Büro der
Landeswirtschaftsbank Ukraine , Berlin C 2, Grünstr . 3/4, erhältlich.
12. Unterkunft
Die Unterbringung erfolgt in dem beschäftigenden Haushalt . Die Unterkunft soll
einfach, sauber und hygienisch einwandfrei und mit allem Notwendigen aus¬
gestattet sein. Es ist Gelegenheit zur gründlichen Körperreinigung zu geben.
Deutsche dürfen das Zimmer mit der Ostarbeiterin nicht teilen.
13. Ernährung
Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erhalten grundsätzlich die gleichen
Lebensmittelzuteilungen wie die deutsche Zivilbevölkerung.
14. Bekleidung
Bekleidung kann grundsätzlich nicht gewährt werden. In dringenden Ausnahme¬
fällen, in denen es zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der hauswirtschaftlichen
Ostarbeiterin notwendig ist, können Bezugscheine bei den 'Wirtschaftsämtern
beantragt werden. Die Zuweisungen erfolgen dann in der Regel aus vorhandenen
Beständen getragener Kleidungsstücke. Im übrigen ist auf die Erhaltung und
Pflege der von den Ostarbeiterinnen mitgebrachten Kleider besonders zu achten.
15. Gesundheitsfürsorge
Für die Tage, an denen die hauswirtschaftliche Ostarbeiterin wegen Krankheit
oder Unfall nicht arbeiten kann, ist, soweit nicht Krankenhauspflege gegeben
wird, vom Haushaltun 'gsvorstand lediglich Unterkunft und freie Verpflegung
zu gewähren. Die Krankenversorgung erfolgt durch die zuständige Allgemeine
Ortskrankenkasse , an die der Haushaltungsvorstand einen Beitrag in Höhe von
4 RM. aus eigenen Mitteln zu zahlen hat . Sofern für den beschäftigenden Betrieb
eine Landkrankenkasse zuständig ist, hat diese die Krankenversorgung der haus¬
wirtschaftlichen Ostarbeiterin für einen vom Haushaltungsvorstand aus eigenen
Mitteln zu zahlenden Beitragssatz in Höhe von täglich 0,13 RM. zu übernehmen.
Besondere Aufmerksamkeit ist dem Auftreten von Ungeziefer (Läusen) zuzu¬
wenden, obwohl die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen vor der Zuweisung
einer Entlausung und einer ärztlichen Untersuchung unterzogen worden sind.
Ist wegen Krankheit oder sonstiger Arbeitsunfähigkeit die Rückbeförderung einer
hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin nach dem Osten erforderlich, so ist sie dem
zuständigen Arbeitsamt zur Rückführung zu melden. Schwangere sind dem
Arbeitsamt sofort nach Bekanntwerden der Schwangerschaft zur Rückführung
zu melden.
Die Kranke bzw. Schwangere verbleibt , sofern vom Arzt nichts anderes ange¬
ordnet ist, bis zum Abtransport in dem Haushalt.
16. Postverkehr
a) Im Bereich der Reichskommissariate Ostland (einschließlich Weißruthenien)
und Ukraine ist die Dienstpost eingeführt . Es sind Postkarten sowie gewöhnliche
und eingeschriebene Briefe bis zu 250 Gramm zugelassen. Der Absender muß
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genau angegeben sein. Die Postgebühren werden am Schalter bar entrichtet . Die
Zustellung findet nur in Orten mit Dienstpostämtern und Poststellen statt . Bei
Sendungen nach Orten ohne Dienstpostamt muß die Ortsbezeichnung mit dem
Zusatz „über das Dienstpostamt in . . . .“ angegeben werden,
b) Im rückwärtigen Heeresgebiet besteht ein allgemeiner Postverkehr noch nicht.
Für die Ostarbeiter ist folgende Sonderregelung getroffen worden:
Jede Ostarbeiterin kann zweimal im Monat eine Postkarte mit Rückantwort (In¬
landgebühren) schreiben. Die Anschrift muß deutlich in lateinischen Buchstaben
geschrieben sein und folgende Angaben enthalten:

An
\ Vor- und Zuname : .

Ort : .
Rayon : .

(wenn bekannt , Name des anwerbenden Arbeitsamts)Z. B.:
An

Frau Maria Witrischenka
Warkowa

Rayon Orsdha
Arbeitsamt Borissow

Die Anschriftseite der Antwortkarte hat die Ostarbeiterin mit genauer Anschrift
auszufüllen. Die Karten sind vom Haushaltungsvorstand der Auslandsbriefprüf¬
stelle, Berlin W 62, Budapester Str. 20, zuzuleiten.
Die für Deutschland bestimmte Post (Antwortkarte mit vorgeschriebener An¬
schrift) kann von den Angehörigen beim zuständigen Arbeitsamt im besetzten
Gebiet gelegentlich des Empfangs der Unterstützung abgegeben werden. Das
Arbeitsamt sammelt die Post und sendet sie auf dem Feldpostwege über die Aus¬
landsbriefprüfstelle Berlin zur "Weiterbeförderung an die Ostarbeiterinnen.
Zu a) und b): Paketverkehr ist zur Zeit noch nicht zugelassen.
17. Verstöße gegen die Arbeitsdisziplin
Bei groben Verstößen müssen sich die Haushaltungsvorstände an die Staatspolizei-
(leit)stellen wenden.
18. Beratung und Auskunft
a) Die Hausfrau wird vom Deutschen Frauenwerk über das volkspolitisch not¬
wendige Verhalten und die unter diesem Gesichtspunkt richtige Arbeitseinteilung
aufgeklärt . Es werden zu diesem Zweck Hausfrauentreffen durchgeführt.
Die Deutsche Arbeitsfront berät die städtische Hausfrau , der Reichsnährstand
die ländliche Hausfrau in arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Fragen.
b) Die Ostarbeiterin wird, soweit sie im städtischen Haushalt eingesetzt ist, von
der Deutschen Arbeitsfront bei arbeitsrechtlichen Fragen aufgeklärt , die Deutsche
Arbeitsfront führt die Schlichtung von Streitfällen durch und stellt , soweit er¬
forderlich, Sprachhilfe zur Verfügung. Die in ländlichen Haushaltungen einge¬
setzten Ostarbeiterinnen werden entsprechend durch den Reichsnährstand betreut.
Im übrigen erteilt das Arbeitsamt Auskunft.
Der Haushaltungsvorstand und die Hausfrau sind für die Beachtung der vor¬
stehenden Bestimmungen verantwortlich.
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Einsatz
hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen ; hier : Unterbringung

Vom 14. Oktober 1942 (RArbBl . S. I 490)

Nach Mitteilung des Reichsführers bestehen keine Bedenken dagegen, daß haus¬
wirtschaftliche Ostarbeiterinnen in' landwirtschaftlichen Haushaltungen, in denen
keine andere Möglichkeit vorhanden ist, ausnahmsweise gemeinsam mit anderen,
einzeln eingesetzten und untergebrachten ausländischen Arbeitskräften untergebracht
werden. Dagegen ist es nicht zulässig, daß hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen
mit ausländischen Arbeitskräften anderer Nationalität gemeinsam in einem L a g e i
wohnen.
Die in städtischen Haushaltungen eingesetztenhauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen
müssen auf jeden Fall getrennt von Hilfskräften anderer Nationalität unter¬
gebracht werden.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Arbeits¬
einsatz von Arbeitskräften aus den besetzten Ostgebieten ; hier : Kosten der

Beförderung bei Arbeitsunfähigkeit
Vom 29. Oktober 1942 (RArbBl . S. I 494)

Die Übernahme der beim Rücktransport nicht mehr einsatzfähiger Ostarbeiter
entstandenen Kosten regelt sich wie bei allen anderen ausländischen Arbeitskräften
grundsätzlich nach Rderl . ARG. 1182/401). Danach sind die Rückbeförderungs¬
kosten dem Betrieb aufzuerlegen, wenn der Ostarbeiter ihm mindestens 6 Wochen
lang seit der Zuweisung für die produktive Arbeitsleistung voll zur Verfügung
stand . In diesem Fall sind für die Rückbeförderung des Ostarbeiters , gleichgültig
ob er in der gewerblichen Wirtschaft oder in der Landwirtschaft eingesetzt war,
die nach Rderl . ARG. 267/412) in Verbindung mit Rderl . ARG. 566/42 für die
deutsche Fahrtstrecke einheitlich von Litzmannstadt bis zum Arbeitsamts -Ort
tabellenmäßig errechneten Anreisekosten auch als Rückreisekosten zu erheben,
jedoch unter Nachlaß von 50 v. H ., da die Beförderung ausschließlich in Sonder¬
zügen erfolgt , und die Betriebsführer im übrigen nur verpflichtet sind, die Rück¬
reisekosten bis zur deutschen Grenze zu übernehmen . Die Verpflegungspauschale
von 3 RM. ist jedoch von den Betrieben einzuziehen.

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Prüfung
von Ostarbeitern im Interesse eines zweckvollen betrieblichen Einsatzes

Vom 23. Oktober 1942 '(RArbBl . S. I 515)

Auf die Bedeutung der Frage des „berufsrichtigen “ Einsatzes der Ost¬
arbeiter ist von mir bereits in verschiedenen Erlassen hingewiesen worden.
Darüber hinaus ist aber aus zahlreichen Berichten, in denen allgemein
über eine mangelnde Eignung der Ostarbeiter geklagt wird , zu entnehmen,

*) Nicht abgedruckt.
2) Abgedrudct S. B Ia 28 ff.
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daß in vielen Betrieben die spezielle Arbeitseignung der Ostarbeiter über¬
haupt nicht ernsthaft untersucht worden ist. Bei der starken Differenziert¬
heit der Arbeiten in großen Betrieben und der Ansprüche, die damit an
die Arbeitskräfte gestellt werden, muß es möglich sein, auch die Ostarbeiter
nach entsprechender Eignungsfeststellung auf Stellen anzusetzen, wo sie
zu vollen Leistungen befähigt sind. Eine Grobsortierung auf Grund all¬
gemeiner Menschenkenntnis und Betriebserfahrung reicht dafür allerdings
nicht aus, da bei den Ostarbeitern die Verhältnisse wesentlich anders liegen
als bei deutschen Arbeitskräften . Abgesehen von sprachlichen Verständi¬
gungsschwierigkeiten besitzen sie keinerlei Arbeitsausweise. Die russischen
Betriebe, in denen sie gearbeitet haben, sind meist nicht bekannt . Zudem
besteht bei den Ostarbeitern eine starke Neigung, in landwirtschaftliche
Arbeit zu gelangen, was ihre Aussagen bei einer einfachen Befragung er¬
heblich beeinflußt. Aus diesem Grunde wird es in Betrieben der Eisen- und
Metallwirtschaft meist erforderlich sein, die spezielle Arbeitseignung durch
besondere Untersuchungsverfahren festzustellen. Viele größere Betriebe ver¬
fügen bereits über die erforderlichen technischen und methodischen Hilfs¬
mittel dafür . In einzelnen Betrieben, wie z. B. der Firma Rheinmetall
Borsig, Berlin-Tegel, sind sogar besondere Verfahren zur Eignungsprüfung
von Ausländern entwickelt und mit gutem Erfolg angewandt worden.
Wie mir die Deutsche Arbeitsfront — Amt für Berufserziehung und Be¬
triebsführung, Berlin-Zehlendorf, Teltower Damm 87/91 — mitteilt, wer¬
den auch ihrerseits zur Zeit laufend Kurzlehrgänge für Betriebsingenieure
abgehalten, in denen diese in der Anwendung von Prüfungsverfahren für
Ostarbeiter geschult werden.
Es muß somit allen Stellen, die Ostarbeiter beschäftigen, möglich sein, durch
Erfahrungsaustausch mit anderen Betrieben bzw. durch Inanspruchnahme
des Amts für Berufserziehung und Betriebsführung (Institut für Arbeits¬
psychologie und Arbeitspädagogik) auch ihrerseits einen Einsatz der Ost¬
arbeiter entsprediend der individuellen Eignung vorzunehmen, damit die
immer wieder vorgebrachten Klagen gegenstandsloswerden.
Darüber hinaus ist mir von der Reichsgruppe Industrie mitgeteilt worden,
daß bei den Betrieben, die Ostarbeiter beschäftigen, sich immer mehr ein
Bedürfnis herausbildet, in einen allgemeinen Erfahrungsaustausch über tech¬
nische, organisatorischeund betreuungsmäßigeFragen einzutreten. Eine der¬
artige Zusammenfassungvon Betrieben zu gemeinsamen Besprechungen mit
dem Ziel, die Ostarbeitfer, die zahlenmäßig den Hauptanteil des gesamten
Ausländereinsatzes ausmachen, zu bestmöglichstenLeistungen zu bringen,
ist bereits auch von verschiedenen Arbeitsämtern mit Erfolg eingeleitet
worden.
Bei der Bedeutung, die dieser Frage zukommt, bitte ich, die Arbeitsämter
anzuweisen, in ihren Bezirken umgehend in der gleichen Weise vorzugehen
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unter Einschaltung der DAF., der Industrieabteilungen der 'Wirtschafts¬
kammern (Bezirksfachgemeinschaftender Eisen- und Metallindustrie) und
mir bis zum 1. Dezember 1942 erstmalig zu berichten, inwieweit und mit
welchen Ergebnissen ein Einsatz der Ostarbeiter entsprechend ihrer spe¬
ziellen Arbeitseignung durchgeführt und darüber hinaus ein allgemeiner
Erfahrungsaustausch eingeleitet worden ist.

Runderlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Richt¬
linien für die Schreibung russischer Wörter im Deutschen

Vom 23. September 1942

Nachstehend gebe ich die von dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete im
Benehmen mit der Universität Berlin aufgestellten Richtlinien betr . Schreibung
russischer Wörter bekannt . Ich bitte , beim Schreiben russischer Wörter im Deut¬
schen (z. B. bei der Ausstellung von Arbeitsverträgen , Transportlisten , Genehmi¬
gungsscheinen, Arbeitskarten , Arbeitsbüchern) danach zu verfahren.
(GBA. Va 5768/65 v. 23. 9. 1942)

Richtlinien

betr . Schreibung russischer Wörter im Deutschen

Bei der Wiedergabe russischer Wörter im Deutschen ist zu unterscheiden zwischen

a) einer exakten Wiedergabe des russischen Lautwertes für wissenschaftliche
Zwecke,

b) einer vereinfachten Wiedergabe für alle übrigen Zwecke.
Die wissenschaftlicheSchreibung muß sich, um genau zu sein, neben dem deutschen
Alphabet zusätzlicher Zeichen bedienen, da es für eine Anzahl russisdier Laute
keine entsprechenden deutschen Buchstaben gibt. Diese wissenschaftliche Schrei¬
bung ist nur in wissenschaftlichen, besonders in philologischen Werken und als
bibliothekarische Umschrift am Platz . Für die Allgemeinheit muß eine Schreib¬
weise gewählt werden, die für jeden Deutschen auch ohne russische Sprachkennt-
nisse verständlich ist und die sich dem Schriftbild deutscher Wörter anpaßt.

Grundregeln:

1. Maßgebend für die deutsche Umschreibung ist die russische Aussprache, nicht
das russische Schriftbild. Es wird also z. B. geschrieben: Orjol , nicht : Orel, Potjom-
kin, nicht : Potemkin.
2. Für die Umschreibung werden nur Buchstaben des deutschen Alphabets ver¬
wendet, die dabei den im Deutschen üblichen Lautwert bedeuten . Auf die Wieder¬
gabe gewisser Nuancen der russischen Aussprache muß verzichtet werden.
3. Zu fremdartig wirkende Schriftbilder werden nach den Gesichtspunkten der
deutschen Rechtschreibung vereinfacht.
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Unter Zugrundelegung dieser Regeln ergibt sich folgende Umschrift für das rus¬
sische Alphabet:

a
6
B
r
fl
e
e

JK
3
M
M
K
Jl
M
H
O
n
P
c
T
y
$
X

H
UI

■b
bi
b
3

IO
H

= a
—- b
= w (s. auch Erläuterung 5)
= g
= d
- - je oder e (s. Erläuterung 1)
= jo (s. auch Erläuterung 2)
— sch (s. auch Erläuterung 7)
= s. (s. auch Erläuterung 6)

= i (s-
= k

auch Erläuterung 3)

= •m
— n
= o
= P
— r
= ss oder s (s. Erläuterung 6)
= t
—- u
= f
= ch
= tsch
= z
= sch (s. auch Erläuterung 7)
— schtsch
= entfällt
= ■- y
=- entfällt (s. auch Erläuterung 4)
== e
— iu
= ja

Erläuterungen:
1. Der russische Buchstabe e hat den Lautwert eines e mit leichtem j-Vorschlag, er
ist im Wortanfang und nach Vokalen durch je wiederzugeben.
Beispiele: Jenissei, Nikolajewsk.
In allen anderen Fällen, vor allem in unbetonten Silben, ist dieser j-Vorschlag je¬
doch meist so schwach, daß die Wiedergabe des Lautes mit e genügt.
Beispiele: Woronesch, Petschora, Dnepr.
2. Der russische Buchstabe e wird entsprechend seinem Lautwert im Deutschen
durch jo wiedergegeben.
Beispiel: Potjomkin . •
3. Der russische Buchstabe ü wird im allgemeinen durch i wiedergegeben, also aö
durch ai, erä durch ei, orä durch oi, yü durch ui.
Beispiele: Krai, Jenissei, Dneprostroi , Kuibyschew.
Für mh  und bim genügt die einfache Schreibung i bzw. y ; die Schreibung ij bzw. yj
würde den deutschen Leser zu einer zu betonten Ausspradie des j verleiten.
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Beispiele: Gorki , nicht : Gorkij , Nischni-Nowgorod , nicht : Nishnij -Nowgorod,
Grosny, nicht : Grosnyj.
4. Das russische Zeichen b bedeutet , daß der vorangegangene Konsonant ' „weich“,
d. h. mit einer leichten j-Beimischung ausgesprochen wird . In der deutschen
Schreibung unterbleibt die Wiedergabe dieses Zeichens, da sie das Schriftbild zu
sehr komplizieren würde.
Beispiele: Sewastopol, nicht : Sewastopolj, Archangelsk, nicht : Archangelsk , Kasan,
nicht : Kasanj, Ob, nicht : Obj.
5. Die Endsilbe ob wird im Deutschen am besten durch —ow wiedergegeben. Das
w ist hierbei nicht, wie in deutschen Namen slawischer Herkunft (Treptow , Tel¬
tow), stumm. Die Schreibung —off, die einer falschen Aussprache dieser Endsilbe
Vorbeugen sollte, erscheint heute nicht mehr erforderlich, da sich die richtige
Aussprache von Wörtern wie Rostow, Saratow eingebürgert hat.
6. Im Russischen gibt es wie im Deutschen zwei verschiedene s-Laute, einen stimm¬
losen (wie im deutschen Wort „Glas“) und einen stimmhaften (wie im deutschen
Wort „lesen“). Dieser Unterschied kann durch Schreibung von ss für den stimm¬
losen Laut wiedergegeben werden.
Beispiele: Feodossija (stimmlos), aber Smolensk, Swir (Schreibung mit einfachem s
genügt, da das s in dieser Stellung im Deutschen ohnehin stimmlos gesprochen
wird), Rjasan (stimmhaft ).
Am Wortanfang ist mit Rücksicht auf das deutsche Schriftbild auf die Schreibung
ss zu verzichten . Beispiel: Saratow (obwohl das s stimmlos ist).
Die Verwendung des Zeichens z für den stimmhaften s-Laut , die der wissen¬
schaftlichen Umschrift entstammt , ist unzulässig, da das Zeichen z in der all¬
gemeinen Schreibung nur den Laut wie im deutschen Wort „Zahn“ bedeuten
kann.
7. Im Russischen gibt es zwei verschiedene sch-Laute, einen' stimmlosen (wie im
deutschen Wort „Schule“) und einen stimmhaften (wie im französischen Wort
„journal “). Auf die Wiedergabe dieses Unterschiedes ist zu verzichten . Die früher
gelegentlich verwendete Schreibung sh oder j für den stimmhaften Laut setzt
Kenntnisse voraus, mit denen nicht allgemein gerechnet werden kann.
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Richtlinien für die Schreibung ukrainischer Wörter im Deutschen
, Runderlaß des GBA. vom 23. Mai 1943

Der Reichsminister für die besetzten Ostgebiete hat mitgeteilt , daß die Richtlinien
zur Schreibung russischer Wörter im Deutschen (vgl. Rderl . ARG. 1134/421) und
1163/42)1) sinngemäß auch für die Schreibung ukrainischer Wörter gelten.

Umschrift des ukrainischen Alphabets

H _ n
o = o
n — P
P = r
c = s s. Erläuterung 2
t = t
y = u
c£>= f

s. Erläuterung 1 x = ch
s. Erläuterung 2 u, — z

H = tsch
ui = sdh s. Erläuterung 1
IU = schtsch
io = ju
a = ja

b entfällt s. Erläuterung 3
Apostroph ’ entfällt s. Erläuterung 3

Erläuterungen  :
1. Auf die Wiedergabe des Unterschiedes zwischen stimmhaften sch (jk,  wie im

franz . „journal “) und stimmlosen sch m, wie im deutschen „Schule“) wird, wie
bei der Transkription des Russischen, verzichtet und einheitlich sch geschrieben.
Beispiele: Schytomir (stimmhaft ), Schachty (stimmlos), jk  m H m flJK aiii  fl3
werden in der Umschrift nicht verdoppelt.
Beispiel: Saporischja.

2. Auf die Wiedergabe des Unterschiedes zwischen stimmhaftem s (3, wie in
„lesen“) und stimmlosem s (c, wie in „Glas“) wird ebenfalls, wie bei der Trans¬
kription des Russischen, verzichtet und einheitlich s geschrieben.

3. Auf die Wiedergabe der Zeichen b und ’ wird, wie bei der Transkription des
Russischen, im Interesse des klaren Schriftbildes verzichtet.
Beispiele: Mykolske, nicht : Mykoljsjke; Kremjanez, nicht : Krem’janezj.
(GBA. IV e 5768/57 vom 23. 5. 1943 ARG. 640/43.).

a = a
6 = b
B = W
r = h
r = g
A = d
e = e
e = je

jk = sch
3 = S
M = V
i = i
l = ji

M = j
K = k
ji = 1
M = m

x) Abgedruckt auf S. B I b 42. Der iediglich berichtigende Runderlaß ARG. 1163/42
ist bereits beim Abdruck des Runderlasses ARG. 1134/42 berücksichtigt und
deshalb nicht abgedruckt.
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Erlaß des Generalbevollmächtigtenfür den Arbeitseinsatz über Einsatz
von Ostarbeiterinnen in Haushaltungen, Krankenanstalten, Lazaretten,

Pflege- und Erholungsheimen sowie im Gaststättengewerbe
Vom 27. November 1942 (RArbBl. S. I 27)

Nachstehend gebe ich den Erlaß des Reichsführers ff und Chefs der Deut¬
schen Polizei an seine nachgeordneten Dienststellen vom 10. September
1942 — S - IV D - 310/42 (ausl. Arb.) — über den Einsatz weiblicher Ar¬
beitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet (Ostarbeiterinnen ) in Haushal¬
tungen und im Gaststättengewerbe sowie die Bestimmungen über das weib¬
liche Lagerpersonal in Lagern für weibliche Arbeitskräfte aus dem alt¬
sowjetischen Gebiet auszugsweise bekannt:

„An a) die Höheren ff - und Polizeiführer im Reichsgebiet
im Osten

b) die Chefs der Einsatzgruppen
die Einsatzkommandos und
die Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD

im Osten
c) alle Staatspolizei—leit—stellen.

Nachrichtlich
den Befehlshabern und

. den Inspekteuren der Sicherheitspolizeiund des SD
den SD-Leitabschnitten
den Kriminalpolizei—leit—stellen.

Betrifft : Einsatz weiblicher Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet

Anlagen: 1.
In der Anlage übersende ich die mit den beteiligten Zentraldienststellen
vereinbarten Richtlinien über den Einsatz von Ostarbeiterinnen zur Kennt¬
nisnahme und Beachtung.
Ich gebe folgende ergänzende Weisungen:
I. Im Einvernehmen mit dem Rasse- und Siedlungshauptamt ff  werden die
Höheren ff-  und Polizeiführer mit der rassischen Sichtung der hauswirt-
schaftlichen Ostarbeiterinnen nach Abschn. I Nr . 2 und 5 der anliegenden
Richtlinien beauftragt . Die Durchführung dieser Aufgabe liegt bei dem
ff -Führer im Rasse- und Siedlungswesen; soweit diese Führer nicht bei den
Stäben der Höheren ff - und Polizeiführer vorhanden sind, sind nach Mög¬
lichkeit die Eignungsprüfer des RuS. Hauptamtes RF ff bei den Ergän¬
zungsstellen der Waffen- ff für diese Aufgabe mit heranzuziehen . Bei
Schwierigkeiten ist dem RuS.-Hauptamt ff zu berichten.
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Die gemäß Ziff. I Nr . 2 der Anlage im Osten durchzuführende Sichtung
erfolgt nur an bestimmten Orten . Zunächst sind die Orte Kiew, Charkow,
Poltawa, Dnjepropetrowsk , Nikolajew und Saporosje vorgesehen. Ich bitte,
sofort mit den an diesen Orten befindlichen Anwerbestellen der Arbeits¬
verwaltung — gegebenenfalls über die Kommandos der Sicherheitspolizei
und des SD. — in Verbindung zu treten , die erforderlichen Vereinbarun¬
gen zu treffen und bei Anlaufen der Anwerbung die Sichtung durchzu¬
führen.
Die Höheren ff - und Polizeiführer im Reichsgebiet setzen sich sofort mit
den in ihrem Bereich zuständigen Präsidenten der Landesarbeitsämter in
Verbindung und legen das Verfahren der nach Ziff. I Nr . 3 der Anlage vor¬
gesehenen Sichtungen fest.
Besondere Listen oder Karteien sind nicht zu führen . Es ist lediglich sicher¬
zustellen, daß die rassische Tauglichkeit bei der Sichtung gemäß Ziff. I
Nr . 2 in den Transportlisten und bei den Sichtungen gemäß Ziff. I Nr . 3
nach Möglichkeit in den Arbeitskarten vermerkt wird . Bei den Sichtungen
gemäß Ziff. I Nr . 3 wird zweckmäßigerweiseauch die Eintragung der ras¬
sischen Untauglichkeit auf der Arbeitskarte anzustreben sein.
Die Höheren ff - und Polizeiführer in den besetzten Ostgebieten sorgen für
eine Bewachung der Transporte nach Maßgabe der bisher ergangenen Be¬
stimmungen des Chefs der Ordnungspolizei.
II. Die Dienststellen der Sicherheitspolizei und des SD. in den besetzten
Ostgebieten treffen die im Rahmen der allgemeinen Anwerbung von Ost¬
arbeitern vorgeschriebenen Maßnahmen auch bei der Anwerbung der haus¬
wirtschaftlichen Ostarbeiterinnen.

III. Im übrigen obliegt den Staatspolizei—leit—stellen im Reichsgebiet die
Gesamtbearbeitung und Beobachtung des Einsatzes der Ostarbeiterinnen
gemäß anliegender Bestimmungen. Den höheren Verwaltungsbehörden
und Kreispolizeibehörden werden die anliegenden Bestimmungen lediglich
zur Kenntnis gegeben. Die Kreis- und Ortspolizeibehörden sind daher, so¬
weit erforderlich, mit besonderen Weisungen zu versehen; dies kann zum
Beispiel notwendig werden hinsichtlich des Meldewegs bei Arbeitsvertrags¬
brüchen der unter I und II der Anlage genannten Ostarbeiterinnen . . .“
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„Einsatz weiblicher Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet
(Ostarbeiterinnen)

Zweiter Nachtrag zu Abschnitt A der Allgemeinen Bestimmungen über
Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem Osten

vom 20. Februar 1942 — S-IV D-208/42 (ausl. Arb .)

I. Einsatz weiblicher Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet in deut¬
schen Haushaltungen
Nachdem . . . ist, wird die Anwerbung und der Einsatz von Ostarbeite¬
rinnen in deutschen Haushaltungen gestattet . Auf diese ,hauswirtschaftliche
Ostarbeiterinnen 1 genannten Kräfte finden die bisher ergangenen Bestim¬
mungen über Anwerbung und Einsatz von Arbeitskräften aus dem alt¬
sowjetischen Gebiet Anwendung, sofern nicht nachfolgende, auf Grund
der Eigenheiten dieses Einsatzes und seinen besonderen volkspolitischen
Gefahren mit dem Herrn GBA. vereinbarten Sondervorschriften Platz
greifen:

1. Anwerbung
Die Anwerbestellen der Arbeitsverwaltung werben Ostarbeiterinnen im
Alter von 15 bis 35 Jahren an, die für den Einsatz im städtischen oder länd¬
lichen Haushalt geeignet erscheinen und deren Erscheinungsbild dem rassi¬
schen Bild des deutschen Volkes möglichst nahe kommt.
Auf das Verbot der Anwerbung von Volksdeutschen wird hierbei beson¬
ders hingewiesen, desgleichen wird das Verbot der Anwerbung von Schwan¬
geren nochmals hervorgehoben . Frauen mit Kindern kommen ebenfalls
nicht in Frage.
Die Anwerbestellen in den altsowjetischen Gebieten werden die nach diesen
Gesichtspunkten angeworbenen Arbeitskräfte in den Transportlisten mit
dem Vermerk ,vorgesehen für Haushalt1 kennzeichnen.

2. Rassische Sichtung im Osten
Soweit möglich, werden diese Ostarbeiterinnen bereits im Osten an be¬
stimmten Orten gesammelt und durch Beauftragte des Reichsführers ff und
der Arbeitsverwaltung einer nochmaligen Sichtung und ärztlichen Unter¬
suchung unterzogen.
Die Sichtung erstreckt sich darauf, ob die angeworbenen Ostarbeiterinnen
in ihrem rassischen Erscheinungsbild dem rassischen Bild des deutschen
Volkes möglichst nahe kommen. Die rassische Sichtung stellt eine Grob¬
auslese dar. Es handelt sich also hierbei nicht um Eindeutschungsunter¬
suchungen, vielmehr soll lediglich die Hereinnahme fremdrassischer,
primitiv ostisch und ostbaltisch gearteter Personen sowie völlig unaus¬
geglichener Rassemischungenverhindert werden. Als Maßstab für die Her¬
einnahme gilt die Bewertung bis einschließlich RuS III.
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Nach erfolgter Überprüfung werden die ausgewählten Kräfte in geschlos¬
senen Sondertransporten bzw. in besonderen Wagen der allgemeinen

/ Transportzüge ins Reich abbefördert . Das Ergebnis der Prüfung wird in
den Transportlisten durch den Vermerk ,für Haushalt unbedenklich ge¬
eignet*festgelegt.

3. Rassische Sichtung im Reich
a) Bei denjenigen Kräften , die zwar unter ,vorgesehen für Haushalt'
(s. Nr . 1, Abs. 3) angeworben, aber nicht der Sichtung und ärztlichen Unter¬
suchung im Osten gemäß Nr . 2 unterzogen worden sind, wird dies durch
Beauftragte des Reichsführers ff und der Arbeitsverwaltung in den Durch¬
gangslagern der Landesarbeitsämter im Reich nachgeholt.
b) In der Anlaufzeit der Anwerbung hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen
können in den Durchgangslagern der Landesarbeitsämter auch aus den
nicht für Haushaltungen vorgesehenen Transporten weibliche Arbeits¬
kräfte ausgewählt und nach einer Sichtung durch Beauftragte des Reichs
führers ff und der Arbeitsverwaltung gemäß Nr . 2 in Haushaltungen ver¬
mittelt werden.
c) Beauftragte des Reichsführers ff und der Arbeitsverwaltung haben auch
diejenigen Ostarbeiterinnen einer Sichtung gemäß Ziff. 2 zu unterziehen,
die bereits in Haushaltungen eingesetzt worden sind oder aus der gewerb¬
lichen Wirtschaft , soweit dies in Betracht gezogen wird , in Haushalte ver
mittelt werden.

4. Auswahl der Haushaltungen
Für den Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen kommen nur poli¬
tisch zuverlässige Familien in Betracht, die auch die Gewähr dafür bieten,
daß die für den Einsatz erlassenen Bestimmungen beachtet werden. An der
Auswahl der Haushaltungen wird daher der örtlich zuständige Hoheits¬
träger der NSDAP, von den Arbeitsämtern entscheidend beteiligt ; die
Haushaltungen , in denen zur Zeit schon hauswirtschaftliche Ostarbeite¬
rinnen eingesetzt sind, werden nachträglich dieser Prüfung unterzogen.
Bei der Verteilung der haus wirtschaftlichen Ostarbeiterinnen sind kinder¬
reiche und Aufbaufamilien bevorzugt zu berücksichtigen, soweit nicht ge¬
rade für diese deutsche Hausgehilfinnen zur Verfügung stehen. Erst wenn
der Bedarf dieser Familien gedeckt ist, erfolgen Zuweisungen an andere
Haushaltungen.
Der Einsatz erfolgt nur in Familien, bei denen gesonderte Unterbringung
dieser Kräfte innerhalb des Haushalts gewährleistet ist ; auf keinen Fall
dürfen hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen mit Deutschen gemeinsam
untergebracht werden.
Ergibt sich nachträglich, daß der Haushalt nach den ergangenen Bestim¬
mungen für eine Beschäftigung von hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen
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ungeeignet ist, so wird das Arbeitsamt eine Entfernung der Ostarbeiterin
erwirken ; bei Vorliegen sicherheitspolizeilicher Gründe hat die Staats¬
polizei—leit—stelle im Benehmen mit dem Arbeitsamt die Entfernung aus
dem Haushalt zu veranlassen.

5. Einsatz und Freizeitgestaltung

Die hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen erhalten grundsätzlich die glei¬
chen Lebensmittelzuteilungen wie die deutsche Zivilbevölkerung.
Sie sind, soweit sie in städtischen Haushaltungen eingesetzt sind, ausschließ¬
lich für eine Beschäftigung mit hauswirtschaftlichen Arbeiten vorgesehen
und dürfen nicht anderweitig, etwa im Beruf des Haushaltungsvorstandes
(z. B. als Sprechstundenhilfe, Verkäuferin , Kellnerin usw.) beschäftigt wer¬
den. Hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen , die in ländlichen Haushaltungen
eingesetzt sind, sollen für landwirtschaftliche Arbeiten nur in dem bei
ländlichen Hausgehilfinnen üblichen Umfang herangezogen werden.
Sind deutsche Hilfskräfte im Haushalt , so sind diese so hervorzuheben und
aufsichtsführend einzusetzen, daß ein Solidaritätsgefühl zwischen den Deut¬
schen und hauswirtschaftlichen Ostarbeiterinnen nicht entstehen kann . Bei

stets gerechter, aber straffer Behandlung der Ostarbeiterin ist seitens der
deutschen Familie stets der gebotene Abstand zu wahren.

Eine Weitergabe der hauswirtschaftlichen Ostarbeiterin an andere Familien
ist verboten , sofern nicht die Umvermittlung und damit auch die Über¬
prüfung der neuen Familie vom Arbeitsamt veranlaßt wird.
Der Haushaltungsvorstand ist für die laufende Beaufsichtigung der haus¬
wirtschaftlichen Ostarbeiterin verantwortlich ; ist die Beaufsichtigung nicht
oder wegen längerer Abwesenheit der Familie vorübergehend nicht ge¬
währleistet, so wird das Arbeitsamt die Ostarbeiterin umvermitteln oder
gegebenenfallsvorübergehend anderweitig einsetzen.
Ein Anspruch auf Freizeit besteht nicht. Die Ostarbeiterinnen dürfen sich
grundsätzlich außerhalb des Hauses nur bewegen, um Angelegenheiten des
Haushalts zu erledigen. Es kann ihnen aber bei Bewährung wöchentlich
einmal die Möglichkeit gegeben werden, sich drei Stunden ohne Beschäfti¬
gung außerhalb des Haushalts aufzuhalten . Dieser Ausgang muß bei Ein¬
bruch der Dunkelheit , spätestens 20 Uhr , beendet sein. Der Besuch von
Gaststätten , Lichtspiel- oder sonstigen Theatern und ähnlicher für Deutsche
oder ausländische Arbeiter vorgesehenen Einrichtungen oder Veranstal¬
tungen ist verboten . Desgleichen ist der Kirchenbesuch untersagt . Der Haus¬
haltungsvorstand bzw. die Hausfrau hat auf die Einhaltung dieser Bestim¬
mungen hinzuwirken . Die DAF. wird Möglichkeiten zur Gestaltung der
Freizeit schaffen.
Das Verbot des Geschlechtsverkehrs und die Notwendigkeit der Abschie¬
bung Schwangerer wird besonders betont.
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II. Weibliche Arbeitskräfte aus dem altsowjetischen Gebiet als Hilfsküchen¬
personal im Gaststätten - und Beherbergungsgewerbe
Für die als Hilfsküchenpersonal im Gaststätten - und Beherbergungsgewerbetätigen Ostarbeiterinnen , deren Einsatz durch Erlaß an die Staatspolizei—leit—stellen vom 18. Juli 1942 — S-IV D — 293/42 (ausl. Arb .) — Ziff. IIINr . 2 genehmigt worden ist, gelten die unter obigem Abschnitt I Nr . 5 ge¬troffenen Bestimmungen sinngemäß. Auch diese Ostarbeiterinnen dürfenauf keinen Fall mit Deutschen gemeinsam untergebracht werden.
III. Weibliches Lagerpersonal in Lagern für weibliche Arbeitskräfte aus dem
altsowjetischen Gebiet
Unter Berücksichtigung der Tatsache, daß bei der Führung auch der Ost¬
arbeiterinnenlager sicherheitspolizeiliche Belange im Vordergrund stehen(s. auch Verhältnis des Lagerführers zur Wachmannschaft), ist auch für
diese Lager ein Mann als Lagerführer zu bestellen. Ihm wird zweckmäßiger¬
weise eine von der DAF. ausgewählte Unterlagerführerin beigegeben wer¬den, die die inneren Aufgaben im Lager (z. B. Einhaltung der Lagerord¬nung, insbesondere auch Beobachtung der hygienischen Erfordernisse und
der Betreuung) verantwortlich zu erledigen hat . Um die Einheitlichkeit der
Lagerführung zu gewährleisten, darf sie wesentliche Entscheidungen nichtohne Zustimmung des Lagerführers treffen.
In besonders gelagerten Fällen kann auch eine weibliche Kraft als Lager¬führerin bestellt werden, wenn die Gewähr dafür gegeben ist, daß nach derLage der örtlichen Verhältnisse sicherheitspolizeiiiche Belange hierdurch
nicht gefährdet werden. Uber die Bestellung einer weiblichen Kraft als
Lagerführerin muß Einvernehmen mit der zuständigen Dienststelle derDAF. herrschen.“

Der Reichsführer ff hat sich weiter damit einverstanden erklärt , daß beim
Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen in Krankenanstalten , Laza¬
retten , Pflege- und Erholungsheimen das gleiche Verfahren angewandtwird wie beim Einsatz russischer Zivilarbeiterinnen als Haus- oder Küchen¬
mädchen im Gaststättengewerbe (vgl. Rderl . Va 5240/55 II vom 17. Juli1942). Demnach sind vor dem Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnenin den genannten Anstalten die örtlichen Dienststellen der Geheimen
Staatspolizei rechtzeitig über den beabsichtigten Einsatz unter Angabe derBetriebe und der Zahl der einzustellenden Kräfte zu unterrichten , damit
die Betriebe von ihnen überprüft werden können . Im übrigen finden die
Einsatzbedingungen haus wirtschaftlicher Ostarbeiterinnen gemäß Rderl.ARG. 1060/42 sinngemäß Anwendung.
Bei dem Mangel an deutschen Hausgehilfinnen erscheint es zweckmäßig,solche bevorzugt einem Einsatz in Familienhaushaltungen, vor allem inkinderreichen Haushaltungen , zuzuführen und Krankenanstalten , Laza-
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retten , Pflege- und Erholungsheimen weitgehende ausländische Arbeits¬
kräfte , darunter insbesondere hauswirtschaftliche Ostarbeiterinnen , zur
Verfügung zu stellen. Die Anweisung, daß durch den Einsatz hauswirt¬
schaftlicher Ostarbeiterinnen zunächst der Bedarf der kinderreichen und
Aufbaufamilien gedeckt werden muß, wird hierdurch nicht berührt.
Der Leiter der Partei-Kanzlei hat seine nachgeordneten Dienststellen in der
Parteianordnung 65/42 vom 12. September 1942 entsprechend dem Erlaß
Va 5780.28/2714 vom 8. September 1942 (Rderl . ARG. 1060/42) über das
Verfahren beim Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen unterrichtet.
Der Partei-Anordnung sind Arbeitsrichtlinien der NS.-Frauenschaft/Deut-
sches Frauenwerk für den Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen
beigefügt. In diesen Arbeitsrichtlinien ist u. a. festgelegt, daß der Kreis¬
leiter außer der Beurteilung der politischen Zuverlässigkeit ein Gutachten
der NS.-Frauenschaft/DeutschesFrauenwerk über die Haushaltführung der
in Frage kommenden Haushalte in seine endgültige Entscheidung dem
Arbeitsamt gegenüber einbezieht. Die Beurteilung der Haushalte durch die
NS.-Frauenschaft Deutsches Frauenwerk erstreckt sich darauf, ob die Vor¬
aussetzung dafür gegeben ist, daß die Ostarbeiterin nach den erlassenen
Vorschriften behandelt wird und die Erziehung der Kinder durch die
Mutter oder eine deutsche Hausgehilfin gewährleistet ist.
Im übrigen gilt für den Einsatz hauswirtschaftlicher Ostarbeiterinnen das
in meinem Erlaß Va 5780.28/2714 vom 8. September 1942 (Rderl . ARG.
1060/42) festgelegte Verfahren.
(GBA. Va 5780.28/4257 vom 27. November 1942)

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Ostarbeiter;
hier : Überprüfung der sanitären Maßnahmen

Vom 4. Januar 1943

Da im Winterhalbjahr erhöhte Erkrankungsgefahr besteht und damit ein
stärkerer Ausfall an Arbeitskräften droht , hatte ich die Präsidenten der
Landesarbeitsämter durch Schnellbrief Va 5780.28/5746 vom 5. Dezember
1942 angewiesen, die hygienischen Verhältnisse in den Lagern und Unter¬
künften der Ostarbeiter mit einer Belegung von 20 Köpfen an sofort unter
Zuhilfenahme eines Fragebogens sorgfältigst überprüfen zu lassen und mir
über das Ergebnis bis zum 20. Januar 1943 zu berichten. Zu der Prüfung
sollten nach dem Erlaß die örtlichen Gesundheitsdienststellen und Gewerbe¬
medizinalbeamten nach Möglichkeit mit herangezogen werden. Soweit in
einzelnen Fällen auch die Gewerbeaufsichtsämter um Amtshilfe gebeten
werden, ist solchem Ersuchen zu entsprechen.
Zur Beseitigung der mehrfach an mich herangetragenen Zweifelsfragen
weise ich darauf hin, daß durch die von mir aus besonderem Anlaß an¬
geordneten Feststellungen die Zuständigkeit der Gewerbeaufsichtsämter
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für die Überwachung der Gemeinschaftslager nicht berührt wird. Die Ge¬werbeaufsichtsämter einschließlich der Gewerbemedizinalbeamten haben
vielmehr nach wie vor die Aufsicht über die Durchführung der technischen
und hygienischen Schutzmaßnahmen in den Gemeinschaftslagern im
Rahmen des Erlasses des Reichsarbeitsministers lila 17 840 vom 19. April
1941 (Rderl . ARG. 928/41) sowie der übrigen Erlasse wahrzunehmen . Die
von ihnen oder anderen Stellen festgestellten Mängel, die nicht ohne
weiteres beseitigt werden, sind gegebenenfalls durch Anwendung der den
Gewerbeaufsichtsämtern zur Verfügung stehenden Zwangsmittel abzu¬stellen.
(GBA. lila 8 vom 4. Januar 1943)

Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Ostarbeiter;
hier : Beendigung des ArbeitsVerhältnisses

Vom 9. Januar 1943
Die Anwerbung der Ostarbeiter erfolgte auf unbestimmte Zeit. Arbeits¬
verträge sind mit ihnen nicht abgeschlossen worden . Auch wurden irgend¬
welche Zusicherungen hinsichtlich der Dauer des Beschäftigungsverhält¬
nisses nicht gemacht. Wie mir der Reichsminister für die besetzten Ost¬
gebiete mitteilt , sind in letzter Zeit wiederholt Anträge der Kreispolizei¬
behörden eingegangen, in denen um die Erteilung der Zustimmung zur
Ausstellung von Durchlaßscheinen an ukrainische Arbeiter gebeten wurde.
Auf dem beigefügten Rückkehrschein hätten die Betriebsführer bescheinigt,daß die Antragsteller ihre Arbeits Verträge erfüllt haben. Die Arbeitsämter
hätten der Rüdekehr zugestimmt.
Eine Entlassung oder Beurlaubung der Ostarbeiter ist bei der jetzigen Ein¬
satzlage nicht möglich. Gesuche der Ostarbeiter um Rückführung in die
Heimat oder Beurlaubung müssen grundsätzlich abgelehnt werden. Soweit
als Grund für die Rückkehr oder Beurlaubung die Sorge um die Angehöri¬gen angegeben wird, sind die Gesuchsteller darauf hinzuweisen, daß die
Versorgung der Angehörigen grundsätzlich gesichert ist. Etwa vorliegende
Mitteilungen der Angehörigen über ungenügende Versorgung sind daher
dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete bzw. dem Wi Stab Ost zur
Nachprüfung zuzuleiten. Sollten besondere Gründe vorliegen, die in ganz
besonderen Einzelfällen die ausnahmsweise Rückführung oder Beurlaubung
rechtfertigen, dann bitte ich mir die Gesuche zur Entscheidung vorzulegen.Die Richtigkeit der Angaben in den Gesuchen bitte ich vor der Weiterlei¬
tung solcher Gesuche an mich nachzuprüfen.
Bezüglich der Anträge der Arbeitskräfte aus den Generalkommissariaten
Litauen, Lettland und Estland, die nicht unter die Ostarbeiterregelung fal¬len, wird auf den Runderl . ARG. 1386/42 verwiesen.
(GBA. V A 5780.28/5986 vom 9. Januar 1943)
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Erlaß des Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über Maß¬
nahmen bei Todesfällen ausländischer Arbeitskräfte ; hier : Ostarbeiter

Vom 9. Februar 1943 (RArbBl. S. I 141)

lm Abschnitt III 2 meines Runderlasses ARG. 545/42 (Va 5511/279 vom
13. Mai 1942 — RArbBl. S. I 455) habe ich angeordnet, daß die Beerdi¬
gung der im Reichsgebiet verstorbenen Ostarbeiter in einfachster Form
unter Vermeidung aller nicht unbedingt erforderlichen Nebenkosten zu
erfolgen hat . Im Benehmen mit den beteiligten Dienststellen bestimme
ich für die Durchführung der Beerdigung von Ostarbeitern folgendes:

1. Die bei Todesfällen von Ostarbeitern erforderlichen Maßnahmen sind
grundsätzlich von dem für den Sterbeort zuständigen Arbeitsamt
durchzuführen . Es 'liegt jedoch im Ermessen des Arbeitsamts, die
Einleitung und Durchführung der Beerdigung nach Maßgabe nach¬
stehender Bestimmungen dem Betriebsführer, bei dem der Ost¬
arbeiter zuletzt beschäftigt war, zu übertragen . Bei den während
einer etwaigen Inhaftierung verstorbenen Ostarbeitern obliegt die
Durchführung der Beerdigung ausschließlich den Polizeidienststellen
bzw. den Justizvollzugsanstalten.

2. Soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, ist ein Sarg einfachster
Ausführung zu stellen.

3. Die Einäscherung ist zulässig und ' auch erwünscht, wenn es die ört¬
lichen Verhältnisse erlauben. Soweit der Verstorbene muselmanischen
Glaubens war, der die Leichenverbrennung ablehnt, z. B. bei Ta¬
taren, hat unter allen Umständen eine Beerdigung zu erfolgen.

4. Der Reichsminister des Innern hat angeordnet, daß für ‘diese Be¬
stattungen , die grundsätzlich auf dem öffentlichen Friedhof des
Sterbeortes zu erfolgen haben, von den Friedhofsverwaltungen Grab¬
stellen zur Verfügung zu stellen sind, die hinreichend getrennt von
den für die Bestattung von Deutschen vorgesehenen Grabstellen
liegen. Das gilt auch, wenn nach Einäscherung der Leichen von Ost¬
arbeitern Aschenreste beigesetzt werden.
Er hat ferner angeordnet, daß in Gemeinden mit mehreren öffent¬
lichen Friedhöfen die Ortspolizeibehörde einen Friedhof für die Be¬
stattung von Ostarbeitern bestimmen kann, wenn es nach Lage der
Verhältnisse geboten ist, die Bestattung verstorbener Ostarbeiter nur
auf einem der vorhandenen Friedhöfe vorzunehmen.

5. Eine Kranzspende aus Mitteln des Reichsstocks für Arbeitseinsatz ist
unzulässig. Gegen die Niederlegung von Kränzen oder Blumenspen¬
den durch Ostarbeiter ist nichts einzuwenden.

2* 6. Nachtrag
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6. An der Beerdigung dürfen kleinere Gruppen von Ostarbeitern (10
bis 15 Mann) teilnehmen. Die Entscheidung hierüber trifft der Be¬
triebsführer nach den betrieblichen und Einsatzverhältnissen. In Aus¬
nahmefällen (z. B. bei der Beerdigung von Lagerältesten usw.) kön¬
nen auch größere Gruppen teilnehmen. In diesem Falle ist jedoch die
zuständige Polizeibehörde zu unterrichten.

7. Emigranten - und sonstige Geistliche sind zu den Beerdigungsfeiern
nicht zuzulassen. Es bestehen aber keine Bedenken, schlichte Feiern
durch geeignete Ostarbeiter — sogenannte Laienpriester — leiten
zu lassen.

8. Wie bereits im Absatz III, 3 meines Runderlasses ARG. 545/42 zum
Ausdruck gebracht, gewährt die Reichsversicherung für verstorbene
Ostarbeiter kein Sterbegeld. Die Kosten der Beerdigung (auch die
Mehrkosten bei einer etwaigen Einäscherung) einschließlich der Ge¬
bühren der Friedhofsverwaltungen können, soweit sie nicht vom
Betriebsführer getragen werden, auf den Reichsstock für Arbeitsein¬
satz übernommen werden. Über die Kostentragung bei den:während
einer etwaigen Inhaftierung verstorbenen Ostarbeitern behalte ich
mir weitere Weisungen vor . . j

(GBA. VA 5510/6, ARG. 178/43)
I

Lebensmittelpäckchen für Ostarbeiter aus der Ukraine
Erlaß des GBA. vom 28. März 1943 (RArbBl. S. I, 225)

(Abgedruckt S. B IV b 40 w)

Ostarbeiter ; hier : Versorgung mit Seifenerzeugnissen und Waschmitteln
Erlaß des GBA. vom 27. März 1943

(Abgedruckt S. B IV b 40 w)

6. Nachtrag
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Merkblatt Nr . 2 für Betriebsführer über den Einsatz von Ostarbeitern
Erlaß des GBA. vom 26. Mai 1943

In letzter Zeit sind eine Reihe von Neuregelungen über den Einsatz von
Ostarbeitern ergangen, außerdem ist demnächst mit weiteren Entschei¬
dungen zu rechnen. Um zu vermeiden, daß das neue Merkblatt für Be¬
triebsführer über den Einsatz von Ostarbeitern schon kurz nach dem Er¬
scheinen überholt ist, habe ich die Drucklegung zunächst noch zurück¬
gestellt.
Die im Rderl . ARG. 79/43 in Aussicht gestellte Übersendung der Merk¬
blätter durch die Druckerei Wilhelm Greve GmbH ., Berlin SW 68, wird
sofort nach Fertigstellung erfolgen. Rückfragen bei dieser Firma wegen des
Zeitpunktes der Übesrendung bitte ich zur Vermeidung überflüssiger
Schreibarbeit daher zu unterlassen. Die in letzter Zeit von einzelnen
Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern in dieser Angelegenheit an die
Fa. Wilhelm Greve oder an mich gerichteten Einzelanfragen sind damit
als erledigt anzusehen.
Ferner bitte ich die Betriebsführer, die Ostarbeiter beschäftigen, darauf
hinzuweisen, daß Einzelbestellungen für das obenerwähnte Merkblatt nicht
der Druckerei Wilhelm Greve, sondern den zuständigen Arbeitsämtern
aufzugeben sind. Anforderungen der Betriebe, die bei der erwähnten
Firma eingehen, werden von mir kurzerhand dem für den Betriebsort zu¬
ständigen Arbeitsamt zugeleitet werden.
(GBA. VI a 5780.28/1722 — ARG. 654/43)

Zusammenführung von Familienangehörigen von Ostarbeitern auf Grund
des Rderl. ARG. 1418/421) hier : Umsetzungskosten
Erlaß des GlBA. vom 12. Mai 1943 (RArbBl. S. I 301)

Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die durch die Umsetzung von
Familienangehörigen der Ostarbeiter entsteiheden Reise- usw. Kosten auf
den Reichsstock für Arbeitseinsatz übernommen werden können . Ich habe
keine Bedenken, diese Kosten endgültig auf den Reichsstock zu über¬
nehmen, wenn der Betrieb, dem der umzusetzende Ostarbeiter zugewiesen
wird, für den bisherigen Betrieb des Ostarbeiters eine Ersatzkraft stellt,
es sich also um einen Arbeiteraustausch handelt. Wird jedoch die Ersatz¬
kraft für den auszutauschenden Ostarbeiter vom Arbeitsamt durch Neu¬

zuweisung gestellt, hat der neu aufnehmende Betrieb die Umsetzungskosten
(Fahrtkosten vom alten zum neuen Arbeitsort ) zu tragen. Dem alten
Betrieb können in diesem Falle die Anreise- usw. Kosten nach Rderl.

ARG. 267/412) für die Ersatzkraft erlassen werden.
(GBA. VI 5511/239 — ARG. 586 43)

*) Abgedruckt S. B I a. } ' <- -) Abgedruckt S. Bla 28.
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Maßnahmen bei Todesfällen ausländischer Arbeitskräfte ; hier Ostarbeiter
Erlaß des GBA . vom 29. Juni 1943

(Abgedruckt S. B VIII b 86 t)

Ostarbeiter ; hier : Trennung und Zusammenführung von Familien¬
angehörigen — Erlaß des GBA . vom 30. August 1943

In dem Rderl . V a 5780 .28/5450 vom 21. November 19421) habe ich aus¬
geführt , daß die zu einer Familiengemeinschaft gehörenden Ostarbeiter
möglichst geschlossen eingesetzt werden sollen und daß , soweit es die
arbeitseinsatzmäßigen Belange und Unterbringungsmöglichkeiten zulassen,
die Vermittlung der Ostarbeiterfamilien daher möglichst an die gleiche
Arbeitsstelle oder wenigstens an benachbarte Arbeitsstellen zu erfolgen hat.
Ferner habe ich angeordnet , daß Anträgen von Familienangehörigen , ins¬
besondere von Ehegatten und Verwandten auf - und absteigender Linie , um
nachträgliche gemeinsame Unterbringung ebenfalls zu entsprechen ist , so¬
weit es die arbeitseinsatzmäßigen und räumlichen Verhältnisse irgend zu-
lassen . In meinem Rderl . VI 5511/239 vom 12. Mai 19432) habe ich sodann
die Frage der Kostentragung bei derartigen Umsetzungen geregelt . Außer¬
dem habe ich in dem an die Präsidenten der Landesarbeitsämter gerichteten
Erlaß Via 5780 .28/1224 vom 21. April 19431) nochmals gebeten , die Ar¬
beitsämter anzuweisen , bei der Verteilung der Ostarbeitertransporte dafür
zu sorgen , daß Familienangehörige möglichst an einem Ort oder wenig¬
stens in demselben Bezirk zur Arbeit eingesetzt werden . Trotzdem werden
an mich immer Boeder Anträge auf Zusammenführung von Ostarbeitern
herangetragen . Außerdem werden auch jetzt noch bei der Vermittlung
neu hereinkommender Ostarbeiter diese Grundsätze nicht beachtet . iDa die
Trennung von Familienangehörigen sich in der Regel nachteilig auf die
Stimmung und damit auch auf die Leistung der Ostarbeiter auswirkt,
kommt allein schon aus Gründen der Leistungssteigerung der Zusammen¬
führung von Familienangehörigen erhebliche Bedeutung zu . Ich weise aber
nochmals darauf hin , daß Anträgen auf Zusammenführung derartiger Ost¬
arbeiter in der Regel zu entsprechen ist und daß von dieser Regel nur dann
abgewichen werden darf , wenn arbeitseinsatzmäßige oder räumliche Ver¬
hältnisse dies zwingend erfordern . Im allgemeinen muß es möglich sein,
diesen Anträgen zu entsprechen , zumal die Möglichkeit besteht , derartige
Umsetzungen im Wege des Austausches von Ostarbeitern durchzuführen.
Sofern die beteiligten Arbeitsämter *sich über eine etwa beantragte Um¬
setzung nicht einigen , sind die Präsidenten der zuständigen Gauarbeitsämter
einzuschalten . Falls auch hierbei wider Erwarten eine Einigung nicht erzielt
werden kann , bitte ich meine Entscheidung einzuholen.
(GBA . Via 5783 .28/695 — ARG . 1085/43)

' ) Hier nicht abgedruckt. 2) Abgedruckt S. B I b 55.
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Ostarbeiter; hier: Betreten deutscher Geschäfte
Erlaß des GBA. vom 17. August 1943

(Abgedruckt S. B IV b 41c)

Lagerordnung für Ostarbeiter
Erlaß des GBA. vom 31. Oktober 1943 (RArbBl. S. I 541)

Der Verlag der DAF. GMBH., Berlin C 2, Märkischer Platz 1, hat ab so¬
fort die Herstellung und den Vertrieb der Lagerordnung für die außer¬
halb der Landwirtschaft beschäftigten Ostarbeiter — Afa-Lag 100 — für
eigene Rechnung übernommen. Der Verkaufspreis stellt sich bis auf
weiteres wie folgt:

1— 10 Stück je 0,35 RM
11— 50 Stück je 0,32 RM
51—100 Stück je 0,28 RM

101—500 Stück je 0,25 RM
501 und darüber je 0,18 RM

Ich bitte, die Betriebsführer, die Ostarbeiter beschäftigen, auf diese Mög¬
lichkeit des Bezugs der Lagerordnung hinzuweisen, soweit dies nicht be¬
reits durch die zuständigen Dienststellen der DAF. geschehen ist.
(GBA. VI a 5783.28/812 ARG. 1314/43).

Arbeitsbuch für Ausländer; hier: Deutschlandurlaub und Prämien
für Ostarbeiter

Runderlaß des GBA. vom 21. Dezember 1943 (Abgedruckt S. B III b 16 c)

13. Nachtrag
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